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GroRe Kreisstadt Backnang

Sitzungsvorlage Nr. 023/26/GR
Federfiihrendes Amt Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Behandlung Gremium Termin Status
zur Vorberatung Ausschuss fiir Technik und Umwelt 26.02.2026 offentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 19.03.2026 offentlich

67. Anderung des Flichennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang
im Bereich der Sonderbauflache ,Einzelhandel Sulzbacher StraRRe,,, Backnang -
Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

1.

Die 67. Anderung des Fliachennutzungsplans der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft Backnang im Bereich der Sonderbaufliache ,Einzelhandel Sulzbacher
StralRe”, Backnang nach MaRgabe des Deckblatts vom 03.02.2026 und der Begriindung des
Stadtplanungsamts vom 03.02.2026 aufzustellen und 6ffentlich auszulegen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung gemdR & 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Weise
vorzunehmen, dass die Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung auf die Dauer
von 4 Wochen beim Stadtplanungsamt Backnang und den Gemeinden der vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft eingesehen werden kann.

Die Vertreter der Stadt Backnang im gemeinsamen Ausschuss der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft werden beauftragt, die Aufstellung zur 67. Anderung des
Flichennutzungsplans und die Durchfiihrung der Offentlichkeitsbeteiligung zu beschlieRen.
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Produktsachkonto:
Fiir Vergaben zur Verfiigung: €
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Deckungsmittel (PSK): €
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Begriindung:
1 Anlass und Zweck der Planung

Die Sulzbacher StraRe stellt eine der HaupteinfallstraRen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher StraRe, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum groRten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Die bisherigen planerischen Gebietsausweisungen dienten urspriinglich der Ansiedlung von
Gewerbe- und Industriebetrieben. Auf Ebene der Bebauungspldne finden sich jedoch keine oder
nur unzureichende Festsetzungen, die die Zuldssigkeit von Einzelhandelsbetrieben regeln. Somit
konnten sich entlang der Sulzbacher StraRe auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Der nun
vorhandene Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel ist am
Standort etabliert und soll in der jetzigen Zusammensetzung erhalten werden. Dariiber hinaus soll
keine weitere Verdrangung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mehr stattfinden.

Das Plangebiet ist im seit dem 28.03.2007 rechtskraftigen Flachennutzungsplan (FNP) der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vWG) Backnang im siidlichen Teilbereich als gemischte
Bauflache und im nordlichen Teilbereich als Gewerbebaufliche nach & 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
dargestellt. Es wird im Westen durch die Verkehrsflachen entlang der Sulzbacher StralRe, im Siiden
durch den Berliner Ring begrenzt.

Die Anderung sieht die Neuausweisung zweier Sonderbauflichen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in
Teilen des Plangebiets vor. Diese sollen an die Stelle ehemaliger gemischter Baufldchen und
Gewerbebauflachen treten. Die umliegenden gemischten Bauflachen und Gewerbebauflachen sollen
erhalten bleiben. Zudem soll im Osten eine geplante Flache fiir AusgleichsmalRnahmen nach § 5
Abs. 2a BauGB im Bereich des dort bereits offen gelegten Eckertsbachs ausgewiesen werden.

Mit der Anderung des Flichennutzungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir
die Aufstellung eines Bebauungsplans im Parallelverfahren gemal® § 8 Abs. 3 BauGB geschaffen
werden, um an dieser Stelle die Zuldssigkeit von Einzelhandel auf Grundlage des
Einzelhandelskonzepts zu definieren und gleichzeitig die vorhandene Struktur von Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben am Standort zu erhalten und weiterzuentwickeln.

2 Ubergeordnete Planungen
Im rechtsverbindlichen Regionalplan des Verbands Region Stuttgart ist das Plangebiet im

siidlichen Teilbereich als Siedlungsflache fiir Wohnen und Mischgebiet, im noérdlichen Teilbereich
als Siedlungsflache fiir Industrie und Gewerbe ausgewiesen.
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3 Stadtebauliche und landschaftliche Konzeption

Der Bebauungsplanvorentwurf sieht im Wesentlichen die Neufestsetzung eines Urbanen Gebiets
nach § 6a BauNVO im Bereich Berliner Ring 70 und 70/1 bzw. Sulzbacher StralRe 162, zweier
Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO im Bereich Sulzbacher StraRe 168 und 170 bzw. 176 his 180
sowie die Neuausweisung zweier sonstiger Sondergebiete nach § 11 BauNVO im Bereich Sulzbacher
StralRe 166 bzw. 174 vor.

Zudem wird im oOstlichen Bereich eine Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft nach & 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. In diesem Bereich wurde der
Eckertsbach bereits in der Vergangenheit nach Osten verlegt, wodurch auf eine Verdolung unter
dem Gebdude Sulzbacher StraRe 174 verzichtet werden konnte. Die Mallnahme ist bereits
umgesetzt. Durch die entsprechende Festsetzung soll die MaRnahme selber sowie die dauerhafte
Pflege und ggf. das Ersetzen von Bepflanzungen gesichert werden.

Das Gewerbegebiet ,Sulzbacher StraRe” wurde bei der urspriinglichen Planaufstellung als reines
Gewerbegebiet konzipiert. Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Backnang vom
25.11.2022 wird die konzeptionelle Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zuldssigkeit von
Einzelhandel nach Art und Umfang definiert. Durch die Neufestsetzung des Bebauungsplans sollen
die stadtebaulichen Entwicklungsziele sichergestellt und die vorhandene Gebietsstruktur erhalten
werden. Das Areal wird unter Beriicksichtigung der Vorgaben des Einzelhandelskonzepts als
Gewerbestandort dauerhaft gesichert und gestarkt. Gleichzeitig sollen Art und Mal} der baulichen
Nutzung an aktuelles Recht angepasst werden, indem die Gestaltung des Plangebietes, besonders
in Bezug auf die Hohenabwicklung, weiterentwickelt wird. Dadurch soll eine angemessene
Neuordnung im Zuge einer kiinftigen stadtebauliche Entwicklung ermdglicht werden.

4 Umweltpriifung/Umweltbericht

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist in Bauleitpldanen fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchzufiihren. Diese wird im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens im Umweltbericht dokumentiert. Die bezogen auf die Ebene der
Flachennutzungsplanung relevanten Aussagen werden im Umweltbericht zum vorliegenden
Verfahren dargestellt.

Nach dem Umweltbericht des Biiro roosplan vom 02.06.2025 werden die Belange des
Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1la BauGB angemessen durch die Planung
beriicksichtigt. Negative Umweltauswirkungen werden durch entsprechende Festsetzungen
vermieden bzw. ausgeglichen. Die MaRBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen fanden jeweils in den textlichen Festsetzungen sowie
unter den Hinweisen des Bebauungsplans Beriicksichtigung und entsprechen den MaRnahmen aus
dem Umweltbericht.
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Die artenschutzrechtliche Relevanzpriifung des Biiro roosplan vom 11.03.2025 beriicksichtigt auf
Grundlage der okologischen Ubersichtsbegehung am 18.02.2025 die artenschutzrechtlichen
Belange. Fiir die Artengruppen Vogel und Fledermduse konnen Verbotstatbestinde nach § 44
BNatSchG bei der Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen werden.

5 Bauleitplanung

Parallel zur vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) wird ein Bebauungsplanverfahren durchgefiihrt.

Anlagen: )
Deckblatt 67. Anderung

Begriindung



Begriindung

zur 67. Anderung des Flichennutzungsplanes
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang

Stadt Backnang

Sonderbauflache Einzelhandel Sulzbacher Stralde

Backnang, 03.02.2026
Stadtplanungsamt



Flichennutzungsplan der vWG Backnang: 67. Anderung 2
Begriindung, Stand 03.02.2026

1  Anlass und Ziel der Planung

Die Sulzbacher StraRe stellt eine der HaupteinfallstralRen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stral3e, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum groRten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Die bisherigen planerischen Gebietsausweisungen dienten urspriinglich der Ansiedlung von
Gewerbe- und Industriebetrieben. Auf Ebene der Bebauungspldne finden sich jedoch keine
oder nur unzureichende Festsetzungen, die die Zuldssigkeit von Einzelhandelsbetrieben re-
geln. Somit konnten sich entlang der Sulzbacher StralRe auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln.
Der nun vorhandene Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzel-
handel ist am Standort etabliert und soll in der jetzigen Zusammensetzung erhalten werden.
Dariiber hinaus soll keine weitere Verdrangung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben
mehr stattfinden.

Das Plangebiet ist im seit dem 28.03.2007 rechtskraftigen Flachennutzungsplan (FNP) der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (vWG) Backnang im siidlichen Teilbereich als Ge-
mischte Bauflache und im nordlichen Teilbereich als Gewerbebauflache nach § 5 Abs. 2 Nr. 1
BauGB ausgewiesen. Das Plangebiet wird im Westen durch die Verkehrsflachen entlang der
Sulzbacher StraRRe, im Siiden durch den Berliner Ring begrenzt.

Im zentralen Bereich befinden sich altlastenverdachtige Flachen. Von den Altlastenstandorten
~Sulzbacher StraBe 174" (ehemalige Tankstelle; Flst. Nr. 650/2; heutiger Lidl-Markt) sowie
~Sulzbacher Stralle 168 (ehemaliger Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb, Flst.
Nr. 655/2) gehen nach heutigem Kenntnisstand keine Beeintrachtigungen aus, jedoch ist bei
baulichen Verdanderungen eine Neubewertung vorzunehmen. Der Altlastenstandort ,Sulzbacher
Stralke 168/1" (ehemaliger Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb, Flst. Nr. 655/3,
563/22 Teilflache) ist mit dem Handlungsbedarf ,B-Belassen” eingestuft und mit dem Krite-
rium ,Entsorgungsrelevanz” bewertet.

Der Eckertsbach verlauft von Norden nach Siiden durch das Plangebiet und wird iiberwiegend
verdolt gefiihrt. Lediglich im &stlichen Bereich auf Hohe des bestehenden Lidl-Marktes tritt
der Bachlauf an die Oberflache. Im Bereich des Flst. Nr. 657 ist ein Regeniiberlaufbecken
vermerkt. Zudem ist in weiten Teilen des Plangebiet ein Uberschwemmungsgebiet nach § 5
Abs. 2 Nr. 7 und 10 BauGB dargestellt.

Die Anderung sieht die Neuausweisung zweier Sonderbauflichen nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB
in Teilen des Plangebiets vor. Diese sollen an die Stelle ehemaliger Gemischter Bauflachen
und Gewerbebauflachen treten - die umliegenden Gemischten Bauflachen und Gewerbebau-
flachen sollen erhalten bleiben. Zudem soll im Osten eine geplante Flache fiir Ausgleichsmal3-
nahmen nach § 5 Abs. 2a BauGB im Bereich des dort bereits offen gelegten Eckertsbach
ausgewiesen werden. Mit der Anderung des FNP sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen fiir die Aufstellung eines Bebauungsplans im Parallelverfahren gemalR § 8 Abs. 3 BauGB
geschaffen werden, um an dieser Stelle die Zuldssigkeit von Einzelhandel auf Grundlage des
Einzelhandelskonzepts zu definieren und gleichzeitig die vorhandene Struktur von Gewerbe-
und Dienstleistungsbetrieben am Standort zu erhalten und weiterzuentwickeln.
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2  Ubergeordnete Planungen

Im rechtsverbindlichen Regionalplan des Verbands Region Stuttgart ist das Plangebiet im
stidlichen Teilbereich als Siedlungsflache fiir Wohnen und Mischgebiet, im nordlichen Teilbe-
reich als Siedlungsflache fiir Industrie und Gewerbe ausgewiesen.

3  Stadtebauliche und landschaftliche Konzeption

Der Bebauungsplanvorentwurf sieht im Wesentlichen die Neufestsetzung eines Urbanen Ge-
biets nach § 6a BauNVO im Bereich Berliner Ring 70 und 70/1 bzw. Sulzbacher StralRe 162,
zweier Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO im Bereich Sulzbacher Stral3e 168 und 170 bzw. 176
bis 180 sowie die Neuausweisung zweier Sonstigen Sondergebiete nach § 11 BauNVO im Be-
reich Sulzbacher Stralle 166 bzw. 174 vor.

Zudem wird im &stlichen Bereich eine Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. In diesem Bereich wurde der
Eckertsbach bereits in der Vergangenheit nach Osten verlegt, wodurch auf eine Verdolung
unter dem Gebdude Sulzbacher StralRe 174 verzichtet werden konnte. Die MaRnahme ist be-
reits umgesetzt; durch die entsprechende Festsetzung soll die MaRnahme selber sowie die
dauerhafte Pflege und ggf. das Ersetzen von Bepflanzungen gesichert werden.

Das Gewerbegebiet ,Sulzbacher StralRe” wurde bei der urspriinglichen Planaufstellung als rei-
nes Gewerbegebiet konzipiert. Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Backnang vom
25.11.2022 wird die konzeptionelle Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zuladssigkeit
von Einzelhandel nach Art und Umfang definiert. Durch die Neufestsetzung des Bebauungs-
plans sollen die stadtebaulichen Entwicklungsziele sichergestellt, die vorhandene Gebiets-
struktur erhalten werden, indem das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben des Einzel-
handelskonzepts als Gewerbestandort dauerhaft gesichert und gestarkt wird. Gleichzeitig sol-
len Art und MaR der baulichen Nutzung an aktuelles Recht angepasst werden, indem die Ge-
staltung des Plangebietes, besonders in Bezug auf die Hohenabwicklung, weiterentwickelt
wird. Dadurch soll eine angemessene Neuordnung im Zuge einer kiinftigen stadtebauliche
Entwicklung ermdglicht werden.

Die Stadt Backnang hat am 04.02.2009/04.11.2010 erstmals ein Einzelhandelskonzept zur
stadtebaulich geordneten Entwicklung des Einzelhandels beschlossen. Die Erhaltung eines
marktgerechten Gleichgewichtes zwischen auller- und innerstadtischem Einzelhandelsangebot
ist dabei von besonderer Bedeutung. Neben einer Einschrankung von Entwicklungen im Be-
reich des groRflachigen Einzelhandels ist es zur Stabilisierung des Einzelhandels in der In-
nenstadt erforderlich, in allen Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten eine Neuansiedlung
von zentrenrelevanten Sortimenten grundsatzlich auszuschlieRen. Die Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzepts vom 25.11.2022 untermauert diese Zielsetzung und sieht diesen Bereich
der Sulzbacher Stralie als vorrangigen Gewerbestandort, an dem der zentrenrelevante Einzel-
handel ausgeschlossen, aber auch der vorhandene nicht-zentrenrelevante Einzelhandel gesi-
chert werden soll. Festzuhalten ist, dass alle stadtebaulichen Konzepte die Zielsetzung ver-
folgen, die Backnanger Innenstadt nachhaltig als zentrales Quartier fiir Handel, Gewerbe,
Wohnen, Kultur und Freizeit zu sichern und weiterzuentwickeln. Hierzu ist es erforderlich,
dass Nutzungen, die diesen Zielsetzungen zuwiderlaufen, konsequent ausgeschlossen werden,
soweit dies im Einzelfall stadtebaulich begriindet und rechtlich méglich ist.
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Der Bebauungsplanvorentwurf sieht im Sondergebiet SO1 im Bereich Sulzbacher Stralle 166
die Errichtung von grol3flichigen Betrieben der Lebensmittelnahversorgung und Dienstleis-
tungen vor. Dadurch soll eine auf die Ergebnisse des Einzelhandelskonzepts abgestimmte Nut-
zung ermoglicht werden. Durch die erganzende gutachterliche Stellungnahme der Gesellschaft
fiir Markt- und Absatzforschung (GMA) vom 22.08.2024 wird ein Lebensmittelnahversorger als
vertraglich angesehen. Auf Grund der Vorgaben der Regionalplanung ist jedoch das Sortiment
auf die Grundversorgung zu begrenzen (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren). Das
Sondergebiet SO2 im Bereich Sulzbacher Strale 174 soll auf Grundlage des Einzelhandelskon-
zepts der Errichtung von groRRfldchigen Lebensmitteldiscountern dienen.

In den festgesetzten Gewerbegebieten werden Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. Im Ur-
banen Gebiet werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem und nahversorgungsrele-
vantem Sortiment gemdld § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen. Die Festsetzungen sollen
die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben entsprechend dem Einzelhandelskonzept der Stadt
Backnang steuern und weitere mit Wohnen vertrdgliche Nutzungen ermdglichen. Durch wei-
tere entsprechende Festsetzungen soll an dieser Stelle ein stadtebaulicher Akzent in Form
eines Hochpunkts ermoglicht werden, welcher stadtebaulich zwischen dem Hochhaus am Ber-
liner Ring, den gegeniiberliegenden 4- bis 5-geschossigen Wohngebauden und den angren-
zenden eher niedrigen Gewerbegebduden vermitteln soll.

Dabei wird grof3flachiger Einzelhandel auRerhalb der im Regionalplan ausgewiesenen Zentren
fiir groRflachigen Einzelhandel ausgewiesen. In der gutachterlichen Stellungnahme der GMA
vom 22.08.2024 heildt es jedoch, dass im nordlichen Stadtgebiet der Kernstadt von Backnang
im Umfeld des Plangebiets sowohl quantitative als auch qualitative Defizite in der Versor-
gungsstruktur im Nahrungs- und Genussmittelbereich festzustellen sind. Gleichzeitig zeigt die
Analyse der Umsatzumverteilungswirkungen, dass von keinen schadlichen Auswirkungen auf
die zentraldrtliche Siedlungs- und Versorgungskerne und die verbrauchernahe Versorgung in
Backnang und dem Umland auszugehen ist. Die geplante Ansiedlung von groRflachigen Le-
bensmittelvollsortimentern ist somit nach dem Gutachten auch auRerhalb des Vorranggebietes
grundsatzlich zuldssig, da es sich in diesem Fall um einen Betrieb der Grundversorgung han-
delt, welcher die Versorgung in diesem Teilbereich deutlich verbessern wiirde.

4  Umweltpriifung / Umweltbericht

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist in Bauleitplanen fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchzufiihren. Diese wird im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens im Umweltbericht dokumentiert. Die bezogen auf die Ebene der Fla-
chennutzungsplanung relevanten Aussagen werden im Umweltbericht zum vorliegenden Ver-
fahren dargestellt.

Nach dem Umweltbericht des Biiro roosplan vom 02.06.2025 werden die Belange des Umwelt-
schutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB angemessen durch die Planung beriicksichtigt,
negative Umweltauswirkungen werden durch entsprechende Festsetzungen vermieden bzw.
ausgeglichen. Die MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblich nach-
teiliger Umweltauswirkungen fanden jeweils in den textlichen Festsetzungen sowie unter den
Hinweisen des Bebauungsplans Beriicksichtigung und entsprechen den Malinahmen aus dem
Umweltbericht.
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Die artenschutzrechtliche Relevanzpriifung des Biiro roosplan vom 11.03.2025 beriicksichtigt
auf Grundlage der Skologischen Ubersichtshegehung am 18.02.2025 die artenschutzrechtli-
chen Belange. Fiir die Artengruppen Vdgel und Fledermduse kdnnen Verbotstatbestande nach
§ 44 BNatSchG bei der Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen werden.

5 Bauleitplanung

Parallel zur vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) wird ein Bebauungsplanverfahren durchge-
fiihrt. Der Auslegungsbeschluss fiir den Bebauungsplan ,Sulzbacher StraRe”, Planbereich
04.16/4 ist am 10.07.2025 erfolgt; der Bebauungsplan wurde anschlieBRend vom 14.10.2025
bis zum 21.11.2025 o6ffentlich ausgelegt. Der Satzungsbeschluss ist fiir den 19.03.2026 vor-
gesehen.

Um die Ziele des Bebauungsplans zu sichern, wurde gleichzeitig mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans gem. § 14 BauGB eine Veranderungssperre erlassen. Die Verdanderungssperre gilt
im gesamten Plangebiet und soll in der Gemeinderatssitzung am 12.02.2026 verlangert wer-
den.

Backnang, 03.02.2026
Stadtplanungsamt
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GroRe Kreisstadt Backnang

Sitzungsvorlage Nr. 025/26/GR
Federfiihrendes Amt Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Behandlung Gremium Termin Status
zur Vorberatung Ausschuss fiir Technik und Umwelt 26.02.2026 offentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 19.03.2026 offentlich

Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,Sulzbacher StraRe,, Neufestsetzung im Bereich
der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StraRe 162 bis Sulzbacher StraRRe

180, Planbereich 04.16/4, Gemarkung Backnang -Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag:

I. Die vorgebrachten Anregungen soweit nicht in den Planentwurf eingearbeitet, entsprechend
dem Abwagungsvorschlag vom 01.12.2025/ 26.01.2026 nicht zu beriicksichtigen.

IT. Aufgrund von § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und § 74 Landesbhauordnung (LBO) i.V.m. § 4
Gemeindeordnung (GemO) folgende

Satzung iiber die Aufstellung des Bebauungsplans und ortliche Bauvorschriften ,Sulzbacher
StralRe”, Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher
Stral3e 162 bis Sulzbacher StralRe 180“, Planbereich 04.16/4 in Backnang

zu erlassen:

1. Der Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,Sulzbacher StralRe”, Neufestsetzung im Bereich
der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StraRe 162 bis Sulzbacher StralRe 180,
Planbereich 04.16/4 in Backnang wird nach Mallgabe des Lageplans mit Textteil des

Stadtplanungsamts vom 02.06.2025/ 26.01.2026 aufgestellt.

2. Der Plan wird mit der 6ffentlichen Bekanntmachung rechtsverbindlich.

3. Die Begriindung in der Fassung vom 26.01.2026 festzulegen.




Sitzungsvorlage Nr.: 025/26/GR
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Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: | [ ja (] nein
Produktsachkonto:
Fiir Vergaben zur Verfiigung: €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: €
iiber-/auRerplanmaRig erforderliche Mittel: €
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): £
Deckungsmittel (PSK): €
Zusatzliche Folgekosten (Jahr): €
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begriindung
Amtsleiter: Sichtvermerke:
I i
Datum/Unterschrift Kurzzeichen
Datum
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Begriindung:

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung vom 29.02.2024 den Entwurf des
Bebauungsplans auf der Grundlage des Lageplans und der Begriindung vom 07.02.2024 aufgestellt
und die offentliche Auslegung beschlossen.

Die offentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 14.10.2025 bis 21.11.2025 statt.

Die Anregungen und die jeweiligen Abwagungsvorschldge werden in ihrem wesentlichen Wortlaut
in der Sitzung vorgetragen.

Anlagen:
Abwagungsvorschlag

Bebauungsplanentwurf

Textliche Festsetzung

Begriindung

Artenschutzrechtl. Relevanzpriifung

Umweltbericht inkl. Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung
Schalltechnische Untersuchung

Auswirkungsanalyse Lebensmittelmarkt



BACKNANG ™

Grof3e Kreisstadt Backnang
Gemarkung Backnang

ABWAGUNGSVORSCHLAG
ZUM BEBAUUNGSPLANENTWUREF ,,SULZBACHER STRASSE*

Neufestsetzung im Bereich der Grundsticke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StraRe 162 bis Sulzbacher Stral3e 180*, Gemarkung Backnang.

Mit diesem Bebauungsplan werden die rechtskraftigen Bebauungspléne ,,Sulzbacher StraRe“ Planbereich 04.16 und ,,Sulzbacher Strafl3e”, Planbereich 04.16/1
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans aufgehoben.

Planbereich 04.16/4

Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Offentlichkeit und den Trégern offentlicher Belange und von Seiten der
Blrger.

Gefertigt: Backnang, 01.12.2025/26.01.2026
Stadtplanungsamt

gez. GroRmann



Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Stellungnahme

" REMS-MURR-KREIS

Landratuam Fems. Mun-Kreis | Ame 30| Poafiach 1471 | 71328 Wabéngsn

Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltung- und Baurechtsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

Beteiligung am Beb gsf "Sulzbacher Strafie”, Planbe-
reich 04.16/4 in Backnang

Fristablauf fir die Stellungnahme am 21.11.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu 0.g. Verfahren wird wie folgt Stellung genommen:
Am Verfahren wurden das

Amt fir Umweltschutz

beteiligt

Aufgrund der Fachbeharder I liegen der Geschaftsstelle f0r
Genehmigungs- und Planverfahren folgende Informationen vor:

Amt fiir U itsch

Naturschutz und Landschaftspflege
Es bestehen keine Bedenken.

Immissionsschutz
Es bestehen keine Bedenken.

Grundwasserschutz
Es bestehen keine Bedenken.

Bodenschutz
Es bestehen keine Bedenken.

Baurechtsamt

Dienstgebiude
Altor Possplatz 10
71332 Wiiblingan

Auskundt erteilt

Frou Ginso

Telefon 07151/501.2318
Tolotax 715075012487

S Garsevorms-murm ke do

Unser Zeichen
Bitte bes Antwort angoben
621 13120251346

13.11.2025

Ihre Nachricht vom/Zeichen

Telefon (Zentrale)
07151 5010

Aligemeine Sprechzeiten
Mo~ Fr. 0830 - 12:00 Uhr
Do, 13:30 - 1800 Uhe

Bankverbindung
Kretssparknsse Waibngen

IBAN DE29 6025 0010 D000 2000 37

BiC SOLADES1WEN

YV Anschiuss

REMS-MURR KREIS DE

Keine Einwendungen
Keine Einwendungen
Keine Einwendungen

Keine Einwendungen




Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Stellungnahme

Altlasten und Schadensfille

Die AusfUhrungen zur Thematik Altlasten (Ziffer 5.5 in der Begrindung) sind wie folgt zu aktua-
lisleren:

Die Grundstiicke Flst.Nm. 655/3 und 563/22 Sulzbacher Str. 168 a" wurden mittlerweile eben-
falls im Rahmen einer orientierenden Untersuchung (OU) technisch untersucht. Bel dieser OU
wurden ebenfalls lediglich entsorgungsrelevante Verunreinigen festgestellt, daher wurde auch
diese Flache auf Grundiage der im Jahr 2025 erfoigten OU ebenfalis mit Handlungsbedar B-
Belassen™ und dem Kriterium | “b t.

gung 4

Sachbearbeiterin: Frau Schaaf
Telefonnummer: 07151 501 - 2753

I 1o AL

Es bestehen keine Bedenken.

Gewasserbewirtschaftung

Die Stadt Backnang erwahnt beim _Abwag rschlag zum Bebal itwurl Sulzba-
cher Stralte”, dass der Gewasserrandstreifen fir den Bereich, in dem der Eckertsbach freigelegt
ist, im Plan dargestellt und die notwendigen Regelungen in die Begrindung und die textlichen
Festsetzungen aufgenommen wurden. Im restlichen Planbereich ist der Eckertsbach verdoit

In den textlichen Festsetzungen und Grilichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Sulzbacher
Stralie” wird im Kapitel A. Planungsrechtliche Festsetzungen® unter _10. Von Bebauung freizu-
haltende Flachen, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB" erwahnt, dass der Gewasserrandstreifen von jegli-
cher Bebauung freizuhalten ist.

Aus fachtechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, wenn folgende Vorgaben des Gewasser-
randstreifens eingehalten werden;

Nach § 38 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dient der Gi der Erhall
und Verbesserung der dkologischen Funktionen oberirdischer Gewasser.

Dieser umfasst nach § 38 Abs. 2 WHG das Ufer und den Bereich, der an das Gewasser land-
seits der Linie des angrenzt. wird der randstreifen ab
der Linie des Mitt bei G mit ausgepragler Boschungsoberkante ab
dieser. Nach § 29 Abs. 1 Wassergeselz fir Baden-Wirttemberg (WG) ist der Gewassemand-
streifen im Innenbereich fanf Meter breit.

Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen im Gewasserrandstreifen ist nach § 29
Abs. 3 Wassergesetz fur Baden-Waritemberg (WG) verboten

Im Gewasserrandstreifen ist das Entfemnen von standortgerechten Baumen und Strauchern,
sowie das Neuanpflanzen von nicht standorigerechten Baumen und Strauchem laut § 38 Abs. 4
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verboten. In den Gewasserrandstreifen sind Baume und Strau-
cher laut § 29 Abs. 2 Wassergeselz fir Baden-Wurttemberg (WG) zu erhalten, soweit die Besei-
tigung nicht fir den Ausbau oder die Unterhaltung der Gewasser, zur Pflege des Bestandes

oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.
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Die Berichtigung der Angaben wird in Plan, Begriindung und Textteil
vorgenommen.

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen

Der Gewésserrandstreifen kommt nur im kurzen Bereich des renaturierten
Ekertsbach im riickwartigen Bereich von Gebaude 176 zum Tragen. Dieser
Bereich liegt tiefer als das bebaute Grundstuick und ist durch eine Mauer
abgetrennt. Der 6stliche Gewésserrandstreifen wird ab der Oberkannte
Boschung eingezeichnet. Nach nochmaliger Riicksprache mit dem
Landratsamt, wird einer abweichenden Breite des Gewasserrandstreifens vom
Gewasser bis zur Mauer aufgrund der ortlichen Gegebenheiten auf der
westlichen Gewasserseite zugestimmt. Der Gewdsserrandstreifen wurde im
Plan entsprechend angepasst.

Entsprechende Hinweise sind bereits aufgenommen.

Kenntnisnahme




Anregungen Landratsamt

Stellungnahme

Des Weiteren untersagt sind der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und die nicht nur
zeitweise Ablagerung von Gegenstdnden. Mach § 29 Abs. 3 Wassergesetz fir Baden-
Wirttemberg (WG) ist der Einsatz und die Lagerung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln in
einem Bereich von funf Metern verboten. Hiervon ausgenommen sind Wundverschlussmittel zur
Baumpflege und Wildbissschutzmittel,

In den textlichen Festsetzungen und érilichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan .Sulzbacher
Slrafie” werden im Kapitel D. Nachrichtlich Obernommene Festsetzungen aufgrund anderer
Rechtsvorschriften, § 9 Abs. 6 BauGE" unter .2. Wasserrecht” die Vorgaben des Gewasser-
randsireifens ebenfalls erwahnt.

Sachbearbeiter: Herr Qehl
Telefonnummer: 07151 501 - 2855

Starkregenrisik g it

Der Bundesraumordnungsplan Hochwasser sieht vor, dass bei Planungen und Maltnahmen auf
die Auswirkungen von Starkregen eingegangen werden muss, um Schaden zu vermeiden.

For das Plangebiet existiert eine Starkregengefahrenkarte.

Der Planbereich ist laut Karte stark gefahrdet: es kénnen Uberflutungen von bis zu 2 m auftre-
ten. Von den Feldern her flielt das Wasser Richtung Straflie mit Geschwindigkeiten von bis zu 2
m/s.

Im Textteil des Bebauungsplans wird nur auf die Hochwassergefahrdung eingegangen.

Es wird daher dringend empfohlen, das Thema Starkregen explizit im Textteil zu erldutern, da-
mit auf die objektbezogene Eigenvorsorge hingewiesen werden kann. Des Weiteren sollten im
Zuge einer ggf. notwendigen Flachen- bzw. Bauvorsorge direkt Malinahmen fir gefahrdete Be-
reiche im Texiteil festgelegt werden, um ein sicheres Bauen zu gewahrieisten. Retentionsraume
wie z.B. Regenrlickhaltebecken sind im Starkregenfall als bereits voll anzunehmen.

Sachbearbeiterin: Frau Ginther
Telefonnummer: 07151 501 - 2149

Hochwasserschutz und Wasserbau
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Bedenken.

Die Hinweise und Anmerkungen aus der letzten Stellungnahme wurden in den neu vorgelegten
Unterlagen bericksichtigt bzw. aufgenommen.
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Kenntnisnahme

Die Stadt Backnang hat im Zuge des Starkregenrisiko-Managements flr das
Stadtgebiet die Starkregenkarten aktualisieren und plausibilisieren lassen. Lediglich
punktuell kommen Uberflutungen von mehr als einem Meter vor. Betroffen ist der
Bereich der Renaturierung des Ekertsbachs. Dieser liegt deutlich tiefer als der
bebaute Bereich und ist bereits durch eine Mauer zum bestehenden Geb&ude und
Parkplatz des Lidl-Markts abgegrenzt. Wasserrechtliche Genehmigugn). Der
tieferliegende Bereich hinter dem Bestandsgeb&ude Sulzbacher Strasse 164-166 ist
betroffen, hier ist durch den Eigentiimer Vorsorge zu treffen fur das bestehende
Geb&ude und fur eventuelle Neuplanungen.

Im Bereich der Gebaude Sulzbacher Strasse 176 bis 180 sind im riickwértigen
Gebaudebereich Uberflutungen bis max. 1 m Héhe moglich. Die Bestandsgebaude
sind entsprechend zu sichern.

Ansonsten ist vor allem die Strasse betroffen mit einer max. Uberflutungshéhe von
50 cm. Hier wird im Zuge der geplanten Umgestaltung der Sulzbacher Strasse
Starkregenvorsorge getroffen werden.

Fur Neubauprojekte tragen die Festsetzungen zu Baumpflanzungen, offenporigen
Beldgen und Dachbegriinungen zur Verbesserung der Situation bei.

In Textteil und Begriindung wird ein Hinweis auf die betroffenen Bereiche und ein
Ausschnitt aus der Gefahrenkarte aufgenommen. Durch den Bebauungsplan wird die
bisherige Situation nicht weiter verschéarft.

Textteil und Begriindung wurden entsprechend angepasst.

keine Einwendungen




Anregungen Verband Region Stuttgart

Stellungnahme

Verband
Region Stuttgart

Werband Reglon Stuttgarts Kronerstrae 25 » 70174 Stuttgart
Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Stiftshof 14

71522 Backnang

per E-Mail an: baurechtsamt@backnang.de

Bebauungsplan ,Sulzbacher StraBe” Planbereich 04,16/4 in Backnang
Ihr Schreiben vom 06.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planungsausschuss der Regionalversammlung hat sich im Rahmen seiner Sitzung
am 12.11.2025 mit dem o.g. Bebauungsplan befasst und die folgende Stellungnahme
beschlossen:

Dem Bebauungsplan ,Sulzbacher Strale” stehen Ziele des Regionalplans
nicht entgegen,”

Diesem Beschluss liegt die folgende regionalplanerische Wertung zugrunde:

.Der mit dem Bebauungsplan verbundene Ausschluss von Einzelhandel bzw. die Begren-
zung von Einzelhandel auf Sortimente der Grundversorgung entspricht den Vorgaben
des Regionalplans. Der innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans geplante
groBflichige Lebensmittelmarkt ist an diesem Standort raumordnerisch zulassig, wenn
er der Grundversorgung der Einwohner dient und keine schadlichen Auswirkungen auf
die Funktionsfahigkeit Zentraler Orte sowie die wohnortnahe Versorgung in der Stand-
ortkommune selbst und in benachbarten Gemeinden zu erwarten sind (Plansatz 2.4.3.2.2

(Z) Abs. 4 Regionalplan).

Der geplante grofflachige Lebensmittelmarkt ist aufgrund seines Kernsortiments ein
Worhaben der Grundversorgung und damit an diesem Standort, auerhalb des fiir das
Mittelzentrum Backnang fir zentrenrelevante EinzelhandelsgroBprojekte festgelegten
Vorranggebiets, prinzipiell zulassig. Die erforderliche Begrenzung von dber die Grund-
versorgung hinaus gehenden Sortimenten auf héchstens 10 % der Verkaufsfliche ist
aber entsprechende textliche Festsetzungen gewahrleistet.

VERBAND REGION STUTTGART
KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS

Keine Einwendungen




Anregungen Verband Region Stuttgart

Verband
Region Stuttgart

Die vorliegende Auswirkungsanalyse kommt dartber hinaus zu dem Ergebnis, dass so-
wohl das Kongruenzgebot als auch das Beeintrachtigungsverbot eingehalten werden
konnen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass die Auswirkungsanalyse fiir eine Verkaufsfla-
che von 1.400 m® durchgefuhrt wurde, der Bebauungsplan die Verkaufsflache jedoch auf
hachsten 1.200 m* begrenzt. In Bezug auf die Umsatzherkunft (Kongruenzgebot) kommt
das Gutachten zum Ergebnis, dass das Einzugsgebiet der geplanten Einzelhandelsnut-
zung ganz Uberwiegend auf die Stadt Backnang begrenzt ist. Der Umsatz kann zu rd. 89
% aus Kaufkraft aus der Stadt erzielt, werden allein rd. 69 % konnen dabei aus dem un-
mittelbar angrenzenden nordlichen Stadtgebiet erzielt werden. Der Schwellenwert des
Kongruenzgebotes von mindestens 70 % wird eingehalten.

Die mit der den geplanten Einzelhandelsnutzungen (bei einer Verkaufsfliche von 1.400
m?*) verbundene Umsatzumverteilung wird in Backnang selbst im nérdlichen Gewerbe-
gebiet mit bis zu 7-8 %, in Bezug auf das (brige Stadtgebiet mit 2-4 % prognostiziert. In
den von Umsatzumverteilung potenziell betroffenen umliegenden Kommunen Oppen-
weiler und Sulzbach an der Murr werden Umsatzverlagerungen von maximal 1 % prog-
nostiziert. Der Schwellenwert des Beeintrachtigungsverbots von 10 % kann damit einge-
halten werden. Die einzelhandelsbezogenen Vorhaben des Regionalplans werden damit
insgesamt eingehalten. Andere regionalplanerische Belange sind nicht betroffen.

Im Hinblick auf das landesplanerische Integrationsgebot stellt der Standort zwar eine
Ortsrandlage dar. Aufgrund der unmittelbar benachbarten Wohngebiete ist der Stand-
ort jedoch aus regionalplanerischer Sicht vertretbar. Inwieweit das Integrationsgebot
des Landesentwicklungsplan berihrt wird abschliefend durch das Regierungsprisidium
bewertet.”

Wir bedanken uns fiir die Beteiligung im Rahmen dieses Verfahrens. Bitte lassen Sie uns
zu gegebener Zeit ein Exemplar des rechtskraftigen Bebauungsplans in digitaler Form
zukommen.

Mit freundlichen GriiBen

gl By

Martin Wiemann

VERBAND REGION STUTTGART
KORPERSCHAFT DES OFFENTLICHEN RECHTS

Keine Einwendungen




Anregungen Regierungsprasidium

By, Baden-Wiirttemberg
&%, Regierungsprisidium
2%, Stuttgart

Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur
Aeguirungspriidium Stungat | Pastiack B0 07 09 | 70507 Stumgsn

MHame: Tima Schmidt
Stadtverwaltung Backnang Tolyton e s

E-Mail referat?1@®rps bwl.de
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt Geschatiszeichen. RPS21-2434-405/24/2
Stiftshof 18 {bei Antwort bitte angeben)
71522 Backnang

Datum 2412025

Bebauungsplan mit den &rtlichen Bauvorschriften "Sulzbacher Strafie",
Planbereich 04.16/4 in Backnang

HIER: Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Ihre E-Mail vom 06.10.2025

nur per E-Mail an baurechtsamt@backnang.de

Sehr geehrter Herr Widmaier,

sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt
und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zugénglich gemacht.

Mach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten Bebauungsplan ge-
maf § 8 Abs, 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungsprasidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie
bei entwickelten Bebauungsplanen keine Gesamtstellungnahme des Regierungsprasidiums,

Die von |hnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils direkt Stellung.

Raumordnung

Mit der Aufstellung des o.g. Bebauungsplans soll der im Plangebiet vorhandene Branchenmix
aus gewerblicher Nutzung, Dienstleistung und Einzelhandel geschitzt, im Bezug auf produzie-
rendes Gewerbe und Dienstleistung weiterentwickelt und auf die Ziele des Einzelhandelskon-
zepts ausgerichtet werden. Hierzu sollen alle Nutzungen, die dieser Zielsetzung zuwiderlaufen,
ausgeschlossen werden. Darlber hinaus soll die planungsrechtliche Grundlage flr die Ansied-

lung eines Einzelhandlers geschaffen werden.
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Anregungen Regierungsprasidium

=% Baden-Wirttemberg
=R Regierungsprasidium
AR Stuttgart

Allgemeine Hinweise/Hinweise zum Hochwasser und Starkregen

Neben §1 Abs. 3, Abs. 5 - 7 und § 1a Abs. 2 BauGB ist fir einen Bebauungsplan aus raumordne-
rischer Sicht insbesondere das Anpassungsgebot nach § 1 Abs. 4 BauGB relevant. Danach sind

alle Bauleitplane an die Ziele der Raumordnung anzupassen.

Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwagung unterliegen, zu
beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Selbst wenn ein Plangebiet bereits in einem
Flachennutzungsplan dargestellt ist, ist im Bebauungsplanverfahren erneut zu priifen, ob die
Ziele der Raumordnung beachtet sind. Ein VerstoR gegen das Anpassungsgebot nach 81

Abs. 4 BauGB fihrt zur Unwirksamkeit von Bauleitplanen (vgl. VGH Munchen, Urt. v. 14.12.2016,
Az.15 N 15.1201),

Insoweit ist vor allem Augenmerk auf den seit Ende 2021 giltigen Bundesraumordnungsplan
Hochwasser (BRPH), den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen.

Au islich der Hoch gefahrenkarte der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Warttemberg

ist ein Grofteil des Plangebiets von Extrem-Hochwasser (HQextrem) mit Uberflutungstiefen
bis 2,4 m betroffen. Zudem befinden sich Teile des Plangebiets in einem festgesetzten Uber-
schwemmungsgebiet mit HQ100-Betroffenheiten mit Uberflutungstiefen bis 2,2 m, HQS0-Be-
troffenheiten mit Uberflutungstiefen bis 2,2 m und HG10-Betroffenheiten mit Uberflutungstie-
fen bis 0,8 m. Daneben ist das Plangebiet auch bei extremem Starkregenereignissen mit Uber-
flutungstiefen bis Gber 2 m betroffen. Zwar befinden sich in der Begrindung unter 5.5 sowie im
Umweltbericht unter 2.1.1.3 bereits einige Ausfiihrungen und Vorschlage zur Risikominimierung.
Wegen der starken Betroffenheiten hinsichtlich Hochwasser- und Starkregen weisen wir den-
noch explizit auf die erheblichen Prifpflichten des BRPH nach den PS 1.1, und 1.2.1 (Ziele der
Raumordnung) - Hochwasser- und Starkregenereignisse (= Hochwasser) betreffend - hin. Auf
die 2024 erschienene Arbeitshilfe ,Daten fir die Umsetzung des Bundesraumordnungsplans
berg.de und https://www.kliwa.de/_download/Klimaaenderungsfaktoren_ BW.pdf wird hinge-

wiesen.
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Sowohl das Uberschwemmungsgebiet als auch der Bereich HQExtrem wird im
Bebauungsplan ausgewiesen. Fir die Bestandsgeb&ude ist von
Eigentlimerseite bereits heute entsprechende Vorsorge vorzunehmen. Bei
Neuplanungen ist entsprechend der Vorgaben bereits bei der Planung auf
diese Problematik einzugehen und ggfs. Retentionsraumverlust zu ermitteln
und auszugleichen.

Die Stadt Backnang hat im Zuge des Starkregenrisiko-Managements fur das
Stadtgebiet die Starkregenkarten aktualisieren und plausibilisieren lassen.
Lediglich punktuell kommen Uberflutungen von mehr als einem Meter vor.
Betroffen ist der Bereich der Renaturierung des Ekertsbachs. Dieser liegt
deutlich tiefer als der bebaute Bereich und ist bereits durch eine Mauer zum
bestehenden Gebaude und Parkplatz des Lidl-Markts abgegrenzt.
Wasserrechtliche Genehmigugn). Der tieferliegende Bereich hinter dem
Bestandsgebdude Sulzbacher Strasse 164-166 ist betroffen, hier ist durch
den Eigentiimer Vorsorge zu treffen fiir das bestehende Gebdude und fiir
eventuelle Neuplanungen.

Im Bereich der Geb&ude Sulzbacher Strasse 176 bis 180 sind im riickwartigen
Gebaudebereich Uberflutungen bis max. 1 m Héhe moglich. Die
Bestandsgeb&ude sind entsprechend zu sichern.




Anregungen Regierungsprasidium

2R, Baden-Wirttemberg
2R Regierungsprisidium
2w, Stuttgart

Der BRPH enthalt zudem auch Grundsatze der Raumordnunag, die in der Abwagung zu beriick-
sichtigen sind, vgl. dazu nachfolgend. Die Prufung und Bewertung sind in den Unterlagen an-
gemessen zu dokumentieren. Insoweit ist wichtig, dass der BRPH die bauplanungsrechtlichen
Worschriften (vgl. zur Hochwasservorsorge insbesondere § 1 Abs. 6 Nr. 12 und § 9 Abs. 1 Nr. 10,
14 und 16 BauGB) sowie die wasserrechtlichen Regelungen (vgl. insbesondere 5§ 78 ff WHG)
erganzt und sich nicht in ihnen erschopft. So werden 2.B. Gefahren im Zusammenhang mit
Starkregenereignissen weder durch die festgesetzten Uberschwemmungsgebiete nach §§ 76
Abs. 2,78, 78a WHG noch Uber die Risikogebiete nach § 78b WHG verdeutlicht.

Grundsatze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwagung zu
beriicksichtigen (5 3 Abs, 1 Nr. 3und 4, § 4 Abs, 1 ROG). Zu den im LEP 2002 und im Regional-
plan festgelegten Grundsatzen der Raumordnung treten insbesondere die im BRPH festgeleg-
ten Grundsatze hinzu. Im Hinblick auf den Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge ist

auBerdem auf den schon angesprochenen § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB hinzuweisen. Auch insoweit

ist eine etwaige Starkregenproblematik zu bertcksichtigen. Die Prifung und Bewertung ist an-

gemessen zu dokumentieren,

Wegen der Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung, welche in den Planungsun-
terlagen bereits angesprochen wird - verweisen wir an die zustiandige untere Wasserbehorde

(Landratsamt Rems-Murr-Kreis).

= Wir bitten kinftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Schreibens zur Koordi-

nation in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellern Formblatt (abrufbar unter
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird geman § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-

rungsprasidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisier-

und groflen Kreisstadte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzule-

gen.

Seite 3von 8

Ansonsten ist vor allem die Strasse betroffen mit einer max.
Uberflutungshéhe von 50 cm. Hier wird im Zuge der geplanten Umgestaltung
der Sulzbacher Strasse Starkregenvorsorge getroffen werden.

FOr Neubauprojekte tragen die Festsetzungen zu Baumpflanzungen,
offenporigen Beldgen und Dachbegriinungen zur Verbesserung der Situation
bei.

Im Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die betroffenen Bereiche und ein
Ausschnitt aus der Gefahrenkarte aufgenommen. Durch den Bebauungsplan
wird die bisherige Situation nicht weiter verscharft.

Textteil und Begriindung wurden entsprechend angepasst.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Anregungen Regierungsprasidium

ey, Baden-Wiirttemberg
4w, Regierungsprisidium
ey, Stuttgart

Il Besondere Hinweise zum geplanten groBflachigen Einzelhandel

1. Bei der geplanten Realisierung einer tegut-Filiale im Sondergebiet 1 (SO 1) mit einer geplan-
ten Verkaufsflache von 1400 m2 (wir weisen darauf hin, dass die Angabe der Verkaufsflache im
Entwurf der textlichen Festsetzungen 1200 m? betragt und daher widerspruchlich ist), der be-

stehenden Lidl-Filiale mit einer Verkaufsflache von 1330 m?2 im Sondergebiet 2 (SO 2), der be-

stehenden Kik-Filiale und der auf der anderen Seite der Sulzbacher Strafie liegenden bestehen-

den Deichmann-Filiale handelt es sich um eine Einzelhandelsagglomeration nach Flansatz
2.43.2.8 (Z) RegP. Damit sind die genannten Einzelhandelsbetriebe im Rahmen einer Gesamt-

betrachtung als EinzelhandelsgroBprojekt anzusehen,
Der genannte Plansatz legt Folgendes fest:

Abs, 1., Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben sind in den Ortskernen aller Gemeinden
zulassig. Wird ein Bauleitplan aufgestelit oder geandert, dessen Geltungsbereich den Orts-
kern ganz oder teilweise erfasst, so darf die hiernach zulassige Agglomeration von Einzethan-
delsbetrieben keine schadlichen, Uberartlichen Wirkungen entfalten, insbesondere auf die
zentralértlichen Siediungs- und Versorgungskerne, die wohnortnahe Versorgung der Bevilke-
rung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne. Ansonsten gelten fir Agglomerationen von
Einzelhandelsbetrieben die Plansatze 2.4.3.2.2 (Z) bis 2.4.3.2.6 (Z) entsprechend.

Abs, 2; ,Eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben entsteht, wenn rdumlich nahe beiei-
== nander liegend mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem bestehenden Ein-
zelhandelsbetrieb ein oder mehrere neue Einzelhandelsbetriebe hinzutreten oder bestehende
Einzelhandelsbetriebe erweitert oder umgenutzt werden, so dass die Summe der Verkaufsfla-
chen der raumlich nahe beieinander liegenden Einzelhandelsbetriebe grofer als 800 m? ist.
Raumlich nahe beieinander liegen Einzelhandelsbetriebe, wenn die Luftlinie zwischen den Ge-

baudezugangen nicht [anger als 150 m ist.”

Hier liegen die vorhandenen Filialen und die geplante tegut-Filialen raumlich so nahe beieinan-
der, dass die Gebaudezugange der genannten Einzelhandelsbetriebe deutlich weniger als 150m
Luftlinie voneinander entfernt sind. Hinsichtlich der Einzelhandelsagglomeration sind die hierzu

bestehenden Regelungen des Landesentwicklungsplans 2002 (LEP) und des Regionalplans fur

Seite 4von 8

Aus stadtebaulicher Sicht wurde die Verkaufsflache in Abstimmung mit dem
Verband Region Stuttgart explizit auf 1200m? festgesetzt, ungeachtet des
Gutachtens, das die Vertraglichkeit von 1400m2 untersucht hat.

Insgesamt kommt das RP zum gleichen Ergebnis wie der VRS, dass sowohl
das Integrationsgebot, das Konzentrationsgebot, das Kongruenzgebot sowie
das Beeintrachtigungsgebot beachtet ist. Einzig zum Thema Agglomeration
wurden Ergédnzungen gefordert.

Die Auswirkungsanalyse der GMA wurde erganzt und kommt zu folgendem
Ergebnis:

Der geplante Lebensmittelmarkt bildet mit den benachbarten
Einzelhandelsnutzungen (Lidl, Kik, Deichmann) eine Agglomeration. i. S. des
Plansatzes 2.3.2.8 des Regionalverbandes Region Stuttgart. Im Rahmen der
Marktanteilbetrachtung und den Berechnungen zur Umsatzumverteilung
wurden die aus dem Standortverbund moglicherweise resultierenden
Kundenzufuhrungseffekte beriicksichtigt.

Das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzgebot und
das Beeintrachtigungsverbot werden auch bei einer Gesamtbetrachtung der
Agglomeration eingehalten.

Die Erganzungen der GMA wurden dem RP nochmals vorgelegt und vom
zustandigen Sachbearbeiter so akzeptiert.

Eine Auswirkung auf die Planung ergibt sich dadurch nicht.
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Anregungen Regierungsprasidium

2K Baden-Wirttemberg
=R Regierungsprasidium
AR, Stuttgart

die Region Stuttgart (Regionalplan) sowie der Einzelhandelserlass vom 21.02.2001 zu beachten
(Integrationsgebot, Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot, Beeintrachtigungsverbot). Eine
Auswirkungsanalyse der GMA vom 31.01.2024 liegt bisher nur fur die neue tegut-Filiale vor.
Diese ist somit dahingehend anzupassen, dass die Einzelhandelsgrundsatze fur die Einzelhan-

delsagglomeration gepruft werden:

Integrationsgebot
Nach PS 2.3.7.2 (Z) LEP sollen EinzelhandelsgroRprojekte vorrangig an stadtebaulich integrier-
ten Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden.

Unter einem stadtebaulich integrierten Standort ist im Wesentlichen ein Standort zu verstehen,
der in einem baulich verdichteten Siedlungszusammenhang mit wesentlichen Wohnanteilen
und einem den Gegebenheiten angepassten offentlichen Personennahverkehr liegt. Mit dem
Integrationsgebot wird insofern an bestimmte siedlungsstrukturelle Gegebenheiten ange-
knipft (VGH Baden-Wirttemberg, Urteil vom 22.11.2013 - 3 S 3356/11).

Gemessen darin kann die Einzelhandelsagglomeration noch als integriert angesehen werden,
da sich dessen sudlicher Teil in direkter raumlicher Nahe zu zwei Wohngebieten befindet, die
sidlich und sudwestlich angrenzen. Der Standort ist fuBlaufig gut erreichbar. Zudem ist dieser
auch gut an das OPNV-Netz angebunden, da sich zwei Bushaltestellen in 130m bzw. 190m Ent-
fernung befinden.

Konzentrationsgebot
Nach PS 3.37 (Z) LEP sollen sich EinzelhandelsgroBprojekte in das zentralértliche System ein-
fiigen; sie diirfen in der Regel nur in Ober-, Mittel-, und Unterzentren ausgewiesen, errichtet

oder erweitert werden.

Die Stadt Backnang hat als Mittelzentrum eine zentralértliche Funktion im o.g. Sinn. Der ge-
plante Standort liegt jedoch auerhalb eines weiter siidlich liegenden Standorts fiir zentrenre-
levante EinzelhandelsgroBprojekte (VRG) gemaR Plansatz 2.4.3.2.3 (Z) RegP. Dessen Absatz 2
schliet Standorte fir zentrenrelevanten Einzelhandel auBerhalb solcher Vorranggebiete aus.

Seite Swvon 9

Keine Einwendungen

Keine Einwendungen
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Anregungen Regierungsprasidium

4%, Baden-Wiirttemberg
B$5R Regierungsprisidium
25, Stuttgart

Nach PS 2.4.3.2.2 Abs. 4 (Z) Regionalplan sind Einzelhandelsgrofprojekte, die ausschlieflich
der Grundversorgung der Einwohner dienen und keine schadlichen Wirkungen erwarten las-
sen, insbesondere auf die zentralértlichen Siedlungs- und Versorgungskerne und die wohnert-
nahe Versorgung der Beviélkerung anderer Gemeinden oder deren Ortskerne, auch in Kleinzen-
tren und Gemeinden chne zentralortliche Funktion zuldssig. Zudem gelten fir die vorgenann-
ten EinzelhandelsgroBprojekte die Plansétze 2.4.3.2.3 bis 2.4.3.2.5 nicht. Der Einzelhandels-
standort ist daher mit den Einzelhandelsgrundsatzen vereinbar, wenn das EinzelhandelsgroR-
projekt ausschlieflich der Grundversorgung der Standortgemeinde dient. Ausschlieflich der
Grundversorgung dienen EinzelhandelsgroBprojekte, deren Sortiment Nahrungs- und Genuss-
mittel einschlielich Getranke sowie Drogerieartikel umfasst; sonstige Waren dirfen nur als
Nebensortiment auf nicht mehr als 10 % der Verkaufsflache angeboten werden. Ausgehend des
Entwurfs der textlichen Festsetzungen, welche fiir das SO 1 und SO 2 eine solche Sortiments-
begrenzung vorsehen, ist kein Konflikt mit dem Konzentrationsgebot zu erwarten, sofern im
Rahmen der Auswirkungsanalyse plausibel dargelegt werden kann, dass die Einzelhandelsag-
glomeration zur Grundversorgung geboten ist. Dies kann bestenfalls durch die die damit er-
reichte Verkaufsflachenausstattung pre 1000 Einwohner geschehen. Auch sollte in gebotener
Kurze auf die bestehenden Kik- und Deichmann-Filialen eingegangen werden, die zentrenrele-
vantes Sortiment (Textil-, und Haushaltswaren) zur Verfligung stellen und damit nicht zur
Grundversorgung gehdren. Ausgehend von den vorgelegten Planunterlagen sollen diese wohl
nicht bauplanungsrechtlich geregelt werden, sondern lediglich baurechtlichen Bestandsschutz

haben.

Kongruenzgebot

Nach P5 3.3.71 5.1(Z) LEF soll die Verkaufsflache des EinzelhandelsgroBprojekts so bemessen
sein, dass deren Einzugsbereich den zentralortlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich
Uberschreitet. Eine wesentliche Uberschreitung ist in der Regel gegeben, wenn mehr als 30 %
des Umsatzes aus Raumen auBerhalb des Verflechtungsbereichs erzielt werden sollen.

Die Auswirkungsanalyse kommt zum Ergebnis, dass fur die neu anzusiedelnde tegut-Filiale ein
Umsatz von 89% aus Backnang selbst stammt. Wir gehen davon aus, dass das Kongruenzgebot
auch bei Betrachtung der Einzelhandelsagglomeration gehalten wird. Dennoch sollte das Gut-
achten hierzu noch entsprechende Ausflhrungen machen.

Seite Gvon 8

Keine Einwendungen

Die Festlegung, dass der Einzelhandelsstandort ausschlieBlich der
Grundversorgung der Standortgemeinde dient, wird durch die Festsetzung,
dass beim Lebensmittelnahversorger das tber die Grundversorgung
hinausgehende Sortiment auf 10% der Verkaufsflache begrenzt wird,
Rechnung getragen.

Der Schwerpunkt des geplanten Marktes liegt sowohl hinsichtlich des
Sortiments als auch hinsichtlich des Umsatzes eindeutig im Bereich der
nahversorgungsrelevanten Sortimente. Der Anteil nicht
nahversorgungsrelevanter Sortimente (Nonfood Il) an der
Gesamtverkaufsflache betragt klar weniger 10 %.

Keine Einwendungen

Im Rahmen der Marktanteilbetrachtung und den Berechnungen zur
Umsatzumverteilung wurden die aus dem Standortverbund maglicherweise
resultierenden Kundenzufuhrungseffekte berucksichtigt.

Das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzgebot und
das Beeintrachtigungsverbot werden auch bei einer Gesamtbetrachtung der
Agglomeration eingehalten. Siehe auch S.10
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Anregungen Regierungsprasidium

SR Baden-Wiirttemberg
45%, Regierungsprisidium
2R Stuttgart

Beeintrachtigungsverbot

MNach PS3.37.15.2 (Z) und PS 3.3.7.2 5.1(Z) LEP sowie nach P5 2.4.3.2.2 Abs. 3 (Z) Regional-
plan darf das Vorhaben das stadtebauliche Gefiige und die Funktionsfahigkeit des zentralortli-
chen Versorgungskerns sowie anderer zentraler Orte nicht beeintrachtigen. Die Funktionsfahig-
keit des zentralértlichen Versorgungskerns (Stadt- und Ortskern) der Standortkommune oder
die Funktionsfahigkeit anderer Zentraler Orte sind in der Regel wesentlich beeintrachtigt, wenn
dort aufgrund des Vorhabens und des zu erwartenden Kaufkraftabflusses Geschaftsaufgaben
drohen, Anhaltswert flr eine derartige Annahme ist ein Umsatzverlust bei zentren-, oder nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten von ca, 10 %.

Laut Gutachten sind durch die neue tegut-Filiale keine relevanten Beeintrachtigungen zu er-
warten. So sind beziglich der im Ortszentrum von Backnang befindlichen Lidl-, Edeka-, Aldi-
und Rewe-Filialen nur Umverteilungen von 2-4% zu erwarten. Auf das Unterzentrum Sulzbach

an der Murr (Norma-, Netto- und Rewe-Filiale) maximal 1%.

Weitere Ausflihrungen zu maglichen Beeintrachtigungen der Lidl-, Kik- und Deichmannfiliale
auf die Funktionsfahigkeit des zentralértlichen Versorgungskerns sowie anderer zentraler Orte

sind nicht sinnvoll und entbehrlich. Die genannten Filialen sind bereits genehmigt und etabliert.

Textliche Festsetzungen

Wir weisen darauf hin, dass Festsetzungen baugebietsbezogener, varhabenunabhangiger Ver-
kaufsflaichenobergrenzen fur das Plangebiet zur Steuerung des Einzelhandels wegen insofern
fehlender Ermachtigungsgrundlage unzulassig ist (vgl. u.a. VGH Baden-Wirttemberg, Urteil
vom 21, September 2010 - 3 S 324/08 =, Rn. 41 mwN.). Verkaufsflachenbeschrankungen, die
sich auf eine Mehrzahl von Einzelhandelsbetrieben im Plangebiet beziehen, sind mit der Rege-
lungskonzeption der BauNVO vereinbar. Dies deshalb, da aus den Festsetzungen lediglich re-
sultiert, dass jeder einzelne Einzelhandelsbetrieb im Plangebiet die vargesehene Verkaufsfia-
chenobergrenze nicht Uberschreiten darf.' Da im Plangebiet jedenfalls nach der Art der bauli-
chen Nutzung beliebig viele Betriebe dieser spezifisch festgesetzten Nutzungsart zuldssig

"Wgl Bischopink, in: Banker/Bischopink, BauNvO, 2. Aufl 2018, 8 11, Rn_ 188

Seite 7von 8

Keine Einwendungen

Kenntnisnahme
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Anregungen Regierungsprasidium

=K Baden-Wirttemberg
=R Regierungsprasidium
B Stuttgart

sind, liegt keine baugebietsbezogene Nutzungskentingentierung vor.? Vor diesem Hintergrund

empfehlen wir, die textlichen Festsetzungen zu den Sondergebieten 1 und 2 so umzuformulie-
ren, dass sich diese nicht nur auf die Errichtung eines Lebensmittelnahversorgers/Lebensmit-

teldiscounter bezieht.

Im Hinblick auf & 11 Abs. 2 BauNVO regen wir aufierdemn an, fir die Sondergebiete im Flachen-

nutzungsplan eine Zweckbestimmung ,GroBflachiger Einzelhandel” aufzunehmen.

Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Reglerungsprasidiums sind:

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK)
Frau Lisa-Marie Schweizer / Herr Daniel KoBler

Tel; 0711-804-10031 / 10029

StEWK@rps.bwl.de

Abt. 2 - Ref 24 (Planf, behérde)
Herr Raimund Butscher

Tel.: 0711/904-12420
Raimund.Butscher@rps.bwl.de

Abt. 3 Landwirtschaft
Herr Frank Schied

Tel: 0711/904-13200
Frank.Schied@rps bwl.de

Abt. 4 Mobilitat, Verkehr, Straen

Herr Karsten Grothe

Tel. 0711/204-14242

Referat 42 SG_4 Technische Strassenverwaltung@rps.bwl.de

7 ygl. Bischopink, im: Bonker/Bischopink, BauNvio, 2. Aufl. 2018, § 11, An. 188

Seite Bvon 9

Der Textteil wurde entsprechend angepasst

Kenntnisnahme und Beriicksichtigung bei der FNP-Anderung
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Anregungen Regierungsprasidium

29, Baden-Wiirttemberg
3=, Regierungsprésidium
4R, Stuttgart

Abt. 5 Umwelt
Frau Birgit Maller
Tel: 0711/204-15117

Birgit.Mueller@rps.bwl.de

Abt. 8 Denkmalpflege

Herr Lucas Bilitsch

Tel: 0711/904-45666
toeb-beteiligungl AD@rps.bwl.de

Mit freundlichen GruBen

Timo Schmidt

Datenschutzhinweise

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungsprasidien Baden-
Wurttembarg verarbeiten, sowie zu den einzaelnen Verwaltungsleistungen erhalten Sie im Inter-
net unter:

21-06: Beratung und Information (ber die Erfordernisse der Raumordnung (pdf, 508 KB)

oder postalisch auf Anfrage.

Seite 9von 9
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Anregungen Regierungsprasidium Denkmalschutz

29, Baden-Wiirttemberg
3=, Regierungspréasidium

A5%  Stuttgart

Landesamt flr Denkmalpflege
Fngerurgiotudeam Shutiger | Poatfach 2001 52 | TATLT Futbngena N

Narne: Dr. Gerhard Schneider

- Teteton: 0711 904-45169

Grole Kreisstadt Backnang il abteilungB@rps bl de
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt Geschaueichen:  RP583-1-255-23/681/2
Postfach 1569 [bei Antwart bitte angeben)
71505 Backnang

Datums 17.10.2025

WN, Backnang, Backnang, BPL "Sulzbacher StraBBe", Neufestsetzung im Bereich
der Grundstiicke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StrafRe 162 bis Sulzba-
cher Strale 180""

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die iligung des Land fiir Denkmalpflege als Trager offentlicher Belange im oben

genannten Verfahren.

Mach Priifung der Unterlagen bestehen aus denkmalfachlicher Sicht zu der Planung in vorliegender Form
keine Bedenken und Anregungen.
Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an: ToeB-BeteiligunglAD@rps bwl de

Mit freundlichen Grifen

gez. Gerhard Schneider

Datenschutzhinwelse
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, welche die Regierungsprasidien Baden-Wiirttem-
berg verarbeiten, erhalten Sie im Internet unter:
https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b

oder postalisch auf Anfrage.

Dierotgebdude Alesanderstralie 48 Homepage: Mgz rp baden wusriiembergis
72073 Tabingen
Telefon: 07071 7572429 Bushinie 4 + Haliestelle “Kinigrhergerste”

Teletax: 0711 904-45442 Bushinie 13 - Haltestelle “Alesandersiz™

Keine Einwendungen
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Anregungen Polizei Sachbereich Verkehr

-

=
Baden-Wiirttemberg

POLIZEIPRASIDIUM AALEN
FUHRUNGS- UND EINSATZSTAB, SACHBEREICH VERKEHR

Pol Aalen, 20, 73431 Anlen
Datum 10112025
MName Schippert
Stadtverwaltung Backnang Duuschwahl 07151/950-222
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt E-Mul OF aalen pp fost o viipelizel bw do
Stiftshof 16
71522 Backnang Altenzeschen

{Bitle be Anbworl angeben)

& Bebauungsplan mit den ortlichen Bauvorschriften "Sulzbacher Stralte,
Planbereich 04.16/4 in 71522 Backnang

Inr Anschreiben/E-Mail vom 06.10.2025, Herr Widmaier

Kenntnisnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des PP Aalen, Fihrungs- und Einsalzstab, Sachbereich Verkehr wir im Rahmen des Kel ne E| nWendu ngen
0.a. Bebauungsplan lediglich darauf hingewiesen, dass im Bereich von Grundsticks-/Park-
platzzufahrten keine Sichthindernisse vorhanden sind, um ein gefahrioses Einfahren in den
offentlichen Verkehrsraum zu gewahrleisten.

Ansansten liegen keine Einwénde / Anmerkungen vor.

J. Schippert, PHK
Polizeihauptkommissar

Anlage

Bohmerwakdstrafle 20 - 73431 Aslen - Telefon 07151-950-0 - Telefax Aalen PP@polizes bl de
OPNV-Anschhus: Stadtmmite
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Anregungen Polizei Referat Pravention

&
Baden-Wiirttemberg

POLIZEIPRASIDIUM AALEN
REFERAT PRAVENTION AURENSTELLE REMS-MURR-KREIS

PP Aslen Releral Privention Frizstralle 5 70734 Fallbach

Dangn 05.11.2025
Name Gnmenwein

Stadtverwaltung Backnang Durchwald 07 11/5772:202
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt E-Mail OF felibach praevention ksiipolizei bwl de
Matthias Widmaier

Stiftshof 16 Aktenzeichen

71522 Backnang (Bille bei Antwort angaben)

m& Stellungnahme zum Bebauungsplan mit den értlichen Bauvorschriften

"Sulzbacher Strafie”, Planbereich 04.16/4 in Backnang

hier: Beteiligung der Polizei / Kriminalpréavention

Sehr geehrter Herr Widmaier,
zum o. g. Bebauungsplan nehmen wir wie folgt Stellung:
1. Sicherheit durch Stadtgestaltung

.Das Bedurfnis nach offentlicher Sicherheit zahlt zu den Grundbedurfnissen und hat fur das
Wohlbefinden eine grofie Bedeutung. Das tagliche Erlebnis von Verwahrlosung, Vandalismus
und Zerstérung kann Angst erzeugen. Daher kommt dem Erscheinungsbild im offentlichen
Raum der Stadte und Gemeinden und in den Siedlungen von Wohnungsgesellschaften ein ho-
her Stellenwert zu.” (Herbert Schubert, ,Sicherheit durch Stadtgestaltung” 2005)

Pravention im baulichen Zusammenhang bedeutet, dass eine Strukturierung und Gestaltung
des sozialen Raumes Risiken und Fehlentwicklungen méglichst ausschalten bzw. minimieren
solite, Durch das positive Beeinflussen des menschlichen Verhaltens sollen kritische Verhal-
tensweisen oder Ereignisse verhindert, Talgelegenheiten reduziert und das subjektive Sicher-
heitsgefilhl der Menschen gestarkt werden.

Frizatrafle 5 70734 Fellbach - Telefon 0711/5772-210 - Telefax 07151/502859042 - anlen pp@polizel bl de
OPNV-Anschiusy
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Anregungen Polizei

F

e

F

B

§ 6a BauNVO Urbane Gebiete (MU)
Worauf ist in Bezug auf Sicherheitsaspekte in gemischten Gebieten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

eine méglichst kleinteilige Durchmischung durch horizontale oder vertikale Gliederung
der Art der baulichen Nutzungen, also unterschiedliche Nutzungen in den Geschossen
oder nebeneinander auf einer Etage, ermoglicht wird,

die Anordnung von Nutzungen nicht die Wohngqualitat schmélert oder als Barriere zur
Wohnnutzung wahrgenommen wird,

die unterschiedlichen baulichen Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Infrastruktur)
die Belebung von Raumen zu Tages- und Nachtzeiten ermoglicht,

in MK-Gebieten die Wehnnutzung und die Festsetzung von Gemeinbedarfsflachen ge-
starkt wird und

keine Konflikte bzw. das Sicherheitsempfinden durch mégliche Stérungen (Larm, Ge-
ruch,...) provoziert werden.

§ 8 BauNVO Gewerbegebiete (GE)
§ 11 BauNVO Sonstige Sondergebiete (SO)
Worauf ist in Bezug auf Sicherhei pekte in di Gebieten zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

unterschiedliche Arten von Betrieben ermoglicht werden, wie z. B. Produktionsstatten,
Lagerhallen, Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude,

eine Durchmischung durch z. B. Schaffung der Voraussetzungen fur Einkaufs- und Be-
treuungseinrichtungen (Funktionsmischung) in GE- und Gl-Gebieten oder in raumli-
chem Zusammenhang maglich ist,

Stellplatze fur Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Besucher und Besucherinnen
direkt einem Betrieb zugeordnet werden kéinnen,

Stellplatze nicht als grofte undbersichtliche Flachen, sondern eher in kleinteiligen Struk-
turen ausgewiesen werden,

unverhaltnismanig grofie Einkaufszentren und Ladengebiete vermieden werden,

eine Erreichbarkeit durch den OPNV also eine Sicherstellung der Mobilitat gegeben ist,
eine Aufenthaltsqualitat durch offentliche und private Grinflachen oder granbegleitende
Wegefihrungen geschaffen werden kann,

» Verkehrsinfrastruktur nicht einen tberdimensionalen Schwerpunkt einnimmt und
» keine Konflikte bzw. das Sicherheitsempfinden durch mogliche Storungen (Larm, Ge-

ruch, etc.) provoziert werden,

§9 (1) Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO

Worauf ist in Bezug auf Sicherhei pekte bei Neb lagen zu achten?

Es ist darauf zu achten, dass

Nebenanlagen und Garagen bzw. Carports, wenn sie auferhalb der (berbaubaren Fla-
chen zulassig sind, keine Sichtbarrieren bilden.

Der Bebauungsplan legt die zuldssigen Nutzungen fest. Die tatséchliche
Nutzung und somit auch die Nutzungszeiten einzelner Bereiche liegt im
Ermessen des Eigentlimers und entscheidet sich letztendlich erst auf der
Ebene des Baugesuchs bzw. mit der Vermietung. Der Bebauungsplan schlie3t
das Nebeneinander verschiedener Nutzungen auf einer Ebene nicht aus,
lediglich die Wohnnutzung im EG ist ausgeschlossen.

Im Bebauungsplan ist kein MK (Kerngebiet) ausgewiesen.
Gemeinbedarfsflachen sind Flachen fur 6ffentliche Einrichtungen und
Dienstleistungen, die der Allgemeinheit dienen. (z.B. Kita, Schule,
offentliche Verwaltung, Stadthalle) Die Ausweisung solcher Flachen werden
im Plangebiet nicht bend6tigt und auf Grund der Lage nicht sinnvoll.

Die Festsetzungen ermdglichen verschiedene Betriebsarten, die
Voraussetzungen fur eine Durchmischung ist gegeben.

Durch die Einbettung der GE-Flachen in andere Gebietstypen ist eine
ausreichende Durchmischung vorhanden.

Die notwendige Anzahl der Stellplatze und ihre Anordnung wird im
Baugesuch geregelt. Durch die Festsetzungen zur Eingriinung von
Stellplatzen erfolgt eine Gliederung von Parkplatzflachen.

Durch die Festlegung der zulassigen Verkaufsflachen in den Sondergebieten
und den Ausschluss von Einzelhandel in den Gewerbegebieten wird dies
sichergestellt.

Die Infrastruktur ist bereits vorhanden, die Aufteilung der Verkehrsflache ist
nur nachrichtlich dargestelit.

Garagen und Carports sind nur innerhalb der liberbaubaren Flache zulassig.




20

Anregungen Polizei

-3
2. Stellungnahme als Gewerbestandort/Schutz vor Einbruch

Das Angebot einer Bauherrenberatung des Polizeiprasidiums Aalen mochten wir ausdricklich
bewerben. Denn der Einbau von Sicherungstechnik ist dann besonders preiswert, wenn er be-
reits in der Planungsphase einkalkuliert wird. Uber die individuellen Sicherungsméglichkeiten
informiert die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelie.

An leicht zuganglichen Gebaudeteilen, wie Tlren oder Fenstern im Erdgeschoss oder Keller-
bereich, wird generell die Verwendung von gepriften und zertifizierten einbruchhemmenden
Elementen nach der DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2 empfohlen, die einer erhth-
ten mechanischen Beanspruchung standhalten. Hier ist sichergestellt, dass es in der Gesami-
konstruktion sowie bei der Montage keinen Schwachpunkt gibt.

Bei dber 40 Prozent aller Einbrilche bleibt es beim Versuch, nicht zuletzt aufgrund des Einbaus
entsprechender sicherungstechnischer Einrichtungen.

Aligemein werden fir Gewerbebetriebe die Einplanung von Leuchtmitteln mit Bewegungsmel-
dern im Aullenbereich in nicht angreifbarer Hohe sowie der Einsatz einer Alarmanlage mit Auf-
schaltung zu einer Notruf- und Serviceleitstelle 24/7 empfohlen.

Eine Broschire zum Download mit wertvollen Tipps und Hinweisen zum Einbruchschutz fir
Gewerbetreibende erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle oder im Internet
unter www polizei-beratung.de.

3. Stellungnahme Wohnbebauung

Nachfolgende Punkte bitten wir bei den weiteren Planungen zu beachten.

4. Sicher Wohnen

Ein sicheres Wohnen wird u, a. durch die stadtebauliche Form, die architektonische Gestaltung
und die technische Ausstattung beeinflusst. Die soziale Kontrolle innerhalb des Wohngebiets
spielt hier eine grofle Rolle. Aufgrund der natirlichen ,Uberwachung® durch die Bewohner kén-
nen potentielle Tater abgeschreckt werden, da das Entdeckungsrisiko fUr sie zu grofl erscheint.

4.1.  Orientierung und Sichtbarkeit

Die gute Orientierung und Sichtbarkeit der ErschlieRungswege und Hauseingange sind zur Ver-
meidung von Unsicherheitsgefihlen der Bewohner sehr wichtig und fordern zudem die Mog-
lichkeit der sozialen Kontrolle. Die Flachen zwischen den Gebauden sollten freie Blickbezie-
hungen und Transparenz bieten. Die Abfallbehalter und Unterstelimoglichkeiten sollten nicht in
unbelebten und unibersichilichen Bereichen abseits der Wege oder der Gebaude angeordnet
sein.

Der Einbruchschutz und die Sicherungstechnik sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplanverfahrens.

Im Rahmen des Baugesuchs kénnen die Bauherren auf die Broschire
hingewiesen werden.

Im Plangebiet ist lediglich im urbanen Gebiet Wohnen mdglich.
Die architektonische Gestaltung und die technische Ausstattung sind nicht
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.

Die angesprochenen Themen sind erst im Baugenehmigungsverfahren
relevant und nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.
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4.2. Beleuchtung

Es wird empfohlen, die Beleuchtung der Wege und Gebaude so zu konzipieren, dass es keine
dunklen Bereiche gibt und die Wege und Eingénge vollstandig bei Dunkelheit ausgeleuchtet
sind. Eine mangelhafte Beleuchtung fordert Unsicherheitsgefiihle und kann zu einer Verwahr-
losung dieser Bereiche fihren.

Die Richtlinien fur die Beleuchtung in Anlagen fur Fugangerverkehr gemaft DIN-Normen sind
zu beachten.

4.3. Mechanische/Technische Sicherung

Eine sehr wichtige Rolle spielt die technische Sicherung der Gebaude. Denn besonders die
Zahl der Wohnungseinbriiche beeinflusst das allgemeine Sicherheitsgefinl der Birgerinnen
und Brger nachhaltig negativ. Ein Wohnungseinbruch hinterlasst nicht nur bei den Betroffenen
seine Spuren, sondern kann das Sicherheitsgefiinl des ganzen Wohngebietes beeintrachtigen.
Mit Sicherungstechnik kann praventiv dem Wohnungseinbruch entgegengewirkt werden. Wenn
die Sicherungstechnik von Anfang an in der Planung berdcksichtigt wird, ist dies billiger und
effektiver als im Nachhinein nachzuriisten. Durch eine entsprechende Hinweisaufnahme im
Satzungsbeschluss kann der Vorhabentrager dartber informiert werden.

Unter Punkt 2 wurde hier bereits ndher darauf eingegangen.

5. Kostenlose Beratung

Das mehrfach angesprochene individuelle Angebot einer kostenlosen Bauplanberatung flr pri-
vate wie auch gewerbliche Objekte durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an die Archi-
tekten und Bauherren erhalten Sie unter der nachfolgend aufgefiihrien Anschrift:

Polizeiprasidium Aalen

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

Frizstrale 5

70734 Fellpach

Tel.: 0711/5772-200 (AB)

E-Mail: fellbach.praevention.kbst@polizei.bwl.de

Mit freundlichen Grien

Gonnenwein
Polizeioberkommissarin

Die offentlichen Wege und Strassen im Plangebiet werden entsprechend den
geltenden Richtlinien ausgeleuchtet. Die Beleuchtung auf dem
Baugrundstuick ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.

Die technische Sicherung ist nicht Bestandteil des
Bebauungsplansverfahrens. (s. Pkt. 2)

Bauherren kénnen auf das Beratungsangebot hingewiesen werden.
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Tiefbauamt Backnang, 27. Oktober 2025
111-66-Ep

An Amt 60

Bebauungsplan:  Planbereich 04.16/4
»Sulzbacher Strafie”

Stellungnahme:

* A.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte .
Es handelt sich dort um das Regeniiberlaufbecken 17 (RUB 17). Die Formulierung ist
entsprechend anzupassen.

* B.3 Gestaltung der unbebauten Grundstiicke und Einfriedungen
Der Text des ersten Absatzes soll, entsprechend der Formulierung im Gewerbegebiet
Lerchendcker, folgendermafien angepasst werden:

Bei der Anlage befestigter Flachen wie z.B. Wege, Terrassen und Stellplatze sind
nur wasserdurchldssige Beldge zuldssig. Ausgenommen sind Zufahrten und Anlagen
die zur Herstellung der Barrierefreiheit erforderlich sind oder wenn andere Rechts-
bestimmungen entgegenstehen sowie Fahrgassen.

Markus Eppinger

=

Lageplan, Textteil und Begriindung wurden entsprechend angepasst

Der Textteil wurde entsprechend angepasst.




Anregungen Amt 30

Kasper Anna

Von: Frank Susanne im Auftrag von Baurechtsamt

Gesendet: Freitag, 21. November 2025 08:51

An: Kasper Anna

Betreff: WG: Bebauungsplan mit den artlichen Bauvorschriften “Sulzbacher StraBe”,
Planbereich 04.16/4 in Backnang

Anlagen: Anlage_1_BP04.16-4_Abwigung_Auslegung pdf; Anlage_2_BP04.16-4
_Lageplan_Auslequng.pdf; Anlage_3_BP04.16-4_Textteil_Auslequng.pdf;
Anlage_4_BP04.16-4_Begrindung_Auslegung.pdf; Anlage_5_BP04.16-4
_Artenschutzrechtliche_Relevanzprifung_Auslegung.pdf; Anlage_6
_BP04.16-4_Umweltbericht_Auslegung.pdf, Anlage_7_BP04.16-4
_Schalltechnische_Untersuchung_Auslegung pdf; Anlage_8_BP04.16-4
_Auswirkungsanalyse_GMA_Auslegung. pdf

Kategorien: to do

Mit freundlichen Grien
Susanne Frank

Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

Telefon: +49 7191 894-298

Fax: +49 7191 894-160

E-Mail: susanne.frank@backnang.de
Internet: www.backnang.de

Von: Schmied Raphaela <Raphaela. Schmied@backnang.de>
let: Freitag, 21. Nc ber 2025 08:44
An: Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de>
Cc: Wild Sabrina <Sabrina. Wild@backnang.de>
Betreff: WG: Bebauungsplan mit den ortlichen Bauvorschriften "Sulzbacher Strae”, Planbereich 04,16/4 in
Backnang

Guten Morgen zusammen,

gegen den Bebauungsplan "Sulzbacher Stralle”, Planbereich 04.16/4 in Backnang bestehen keine
verkehrsrechtlichen Bedenken.

Mit freundlichen Grifen

Raphaela Schmied
Sachgebietsleiterin

Stadtverwaltung Backnang
Rechts- und Ordnungsamt
Stralkenverkehr - Ortspolizei
Im Biegel 13

Keine Einwendungen
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Region Stuttgart

Bezirkskammer Rems-Murr

Bezirkskammer Rema-Murr der
Industrie- und Handelskammar
. Region Stuttgart
Grofte Kreisstadt Backnang «a.:nerbew:ae 1
Stadtplanungsamt 71332 Wasblingan
Stiftshof 16
71522 Backnang Telofon +4%0)7151 05069.0
ndo wistuligan ik do
stutlgart ihk do
per E-Mail an: cishmaar
stadtplanungsamt@backnang.de baulail wnishltgart bk do
Telefon +49(7151/05960-5749
Ihr Scheeiben vom 06.04 2024
Stuttgart, 17. November 2025
Stell I zum Bet lan ,Sulzbacher Strafie”

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Ubersendung der Unterlagen zu obigem Verfahren und die
emeute Gelegenheit zur Stellungnahme.

Wir begriden, dass die Gemeinde an dieser Stelle die Sicherung von
Flachen fir das produzi de und verarbeitende Gewerbe verfolgt. Dieses
Ziel entspricht — wie bereits in unserer vorherigen Stellungnahme dargelegt -
den gesamiwirischaftlichen Interessen und tragt zur Starkung des
Wirtschaftsstandorts bei.

Die vorgesehenen Regelungen zum Einzelhandel erscheinen aus unserer
Sicht nachvollziehbar und bar. Sie basieren auf einem abgestimmten
Einzelhandelskonzept und verfolgen das Ziel, die Innenstadt als zentralen
Versorgungsbereich zu schitzen. Vor diesem Hintergrund bestehen
unsererseits keine Bedenken.

Mit freundlichen GriRen

LJ

i.A. Tim Wilmes
Standortmanagement

Keine Einwendungen
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Kasper Anna

Von: WidmaierMatthias

Gesendet: Mittwoch, 12. November 2025 17:48

An: Kasper Anna

Betreff: WG Bebauungsplan mit den rtlichen Bauvorschriften “Sulzbacher Strae”,

Planbereich 04.16/4 in Backnang

Mit freundlichen GriBen
Matthias Widmaier

Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

Telefon: +49 7191 894-309

Fax: +49 7191 894-160

E-Mail: matthias widmaier@backnang.de
Internet: www backnang de

Von: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>

Gesendet: Mittwoch, 12. November 2025 14:42

An: Wi i hi hi idmaier@backnang.de>; Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de>
Ce: Kreishandwerkerschaft R Murr <info@kh r.de>

Betreff: AW: Bebauungsplan mit den drtlichen Bauvorschriften "Sulzbacher Strale”, Planbereich 04.16/4 in
Backnang

Guten Tag Herr Widmaier,

vielen Dank fir die Beteiligung.

Wir begriifien den g Ausschluss von Ei im Gewert biet. Hierdurch steht die gewerblich
nutzbare Flache u. a. auch dem produzi fen und verarbeitendem Handwerk zur Verfligung.

Diesbeziglich ist jedoch zu beachten, dass aus bauplanungsrechtlicher Sicht alle Arten von Verkaufsstellen unter den
Begriff des Einzelhandelsbetriebes fallen (vgl. S6fker in EZBK BauNVO, 144, EL Oktober 2021, § 6 Rn. 24}, Daher
gehéren hierzu auch Ladengeschafte als Unterfall des Einzelhandelsbetriebes (vgl. Hornmann in BeckOK BauNVO,
30. Edition 2022, § & Rn. 39; Roeser in Konig/Roeser/Stock BauNVvO, 5. Auflage 2022, § 5 Rn. 24).

Dieser verscharfte generelle Ausschluss ist unseres Erachtens jedoch nicht notwendig und wirde auch

einem pr i t ieb keinerlei he

Zudem befindet sich im Gewerbegebiet eine Backerei mit einer Verkaufsstelle (Verkauf und Café). Neben den oben
genannten zu erwartenden Einschrankungen fiir Handwerksbetriebe widersprechen die getroffenen Festsetzungen
auch der tatsdchlichen Situation und stellen die bestehende Bickerei vor nicht notwendige und aus unserer Sicht
vermeidbare Herausforderungen.

Wir regen daher an, in den textlichen F in B Umfang in g mit
] fem oder t 4 be fiir zulassig (hilf: fidr h la ]
zu erkldren und dadurch Handwerksbetrieben die Maglichkeit einer untergeordneten Verkaufsflache fiir selbst
hergestellte oder eingekaufte Waren (sog. P gl Ty Gerade im handwerklichen Bereich ist
fiir i Betrieby ispi ise Backer, Fleischer oder Sanitirbetrizbe) die Verzahnung von Produktion mit
angeschl kleinen Verkaufsladen wichtig. Deshalb sollte zumindest die Moglichkeit einer ausnahmsweisen

1

Der Hinweis entspricht der grundsatzlichen Vorgehensweise bei der
Ausweisung von Gewerbegebieten. Die Ergdnzung der Festsetzungen wurde
in den Textteil ibernommen.

Die Backereifiliale hat Bestandsschutz.
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Zulassung bestehen, da ansonsten im spateren Verlauf keinerlei Ausnahmen genehmigt werden konnen. Aufgrund
der im Gewerbegebiet ansassigen Backerel ist dies aus unserer Sicht sogar zwil d not: dig. Die bestehend,
Situation spricht dafiir, das ,Handwerkerprivileg” insgesamt fiir zul3ssig zu erkldren.

AuRerdem regen wir an, den siidlichen Teilbereich des Planget benfalls als begebiet (statt MU)
festzusetzen; auch dort befindet sich ein H ieb. Dieser darf durch die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes auch langfristig nicht in seinen Entwicklungsmaoglichkeiten eingeschrankt oder gar in seiner
Existenz gefahrdet werden. Dafir spricht auch das formulierte Ziel, die weitere Verdrangung von Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben zu verhindern und den vorhandenen Branchenmix aus gewerblicher Nutzung,
Dienstleistung und Einzelhandel zu schiitzen sowie in Bezug auf produzierendes Gewerbe und Dienstleistung
weiterzuentwickeln.

Wir halten daher auch den siidlichen Bereich des Plangeblets nicht fiir eine Wohnnutzung geeignet. Die wohl aus
ehemaliger Verzahnung zu einem Betrieb enstandene Wohnnutzung konnte Bestandsschutz erhalten und kiinftig
dort wieder eine reine Gewerbefliche entwickelt werden. Andernfalls droht die Gefahr, dass sich die Wohnnutzung
schleichend ausweitet und wertvolle Flachen fur kleine und mittelstandische Betriebe verloren gehen,

Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren.
ielen Dank.
Freundliche GriiRe

Claudia Kern
Geschaftsbereich Unternehmensservice

Handwerkskammer Region Stuttgart
Heilbronner Strae 43
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 1657-220

Fax: 0711 1657-873

E-Mail: Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de
Internet:  www.hwk-stuttgart

Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren personlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Informationen zum Umgang und zur Verwendung lhrer Daten finden Sie hier.

ZUKUNFTSINITIATIVE
HANDWERK ’

2025

Von: WidmaierMatthias <Matthias. Widmaier@backnang.de>

Gesendet: Montag, 6. Oktober 2025 13:40

An: Info <info@hwk-stuttgart.de>

Betreff: Bebauungsplan mit den &rtlichen Bauvorschriften "Sulzbacher StraRe", Planbereich 04.16/4 in Backnang

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gemeinderat der Stadt Backnang hat in seiner Sitzung vom 25.09.2025 die Auslegung des
Bebauungsplans mit den drtlichen Bauvorschriften ,Sulzbacher Strafe”, Neufestsetzung im Bereich der

2

Aus stéadtebaulicher Sicht ist die Ausweisung eines MU an dieser Stelle
richtig und sinnvoll. In diesem Bereich beginnt bereits die Verzahnung zur
Wohnbebauung, die bereits auf allen gegentberliegenden Strassenseiten
besteht. Der bestehende Handwerksbetrieb hat Bestandsschutz und durch
die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird insbesondere den Anforderungen
an bestehende Gemengelagen Rechnung getragen. Die erhéhten
Orientierungswerte beim Larm ermoglichen ein Nebeneinander der
verschiedenen Nutzungen. Die Gefahr des Verlustes von Gewerbeflache wird
nicht gesehen, da die Voraussetzungen im urbanen Gebiet grundsatzlich die
Nutzungsmischung ist, sodass eine vollstandige Bebauung mit Wohnnutzung
nicht zul&ssig ist.

Die an diesem Stadteingang angestrebte angemessene urbane Dichte kann
aus Sicht der Stadt durch ein urbanes Gebiet erreicht werden.

Der stadtebauliche Hochpunkt ist an dieser Stelle bewusst gewahlt.
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Bebauungsplan und értliche Bauvorschriften ,Sulzbacher StraBe”, Neufestsetzung im Be-
reich der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher Strafe 162 bis Sulzbacher
Strale 180", Planbereich 04.16/4 in Backnang

Niederschrift

Im Rahmen der Auslegung des o. g. Bebauungsplans bringt Herr Prof. Dr. Andreas Brunold,
wohnhaft Marienburger Straffe 3, 71522 Backnang im Namen des BUND Landesverband Baden-
Wiirttemberg, Landesgeschiftsstelle, Marienstrafie 28, 70178 Stuttgart am 19.11.2025 Fol-
gendes vor:

Beziiglich der Neufestsetzung des Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften ,Sulzbacher
StraRe”, Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher
Strale 162 bis Sulzbacher Strafie 180", Planbereich 04.16/4 in Backnang ist in Auftrag des
BUND folgendes festzustellen.

Der Bebauungsplan ist als ein vorhabensbezogener Bel gsplan einzustufen, da die Aus-
differenzierung der Gebdude bereits sehr detailliert dargestellt ist. Dies kann anhand der An-
sichten und der Baubeschreibungen verifiziert werden. Weiter finden bei der geplanten Um-
setzung des Plans Eingriffe in die natiirliche Umgebung statt. So wird die iiberbaubare Grund-
stiicksfliche im Vergleich zum Bestand auf die Grundflichenzahl von 0,8 (GFZ) erhéht, was
einen sehr viel hoheren Versiegelungsgrad nach sich zieht. Hier werden die Fehler der Ver-
gangenheit neu legitimiert. Bei dem im Bereich der Sulzbacher Strafie 164 bis 166 geplanten
Neubau einer 656 m? grofen Halle wird dargestellt, dass hier ein Retentionsraumverlust bei
HQ 100 mit 1250 m® errechnet wurde. Dabei wird ausgesagt, dass die mittlere Uberflutungs-
tiefe des Neubaus bei 1,9 m liegt.

Auf simtlichen Abbildungen ist nur die Vorderseite des bebauten Grundstiicks von der Sulz-
bacher Strae aus zu sehen, wo hingegen die Riickseite mit dem vertieften und steil abfallen-
den Geldnde mit bis zu 5 m Héh chied nicht abgebildet ist. Hierzu sollen die folgenden
Fotos Aufschluss geben.

Bilder siehe Anlage !!!

Weitere zu erfiillende Voraussetzungen sind die Einhaltung des Gewdsserrandstreifens von 5
m Abstand zur Bdschungsoberkante des Eckertshach. Hier kann die verlautbarte Anlage von
Zisternen nicht glaubhaft gemacht werden, ebenso nicht durch eine Dachbegriinung.

Beziiglich der Retentionsraumverluste ist anzumerken, dass nicht auf die villig veralteten
Hochwassergefahrenkarte vom 07.08.2009 zuriickgegriffen werden darf. Diese sind laut den
Vorschriften der LUBW zu aktualisieren bzw. auf ihre Plausibilitdt hin zu liberpriifen.

Als weitere Information wird auf das Hochwasserschutzregister der Stadt Backnang verwiesen
durch welches dieser Verlust ausgeglichen werden kinnte. Hier sind zundchst 2 Fragen zu
stellen.

Der Bebauungsplan soll das gesamtstadtische Ziel der Steuerung des
Einzelhandels sicherstellen. Dass im Zuge der Uberplanung auch
Uberlegungen zu moglichen Nutzungen und Entwicklungen angestellt
werden, ist ein regluérer stadtplanerischer Prozess und hat mit einer
Einstufung als vorhabenbezogenen Bebauungsplan nichts zu tun.

Das Plangebiet ist bereits heute nahezu vollstandig versiegelt. Die Erhéhung
der GRZ stellt eine auf den Bestand bezogene sinnvolle Nachverdichtung dar
und tragt dazu bei, dass die Neuversiegelung noch unbebauter Flachen
reduziert werden kann.

Der Bebauungsplan weil3t lediglich die mogliche Uberbaubare Flache aus. Ob
und wie ein kiinftiges Bauvorhaben zu einem Retentionsverlust fihren wird,
ist erst im Rahmen einer Baugenehmigung zu ersehen. Dort wird dann auch
vorhabenbezogen der Retentionsraumverlust ermittelt und auch
ausgeglichen.

Abbildungen der Situation vor Ort sind fiir den Bebauungsplan nicht
relevant.

Der Gewasserrandstreifen ist von Bebauung freizuhalten. Darauf wird im
Bebauungsplan hingewiesen und der Gewasserrandstreifen auch da, wo der
Ekertsbach nicht verdolt ist, dargestellt.

Dachbegriinung und die Anlage von Zisternen stehen in keinem inhaltlichen
Zusammenhang mit dem Gewaésserrandstreifen.

Die Plausibilisierung der Hochwassergefahrenkarten wird von der LUBW
durchggefuhrt. Sie liegt fur den Bereich Backnang noch nicht vor. Solange
gelten weiterhin die Karten vom 07.08.2009.
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Anregungen BUND

1. Welches Biiro hat diese hydrologischen Berechnungen zum Retentionsraumverlust durch-
gefiihrt?

2. Weiter ist die Frage zu stellen, wie ein Ausgleich oberstrom des Eckertsbachs hergestellt
werden kann?

Da ein Hochwasserschutzregister am Eckertsbach bislang micht existiert, darf dieser Verlust
nicht durch das Regenwasserriickhaltebecken Brunnenwiesen in Striimpfelbach ausgeglichen
werden.

Zum stidtebaulichen Konzept ist folgendes vorzutragen:

Nach dem vorgegebenen Planungsziel soll die Gestaltung des Plangebiets vor allem in Bezug
auf die Hohenentwicklung weiter voranschreiten, und dies u.a. in Anlehnung an das beste-
hende Punkthochhaus an der Ecke Berliner Ring/Sulzbacher StraRe. Die geplante Anhebung
der gegeniiberliegenden Gebdude mit einer Geschosshohe von bis zu 14 m ist villig tiberdi-
mensioniert. Weiter erscheint die GMA-Stellungnahme vom 22.08.2024 zu einem Lebensmit-
telvollsortimentierer wenig schliissig.

Es ist weiter nicht schlilssig dargestellt, dass in diesem Zusammenhang z. B. das Kaufland zu
weit von den Wohnquartieren entfernt wére, wie dies im Bereich eines Radius von 700 m fiir
3480 Menschen vorgesehen ist. De facto wird es hier die gewohnte Ubung sein, auch weiterhin
mit dem PKW die Einkdufe zu erledigen, statt mit der Einkaufstasche sich fuRlufig zu bewe-
gen.

Hierzu trdgt mit Sicherheit auch die Errichtung von sogenannten Boardinghouse-Wohnungen
bei, die nach dem Stellplatzschliissel der Stadt Backnang eine grofRe Anzahl von Stellplatzen
erforderlich machen. Hier ist die Frage zu stellen, wie diese auf dem Geldnde hergestellt wer-
den kiinnen.

Es bleibt hier auch die Frage offen, wie sich die Lirmimmissionen auf die dortige Wohnsitua-
tion auswirken werden oder ob hier eventuell Sonderregelungen vorgesehen sind.

Abschliefend soll noch ausgefiihrt werden, dass der Bebauungsplan aus dem Jahr 1963 eine
viillig Giberkommende stadtebauliche Leitbildfunktion aufweist, die nach dem damaligen Prin-
zip der autogerechten Stadt véllig iberdimensioniert ist. Im Umkreis der geplanten Bebauun-
gen bestehen bereits 5 Lebensmittelgeschifte, die fiir die dort in der Nihe wohnende Bevil-
kerung villig ausreicht. Schon heute wird die Stralle extrem zugeparkt, so dass hier eigentlich
ein Riickbau angesagt ist. Nicht zuletzt bendtigt die Sulzbacher Stralle ,als ldngste Stralte der
Stadt” eine attraktive stiadtebauliche Eingangssituation.

Backnang, 19.1 25
!

v

Prof. Dr. Andreas Brunold

Da sich die Berechnung des Retentionsraumverlusts auf ein konkretes
Bauvorhaben bezieht, spielt weder die Berechnung noch das ausfiihrende
Ingenieurbilro im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Rolle.

Aus stadtebaulicher Sicht ist die Hohenentwicklung sinnvoll und richtig. Die
Nachverdichtung im Innenbereich ist auch im Sinne des nachhaltigen
Umgangs mit Boden sinnvoll.

Es werden hier keine stichhaltigen Argumente dargelegt, die die Annahme
dass das GMA-Gutachten nicht schliissig waren, untermauert. Aus Sicht der
Stadt Backnang gibt es keinen Grund an den Aussagen des Gutachtens zu
zweifeln.

Die Frage der notwendigen Stellplatze und ihre Anordnung auf dem
Grundstuck ist Teil der Baugenehmigung und nicht des
Bebauungsplanverfahrens.

Die durch das Schallschutz-Gutachten vorgegebenen Werte sind einzuhalten.
Diese regeln die Auflagen fir die Zulassigkeit von Schlaf- und
Aufenthaltsraumen.

Die Aufteilung der Strassenflache wird nur nachrichtlich dargestellt.
Die Moglichkeiten der Gestaltung des Strassenraums werden durch die
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht eingeschrankt.
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Anlage 3 Bilder !!!
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Stadtunibe Backnang DebH  Fostlach 14 80 - 71504 Backnang

Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

zum Betl ysplan "Sulzbacher Stralie”, Planbereich
04.16/4 in Backnang

Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,Berliner Ring 70 und 70/1,
Sulzbacher Stralle 162 bis Sulzbacher StraBe 180" Planbereich 04.16/4
Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Versorgungsleitungen fiir Gas und Wasser der Stadtwerke Backnang
GmbH liegen in der Sulzbacher Strale. Eine Versorgung mit Erdgas und
Wasser ist moglich.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Griiften

I.A. Tasneem Barakat (M.Sc.)
Planung und Bau

Zuichen | Dearteie
Tasneen Barakst

Stadtenie Backnang GmbH
Setinehiehalla 810
71522 Backrang

Tubeton OTTR1 1760
Taletas DTEOT 17834
v ik e
NI 08

SN, DE 225 482 £33
Steuer-te S10401TETR

Kreinsparkanes Wasbingen
SIAN DEST B025 0010 0000 D505 00
IS SOLADESTWEN

Volkbank Backfiang 0
AN DE17 6020 1120 0000 B750 01
BIC GENODESIVIK

Sitz i Cembichan Racknang
Segatargerhi Amtagencht
Shutigart HRE 271728

Ganchanslutin
Therus Steflan

Von hier - zu Dir

Keine Einwendungen
Kenntnisnahme

Anregungen Stadtwerke
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Von: T-NI-5w-Pti-21.Bauleitplanungen@telekom.de <T-NI-5w-Pti-21.Bauleitplanungen@telekom.de>
Gesendet: Montag, 10. November 2025 12:45

An: Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de>
Betreff: AW: Bebauungsplan mit den ortlichen Bauvorschriften "Sulzbacher StralRe”, Planbereich
04.16/4 in Backnang

Unser Zeichen: 20258_297

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Widmaier,

vielen Dank fir die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland
GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentimerin und Nutzungsberechtigte i, 5.
v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollmachtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

* 7Zum Bebauungsplanentwurf haben wir derzeit keine Einwande, wir bitten jedoch bei
der Umsetzung des Bauvorhabens nachfolgende Hinweise zu beachten:

Im o. a. Plangebiet befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom (siehe beigefiigten
Lageplan), die bei kiinftigen BaumaBnahmen gesichert werden missen.

Bei der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen vorhandener
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Grinden (z. B. im Falle
von Stérungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit
maglich ist, Insbesondere mussen Abdeckungen von Abzweigkasten und Kabelschachten
sowie oberirdische Gehduse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geoffnet und
gef. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden kénnen. Es ist deshalb erforderlich, dass
sich die Bauausfuhrenden vor Beginn der Arbeiten Uber die Lage der zum Zeitpunkt der
Bauausfuhrung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom, informieren. Die
Kabelschutz-anweisung der Telekom ist zu beachten.

Wir bitten Sie, die Ihnen Uberlassenen Planunterlagen nur fir interne Zwecke zu benutzen
und nicht an Dritte weiterzugeben.

Fur Riickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griken
LA Nico Hafele

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Technik Niederiassung Sodwest

Mico Hilele

FT121, Baneb / Bauledplanung

Knesrstr. 22, T4074 Hailbronn

Tel. +49 7131 66-8738

E-Mail
Zanlrale
ww tebekom de

PTI-21 Baubsilptanungen@ielskom de

Keine Einwendungen

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Anregungen Vodafon
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Kasper Anna

Veon: Frank Susanne im Auftrag von Baurechtsamt

Gesendet: Mittwoch, 12. November 2025 10:33

An: WidmaierMatthias; Kasper Anna

Betreff: WG: Stellungnahme OEG-34504, Vodafone West GmbH, Bebauungsplan mit
den ortlichen Bauvorschriften "Sulzbacher StraBe”, Planbereich 04.16/4 in
Backnang

Von: ND, ZentralePlanung, Vodaf <ZentralePlanung.ND@Vodaf coms

Gesendet: Mittwoch, 12, November 2025 09:20

An: Baurechtsamt <baurechtsamt@backnang.de>

Betreff: Stellungnahme OEG-34504, Vodafone West GmbH, Bebauungsplan mit den értlichen Bauvorschriften
"Sulzbacher Stralle", Planbereich 04.16/4 in Backnang

Vodafone West GmbH | Ferdinand-Braun-Platz 1 | D-40549  E-Mail: ZentralePlanung ND@vodafone.com
Disseldorf Vorgangsnummer: OEG-34504

Stadtverwaltung Backnang
Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
stiftshof 16

71522 Backnang

Datum 12.11.2025

iften straRe”, Planbereich 04.16/4 in Back

Bebauungsplan mit den drtlichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fur Ihr Schreiben vom 06.10.2025,

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafene-Gesellschaftien) gegen die ven Ihnen keine Einwa geltend
macht. In Ihrem Planbereich befinden sich T ikati I unseres Unterneh . Bei objekt

Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit ent: hender Auskunft Gber unseren vorhandenen
Leitungsbestand abgeben.
Fir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung. Bitte geben Sie dabei immer unsere ob d B

an,

Bitte beachten Sie:

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorg dass die verschi G haften trotz der Fusion hier
noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikaticnswege. Wir bitten dies fir die
nachsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.

Mit freundlichen Grifien

Vodafone West GmbH
Dieses Schreiben wurde elektranisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.

Keine Einwendungen

Kenntnisnahme
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Anregungen Birgerbeteiligung 1

An die

GroBe Kreisstadt Backnang
Stadtplanungsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans ,Sulzbacher StraBe Bereich 04.16/4" der GroBen
Kreisstadt Backnang

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehme ich zum Entwurf des Bebauungsplans .Bereich 04.16/4" der GroBen Kreisstadt Backnang
Stellung.

Im Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans befindet sich der seit vielen Jahrzehnte bestehende
Handwerksbetrieb Adolf Wurst GmbH, der derzeit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaftigt. Der
Betrieb ist ein fester Bestandteil der ortlichen Wirtschaftsstruktur und tragt wesentlich zur Sicherung von
qualifizierten Arbeitsplatzen und handwerklicher Versorgung in Backnang bei.

Der vorliegende Planentwurf wirft aus betrieblicher Sicht erhebliche Bedenken auf:

Bestandsschutz und Betriebsfahigkeit:

Durch die geplante Umnutzung des Gebiets besteht die Gefahr, dass die kinftige Nutzung des
Betriebsgrundsticks eingeschrankt wird. Besonders kritisch waren magliche Nutzungskonflikte, etwa durch
strengere Larmschutzauflagen, Einschrankungen bei den Betriebszeiten oder Erschwernisse im Anlieferungs-
und Kundenverkehr. Dies kénnte die wirtschaftliche Grundlage des Betriebs ernsthaft gefahrden.

Erhalt von Arbeitsplatzen und Wirtschaftskraft:

Der Handwerksbetrieb beschaftigt 17 Personen und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in Backnang. Eine
erdrangung oder Einschrankung des Betriebs hatte direkte negative Auswirkungen auf die Beschaftigten,
ihre Familien und die lokale Wirtschaft.

Machhaltige Stadtentwicklung:
Der Betrieb ist seit vielen Jahren fest in das stadtebauliche Umfeld integriert. Eine Planung, die bestehende
gewerbliche Strukturen verdrangt, steht im Widerspruch zu einer nachhaltigen und ausgewogenen

1

Stadtentwicklung, die sowohl Wehn- als auch Arbeitsraume in Einklang bringt.

Vorschlag zur Anpassung des Plans:

Es wird angeregt, den Bebauungsplan so zu Uberarbeiten, dass der bestehende Handwerksbetrieb dauerhaft
gesichert bleibt. Dies kann durch die Festsetzung eines eingeschrankten Gewerbegebiets oder durch
textliche Festsetzungen zum Bestandsschutz erreicht werden. So lieBe sich gewahrleisten, dass der Betrieb
auch kiinftig ohne Einschrankungen fortgefiihrt werden kann.

Aus den genannten Grinden wird dem aktuellen Entwurf des Bebauungsplans ,Bereich 04.16/4"
widersprochen,

Ich bitte die Stadtverwaltung, die berechtigten Belange des bestehenden Handwerksbetriebs in der weiteren
Planung angemessen zu berucksichtigen und eine Losung zu finden, die den Fortbestand des Unternehmens
und der 17 Arbeitsplatze sicherstellt.

Mit freundlichen GriBen

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt keine Einschrankung
oder Verdrangung des vorhandenen Betriebs.

Gerade durch die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird der bereits heute
vorhandenen Gemengelage Rechnung getragen.

Dariiber hinaus besitzt der Betrieb natirlich Bestandsschutz.

Somit kann von einer Verdrangung des Betriebs keine Rede sein.

Durch die herangeriickte Wohnbebauung sowohl gegeniiber als auch am
Berliner Ring gilt bereits heute das Riicksichtnahmegebot. Durch die
zuldssigen Larmwerte im urbanen Gebiet wird den Belangen des Betriebs
ausreichend Rechnung getragen.
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Anregungen Birgerbeteiligung 2

An die

GroRe Kreisstadt Backnang
Stadtplanungsamt
Stiftshof 16

71522 Backnang

Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans ,Sulzbacher Strae Bereich 04.16/4" der GroRen Kreisstadt
Backnang

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehme ich zum Entwurf des Bebauungsplans ,Bereich 04.16/4" der GroRen Kreisstadt Backnang Stellung.

Im Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans befindet sich der seit vielen Jahrzehnte bestehende
Handwerksbetrieb Adolf Wurst GmbH, der derzeit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaftigt. Der Betrieb ist
ein fester Bestandteil der ortlichen Wirtschaftsstruktur und tragt wesentlich zur Sicherung von qualifizierten
Arbeitsplatzen und handwerklicher Versorgung in Backnang bei.

Der vorliegende Planentwurf wirft aus betrieblicher Sicht erhebliche Bedenken auf:

Bestandsschutz und Betriebsfahigkeit:

Durch die geplante Umnutzung des Gebiets besteht die Gefahr, dass die kiinftige Nutzung des Betriebsgrundstiicks
eingeschrankt wird. Besonders kritisch waren magliche Nutzungskonflikte, etwa durch strengere
Larmschutzauflagen, Einschrankungen bei den Betriebszeiten oder Erschwernisse im Anlieferungs- und
Kundenverkehr. Dies konnte die wirtschaftliche Grundlage des Betriebs ernsthaft geféhrden.

Erhalt von Arbeitsplatzen und Wirtschaftskraft:

Der Handwerksbetrieb beschaftigt 17 Personen und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in Backnang. Eine
Verdrangung oder Einschrankung des Betriebs hétte direkte negative Auswirkungen auf die Beschaftigten, ihre
Familien und die lokale Wirtschaft.

Nachhaltige Stadtentwicklung:

Der Betrieb ist seit vielen Jahren fest in das staddtebauliche Umfeld integriert. Eine Planung, die bestehende
gewerbliche Strukturen verdrangt, steht im Widerspruch zu einer nachhaltigen und ausgewogenen
Stadtentwicklung, die sowohl Wohn- als auch Arbeitsraume in Einklang bringt.

Vorschlag zur Anpassung des Plans:

Es wird angeregt, den Bebauungsplan so zu Uberarbeiten, dass der bestehende Handwerksbetrieb dauerhaft
gesichert bleibt. Dies kann durch die Festsetzung eines eingeschrankten Gewerbegebiets oder durch textliche
Festsetzungen zum Bestandsschutz erreicht werden. So lieRe sich gewahrleisten, dass der Betrieb auch kiinftig ohne
Einschrankungen fortgefiihrt werden kann.

Aus den genannten Grinden wird dem aktuellen Entwurf des Bebauungsplans ,Bereich 04.16/4" widersprochen.
Ich bitte die Stadtverwaltung, die berechtigten Belange des bestehenden Handwerksbetriebs in der weiteren
Planung angemessen zu beriicksichtigen und eine Lsung zu finden, die den Fortbestand des Unternehmens und der
17 Arbeitsplatze sicherstellt,

Mit freundlichen GruRen

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt keine Einschrankung
oder Verdrangung des vorhandenen Betriebs.

Gerade durch die Ausweisung eines urbanen Gebiets wird der bereits heute
vorhandenen Gemengelage Rechnung getragen.

Dariiber hinaus besitzt der Betrieb natlirlich Bestandsschutz.

Somit kann von einer Verdrangung des Betriebs keine Rede sein.

Durch die herangeriickte Wohnbebauung sowohl gegeniiber als auch am
Berliner Ring gilt bereits heute das Riicksichtnahmegebot. Durch die
zuldssigen Larmwerte im urbanen Gebiet wird den Belangen des Betriebs
ausreichend Rechnung getragen.
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Anregungen Birgerbeteiligung

EINWURFEINSCHREIBEN

Stadtplanungsamt
Gesellschaft for Markt- und Absatzforschung

stiftshof 16
71522 Backnang

2 San am Frm Eﬂbf’“(
EW 11.12.2025 th \
al

Bebauungsplan, Sulzbacher Str. 162, 71522 Backnang Wi
Widerspruch gegen den Bebauungsplanentwurf zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts

oy

1K

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir Widerspruch gegen den Bebauungsplanentwurf in der Sulzbacher Str. 162, in
71522 Backnang (Planbereich 04.16/4) far die mogliche Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im
Bereich Berliner Ring / Sulzbacher StraBe ein

Mit der getroffenen Entscheidung sind wir auf folgenden Grinden nicht einverstanden

Wir sind Eigentumer des Grundstiicks in der Sulzbacher Str. 140 in 71522 Backnang. Auf unserem
Grundstiick befindet sich ein Norma Lebensmitteldiscounter, Durch die Ansiedlung eines weiteren
Lebensmittelmarktes in unmittelbarer Nahe wirden fir unseren bestehenden Standort erhebliche
wirtschaftliche Nachteile entstehen. Insbesondere ware die Position des Norma Marktes langfristig
gefahrdet. Auf Grund des aktuellen Bebauungsplanes ist es fiir uns schwierig den Standort nach-

haltig zu sichern

Wir bitten Sie daher, die Entscheidung noch einmal zu Gberprifen und den Widerspruch zu berlick-
sichtigen

Fur Rickfragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verflgung

Obwohl dieses Schreiben erst mehrere Wochen nach Ende der Offenlage
einging, wird es trotzdem im Rahmen dieser Abwagung mit aufgenommen

Der Bebauungsplan regelt durch die Ausweisung von Gebietstypen und die
Definition der innerhalb dieser Gebietstypen zulassigen Nutzungen lediglich
die Zulassigkeit bestimmter baulicher Anlagen und Nutzungen. Auf der Basis
der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 wird die
konzeptionelle Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zuléssigkeit von
Einzelhandel nach Art und Umfang definiert.

Welcher konkrete Nutzer sich auf den Grundstiicken ansiedelt, ist nicht
Inhalt des Bebauungsplanverfahrens sondern liegt im Ermessen des
Grundstickeigentimers.

Der Bebauungsplan weist eine Flache fir einen Lebensmittelnahversorger
aus und das 0.g. Gutachten belegt die grundsatzliche Vertraglichkeit dieser
Nutzung an diesem Standort.

Die Bauleitplanung steuert nur die Verteilung von Einzelhandelsbetrieben im
Stadtgebiet im Sinne einer stadtebaulich geordneten Entwicklung. Es ist
nicht die Aufgabe der Bauleitplanung in den Markt einzugreifen und dies ist
auch nicht zuldssig. Somit ist die Ansiedlung von Betrieben allein eine
unternehmerische Entscheidung im Rahmen der baurechtlich zuldssigen
Vorgaben.
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BACKNANG

Grol3e Kreisstadt Backnang Fertigung
Gemarkung Backnang

BEBAUUNGSPLAN
und ortliche Bauvorschriften

"Sulzbacher Stral3e"

Neufestsetzung im Bereich der Grundstlicke
"Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StraRe 162
bis Sulzbacher StralRe 180"

Planbereich 04.16/4
Mal3stab 1:500

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 20.12.2023
Baunutzungsverordnung (BauNVQ) vom 21.11.2017, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 03.07.2023
Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt geandert durch Artikel 1

des Gesetzes vom 20.11.2023
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt gedndert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14.06.2021

Vorgange

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans werden die Bebauungsplane

innerhalb dieses Bebauungsplans aufgehoben:

Bebauungsplan "Sulzbacher StraRe" Planbereich 04.16, genehmigt am 09.12.1963
Bebauungsplan-Erweiterung "Sulzbacher Strae" Planbereich 04.16/1, genehmigt
am 28.06.1967

Zeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 8§ 1-15 BauNVO)

MU Urbanes Gebiet (8 6a BauNVO)

- Gewerbegebiet (8 8 BauNVO)

SO1-2 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

Mal3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 8§88 16-21 BauNVO)

0,8 Grundflachenzahl (8§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 BauNVO)

GH=14,00m maximale Gebaudehdhe (oberster Abschluss) = 14.00 m

Bauweise, Uberbaubare Grundstiicksflachen und Stellung baulicher Anlagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und 8§ 22-23 BauNVO0)

a abweichende Bauweise, im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne
Langenbegrenzung (8 22 BauNVO0)

_______ Baugrenze (§ 23 BauNVO0)

Dachform, Dachneigung (8 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO und § 9 Abs. 4 BauGB)

FD 0-12° Flachdach bis 12° Dachneigung

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung maximale Gebaudehthe
Grundflachenzahl

Bauweise Dachform, Dachneigung

Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StralRenverkehrsflache

Gehweg und Radweg

N~ 77 Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen - Einfahrtbereich -

Offentliche und private Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Verkehrsgriin

Wasserflachen und Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses (8§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Wasserflache

@ Uberschwemmungsgebiet gemaR § 65 Wassergesetz fir
Baden-Wirttemberg (WG)

Umgrenzung der Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen
-Gewasserrandstreifen-

Ha 100 Uberschwemmungslinie HQ 100 aus den Hochwassergefahrenkarten der
LUBW vom 07.08.2009
_HQ extrem _ Uberschwemmungslinie HQ extrem aus den Hochwassergefahrenkarten der

LUBW vom 07.08.2009

Flachen oder Ma3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flachen fur Mal3nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
fur die Erhaltung von Bdumen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

‘ Pflanzbindung fiir Einzelbdume (8 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

Sonstige Planzeichen

C T T Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flache
1 v [ (8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

1 1 Leitungsrecht zugunsten der Stadt Backnag
e XN RN K Umgrenzung der Flachen, deren Boden erheblich mit umwelt-
p 9 gefahrdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
SESSSS' - Altlastenverdachtsflache -
W Bestehende Bdschungsflache
LB Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (8 9 Abs. 7 BauGB)

oo oo Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (8 16 Abs. 5 BauNVO)
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BACKNANG

Grol3e Kreisstadt Backnang
Gemarkung Backnang

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND
ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
ZUM BEBAUUNGSPLAN ,,SULZBACHER STRASSE*

Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher Stral3e
162 bis Sulzbacher Stral3e 180*, Gemarkung Backnang.

Mit diesem Bebauungsplan werden die rechtskraftigen Bebauungsplane ,,Sulzbacher Straf3e*
Planbereich 04.16 und ,Sulzbacher StraRe”, Planbereich 04.16/1 innerhalb des
Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans aufgehoben.

Planbereich 04.16/4
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 Abs. 1 BauGB und 88 1 - 23 BauNVO

Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 8§ 1 - 15 BauNVO

Urbanes Gebiet (MU)
§ 6a BauNVvo

Im urbanen Gebiet werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem und nahversor-
gungsrelevantem Sortiment (siehe Anlage 1 der Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts
vom 25.11.2022) gemal 8 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.

Innerhalb der Verkaufsflache sind auf max. 10 % der Verkaufsflache zentrenrelevante Rand-
sortimente zulassig.

Die gemal § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Anlagen fir kirchliche und kulturelle
Zwecke werden gemal? § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen.

Die gemaR § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zul&ssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes
werden gem. 81 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen.

Die gemdl § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergniligungsstatten und
Tankstellen werden gem. 8 1 Abs.6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine
eigenstandige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO darstellen,
sind nicht zulassig (8 1 Abs. 9 BauNVO0).

Verkaufsautomaten, die eine eigenstandige Hauptnutzung im Sinne des 8 6a Abs. 2 Nr. 4
BauNVO darstellen, sind nicht zulssig (8 1 Abs. 9 BauNVO0).

Gemal? § 6a Abs. 4 BauNVO ist Wohnnutzung im Erdgeschoss unzul&ssig.
Ausnahmsweise kdnnen an der Statte der Produktion Einzelhandelsverkaufsflachen fir dort

produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung untergeordnet ist und eine
Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht uberschritten wird.

Gewerbegebiet (GE)
§ 8 BauNVvO

Im Gewerbegebiet werden Einzelhandelsbetriebe gemalR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO
ausgeschlossen.

Die gemal? 8 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zul&ssigen Tankstellen werden gem. § 1 Abs. 6
BauNVO ausgeschlossen.
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Die geméal 8 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulédssigen Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnugungsstatten werden im
Gewerbegebiet gemal’ § 1. Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine
eigensténdige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr.1 BauNVO darstellen,
sind nicht zul&ssig (8 1 Abs.9 BauNVO).

Ausnahmsweise kdnnen an der Statte der Produktion Einzelhandelsverkaufsflachen fiur dort
produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung untergeordnet ist und eine
Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht Uberschritten wird.

Sonstige Sondergebiete (SO)
§ 11 BauNVvO

S01
Das Sondergebiet 1 dient der Errichtung von groR3flachigen Betrieben der
Lebensmittelnahversorgung und Dienstleistungen.

Zul&ssig sind folgende Hauptnutzungen:
= Lebensmittelnahversorger bis max. 1.200 m2 Verkaufsflache
= Betriebe des Beherbergungsgewerbes

Innerhalb der Verkaufsfliche von Lebensmittelnahversorgern wird das Uber die
Grundversorgung (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) hinausgehende Sortiment
auf 10 % der Verkaufsflache begrenzt.

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= (Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebéude

Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (siehe
Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m?
Verkaufsflache zulédssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10% der
Gesamtverkaufsflache zuléssig.

SO 2
Das Sondergebiet 2 dient der Errichtung von grol3flachigen Lebensmitteldiscountern.

Zuléssig ist folgende Hauptnutzung:

= Lebensmitteldiscounter bis max. 1.330 m?2 Verkaufsfliche. Zentrenrelevante
Randsortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zuldssig (siehe Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022).

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude
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Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (siehe
Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m?
Verkaufsflache zuldssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10 % der
Gesamtverkaufsflache zul&ssig.

Nebenanlagen
§ 14 BauNVO

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, soweit Geb&ude, sind nur innerhalb der
Baugrenzen zuléssig. Milltonnenanlagen und Fahrradboxen sind auch auf3erhalb der
uberbaubaren Flache zuldssig.

Untergeordnete Anlagen fir Solar- und Strahlungsenergie kdnnen ausnahmsweise auch
auBBerhalb der (berbaubaren Flache zugelassen werden, jedoch nicht in Form von
Einfriedigungen oder auf Einfriedigungen.

Maf3 der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und 88 16 - 21 BauNVO

Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ)
§ 19 Abs. 4 BauNVO

Die GRZ wird als Hochstgrenze entsprechend Eintrag im Plan festgesetzt.

Die gemald Planzeichnung festgesetzte zuldssige GRZ kann durch die Anlagen gem. § 19
Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,9 tberschritten werden.

Hoéhe baulicher Anlagen
§ 9 Abs. 3 BauGB, 8§ 16 und 18 BauNVO

Die zuldssige Gebaudehohe wird zwischen dem bestehenden Gelande und dem Schnittpunkt
der Wand mit der Dachhaut bzw. an der Oberkante Attika gemessen.

Ergeben sich bei einer Wand durch die Gelandeoberflache unterschiedliche Hohen, so ist die
im Mittel gemessene Wandh6he mal3gebend.

Technische Anlagen wie Photovoltaikanlagen, Aufzige, Liftungen u. &. dirfen die maximale
Gebaudehdhe um das technisch notwendige Maf3 Gberschreiten.
Bauweise, Uberbaubare Grundstucksflache und Stellung der baulichen Anlagen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und 88 22 - 23 BauNVO

Bauweise
§ 22 BauNVO

Die Bauweise wird entsprechen Eintrag im Plan festgesetzt.

a = abweichende Bauweise: offen, jedoch sind Geb&ude mit einer Gesamtlange von mehr als
50 m zuldssig.
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Uberschreitung der Baugrenze
§ 23 BauNVvO

Die Baugrenze darf oberirdisch ausnahmsweise mit untergeordneten Gebaudeteilen um 2 m
Tiefe auf 50 % der Geb&udeldnge uUberschritten werden, sofern zur Offentlichen
Verkehrsflache ein Mindestabstand von 1,0 m eingehalten wird

Flachen fur Stellplatze und Garagen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Garagen/Carports sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache und auf den dafir
festgesetzten Flachen zul&ssig.

Mit Garagen und Carports ist zum 6ffentlichen Verkehrsraum ein Mindestabstand von 50 cm
zwingend einzuhalten.

Unterirdische Stellplatze sind nur innerhalb der Baugrenzen zul&ssig.
Oberirdisch sind Stellplatze nur innerhalb der Gberbaubaren Flache zul&ssig.
Die Ausweisung von oberirdischen Behinderten- sowie Carsharing-Parkplatzen bleibt davon

unberiihrt und ist ausnahmsweise auch auf3erhalb der tberbaubaren Flache zuldssig.

Die Anordnung von Stellplatzen muss so erfolgen, dass ein Rickwértsausparken auf die
Sulzbacher StralRe verhindert wird.

Zwischen Stellplatzen und der offentlichen Verkehrsflache ist ein Griinstreifen mit einer
Mindestbreite von 0,5 m anzulegen.
Verkehrsflachen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Aufteilung der in der der Planzeichnung festgesetzten Verkehrsflachen ist nachrichtlich
dargestellt.

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung gemald 8 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB festgesetzten Bereiche zulassig.
Rickhaltung von Niederschlagswasser

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Zur Ruckhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken Anlagen zur
Ruckhaltung von Niederschlagswasser (Retentionszisternen) vorzusehen.
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Pro 100 m2 angeschlossene abflusswirksame Grundstiicksflache ist ein Rickhaltevolumen von
2,5 m3 und ein Drosselabfluss von 0,15 I/s pro 100 m2 abflusswirksame Grundstiicksflache
umzusetzen. Fir die Rickhaltung ist ein Mindestvolumen von 2 m3 erforderlich. Es muss
sichergestellt sein, dass das Ruckhaltevolumen Uber eine Drosseleinrichtung entleert wird,
damit dies beim né&chsten Regenereignis wieder fir die Rickhaltung vollstandig zur
Verfugung steht.

Bei Grundstiicken mit festgesetzter und ausgefiihrter Dachbegriinung kann die Rickhaltung
entfallen.

Flachen oder Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Auf der in der Planzeichnung dargestellten Fla&che wurde der Eckertsbach aus der friiheren
Verdolung verlegt und ein natirlich gestalteter Bachlauf gestalte. Die Flache ist
einschlieRlich der angelegten Bepflanzung zu erhalten, zu pflegen und ggfs. zu ersetzen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Irl Das Leitungsrecht beinhaltet den verdolten Eckertsbach und das
Regenuberlaufbecken 17 mit Trennbauwerk und den zugehdrigen
Kanélen. Es ist zugunsten der Stadt Backnang zu belasten. Die
festgesetzten Flachen sind von Bebauung und Bepflanzung mit
Bdumen und Stréuchern freizuhalten.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

In der Gberbaubaren Flache mit einem Orientierungswert nach DIN 18005 von 65 dB(A) und
mehr in den Sondergebieten und Gewerbegebieten sowie 63 dB(A) im Urbanen Gebiet sind
schutzwiirdige R&ume nach DIN 4109 (z.B. Biro- und Seminarrdume und Aufenthaltsraume,
die nicht zum Schlafen dienen) nur dann zuldssig, wenn die AufRenbauteile unter
Berlicksichtigung des zugehdrigen mafRgeblichen Aul3enlarmpegels die Anforderungen an die
Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109, Januar 2018 erfillen.

In der Gberbaubaren Flache mit einem Orientierungswert nach DIN 18005 von 50 dB(A) und
mehr in den Sondergebieten und Gewerbegebieten sowie 45 dB(A) im Urbanen Gebiet sind
Schlafrdume und Kinderzimmer nur dann zuldssig, wenn die Aufenbauteile unter
Berlicksichtigung des zugehorigen maf3geblichen Aul3enlarmpegels die Anforderungen an die
Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109, Januar 2018 erfiillen. Schlafrdume, die
innerhalb der farbig gekennzeichneten Flachen liegen und kein Fenster zu einer larmarmen
Seite aufweisen, sind mit einer mechanischen Belliftung (oder alternativ einer kontrollierten
Wohnraumliftung) auszustatten.

Die in der Anlage 2 (Abbildungen 5 und 6 des Gutachtens) dargestellten Pegel gelten fur
Geb&udeseiten, die eine Sichtverbindung zur Sulzbacher StraRe oder dem Berliner Ring
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aufweisen. An Seitenfronten kann der Pegel um 2 dB abgemindert werden. Fur
Gebaudertickseiten ohne jegliche Sichtverbindung zur Sulzbacher StraRe oder zum Berliner
Ring entstehen keine Anforderungen. Keine Anforderungen werden an larmunempfindliche
Nutzungen wie Lagerflachen Produktionsraume und andere larmunempfindlichen Nutzungen
gestellt.

Artenschutz

Vor Abbruch von Geb&uden mit Habitatpotenzial sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten
Uberpriift werden bzw. sollten die Malinahmen auf3erhalb der Brutzeit von Vdgeln begonnen
werden. Ebenso sind Fledermauskartierungen bzw. Spaltenkontrollen im Vorfeld
durchzufihren.

Von Bebauung freizuhaltende Flachen
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Der Gewésserrandstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Anpflanzen, Bindung und Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstiger Bepflanzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Pflanzgebote
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Dachbegriinung:

Flachd&cher und flach geneigte Dacher bis 12 Grad Dachneigung sind zu begrunen.

Die Begriinung ist mit einer Substratstérke von mindestens 15 cm auszufiihren. Die Funktion
der Dachbegriinung ist dauerhaft zu gewahrleisten.

Die Verpflichtung zur Dachbegriinung besteht auch unabh&ngig von auf dem Dach
aufgestellten Solaranlagen. Solaranlagen dirfen die Funktion der Dachbegriinung nicht
einschranken.

Begriinung von Tiefgaragen:
Die Erdlberdeckung von Tiefgaragen muss au3erhalb der tiberbaubaren Flachen mind. 0,6 m
betragen.

Begriinung von Stellplatzanlagen:

Bei Stellplatzanlagen ist je 6 PKW-Stellplatze ein grof3kroniger, heimischer Laubbaum zu
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und ggfs. wertgleich zu ersetzten. Die B&ume sind im
unmittelbaren Bereich der Stellplatzanlage anzupflanzen.

Bei Stellplatz-Anlagen, fur die nach § 23 KlimaG BW eine Photovoltaikpflicht besteht, sind
die notwendigen B&dume an anderer Stelle auf dem Grundstiick anzupflanzen.

Folgende Mindestanforderungen an Baumstandorte sind einzuhalten:

Grol3kronige Badume (Wuchshoéhe tiber 20 m, Kronendurchmesser > 10 m): mind. 30 m3

Die Baumscheibe muss mind. 6 m2 grof3 sein und einen gut durchwurzelbaren Boden bis in
eine Tiefe von 1,5 m haben (alternativ Baumsubstrat entsprechend den FLL Empfehlungen
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fur Baumpflanzungen). AuBerdem ist das Baumbeet vor Verdichtung und Schadstoffeintrag
zu schitzen.

Pflanzbindung
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Pflanzbindung fir Einzelbdume
Die festgesetzten Einzelbdume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und ggfs. wertgleich
Zu ersetzen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 74 LBOi. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Dachaufbauten

Der Abstand von Dachaufbauten in Form von technischen Anlagen wie Solar- und
Photovoltaikanlagen, Aufziigen, Liftungen u. a. muss zur AuBenkante AuRenwand/Attika
bzw. AuBenkante Dachrand mindestens den Wert der Hohe des Dachaufbaus betragen.

Dachmaterialien

Aus Grunden des Boden- und Wasserschutzes dirfen nur Materialien verwendet werden, die
dauerhaft sicherstellen, dass keine Ausschwemmung von Schwermetallen in das
Regenwasserableitungssystem erfolgt. Dachdeckungen aus Blei-, Kupfer- oder Zinkblech
mussen beschichtet oder ahnlich behandelt sein.

Werbeanlagen

Es sind nur Werbeanlagen an der Stétte der Leistung zul&ssig. Fremdwerbung ist unzuldssig.
Sie sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstuicksflache in die Fassade integriert bis zum
Bristungsbereich des 1.0G zul&ssig. Sie dirfen nicht auf dem Dach angebracht werden.

Bei Werbeanlagen durfen nur Schrift, Zeichen und Symbole beleuchtet sein. Werbeanlagen
mit Leuchtkastenkdrpern sind unzul&ssig. Bei einzeln angebrachten Buchstaben ist auch eine
nach hinten abstrahlende Beleuchtung (Schattenschrift) zuldssig. Lichtquellen durfen die
Werbung punktuell, direkt oder indirekt beleuchten.

Fenster- und Schaufensterflachen im Erdgeschoss durfen nur bis zu 1/5 der jeweiligen Flache
mit Werbeanlagen versehen werden. In den Ubrigen Geschossen sind Werbeanlagen auf
Fensterflachen unzul&ssig

Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht und Booster (Lichtwerbung
am Himmel) und die Ubertragung visueller Informationen auf Display oder Video-Flachen
sind unzulassig.
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Werbeanlagen dirfen an Gebdudefassaden in der Summe max. 1/3 der Fassadenbreite bzw.
max. 12 m Lange nicht Uberschreiten. Die Schriftgrée darf max. 0,5 m betragen.
Einzelbuchstaben am Wortanfang sind bis zu einer Hohe von max. 1, 0 m zuldssig.

Je Grundstiick ist eine selbststandige Werbeanlagen bis zu einer max. Héhe von 8 m auch
aullerhalb der tberbaubaren Flache zuldssig. Sie dirfen max. 2 Ansichtsflachen aufweisen
und sind auf eine Ansichtsbreite von 2m und eine Ansichtsflache je Seite von max. 10m?
begrenzt. Ausnahmsweise kdnnen andere Formate zugelassen werden, wenn die zuléssige
Ansichtsflache nicht Uberschritten wird.

Fahnenmasten sind unzuldssig.
Gestaltung der unbebauten Grundstticke und Einfriedigungen

Bei der Anlage befestigter Flachen wie z.B. Wege, Terrassen, Zufahrten und Stellplatze sind
nur wasserdurchléssige Befestigungen zuléssig. Ausgenommen sind Zufahrten und Anlagen,
die zur Herstellung der Barrierefreiheit erforderlich sind oder wenn andere
Rechtsbestimmungen entgegenstehen.

Die nicht Gberbauten Flachen der Grundstiicke sind gartnerisch anzulegen. Grof3flachig mit
Steinen (lose, flachenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergédrten oder -schittungen)
bedeckte Flachen, auf denen hauptsachlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und
Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergarten) sind im Bereich dieser
Freiflachen (unbebaute Flachen) nicht zul&ssig.

Gelédndeverdnderungen auf Privatgrundstiicken aufRerhalb von Geb&uden dirfen von den
bestehenden natirlichen Gelandehéhen um hochstens 1 m abweichen.

Einfriedigungen zur freien Landschaft hin, sind nur in Form von Hecken aus
standortgerechten heimischen Strauchern zulassig. In die Hecken kénnen offene Draht- oder
Holzz&une eingezogen werden. Die Hecken sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Im Ubrigen Bereich sind Einfriedigungen bis zu einer H6he von 2,0 m zuldssig. Im Bereich
von Ein- und Ausfahrten ist zu gewahrleisten, dass durch die Einfriedigungen die Sichtfelder
nicht beeintrachtigt werden.

Die Verwendung von Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht zul&ssig.

KENNZEICHNUNG
§ 9 Abs. 5 BauGB

Altlasten

Im Geltungsbereich sind folgende Flachen gekennzeichnet, deren Bbden erheblich mit
umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind oder bei denen dazu heute ein begriindeter
Verdacht besteht:

»oulzbacher Stral3e 168 Der Altstandort ist mit dem Handlungsbedarf B und dem Kriterium
Entsorgungsrelevanz bewertet.
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»oulzbacher StraRe 168a“: Der Altstandort ist mit dem Handlungsbedarf B und dem Kriterium
Entsorgungsrelevanz bewertet.

»oulzbacher StralBe 174*: Der Altstandort ist mit dem Handlungsbedarf B nach Sanierung
und dem Kriterium Entsorgungsrelevanz bewertet.

Bei Planungen auf dieser Flache ist das Merkblatt ,Bauen im Bereich altlastenverdachtiger
Flachen“ des Landratsamts Rems-Murr-Kreis zu beachten. Bei BaumafRnahmen auf dieser
Flache ist eine frihzeitige Absprache mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis,
Geschéftsbereich Umweltschutz zweckmaRig.

Wasserrecht

Auf Grund der Regelungen des Wassergesetzes Baden-Wurttemberg vom 03.12.2013 ist
innerorts ein Gewasserrandstreifen von 5 m Breite (gemessen ab der Boschungsoberkante)
von jeglicher Bebauung freizuhalten.

NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN AUFGRUND ANDERER

RECHTSVORSCHRIFTEN
§ 9 Abs. 6 BauGB

Denkmalschutz

Bodenfunde

Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemal? § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen.
Sofern bei Ausgrabungsarbeiten Bodenfunde entdeckt werden, sind diese unverziiglich der
Stadt Backnang oder dem Regierungsprasidium Stuttgart Landesamt fur Denkmalpflege
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der
Anzeige in unveréndertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehorde
(Stadt Backnang) oder das Regierungsprasidium Stuttgart, Landesamt fiir Denkmalpflege mit
einer Verklrzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Wasserrecht

Auf Grund der Regelungen des Wassergesetzes Baden-Wirttemberg vom 27.11.2013 ist
innerorts ein Gewasserrandstreifen von 5 m Breite (gemessen ab der Boschungsoberkante)
von jeglicher Bebauung freizuhalten. Der Gewésserrandstreifen umfasst nach § 38 Abs. 2
WHG das Ufer und den Bereich, der an das Gewé&sser landseits der Linie des
Mittelwasserstandes angrenzt. Bemessen wird der Gewasserrandstreifen ab der Linie des
Mittelwasserstandes, bei Gewassern mit ausgepragter Béschungsoberkante ab dieser.

Nach § 38 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dienen Gewésserrandstreifen der Erhaltung
und Verbesserung der ©kologischen Funktionen oberirdischer Gewé&sser, der
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von
Stoffeintréagen aus diffusen Quellen.

Die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen im Gewé&sserrandstreifen ist nach § 29
Abs. 3 WG verboten. Im Gewasserrandstreifen ist das Entfernen von standortgerechten
Baumen und Struchern, sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und
Strduchern laut 8 38 Abs. 4 WHG verboten. Im Gewasserrandstreifen sind Baume und
Stréucher laut § 29 Abs. 2 WG zu erhalten, soweit die Beseitigung nicht fur den Ausbau oder
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die Unterhaltung der Gewasser, zur Pflege des Bestandes oder zur Gefahrenabwehr
erforderlich ist.

Des Weiteren untersagt sind der Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (nach der
Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen, kurz AwSV) und die
nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden. Nach § 29 Abs. 3 WG ist der Einsatz und
die Lagerung von Dinge- und Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von finf Metern
verboten. Hiervon ausgenommen sind Wundverschlussmittel zur Baumpflege und
Wildbissschutzmittel.

Im Gewasserrandstreifen ist die Umwandlung von Grinland in Ackerland nach § 38 Abs. 4
WHG verboten. Die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von fiunf Metern ist seit dem
01.01.2019 nach 8§ 29 Abs. 3 verboten. Hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von
Geholzen mit Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage und der
umbruchlose Erhalt von Bluhstreifen in  Form von mehrjdhrigen nektar- und
pollenspendenden Trachtflachen fur Insekten.

Hochwasserschutz

Bei der im Geltungsbereich gekennzeichneten Linie handelt es sich um die HQ100-Linie aus
den Hochwassergefahrenkarten, Stand 07.08.2009. Eingriffe im Uberschwemmungsgebiet
bedurfen einer wasserrechtlichen Genehmigung.

In den hochwassergefahrdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Verordnung Uber
Anlagen zum Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV).

Die Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, Leitlinien des Landes
Baden-Wirttemberg, Hochwassergefahr und Strategien zur Schadensminderung, miissen
beachtet werden.

Innerhalb der gemal Planzeichnung dargestellten Flachen ,HQ extrem® durfen bauliche
Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise errichtet
werden. Im Rahmen der bautechnischen Nachweise ist die Gewéhrleistung der Stand- und
Auftriebssicherheit (Bauwerk, Lagerbehdlter etc.) nachzuweisen. Der Schutz gegen
Wasserdruck und Stromungskrafte muss gewéhrleistet und ebenfalls nachgewiesen werden.
Die Errichtung von Heizolverbraucheranlagen ist in diesen Bereichen unzul&ssig.

HINWEISE

Bodenschutz

Die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodschG), insbesondere § 4 sind im
Zuge aller Baumalinahmen einzuhalten. In diesem Sinne gelten die getroffenen Regelungen
des Landratsamtes Rems-Murr-Kreises, Merkblatt ,.Bodenschutz bei BaumalRnahmen® vom
01.06.2016.

Fur den Umgang mit Boden, die zur Rekultivierung vorgesehen sind, insbesondere fiir deren
Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben des Hefts 10, Luft-Boden-Abfall des
Ministeriums fur Umwelt, Baden-Wirttemberg.

Werden bei Erdbewegungen Untergrundverunreinigungen festgestellt, so sind diese dem
Landratsamt, Geschaftsbereich Umweltschutz, Fachbereich Boden- und Gewasserschutz
mitzuteilen.
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Grundwasserschutz

Malnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der Unteren Wasserbehorde
rechtzeitig vor Ausfuhrung anzuzeigen. Sollte im Zuge der BaumalRnahmen Grundwasser
erschlossen werden, so sind die Bauarbeiten unverzuglich einzustellen und das Landratsamt
Rems-Murr-Kreis als Untere Wasserbehdrde zu benachrichtigen. Jede Grundwasserableitung
im Zuge einer BaumalRnahme bedarf unabhangig von der Menge und Dauer der behérdlichen
Zustimmung. Das Einlegen von Drainagen zur dauerhaften Grundwasserableitung nach
Abschluss der Bauarbeiten ist nicht zuléssig. Das Hinweisblatt Nr. 1 des Landratsamtes Rems-
Murr-Kreis, "Bauen im Grundwasser" ist zu beachten.

Beseitigung Niederschlagswasser

Entsprechend 8§ 55 Abs.2 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser ortsnah versickert,
verrieselt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche
Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Durch die Bebauung darf der Wasserabfluss des Grundstiicks nicht erhéht werden.

Starkregenrisiko

Nach der Gefahrdungsanalyse der Stadt Backnang fiir Uberflutungsrisiko durch Starkregen
liegt das Plangebiet in einem Bereich mit Uberflutungsgefahrdung. Bei der Planung und
Ausfuhrung von Bauvorhaben ist diese Gefahrdung entsprechend zu bericksichtigen.
(s.Anlage3)

Nachbarschutz
Bei der Gestaltung der privaten Grundstiicksflachen sind insbesondere die Bestimmungen des
Nachbarrechtsgesetzes Baden-Wirttemberg zu beachten.

Gefertigt:Backnang, 02.06.2025/01.08.2025/26.01.2026
Stadtplanungsamt

gez. Grof3mann
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Aufstellungsbeschluss vom Gemeinderat beschlossen
gem. § 2 Abs. 1 BauGB It. Beschluss vom
Als Vorentwurf ausgelegt vom bis
gem. § 3 Abs. 1 BauGB It. Bekanntmachung in der Backnanger Kreiszeitung

vom

Erdrterungstermin

Auslegungsbeschluss vom Gemeinderat beschlossen
It. Beschluss vom

Als Entwurf ausgelegt vom bis
gem. § 3 Abs. 2 BauGB It. Bekanntmachung in der Backnanger Kreiszeitung

vom
Als Satzung vom Gemeinderat beschlossen
gem. § 10 Abs. 1 BauGB It. Beschluss vom .....

Der Bebauungsplan ist unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens vom Gemeinderat am
............. als Satzung (8 10 BauGB) beschlossen worden. Er wird hiermit ausgefertigt.

gez. Setzer
Erster Blirgermeister

In Kraft getreten am

Mit offentlicher Bekanntmachung in der Backnanger Kreiszeitung

§ 10 Abs. 3 BauGB

Die Ubereinstimmung dieser  Fertigung des genehmigten Lageplans mit dem Originalplan
wird hiermit beurkundet.

Backnang,

Stadtplanungsamt

Der Bebauungsplan ist unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens vom Gemeinderat am
als Satzung (8 10 BauGB) beschlossen worden. Er wird hiermit ausgefertigt.

Backnang,

gez. Setzer
Erster Blirgermeister
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Anlage 1

SORTIMENTSLISTE FUR DIE STADT BACKNANG

Backnanger Sortimentsliste
zentrenrelevante Sortimente

nicht-zentrenrelevante Sortimente

!
—————

# Nobvungs-undGenssmitel (k.
Lebensmittelhandwerk und Tabakwaren, Getranke)
4 Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel),

GMA-Empfehlungen 2021 auf Grundlage der evhobenen Standortvertedung
urd Anlebnung an die Sortimentslste 2009

nicht zentrenrelevant
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Anlage 2

‘ Mafgeblicher AuRenlarm-
« pegel fir Wohnzimmer und
Blrordume 12 m lber Geldnde
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Abb. 6: MaRgeblicher AuRenlarmpegel fir Schlafrdume
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‘-Masgeblicher Aufenlarm-
- pegel fur Schlafraume
__ 12 m dber Geldnde

Lal8m La2d4m
Ober Gelande,  Uber Gelande,

Auszug aus der Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Sulzbacher StraRe 162

bis 180 des Ingenieurbiiros Soundplan
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Anlage 3

Auszug aus den Karten des kommunalen Starkregenrisikomanagement
des Wasserverbands Oberes Murrtal (23.08.2023)

16
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BACKNANG

Grol3e Kreisstadt Backnang
Gemarkung Backnang

BEGRUNDUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN ,,SULZBACHER STRASSE*
UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Neufestsetzung im Bereich der Grundstiicke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher Stral3e 162 bis
Sulzbacher StraRe 180, Gemarkung Backnang.

Mit diesem Bebauungsplan werden die rechtskréftigen Bebauungspléane ,Sulzbacher Straf3e*
Planbereich 04.16 und ,Sulzbacher Stral3e”, Planbereich 04.16/1 innerhalb des Geltungsbereichs
dieses Bebauungsplans aufgehoben.

Planbereich 04.16/4




Bebauungsplan ,,Sulzbacher StraRe“, Planbereich 04.16/4 2
Begriindung, Stand 26.01.2026

1 Anlass und Ziel der Planung

Die Sulzbacher Stral3e stellt eine der Haupteinfallstralen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stral3e, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum gro3ten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Auf der Basis der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 wird die konzeptionelle
Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zul&ssigkeit von Einzelhandel nach Art und Umfang
definiert. Der Bebauungsplan setzt diese Vorgaben rechtsverbindlich um.

Planungsziel ist es insbesondere, die einheitliche Gestaltung des Plangebietes, besonders in Bezug
auf die Hohenabwicklung zu erreichen und das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben der
Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts als Gewerbe- und Dienstleistungsstandort dauerhaft zu
sichern und zu starken.

Der rechtskraftige Bebauungsplan diente urspringlich der Ansiedlung von Gewerbe- und
Industriebetrieben. Demnach finden sich keine oder nur unzureichende Festsetzungen, die die
Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben regeln.

Somit konnten sich entlang der Sulzbacher Stral3e auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Der nun
vorhandene Branchenmix aus produzierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel ist am
Standort etabliert und soll in der jetzigen Zusammensetzung erhalten werden. Darlber hinaus soll
keine weitere Verdrangung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mehr stattfinden.

Ziel des Bebauungsplans ist es, den vorhandenen Branchenmix aus gewerblicher Nutzung,
Dienstleistung und Einzelhandel zu schiitzen und in Bezug auf produzierendes Gewerbe und
Dienstleistung weiterzuentwickeln und auf die Ziele des Einzelhandelskonzepts auszurichten. Hierzu
werden alle Nutzungen, die dieser Zielsetzung zuwiderlaufen, ausgeschlossen.

Zur Umsetzung der Planung ist eine Bebauungsplanénderung erforderlich

Dariiber hinaus macht nun der konkrete Ansiedlungswunsch eines Einzelhdndlers mit
zentrenrelevantem Sortiment die zeitnahe Aufstellung des Bebauungsplans und den Erlass einer
Verénderungsperre notwendig.

2 Bebauungsplanverfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Sulzbacher Straf3e* erfolgt gem. § 2 Abs. 1 BauGB.

Durch den Bebauungsplan werden die rechtskraftigen Bebauungsplédne ,Sulzbacher StraRe“
(Planbereiche 04.16 und 04.16/1) innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans
aufgehoben.

Veranderungssperre
Um die Ziele des Bebauungsplans zu sichern, wurde gleichzeitig mit der Aufstellung des
Bebauungsplans gem. § 14 BauGB eine Veranderungssperre erlassen. Die Verdnderungssperre gilt im
gesamten Plangebiet.

3 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von 3,67 ha und wird begrenzt durch:
Im Norden  Flurstiicke 647/10 und 647/14

Im Osten Flurstiicke 410 und 641 der Gewanne , Karcheracker* und ,,Seehoffeld*

Im Siiden Stral3e Berliner Ring

Im Westen  Sulzbacher Stral3e
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4 Einordnung in die Ubergeorneten Planungen

4.1 Raumordnung

Die Stadt Backnang ist in der Landes- und Regionalplanung als Mittelzentrum in der Randzone um
den Verdichtungsraum Stuttgart ausgewiesen. Backnang liegt in der Entwicklungsachse Stuttgart-
Fellbach - Waiblingen- Backnang - Schwébisch Hall.

Im rechtskréftigen Regionalplan des Verbands Region Stuttgart ist das Plangebiet als
Siedlungsflache fur Wohnen und Gewerbeflache ausgewiesen.

4.2  Flachennutzungsplan und Landschaftsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im rechtskraftigen Flachennutzungsplan der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang als Mischbauflache (M), Gewerbebauflache (G),
Verkehrsflache sowie landwirtschaftliche Flache dargestellt. Im Landschaftsplan sind Mischgebiet,
Gewerbeflache und Landwirtschaft ausgewiesen. Durch die Festsetzung von Urbanem Gebiet,
Sondergebiet und Gewerbegebieten, Verkehrsflachen sowie Griinflachen ist das Entwicklungsgebot
gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfiillt.

5 Angaben zum Bestand

5.1 Lage und Topographie

Das Plangebiet befindet sich am nordlichen Stadtrand Ostlich der Sulzbacher Stral3e, im
Eingangsbereich der Stadt. Die Topografie ist weitgehend eben.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Flache von ca. 3,67 ha.

5.2  Derzeitige Nutzung
Das Plangebiet ist Uberwiegend bebaut. Der Nutzungsschwerpunkt liegt auf Gewerbe, Einzelhandel
und Dienstleistung.

5.3  ErschlieBung und OPNV

Die ErschlieRung des Plangebiets erfolgt tber die vorhandenen StraRen. Eine Anderung oder
Erweiterung der ErschlieBungsanlagen ist nicht erforderlich.

An den offentlichen Nahverkehr ist das Gebiet Uber die Bushaltestellen ,Berliner Ring“,
»Fornsbacher Weg“ und ,,Gaildorfer Stral3e* an der Sulzbacher StraRe angebunden.

5.4  Natur und Landschaft
Das Plangebiet ist nahezu vollstandig bebaut und somit auch sehr stark versiegelt. Griinflachen sind
nur vereinzelt entlang des Eckertsbach vorhanden.

5.5 Altlasten

Altlasten sind Verunreinigungen des Untergrundes, die z. B. durch Altablagerungen (kiinstliche
Erhéhungen, Verflllungen) oder Altstandorte (ehemalige Betriebsgeldnde mit umweltgefahrdenden
Stoffen) entstanden sind.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Sulzbacher StraBe“ befinden sich Flachen (FIst. Nrn.
650/2, 655/2, 655/3, 563/22), deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet
sind oder bei denen aufgrund der ausgetibten Nutzung hierzu ein begriindeter Verdacht besteht.

Bei den Altlaststandorten ,,Sulzbacher Strale 174“ (ehemalige Tankstelle; Flst.Nr. 650/2) und
»oulzbacher Stral’e 168 (ehemaliger Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb; Flst. Nr.
655/2) handelt es sich um so genannte B-Félle. Nach vorliegendem Kenntnisstand gehen derzeit
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keine Beeintréachtigungen fir Mensch und Umwelt von diesen Flachen aus und kénnen daher in
ihrem derzeitigen Zustand belassen werden. Bei baulichen Verénderungen ist jedoch eine
Neubewertung vorzunehmen, au3erdem konnen auf diesen Flachen Mehrkosten fur die Beseitigung
von entsorgungsrelevantem Bodenaushub entstehen.

Der  Altlaststandort  ,Sulzbacher  StraRe  168/1“  (ehem.  Brennstoffhandel  und
Metallverarbeitungsbetrieb; Flst. Nrn. 655/3, 563/22 Teilflache) ist auf Grund einer Orientierenden
Untersuchung 2025 mit dem Handlungsbedarf ,B-Belassen* eingestuft und mit dem Kriterium
»Entsorgungsrelevanz bewertet.

Die notwendigen Mal3nahmen sind nicht Gegenstand von Bebauungsplanfestsetzungen und werden
auf Grund anderer Rechtsgrundlagen durchgefuhrt. Der Bebauungsplan stellt nur klar, dass eine
Anderung der Nutzung oder die Neubebauung innerhalb der gekennzeichneten Fliache genauere
Untersuchungen voraussetzt bzw. ein Mehraufwand fur die Entsorgung von verunreinigtem
Erdaushub entstehen kann. Die Berticksichtigung der Belastungssituation erfolgt im
Baugenehmigungsverfahren fur den konkreten Einzelfall.

5.6 Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich wird rechtlich in groRen Bereichen zunachst als HQ100-Gebiet/Uberschwem-
mungsgebiet eines 100-jahrlichen Hochwasserereignisses (Hochwassergefahrenkarte von 2010 des
Regierungsprésidiums Stuttgart) eingestuft: dies sind alles Gebiete, die im Falle eines 100-jahr-
lichen Hochwassers Uberflutet werden. Das Plangebiet befindet sich somit in einem gesetzlich
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet (HQ100-Gebiet). Den Anforderungen des Wasserhaushalts-
gesetzes ist dabei Rechnung zu tragen.

Daraus ergeben sich fiir die Planung die folgenden wesentliche Ziele:

Zum einen darf sich fir die innerstédtische Bestandsbebauung und darlber hinaus im Hochwasser-
fall keine Verschlechterung der bisherigen Situation ergeben, zum anderen muss das Plangebiet vor
Schaden aus einem Hochwasserereignis geschutzt und daflir gesorgt werden, dass eindringendes
Wasser ziigig abgeleitet wird, d. h. kein Retentionsraumverlust entsteht.

In Uberschwemmungsgebieten gelten die Bestimmungen der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils gultigen Fassung.

Das Plangebiet ist bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen. Bei einem
Extremhochwasser wird der Bereich gro3flachig tberflutet, d. h. fiir das gesamte Plangebiet ist eine
hochwasserangepasste Bauweise (z. B. Schutz der Gebaudewénde gegen Durchfeuchtung (weil3e/
schwarze Wanne), Schutz von Offnungen in der Gebaudehiille, Schutz vor Rickstau aus der
Kanalisation, etc.) im Falle eines Extremhochwassers vorzusehen.

5.7  Auswirkungen durch Vorhaben und Naturereignisse

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie in dessen naherem Umfeld gibt es keine
Storfallbetriebe. Aktuell gibt es auf Backnanger Gemarkung keine Storfallbetriebe, so dass hier nicht
mit negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Innerhalb des Geltungsbereiches ist auch nicht mit der
Ansiedlung von Storfallbetrieben zu rechnen.

Aufgrund der nach dem Bebauungsplan Sulzbacher StralBe zuldssigen Vorhaben besteht keine
besondere oder uberdurchschnittliche Anfalligkeit fiir schwere Unfélle oder Katastrophen. Dies gilt
sowohl fir von Vorhaben im Bebauungsplangebiet ausgeloste Katastrophen oder schwere Unfalle
als auch fur Ereignisse auBerhalb des Bebauungsplangebiets, die sich auf Nutzungen im Gebiet so
auswirken konnten.

Daher besteht keine Uber das allgemeine Lebensrisiko hinaus erhohte Wahrscheinlichkeit von
schweren Unfallen oder Katastrophen. Es ist insoweit auch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf
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die in 8 1 Abs. 6 Ziffer 7 Buchstabe a bis d und i BauGB aufgefiihrten Umweltbelange zu rechnen.
Demnach sind keine Anhaltspunkte fiir potenzielle Gefdhrdungen oder Risiken erkennbar.

5.8  Starkregenrisiko

Nach der Gefahrdungsanalyse der Stadt Backnang fiir Uberflutungsrisiko durch Starkregen liegt das
Plangebiet in einem Bereich mit Uberflutungsgefahrdung. Bei der Planung und Ausfiihrung von
Bauvorhaben ist diese Gefahrdung entsprechend zu beriicksichtigen. (s.Anlage 3 der textlichen
Festsetzungen.

6 Natur- und Umweltschutz

6.1 Umweltbericht

Gem. § 2 (4) BauGB wird fur die Belange des Umweltschutzes eine Umweltpriifung durchgefihrt, in
der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden.

Die Ergebnisse sind im beigefligten Umweltbericht (Ingenieurbiiros Roosplan vom 02.06.2025) in
den aufgrund der erhdhten Anforderungen an die Gestaltung der Freibereiche ein Griinordnungsplan
integriert wird, dargestellt. Die Belange des Umweltschutzes werden gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und §
la BauGB angemessen durch die Planung bericksichtigt, negative Umweltauswirkungen werden
durch entsprechende Festsetzungen vermieden bzw. ausgeglichen. Die MaBnahmen zur Vermeidung,
Minderung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen fanden jeweils in den
textlichen Festsetzungen sowie unter den Hinweisen Beriicksichtigung und entsprechen den
MalRnahmen aus dem Umweltbericht.

Bei der geplanten Umsetzung des Bebauungsplans finden keine Eingriffe in Natur und Landschaft
statt. Die Umweltauswirkungen in Bezug auf die verschiedenen Schutzgiter sind im Umweltbericht
detailliert beschrieben und bewertet. Die berbaubare Grundstiicksflache wird im Vergleich zum
Bestand vergroRRert und die Grundflachenzahl steigt von 0,3 bzw. 0,6 auf 0,8. Damit steigt der
Versiegelungsgrad inkl. der zulassigen Uberschreitungen an, wobei die aktuelle Bebauung die bisher
zulassige Grundflachenzahl Gberschreitet und das Plangebiet bereits im Realzustand fast vollstéandig
versiegelt ist. Die Flachen auflerhalb der Baugrenzen sind grotenteils versiegelte Hof- und
StraBenverkehrsflachen. Zur Minderung der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sowie Pflanzen
und Tiere sind Pflanzgebote und wasserdurchldssige Befestigungen vorgesehen. Beziglich des
Artenschutzes wurde keine Betroffenheit relevanter Artengruppen festgestellt. Sobald bauliche
Verdnderungen vorgesehen sind, empfehlen sich weiterfihrende Untersuchungen zur Artengruppe
Fledermduse und Vogel.

6.2 Belange des Artenschutzes

Zur Berlicksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde am 18.02.2025 eine 0Okologische
Ubersichtsbegehung des Plangebiets durch das Ingenieurbiiro Roosplan durchgefiihrt. Die Begehung
fand statt, um eine Einschdtzung von Habitatpotenzialen und mdglichen artenschutzrechtlichen
Konflikten mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch das geplante Vorhaben zu erhalten.
(Artenschutzrechtliche Relevanzprifung, Roosplan, 11.03.2025)

Bei Umsetzung des Vorhabens kénnen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe
Vogel ausgeschlossen werden. Werden in Zukunft Sanierungen oder Abrisse der Geb&ude mit
Habitatpotenzial vorgenommen, sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten tberpruft werden bzw.
sollten die MaRnahmen aufRerhalb der Brutzeit von Vogeln begonnen werden. Weitere
Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

Da durch das Vorhaben keine baulichen Verdnderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kénnen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Flederméuse bei Umsetzung des
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Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Geb&ude mit Habitatpotenzial im Zuge weiterer
Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fledermauskartierung mittels
Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

6.3 Immissionsschutz

Fur das gesamte Plangebiet wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt (Soundplan).
Das gesamte Gebiet ist vom Verkehrslarm der Sulzbacher Stral3e betroffen. Allerdings ist zu erwarten,
dass die vorwiegend gewerbliche Nutzung relativ [armunempfindlich ist.

Dies gilt allerdings nicht fir das im Stiden geplante Urbane Gebiet, das zudem noch unmittelbar am
signalisierten Knotenpunkt Sulzbacher Straf3e/Dresdner Ring/Berliner Ring liegt. Dort sind flr ein
eventuell geplantes Wohngebdude umfangreiche passive SchallschutzmalRnahmen vorzusehen.
Wohnungen von Betriebsinhabern sind auch in den anderen Gebieten nicht ausgeschlossen. Zum
Schutz von Schlafrdumen sind auch dort je nach Lage in den Gebieten Schallschutzmalinahmen
erforderlich. Die Bereiche gehen aus den Abbildungen 5 und 6 des Gutachtens hervor.

Von den heutigen Betrieben im Bebauungsplangebiet und in der Nachbarschaft sind keine Larm-
Konflikte zu erwarten. Von Betrieben, die sich kiinftig im Bebauungsplangebiet ansiedeln ist ggf.
ein schalltechnischer Nachweis erforderlich, dass diese die Anforderungen der TA-Larm erfullen.

7 Stadtebauliches Konzept

Die Sulzbacher Stral3e stellt eine der Haupteinfallstraen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stral3e, das neben dem
Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum gro3ten Teil mit einer
kleinteiligen, offenen Struktur bebaut.

Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Backnang vom 25.11.2022 wird die konzeptionelle
Neuordnung des Plangebiets hinsichtlich der Zuléssigkeit von Einzelhandel nach Art und Umfang
definiert. Der Bebauungsplan setzt diese Vorgaben rechtsverbindlich um.

Planungsziel ist es insbesondere, die Gestaltung des Plangebietes, besonders in Bezug auf die
Hohenabwicklung weiterzuentwickelnund das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben des
Einzelhandelskonzepts als Gewerbestandort dauerhaft zu sichern und zu starken.

Das Gewerbegebiet ,,Sulzbacher Stral3e* wurde bei der urspriinglichen Planaufstellung als reines
Gewerbegebiet konzipiert.

Durch die Neufestsetzung des Bebauungsplans sollen die stadtebaulichen Entwicklungsziele
sichergestellt, die vorhandene Gebietsstruktur erhalten und weiterentwickelt sowie Art und MaR der
baulichen Nutzung an aktuelles Recht angepasst werden.

Vorrangige Zielsetzung dieses Bebauungsplans sind Festsetzungen, die die Zul&ssigkeit von
Einzelhandelsbetrieben innerhalb des Geltungsbereichs regeln.

Ausgangsbasis ist das Einzelhandelskonzept vom 25.11.2022.

Gleichzeitig soll jedoch auf den Flachen, fiir die sich kunftig eine stadtebauliche Entwicklung
abzeichnet, durch die Anpassung von Festsetzungen eine angemessene Neuordnung ermdglicht
werden. Gerade im Kreuzungsbereich Berliner Ring/Sulzbacher Stral3e ist ein stadtebaulicher Akzent
durch ein héheres Gebaude denkbar. Durch die Ausweisung einer Gebaudehdhe, die bis zu sieben
Geschossen ermdglicht, soll stadtebaulich zwischen dem Hochhaus am Berliner Ring, den
gegenuberliegenden 4- bis 5-geschossigen Wohngeb&uden und den angrenzenden eher niedrigen
Gewerbegebauden vermittelt werden. Den angrenzenden Grundstiicken entlang der Sulzbacher
StralRe wird ebenfalls durch eine angemessene Gebaudhéhe noch Entwicklungsspielraum nach oben
zugestanden.
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8 Stadtebaulich geordnete Einzelhandelsentwicklung

Die Stadt Backnang hat am 04.02.2009/04.11.2010 erstmals ein Einzelhandelskonzept
(Stadtentwicklungsplan — ,,Einzelhandel in Backnang“) zur stadtebaulich geordneten Entwicklung
des Einzelhandels beschlossen. Grundsatzliches Ziel dieses Einzelhandelskonzeptes ist es, die
Stellung der Stadt als zentraler Einzelhandelsstandort der Region zu festigen und weiter zu
entwickeln. Die Erhaltung eines marktgerechten Gleichgewichtes zwischen auf3er- und
innerstadtischem Einzelhandelsangebot ist dabei von besonderer Bedeutung. Neben einer
Einschrdnkung von Entwicklungen im Bereich des grol3flichigen Einzelhandels ist es zur
Stabilisierung des Einzelhandels in der Innenstadt erforderlich, in allen Misch-, Gewerbe- und
Industriegebieten eine Neuansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten grundsatzlich
auszuschlief3en.

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022 untermauert diese Zielsetzung und
sieht diesen Bereich der Sulzbacher Stral3e als vorrangigen Gewerbestandort an dem der
zentrenrelebante Einzelhandel ausgeschlossen, aber auch der vorhandene nicht-zentrenrelevante
Einzelhandel gesichert werden soll.

Festzuhalten ist, dass alle stadtebaulichen Konzepte die Zielsetzung verfolgen, die Backnanger
Innenstadt nachhaltig als zentrales Quartier fiir Handel, Gewerbe, Wohnen, Kultur und Freizeit zu
sichern und weiterzuentwickeln. Hierzu ist es erforderlich, dass Nutzungen, die diesen Zielsetzungen
zuwiderlaufen, konsequent ausgeschlossen werden, soweit dies im Einzelfall stadtebaulich
begriindet und rechtlich moglich ist.

Auf dem Grundstick Sulzbacher StraRe 164-166 existierte friher ein genehmigter
Elektroeinzelhandelsbetrieb. Nach Aufgabe war tiber mehrere Jahre dort ein Schuhgeschaft ansassig.
Laut Einzelhandlsgutachten sind hier zentrenrelevante Sortimente auszuschlie3en.

Durch eine gutachterliche Stellungnahme der GMA vom 22.08.2024 wurde geprift, ob ein
Lebensmittelvollsortimenter im Sinne der Nahversorgung an diesem Standort vertraglich ist.

Das Gutachten belegt, dass eine solche Nutzung am Standort sinnvoll und méglich ist.

9 Vergnlgungsstatten

Der Gemeinderat der Stadt Backnang hat am 28.09.2023 das Vergnugungsstattenkonzept fir die
Stadt Backnang (GMA 18.07.2023) beschlossen. Das Ziel des Vergnugungsstattenkonzepts ist es,
eine gesamtstadtische rdumliche Entwicklungskonzeption zur planungsrechtlichen Steuerung von
Vergnigungsstatten im Stadtgebiet zu erhalten. Das Vergnligungsstattenkonzept dient als
Grundlage fiir eine stéadtebauliche bzw. planungsrechtliche Steuerung weiterer Vergniligungsstatten
im Backnanger Stadtgebiet. Die Regelungen des Glicksspielstaatsvertrages 2021 und des
Landesgliicksspielgesetzes vom 28.11.2012 (inkl. Anderungen) wurden bei der Konzepterstellung
berucksichtigt.

Durch Vergnigungsstatten induzierte stédtebauliche Stdrpotenziale sind ein wesentliches Argument
der Steuerung. Deshalb wurden im Vergnigungsstattenkonzept die stédtebaulichen Storpotentiale
nach Art der einzelnen Betriebsformen ermittelt und bewertet.

Stadtebauliche Folgen von Vergniigungsstatten (ggf. durch eine raumliche Konzentration), sog.
Trading-Down-Effekte wie ein Imageverlust des Standortumfelds, ein Absinken des Mietniveaus oder
Nutzungskonflikte sind als Folgewirkungen von Stérpotenzialen zu verstehen.

Aufgrund der StadtgrofRe von Backnang sind zwar alle zuvor genannten Vergnugungsstatten in
Backnang entweder bereits vorhanden oder zumindest denkbar, die Mehrzahl der genannten
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Vergniigungsstatten tritt in Backnang jedoch nur als Einzelfall auf.

10  Planinhalt
10.1 Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet SO1
Auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts sind folgende Nutzungen zuldssig:

Das Sondergebiet 1 dient der Errichtung von groRflachigen  Betrieben  der
Lebensmittelnahversorgung und Dienstleistungen.

Zulassig sind folgende Hauptnutzungen:

= Lebensmittelnahversorger bis max. 1.200 m2 Verkaufsflache

= Betriebe des Beherbergungsgewerbes
Innerhalb der Verkaufsflache des Lebensmittelnahversorgers wird das Uber die Grundversorgung
(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) hinausgehende Sortiment auf 10 % der Verkaufsflache
begrenzt.

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= (Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebéude

Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (s. Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m2 Verkaufsflache
zuldssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zul&ssig.

Durch die Festsetzungen soll nach Wegfall der bisherigen Nutzung eine auf die Ergebnisse des
Einzelhandelskonzepts abgestimmte Nutzung ermdglicht werden. Durch ergdnzende gutachterliche
Stellungnahme der GMA wird ein Lebensmittelnahversorger als vertraglich angesehen. Auf Grund
der Vorgaben der Regionalplanung ist jedoch das Sortiment auf die Grundversorgung zu begrenzen
(Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren). Dartiber hinausgehende Sortimente sind auf 10 %
der Verkaufsflache zu begrenzen.

Sondergebiet SO2
Auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts sind folgende Nutzungen zuldssig:
Das Sondergebiet 2 dient der Errichtung von grof3flachigen Lebensmitteldiscountern.

Zulassig ist folgende Hauptnutzung:
= |ebensmitteldiscounter bis max. 1330 m2 Verkaufsflache, Zentrenrelevante Rand-
sortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zuldssig. (siehe Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022)

Als untergeordnete Nutzung zul&ssig sind:
= Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke
= (Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebéude
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Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (siehe Anlage 1
Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m2 Verkaufsflache
zuldssig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10 % der Gesamtverkaufsflache zul&ssig.

Durch die Festsetzung soll der vorhandene Lebensmitteldiscounter in der genehmigten Grol3e
planungsrechtlich gesichert werden, aber auch alternative oder erganzende Nutzungen
festgeschrieben werden, die an diesem Standort als vertraglich angesehen werden.

Gewerbegebiet GE
Im Gewerbegebiet werden Einzelhandelsbetriebe gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.

Die gemal3 § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulédssigen Tankstellen werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO
ausgeschlossen.

Die gemalR 8 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zuléssigen Anlagen fur kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergniigungsstatten werden im Gewerbegebiet
gemald 8§ 1. Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Stétte der Leistung errichtet werden und somit eine eigenstandige
gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen, sind nicht zul&ssig
(8 1 Abs. 9 BauNVO0).

Gemal dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept der Stadt Backnang werden im Gewerbegebiet
Einzelhandelsnutzungen ausgeschlossen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die genehmigten
Einzelhandelsbetriebe, denen in gewissem Umfang Erweiterungsmaoglichkeiten zugestanden werden.
Auf der Basis des Vergnlgungsstattenkonzepts werden im Geltungsbereich dieses Bebaungsplans
Vergnigungsstéatten grundsatzlich ausgeschlossen.

Im Sinne der sogenannten Handwerkerprinzips kénnen ausnahmsweise an der Stétte der Produktion
Einzelhandelsverkaufsflachen fur dort produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung
untergeordnet ist und eine Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht tberschritten wird.

Urbanes Gebiet MU
Im urbanen Gebiet werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem und nahversorgungs-
relevantem Sortiment gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen.

Innerhalb der Verkaufsfliche sind auf max. 10 % der Verkaufsflache zentrenrelevante
Randsortimente zul&ssig.

Die gemé&l § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zul&ssigen Anlagen fiir kirchliche und kulturelleZwecke
werden gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen.

Die gemal} § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden
gem. 8§ 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen.

Die gemaR 8 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergniigungsstatten und Tankstellen
werden gem. 8 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine eigenstandige
gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des 8 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO darstellen, sind nicht zuldssig
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(§ 1 Abs. 9 BauNVO).

Verkaufsautomaten, die eine eigenstandige Hauptnutzung im Sinne des § 6a Abs. 2 Nr. 4 Bau NVO
darstellen, sind nicht zul&ssig (81 Abs. 9 BauNVO).

Gemal § 6a Abs. 4 BauNVO ist Wohnnutzung im Erdgeschoss unzul&ssig.

Im Sinne der sogenannten Handwerkerprinzips kénnen ausnahmsweise an der Statte der Produktion
Einzelhandelsverkaufsflachen fur dort produzierte Waren werden, soweit die Einzelhandelsnutzung
untergeordnet ist und eine Verkaufsflache von max. 80 m2 nicht tberschritten wird.

Die Festsetzungen sollen die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben entsprechend dem
Einzelhandelskonzept der Stadt Backnang steuern und weitere mit Wohnen vertragliche Nutzungen
ermoglichen.

Auf der Basis des Vergnlgungsstattenkonzepts werden im Geltungsbereich dieses Bebaungsplans
Vergnigungsstéatten grundsatzlich ausgeschlossen.

Ebenso werden gestalterisch ungeeignete Nutzungen wie eigenstandige Werbeanlagen und
Verkaufsautomaten ausgeschlossen. Verkaufsautomaten verursachen unndtigen Verkehr, und
oftmals Larm und Mullprobleme.

Nebenanlagen

Nebenanlagen als Geb&ude, sind je Baugrundstiick in ihrer GroRe begrenzt. Mit dieser Beschrankung
werden die nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen von einer intensiveren Uberbauung bewusst
freigehalten. Ziel ist es die Anzahl untergeordneter Gebdude und Anlagen gegenlber den
offentlichen und privat-6ffentlichen Raumen zur Sicherung der stadtrdumlichen Qualitaten zu
begrenzen, um ein qualitétvolles Gesamterscheinungsbild der Verkehrs- und StralBenrdume zu
erhalten. Es soll vermieden werden, dass zu stark pragende bauliche Nutzungen innerhalb der
Grundsticksfreiflichen entstehen, welche die Durchléssigkeit und durchgéngige Begriinung der
Grundstticke verhindern.

Standorte fur Abfallbehdlter sind hiervon ausgenommen. Diese sollten vorzugsweise im Geb&ude
selbst untergebracht werden. Im Hinblick auf eine adaquate Nutzerfreundlichkeit und ebenerdige
Zuganglichkeiten zu diesen Anlagen ist eine konkrete Angabe einer GroRenordnung dieser Anlagen
nicht praktikabel, daher sind diese Anlagen ausnahmsweise auch aufRerhalb der Uberbaubaren
Flachen zulassig.

10.2 Mal der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl GRZ

Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) entspricht den Obergrenzen des § 17
BauNVO fur die entsprechenden Gebietstypen. Um eine dem Standort angemessene bauliche Dichte
zu ermoglichen, wird von der Uberschreitungsmoglichkeit des § 19 Abs. 4 BauNVO beziiglich der
versiegelten Flachen Gebrauch gemacht (A 2.2.1). Die sich daraus ergebende GRZ von 0,9 soll jedoch
in keinem Fall Gberschritten werden, um eine Ubernutzung der Grundstiicke zu verhindern.

Hohe und Hohenlage baulicher Anlagen
Die in der Planzeichnung festgesetzte Wand- und Firsthohen, bezogen auf das vorhandene Gelénde,
berucksichtigen, dass in Gewerbegebieten Geb&ude bendétigt werden, deren Hohenentwicklung nicht
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tber die Vollgeschosszahl geregelt werden kann. Um technische Dachaufbauten wie Antennen,
Satellitenanlagen, Aufziige oder Ahnliches zu ermdglichen, kdénnen fir diese Anlagen die
Geb&udehodhe ausnahmsweise Gberschritten werden.

10.3 Bauweise, uberbaubare Grundsticksflache und Stellung der baulichen Anlagen
Bauweise

Fr das Plangebiet wird eine abweichende Bebauung festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise, jedoch
sind Baukdrper mit mehr als 50 m zul&ssig, um geeignete Gewerbebauten zu erméglichen.

Die Festsetzung von Baugrenzen gibt einen ausreichenden Gestaltungsspielraum fiir Neubauten im
Rahmen des stédtebaulichen Konzeptes und definiert klar die nicht zu bebauenden
Grundstiicksflachen.

Uberschreitung der Baugrenzen

Es werden entsprechend § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO Vorgaben zu Uberschreitungen der Baugrenzen
gegeben. Diese geringfligigen Uberschreitungen sind zulassig, um den funktionalen Anforderungen
Rechnung zu tragen, ohne die vorgegebene stadtebauliche Einheit zu geféhrden.

Durch die Festsetzung soll nach Art und Nutzung eindeutig definiert werden, unter welchen
Voraussetzungen von der Uberschreitungsmoglichkeiten Gebrauch gemacht werden kann.

10.4 Stellplatze und Garagen
Die Festsetzung der Zulassigkeit von Stellplatzen und Garagen/Carports soll die Anordnung auf dem
Grundsttick regeln.

10.5 Verkehrsflachen
Verkehrsflachen werden nur nachrichtlich dargestellt.

Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsflachen

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Ein- und Ausfahrten sind nur innerhalb der in der Planzeichnung gemal? 8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
festgesetzten Bereiche zul&ssig. Dies soll eine geordnete Ein- und Ausfahrt auf die Sulzbacher Stral3e
gewahrleisten.

10.6 Ruckhaltung von Niederschlagswasser
Zur Rickhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken Anlagen zur Riickhaltung von
Niederschlagswasser (Retentionszisternen) vorzusehen.

Bei Grundstiicken mit festgesetzter und ausgefihrter Dachbegriinung kann die Rlckhaltung
entfallen.

10.7 Flachen fur die Wasserwirtschaft, fur Hochwasserschutzanlagen und fir die Regelung
des Wasserabflusses

Die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist
(HQ100), gelten gem&l § 65 Wassergesetz flir Baden-Wirttemberg (WG) als festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete. Basierend auf der HQuo-Linie aus den Hochwassergefahrenkarten, Stand
07.08.2009, ist das Uberschwemmungsgebiet in der Planzeichnung festgesetzt.
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10.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder
technische MaRnahmen getroffen werden missen, die der Vermeidung oder Verringerung von
Hochwasserschaden, sowie die Art dieser Malinahmen

Die in der Planzeichnung festgesetzte Flache ist von den Hochwassergefahrenkarten und der darin
festgelegten HQexwem-Linie abgeleitet. GemaR den Daten der LUBW ist fur das Plangebiet die
Risikobewertung fiir Hochwasserschaden als gering eingestuft. Dennoch ist es innerhalb dieser
Flachen erforderlich SchutzmaBnahmen (Bau- und Verhaltensvorsorge) zu ergreifen. Die Festsetzung
stellt klar wie hochwasserangepasstes Bauen maglich ist .

10.9 Umgrenzung der Flachen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Gewasserrandstreifen)
Auf Grund der Regelungen des Wassergesetzes Baden-Wirttemberg vom 03.12.2013 ist innerorts ein
Gewasserrandstreifen von 5 m Breite (gemessen ab der Boschungsoberkante) von jeglicher
Bebauung freizuhalten. Innerhalb dieses Gewésserrandstreifens (A 7.3) gelten die Regelungen des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Die Gewasserrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der 6kologischen Funktionen
oberirdischer Gewésser, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der
Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen (§ 38 Abs. 1 WHG).

10.10 Flachen oder MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Der Eckertsbach wurde nach Osten verlegt, wodurch auf eine vollstdndige Verdolung unter dem
Einzelhandelsgebdude Sulzbacher StraRe 174 verzichtet werden konnte. Die Mal3nahme ist bereits
umgesetzt und dauerhaft zu pflegen, zu sichern und Bepflanzungen ggfs. zu ersetzen..

10.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Das in der Planzeichnung festgesetzte Leitungsrecht 1 (Lrl) enthdlt sowohl das
Regenuberlaufbecken mit Trennbauwerk und den zugehdrigen Kanélen als auch den verdolten
Eckertsbach und erfolgt zugunsten der Stadt.

10.12 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Da die Orientierungswerte der DIN 18005 im urbanen Gebiet tags und nachts sowie in den (brigen
Gebieten nachts Uberschritten werden, sind Festsetzungen notwendig, die regeln, unter welchen
baulichen Voraussetzungen schutzwirdige Raume zul&ssig sind.

10.13 Anpflanzen, Bindung und Erhaltung von Baumen, Strduchern und sonstiger Bepflanzung

Pflanzgebote
Die Festsetzung einer Dachbegriinung ist sinnvoll, da sie das Kleinklima verbessert und das
Regenwasser speichert bzw. gedrosselt ableitet.

Die Begrinung von Stellplatzanlagen dient gestalterischen Gesichtspunkten und tragt zur
Verbesserung des Kleinklimas bei, da dadurch zu starke Aufheizung von befestigten Freiflachen
verhindert wird.

Pflanzbindung
Pflanzbindung fur Einzelbdume. Die mit Pflanzbindung festgesetzten Baume sind zu erhalten, zu
pflegen und ggfs. wertgleich zu ersetzen.
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10.14 Artenschutz

Fir den Geltungsbereich wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzpriifung und eine
Habitatpotenzialanalyse durch das Ingenieurbiiro Roosplan erstellt (12.03.2025). Bei Einhaltung
der festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen kénnen Verbotstatstdnde nach § 44
BNatSchG ausgeschlossen werden. Der Bebauungsplan ist somit mit den Zielen des Artenschutzes
vereinbar. Auf die Darstellung des Gutachtens wird verwiesen.

Da durch das Vorhaben keine baulichen Verdnderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kénnen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Flederméuse bei Umsetzung des
Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Geb&ude mit Habitatpotenzial im Zuge weiterer
Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fledermauskartierung mittels
Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

Dariiberhinaus werden vom Gutachter folgende Empfehlungen zur Umsetzung bei Bauvorhaben
gegeben (siehe artenschutzrechtliche Relevanzprifung von Roosplan vom 12.03.2025):

e Unter Berlcksichtigung von Wohnhausern, Hochhdusern und Warteh&uschen mit Glaselementen
sterben in Deutschland im Jahr 100-115 Millionen Vogel durch Vogelschlag an Glas, was ein
Vielfaches des durch Windkraftanlagen verursachten Vogelschlags darstellt. Zur Vermeidung von
Vogelschlag wird bei Neubauten fir Glasflachen und -fassaden mit einer Gré3e von mehr als 2 m2
die Verwendung von Vogelschutzglas empfohlen. Es sollte reflexionsarmes Glas verwendet werden
(Glaser mit einem AuRenreflexionsgrad von maximal 15 %), das flachige Markierungen auf den
Scheiben aufweist. Einfache und wirksame Markierungen stellen senkrecht oder horizontal auf
den Scheiben aufgebrachte Streifen- oder Punktmuster dar.

e Sind Neugestaltungen der AuRenanlagen geplant, wird zur Férderung von Insekten eine
naturnahe Gestaltung mit blitenreichen Flachen empfohlen. Fir Insekten und Kleinsduger
konnen z.B. kleinflachige, lineare und selten geméhte Gras- und Krautsdume hergestellt werden.
Bei der Bepflanzung mit Gehdlzen sollte auf heimische Baum- und Straucharten zuriickgegriffen
werden wie Weilddorn (Crataegus sp.), Schlehe (Prunus spinosa), Wildrosen (Rosa sp.), Schneeball
(Viburnum sp.), Hasel (Corylus avellana), Holunder (Sambucus nigra) etc. Fir
Staudenpflanzungen kénnen z. B. Gewdhnliches Leimkraut (Silene vulgaris), Gewdhnliche
Nachtkerze (Oenothera biennis), Wegwarte (Cichorium intybus) oder Seifenkraut (Saponaria
officinalis) verwendet werden.

e Ebenfalls forderlich fiir die Biodiversitat ist eine extensive Dach- (Sedum-Bepflanzung oder
Biodiversitatsdach) und/oder eine Fassadenbegriinung.

e Zur Forderung von gebdudebritenden Vogelarten konnen Nisthilfen fiir Vogel an den
Gebaudefassaden angebracht werden. Geeignet sind z. B. Nistkasten fir Haussperlinge,
Mehlschwalben, Mauersegler oder Nischenbriter. Generell ist bei der Anbringung von Nisthilfen
folgendes zu beachten:

- Hohe>4m

- freier An- und Abflug

- Ausrichtung nach Siiden oder Osten

- Abstande von mind. 10 m zwischen Nistkasten territorialer Arten

- keine ganztégige, volle Sonneneinstrahlung; gute Eignung insbesondere im Traufbereich
- gute Erreichbarkeit fur notwendige Reinigungsarbeiten

e Zur Forderung von Fledermédusen konnen Fledermausquartiere an den Gebduden wie
Fledermauskasten oder -bretter angebracht werden. Die Anbringung erfolgt vorrangig im
Traufbereich oder in Geb&udeecken, wobei Fenster, Turen und Balkone ausgespart werden, so
dass eine Storung durch herunterfallenden Kot ausgeschlossen ist. Eine ost oder stidexponierte
Anbringung ist zu bevorzugen, eine ganztagige Sonneneinstrahlung muss allerdings vermieden
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werden.
10.15 Ortliche Bauvorschriften

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Forderung nach begriinten Dachflachen dient dem Ausgleich fiir den Eingriff. Zudem kann durch
eine Dachbegriinung das Kleinklima verbessert und das Regenwasser in gewissem Umfang
gespeichert bzw. gedrosselt abgeleitet werden.

Gestaltung von Freiflachen und Einfriedigungen

Die Forderung nach wasserdurchlassiger Ausfihrung von Flachenbefestigungen dient der
Minimierung der Bodenversiegelung. Lediglich Zufahrten und Anlagen, die zur Herstellung der
Barrierefreiheit erforderlich sind oder wenn andere Rechtsbestimmungen entgegenstehen sind von
dieser Festsetzung ausgenommen.

Alle nicht tberbaubaren und nicht zu Erschlieungszwecken dienenden privaten Grundstiicksflachen
sind durchgéngig gartnerisch anzulegen und zu erhalten. Sie sind grundsatzlich von Versiegelungen,
Teilversiegelungen oder sonstiger Nutzung frei zu halten. Steingdrten sind nicht zul&ssig. Diese
Festsetzung dient der Durchgriinung des Gebiets und tragt zu Verbesserung des Klimas bei.

Die Begrenzung von Geléndeverdnderungen soll Beeintrachtigungen des Ortsbilds oder von
Nachbargarten durch Aufschiittungen, z.B. flr Terrassen 0.4. verhindern.

Die Vorschrift beziiglich der Einfriedigungen soll dem Bedirfnis nach Schutz des Grundstiicks
Rechnung tragen. Gestalterisch unbefriedigende Losungen sollen dadurch verhindert werden.

Werbeanlagen

Durch die Festsetzungen soll gewéhrleistet werden, dass sich die Werbeanlagen nach GroR3e, Art,
Form und Farbe in das Erscheinungsbild des jeweiligen Geb&udes und in die ndhere Umgebung des
StraBen- und Platzbildes einfligen. Zudem soll eine Verunstaltung der Fassaden durch Werbung
vermieden werden.

10.16 Altlasten Kennzeichnung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Altlastenflachen gekennzeichnet. Die Abgrenzungen
sind das Ergebnis von Erhebungen und Untersuchungen auf verschiedenem Beweisniveau. Die
notwendigen MaRRnahmen sind nicht Gegenstand von Bebauungsplanfestsetzungen. Sie werden
aufgrund anderer Rechtgrundlagen durchgefihrt.

Der Bebauungsplan stellt nur klar, dass eine Anderung der Nutzung oder die Neubebauung innerhalb
der gekennzeichneten Flache genauere Untersuchungen voraussetzt bzw. ein Mehraufwand fir die
Entsorgung von verunreinigtem Erdaushub entstehen kann. Die Berucksichtigung der
Belastungssituation erfolgt im Baugenehmigungsverfahren fir den konkreten Einzelfall.

11  Nachrichtlich tbernommene Festsetzungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften
Hochwasserschutz

Bei der im Geltungsbereich gekennzeichneten Linie handelt es sich um die HQ100-Linie bzw. die
Abgrenzung des gem. § 31b Abs. 2 Satz 3 und 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetztes
Uberschwemmungsgebiets. Eingriffe im Uberschwemmungsgebiet bedirfen einer wasserrechtlichen
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Genehmigung (D 1). AufRerdem gelten in hochwassergefahrdeten Gebieten die Bestimmungen der
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

12  Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets ist Giber die vorhandene Infrastruktur gesichert. Zusétzliche
bauliche Aufwendungen sind nicht erforderlich.

Gefertigt: Backnang, 02.06.2025/01.08.2025/26.01.2026
Stadtplanungsamt

gez. Grof3mann
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1 Einleitung und Zielsetzung

Anlass fur die Neuaufstellung des Bebauungsplans ,,Sulzbacher StraRe” - Planbereich 04.16/4,
der den rechtskraftigen Bebauungsplan ,Sulzbacher StralRe”, rechtskraftig seit dem
18.12.2963 aufhebt, ist der Antrag auf Umnutzung der Gebadude auf den Flst.-Nr. 657 und
657/3 als Lebensmittelmarkt. Dies ist aufgrund der bestehenden Verdanderungssperre derzeit
nicht moglich.

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind ein Mischgebiet, ein Industriegebiet,
Verkehrsflachen, Bauverbotsflachen, offentliche Griinflichen und Vorgarten/Vorplatze fest-
gesetzt. Im neuen Bebauungsplan sollen die Festsetzungen an den tatsachlichen Bestand an-
gepasst sowie die bestehende Verdanderungssperre aufgehoben werden. Durch den Bebau-
ungsplan werden keine Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB vorbereitet und keine zusatzlichen
Bauflachen ausgewiesen. Das Plangebiet umfasst die Sulzbacher StraRe und die 6stlich liegen-
den Gewerbeflachen des Berliner Rings bis oberhalb des Kreisverkehrs in der Gaildorfer StralRe
(Abb. 1)

Zur Bertcksichtigung artenschutzrechtlicher Belange wurde am 18.02.2025 eine 6kologische
Ubersichtsbegehung des Plangebiets durchgefiihrt. Die Begehung fand statt, um eine Ein-
schatzung von Habitatpotenzialen und moglichen artenschutzrechtlichen Konflikten mit dem
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch das geplante Vorhaben zu erhalten. AuBerdem
diente sie zur Festlegung des Umfangs eventuell notwendiger, weiterer artenschutzrechtli-
cher Untersuchungen.
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Abb. 1:

Plangebiet (rote Markierung) ohne MaBstab; Kartengrundlage: Raumliches Informations- und Planungssystem
(RIPS) der LUBW; Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 und © BKG (www.bkg.bund.de)

roosplan
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2 Gebietsbeschreibung

2.1 Umfeld und Schutzgebiete

Das ca. 3,7 ha groRRe Plangebiet liegt am nérdlichen Ortsausgang von Backnang (Abb. 2). Ost-
lich des Plangebiets befinden sich vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen, westlich
grenzt Gewerbegebiet und Wohnbebauung an. Am norddstlichen Rand des Plangebiets befin-
det sich das geschitzte Biotop , Feldgeholz beim Gewerbegebiet Backnang, Gewann Karchera-
cker” (Biotop-Nr. 170221198512). Dieses wird durch die Planung nicht beeintrachtigt. Stdlich
schlieRt der Berliner Ring und Wohnbebauung an. Kernflachen, Kern- oder Suchraume des
landesweiten Biotopverbunds sind nicht betroffen.

Abb. 2: Plangebiet (rote Markierung) im nahen Umfeld, ohne MaBstab; Kartengrundlage: Rdumliches Informations-
und Planungssystem (RIPS) der LUBW; Amtliche Geobasisdaten © LGL, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 und
© BKG (www.bkg.bund.de)
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2.2 Habitatstrukturen

Das Plangebiet liegt in einem Gewerbegebiet und ist bereits zum grofRten Teil vollstandig be-
baut. Der Eckertsbach lauft von Norden nach Siiden vollstandig verdolt. Allein auf dem Flst.-
Nr. 646, das als ,,Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft” festgesetzt wird, wurde der Bach im Rahmen einer AusgleichsmaR-
nahme naturnah umgestaltet (Abb. 3). In diesem Bereich finden sich aulRerdem Schilf, Wiesen,
Einzelbdume und Geblische.

Weitere Griinflachen sind im Plangebiet bis auf einzelnes StraBenbegleitgriin und kleinen
Grunflachen nicht vorhanden (Abb. 4 und 5). Das gleiche gilt fiir Bdume. Stdlich der Geb&dude
des Berliner Rings 70 und 70/1 befindet sich ein Vorgarten mit einzelnen Baumen, Zierstrau-
chern und Wasserfldachen. (Abb. 6)

Die restlichen Flachen stellen Verkehrsflachen, Gebdude und versiegelte bzw. gepflasterte Zu-
fahrten und Parkplatze dar (Abb. 7 und 8). Die Gebaude sind grofStenteils in einem guten Zu-
stand, haben in manchen Bereichen an der Attika oder der Dachverkleidung leichte Schadstel-
len. Darauf wird in Kapitel 3 genauer eingegangen.

Abb. 3: Flst.-Nr. 646 mit umgelegten Eckertsbach, Schilf, Abb. 4:

StraBenbegleitgriin am Kreisel zur Gaildorfer
Geholzen und Baumpflanzungen StraRe

Abb. 5: Kleine Heckenstrukturen im Bereich der Abb. 6 Vorgarten Berliner Ring 70 und 70/1
Sulzbacher StraBe 166 und 164
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Abb. 7: Gepflasterte Hofflachen im Bereich der Abb. 8: Versiegelte Hofflaichen im Bereich der
Sulzbacher StraBe 178 Sulzbacher StraBe 168

3 Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung

3.1 Rechtliche Grundlagen

Flir Planungen und Bauvorhaben sind die Vorschriften fir besonders und streng geschitzte
Tier- und Pflanzenarten gemaR § 44 BNatSchG zu beachten und zu prifen. Die Aufgabe be-
steht laut dem Gesetz darin, im Rahmen der Planfeststellung zu priifen, ob lokale Populatio-
nen streng geschitzter Arten des Anhang IV der FFH-RL, nach europdischem Recht geschiitzte
Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 (BNatSchG) aufgefiihrt
sind (streng geschiitzte Arten gem. BArtSchV) sowie Rote Liste Arten voraussichtlich erheblich
gestort werden. Eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist das Totungsverbot bei der
Planung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): Es ist zu priifen, ob sich das Tétungs- oder
Verletzungsrisiko ,signifikant” erhoéht.! Alle geeigneten Vermeidungs- und MinderungsmaR-
nahmen sind bei Bedarf grundsatzlich zu ergreifen. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten dirfen
nur entfernt werden, wenn deren 6kologische Funktion im raumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfillt wird. Dazu sind vorgezogene MalRnahmen zuldssig. Die anderen unter den weni-
ger strengen Schutzstatus fallenden , besonders geschitzten Arten” sind gemall § 44 Abs. 5
BNatSchG zu behandeln. Es gilt Satz 5 entsprechend: ,,Sind andere besonders geschiitzte Arten
betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens kein VerstoR
gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor”. Diese Arten sind in der Planung
z. B. durch Vermeidungs-, Minderungs- und (artenschutzrechtliche) AusgleichsmalRnahmen zu
bericksichtigen. Das Artenschutzrecht unterliegt nicht der fachplanerischen Abwagung und
ist zwingend zu beachten.

1 Ministerium fiir Erndhrung und Lindlichen Raum Baden-Wiirttemberg (2009): Hinweis-Papier der LANA zu zentralen unbestimmten
Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes
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3.2 Habitateignung und artenschutzrechtliche Einschdtzung

Artengruppe Vogel

Alle wildlebenden Vogel sind zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie gemaR § 7 Abs. 2
Nr. 13 BNatSchG besonders geschiitzt. Das Plangebiet bietet eingeschrankt Habitatstrukturen
fiir Gebdude- und Nischenbriiter. Diese befinden sich an folgenden Gebaduden:

e Garage im Hinterhof von der Sulzbacher Stralle 178 entlang der Holzverkleidung (Abb.
9 und 10)

e Attikabereich auf der slidlichen Seite des Geb&dudes der Sulzbacher StraRe 180 (Abb.
11)

e Sulzbacher StraRe 168/1, Gebdude mit Wellblechdach (Abb. 12 und 13). Freibruter ha-
ben die Mdglichkeit am stdlichen Gebdude auf den Holzbalken zu briiten (Abb. 14).
Hier wurde Kot, aber kein Hinweis auf ein altes Nest gefunden.

Fir Freibriter gibt es Habitatpotenzial im Bereich der naturnahen Umgestaltung des Eckerts-
bach und sidlich am Berliner Ring. Die Baume im Bereich des Eckertsbach sind fiir Hohlenbri-
ter noch zu jung und kaum geeignet. Diese kdnnen aber auch je nach Art in Nischen von Ge-
bauden briten. Aufgrund der Lage im Gewerbegebiet und der stark befahrenden Sulzbacher
StralRe ist im Plangebiet nur mit stérungsunempfindlichen Vogelarten zu rechnen, die an Sied-
lungsflachen und anthropogene Einflisse gewodhnt sind und bei denen eine erhebliche Beein-
trachtigung der lokalen Populationen durch die Bebauungsplandnderung ausgeschlossen wer-
den kann. Mit einem Vorkommen streng geschiitzter Arten ist nicht zu rechnen. Wahrend der
Ubersichtsbegehung wurden nur vereinzelt Kohlmeisen (Parus major) im Bereich des offen-
gelegten Eckertsbach und Haussperlinge (Passer domesticus, Vorwarnliste Rote Liste Baden-
Wirttemberg) in den kleinen Griinflachen bei der Sulzbacher Stralle 164 und 166 nachgewie-
sen (Abb. 15). Die letzteren Flachen sind allerdings nicht als Fortpflanzungshabitat geeignet.
Bis auf den Bereich mit dem offen gelegten Eckertsbach, haben die Flachen keine essenzielle
Bedeutung als Nahrungshabitat fir lokale Vogelpopulationen.

Abb. 9: Garage mit Holzverkleidung im Hinterhof der Abb. 10:  Spalten in Holzverkleidung an Garage
Sulzbacher StraRe 178
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Abb. 11: Leichte Schiden an der Attikaverkleidung am Abb. 12  Gebdude mit Wellblechdach Sulzbacher StraRe
Gebaude der Sulzbacher StraBe 180 168/1

Abb. 13: Wellblechdach Abb. 14: Gebdude mit Holzbalken Sulzbacher StraRe
168/1

Abb. 15:  Haussperlinge in Niedrighecke Sulzbacher
StraRe 164 und 165

Da durch das Vorhaben keine baulichen Veranderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kon-
nen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchaG fiir die Artengruppe Voégel bei Umsetzung des
Vorhabens ausgeschlossen werden. Werden in Zukunft Sanierungen oder Abrisse der Ge-
baude mit Habitatpotenzial vorgenommen, sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten iiber-
priift werden bzw. sollten die MaBnahmen auBerhalb der Brutzeit von Végeln begonnen
werden. Weitere Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.
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Fledermause

Alle Fledermausarten gehéren gemald § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG zu den streng geschitzten
Arten, die im Rahmen der Planung besonders zu beachten sind. Das Plangebiet weist insge-
samt nur wenig Potenzial fiir Fledermause auf. Diese decken sich weitestgehend mit den Fla-
chen, die fur Nischen- und Geb&dudebriter geeignet sind (siehe oben). Diese Bereiche eignen
sich in erster Linie als Tagesquartiere fir einzelne Tiere. Bei ausreichender Tiefe sind Wochen-
stuben nicht vollstandig auszuschlieRen, aber eher unwahrscheinlich. Zu den bereits erwahn-
ten Flachen kommt noch das Gebdude der Sulzbacher StraBe 176 hinzu. Hier gibt es insbeson-
dere an der Sud- und Ostseite Spalten in der Attikaverkleidung und Rollladenkasten, die von
Fledermdusen genutzt werden kdnnen (Abb. 16 und 17). AuRerdem sind am Gebaude der
Sulzbacher Strafle 170 insbesondere auf der Ost- und Westseite Spalten in der Dachverklei-
dung vorhanden, die von Flederm&usen zur Ubertagung genutzt werden kénnen (Abb. 18).

Durch die Bebauungsplananderung sind aktuell keine baulichen Veranderungen an den Ge-
bauden geplant. Als Jagdhabitat hat das Plangebiet, bis auf den Bereich mit dem offen geleg-
ten Eckertsbach, selbst keine Bedeutung.

R

Abb.16: bsmg;\lten in siidlichen Attikaverkleidung in » Abb. 17:

Rollladenkasten auf Ostseite der Sulzbacher
Sulzbacher StraBBe 176 StraRe 176

Abb. 18:  Spalten an Dachverkleidung von der Sulzbacher
Strae 170

Da durch das Vorhaben keine baulichen Veranderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kén-
nen Verbotstatbestiande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Fledermduse bei Umset-
zung des Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Gebdude mit Habitatpotenzial im
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Zuge weiterer Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fleder-
mauskartierung mittels Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

Weitere Artengruppen

In Tab. 1 ist die artenschutzrechtliche Einschatzung fir die relevanten Artengruppen darge-
stellt, die zuvor nicht behandelt wurden.

Tab. 1: Betroffenheit der Artengruppen

Streng geschiitzte Arten des Anhangs IV der FFH-RL, europdische Vogelarten und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach

§ 54 Abs. 1 aufgefiihrt sind (streng geschitzte Arten gem. BArtSchV und BNatSchG)

Artengruppe

Ergebnisse der Habitatanalyse und Betroffenheit

Artenschutzrechtliche Ein-
schatzung

Farn- und Blitenpflanzen

Keine streng geschiitzten Arten vorhanden.

,hicht erheblich”

erheblich” [

Flechten: Echte Lungenflech-
ten

Keine vorhanden.

,hicht erheblich”

erheblich” [

Krebse, Weichtiere (Mu-
scheln, Schnecken) und
sonstige niedere Tiere (Son-
nenstern)

Keine Lebensraumeignung gegeben.

,hicht erheblich”

erheblich” [

Spinnentiere

Keine Lebensraumeignung gegeben.

,hicht erheblich”

erheblich” [

Heuschrecken und

Keine Lebensraumeignung gegeben.

,hicht erheblich”

Netzflugler _erheblich” —
,hicht erheblich”

Libellen Keine Lebensraumeignung gegeben.
erheblich” [
,hicht erheblich”

Kafer Keine Lebensraumeignung gegeben.

erheblich” [

Schmetterlinge

Im Untersuchungsgebiet sind keine Raupenfutter- oder
Nektarpflanzen von streng geschitzten Arten vorhan-
den.

,hicht erheblich”

erheblich” [

,hicht erheblich”

Fische Keine Lebensraumeignung gegeben.
serheblich” [
,hicht erheblich”
Amphibien Keine Lebensraumeignung gegeben.
erheblich” [
Lebensraumeignung ausschlieflich im Bereich des of- nicht erheblich”
Reptilien fen gelegten Eckertsbach. Hier findet keine Anderung

statt.

erheblich” [

Sonstige Sauger

Keine Lebensraumeignung gegeben.

,hicht erheblich”

erheblich” [

3.3

Im Folgenden werden freiwillige MaRnahmen beschrieben, die zum Schutz des stadtischen

Naturschutzfachliche Empfehlungen

Klimas und Lebensraums fiir Tier und Mensch beitragen:
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Unter Beriicksichtigung von Wohnhausern, Hochhdusern und Wartehdauschen mit
Glaselementen sterben in Deutschland im Jahr 100-115 Millionen Vogel durch
Vogelschlag an Glas, was ein Vielfaches des durch Windkraftanlagen verursachten
Vogelschlags darstellt.? Zur Vermeidung von Vogelschlag wird bei Neubauten fir
Glasflachen und -fassaden mit einer GroRe von mehr als 2 m? die Verwendung von
Vogelschutzglas empfohlen. Es sollte reflexionsarmes Glas verwendet werden (Glaser
mit einem AuRenreflexionsgrad von maximal 15 %), das flachige Markierungen auf den
Scheiben aufweist. Einfache und wirksame Markierungen stellen senkrecht oder
horizontal auf den Scheiben aufgebrachte Streifen- oder Punktmuster dar.3

Sind Neugestaltungen der AulRenanlagen geplant wird zur Férderung von Insekten eine
naturnahe Gestaltung mit blitenreichen Flachen empfohlen. Fir Insekten und
Kleinsduger konnen z.B. kleinflachige, lineare und selten gemahte Gras- und
Krautsdaume hergestellt werden. Bei der Bepflanzung mit Geholzen sollte auf
heimische Baum- und Straucharten zuriickgegriffen werden wie WeiRdorn (Crataegus
sp.), Schlehe (Prunus spinosa), Wildrosen (Rosa sp.), Schneeball (Viburnum sp.), Hasel
(Corylus avellana), Holunder (Sambucus nigra) etc. Flr Staudenpflanzungen kénnen
z.B. Gewohnliches Leimkraut (Silene vulgaris), Gewdhnliche Nachtkerze (Oenothera
biennis), Wegwarte (Cichorium intybus) oder Seifenkraut (Saponaria officinalis)
verwendet werden.

Ebenfalls forderlich fir die Biodiversitat ist eine extensive Dach- (Sedum-Bepflanzung
oder Biodiversitatsdach) und/oder eine Fassadenbegriinung

Zur Forderung von gebaudebritenden Vogelarten kénnen Nisthilfen fir Vogel an den

Gebdudefassaden angebracht werden. Geeignet sind z.B. Nistkasten fir

Haussperlinge, Mehlschwalben, Mauersegler oder Nischenbriiter. Generell ist bei der

Anbringung von Nisthilfen folgendes zu beachten:

- Hoéhe>24m

- freier An- und Abflug

— Ausrichtung nach Stden oder Osten

- Abstande von mind. 10 m zwischen Nistkdsten territorialer Arten

- keine ganztagige, volle Sonneneinstrahlung; gute Eignung insbesondere im
Traufbereich

- gute Erreichbarkeit fiir notwendige Reinigungsarbeiten

Zur Forderung von Fledermausen kdnnen Fledermausquartiere an den Gebauden wie
Fledermauskasten oder -bretter angebracht werden. Die Anbringung erfolgt vorrangig
im Traufbereich oder in Gebaudeecken, wobei Fenster, Tliren und Balkone ausgespart
werden, sodass eine Stérung durch herunterfallenden Kot ausgeschlossen ist. Eine ost-

2 Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2017): Berichte zum Vogelschutz, Band 53/54 - 2017

3. Steiof, K., Altenkamp, R. & Bagnanz, K. (2017): Vogelschlag an Glasflachen: Schlagopfermonitoring im Land Berlin und Empfehlungen fir
kiinftige Erfassungen. — Berichte zum Vogelschutz 53/54: 69-95.

- Rossler, M. (2020): Vermeidung von Vogelanprall an Glasflachen, Prifbericht SEEN Glas-Elemente, spiegelnde und semi-reflektierende
9mm Punkte. — Test im Flugtunnel Il der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf; 8 S.
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oder slUdexponierte  Anbringung ist zu bevorzugen, eine ganztagige
Sonneneinstrahlung muss allerdings vermieden werden.

4 Zusammenfassung und Fazit

Anlass fur die Neuaufstellung des Bebauungsplans ,Sulzbacher StralRe” - Planbereich 04.16/4,
der den rechtskraftigen Bebauungsplan ,Sulzbacher StralRe“, rechtskraftig seit dem
18.12.2963 aufhebt, ist der Antrag auf Umnutzung der Gebaude auf den Flst.-Nr. 657 und
657/3 als Lebensmittelmarkt. Dies ist aufgrund der bestehenden Verdanderungssperre derzeit
nicht moglich. Im neuen Bebauungsplan sollen die Festsetzungen an den tatsachlichen Be-
stand angepasst sowie die bestehende Veranderungssperre aufgehoben werden. Durch den
Bebauungsplan werden keine Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB vorbereitet und keine zu-
satzlichen Bauflachen ausgewiesen. Zur Bericksichtigung artenschutzrechtlicher Belange
wurde am 18.02.2025 eine dkologische Ubersichtsbegehung des Plangebiets durchgefiihrt.
Die Begehung fand statt, um eine Einschatzung von Habitatpotenzialen und méglichen arten-
schutzrechtlichen Konflikten mit dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch das ge-
plante Vorhaben zu erhalten. AuRerdem diente sie zur Festlegung des Umfangs eventuell not-
wendiger, weiterer artenschutzrechtlicher Untersuchungen.

Das Plangebiet bietet eingeschrankt Habitatstrukturen fiir Gebaude-, Nischen- und Hohlen-
briter an den Gebduden sowie fir Freibriter in den Gehdlzen entlang des Bereichs mit dem
offen gelegten Eckertsbach. Im Plangebiet ist nur mit stérungsunempfindlichen Vogelarten zu
rechnen. Ein Vorkommen streng geschitzter Arten kann ausgeschlossen werden. Wahrend
der Ubersichtsbegehung wurden keine Hinweise auf vorhandene oder vergangene Vogelbru-
ten an den Gebduden oder Geholzen festgestellt. Bei Umsetzung des Vorhabens kdnnen Ver-
botstatbestdnde nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Vogel ausgeschlossen werden.
Werden in Zukunft Sanierungen oder Abrisse der Gebaude mit Habitatpotenzial vorgenom-
men, sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten iiberpriift werden bzw. sollten die MaRnah-
men auBlerhalb der Brutzeit von Vogeln begonnen werden. Weitere Untersuchungen sind
aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

Das Plangebiet weist geringes Potenzial fir Fledermduse auf. Schadstellen, Rollladenkasten
und Spalten an der Attika kdnnen potenziell als Quartiere flir Fledermause dienen. Als Jagd-
habitat ist nur der Bereich des offen gelegten Eckertsbach geeignet. Dieser wird nicht Gber-
plant. Da durch das Vorhaben keine baulichen Verdanderungen in dem Gebiet erfolgen sol-
len, kdnnen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Fledermause bei
Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Gebdaude mit Habitatpotenzial
im Zuge weiterer Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fleder-
mauskartierung mittels Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.
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1 Einleitung

1.1 Inhalt, Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in seiner aktuellen Fassung vor, dass fiir die Belange des
Umweltschutzes im Rahmen der Aufstellung oder Anderung von Bauleitpldnen nach § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprifung durchgefiihrt wird, in der die voraussichtli-
chen, erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben
und bewertet werden.

Die Sulzbacher StralRe stellt eine der HaupteinfallstraBen der Stadt Backnang dar und ist ein
gewachsener Einzelhandelsstandort. Das Gebiet entlang der Sulzbacher Stralle, das neben
dem Einzelhandel auch eine heterogene Gewerbestruktur beherbergt, ist zum grofSten Teil
mit einer kleinteiligen, offenen Struktur bebaut. Auf der Basis der Fortschreibung des Einzel-
handelskonzepts vom 25.11.2022 wird die konzeptionelle Neuordnung des Plangebiets hin-
sichtlich der Zulassigkeit von Einzelhandel nach Art und Umfang definiert. Der Bebauungsplan
setzt diese Vorgaben rechtsverbindlich um. Planungsziel ist es insbesondere, die einheitliche
Gestaltung des Plangebietes, besonders in Bezug auf die Hohenabwicklung zu erreichen und
das Areal unter Beriicksichtigung der Vorgaben der Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts
als Gewerbe- und Dienstleistungsstandort dauerhaft zu sichern und zu starken.

Der rechtskraftige Bebauungsplan diente urspriinglich der Ansiedlung von Gewerbe- und In-
dustriebetrieben, demnach finden sich keine, oder nur unzureichende Festsetzungen, die die
Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben regeln. Somit konnten sich entlang der Sulzbacher
StraBe auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Der nun vorhandene Branchenmix aus produ-
zierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel ist am Standort etabliert und soll in der
jetzigen Zusammensetzung erhalten werden. Darliber hinaus soll keine weitere Verdrangung
von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mehr stattfinden. Ziel des Bebauungsplans ist es,
den vorhandenen Branchenmix aus gewerblicher Nutzung, Dienstleistung und Einzelhandel zu
schiitzen und in Bezug auf produzierendes Gewerbe und Dienstleistung weiterzuentwickeln
und auf die Ziele des Einzelhandelskonzepts auszurichten. Hierzu werden alle Nutzungen, die
dieser Zielsetzung zuwiderlaufen, ausgeschlossen.

Zur Umsetzung der Planung ist eine Bebauungsplananderung erforderlich. Dariber hinaus
macht nun der konkrete Ansiedlungswunsch eines Einzelhandlers mit zentrenrelevantem Sor-
timent die zeitnahe Aufstellung des Bebauungsplans und den Erlass einer Veranderungsperre
notwendig.

Die ausgearbeiteten Festsetzungen und Angaben bezliglich Plangebiets sind die Folgenden
(vgl. Tab. 1).
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Tab.1: Festsetzungen und Angaben iiber den Standort sowie Art und Umfang des geplanten Vorhabens

Angaben

Festsetzungen

Art und MaR der baulichen Nutzung sind gemaR der planungsrechtlichen Festsetzungen § 9 (1) BauGB und BauNVO
festgesetzt:

Urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO: Im urbanen Gebiet werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem
und nahversorgungsrelevantem Sortiment (s. Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022)
gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ausgeschlossen. Innerhalb der Verkaufsflache sind auf max. 10 % der Verkaufsflache
zentrenrelevante Randsortimente zuldssig. Die gemaR § 6a Abs.2 BauNVO allgemein zuldssigen Anlagen fir kirchliche
und kulturelle Zwecke werden gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen. Die gemaR § 6a Abs.2 BauNVO allgemein
zulassigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes werden gem. §1 Abs.5 BauNVO nur ausnahmsweise zugelassen. Die
gemaR §6a Abs 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergniigungsstatten und Tankstellen werden gem. § 1 Abs.6
BauNVO ausgeschlossen.Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine
eigenstandige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 6a Abs.2 Nr.4 BauNVO darstellen, sind nicht zulassig (§ 1
Abs.9 BauNVO).

Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO: Im Gewerbegebiet werden Einzelhandelshetriebe gemaR § 1 Abs. 4 Nr. 2
BauNVO ausgeschlossen. Die gemaR §8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO allgemein zulassigen Tankstellen werden gem. § 1 Abs.6
BauNVO ausgeschlossen. Die gemal §8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Anlagen fiir kirchliche,
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergniigungsstatten werden im Gewerbegebiet gemaR § 1. Abs.
6 BauNVO ausgeschlossen. Werbeanlagen, die nicht an der Statte der Leistung errichtet werden und somit eine
eigenstandige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO darstellen, sind nicht zulassig (§ 1 Abs.9
BauNVO).

Sondergebiete (SO) gem. § 11 BauNVO: Das Sondergebiet 1 dient der Errichtung eines Lebensmittelnahversorgers
und Dienstleistungsbetrieben. Zuldssig sind folgende Hauptnutzungen: Lebensmittelnahversorger bis max. 1.200 m?
Verkaufsflache und Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Als untergeordnete Nutzung zulassig sind: Anlagen fiir
sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke und Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude. Ausnahmsweise sind
Einzelhandelshetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment (s. Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts
vom 25.11.2022) bis max. 800 m? Verkaufsfliche zulissig. Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10% der
Gesamtverkaufsflache zulassig.

Das Sondergebiet 2 dient der Errichtung eines Lebensmitteldiscounters. Zuldssig ist folgende Hauptnutzung:
Lebensmitteldiscounter bis max. 1.200 m? Verkaufsfliche, Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10% der
Gesamtverkaufsflache zulassig. (s. Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022). Als
untergeordnete Nutzung zuldssig sind: Anlagen fiir sportliche, soziale und gesundheitliche Zwecke und Geschafts-,
Biiro- und Verwaltungsgebaude. Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Sortiment
(s. Anlage 1 Sortimentsliste des Einzelhandelskonzepts vom 25.11.2022) bis max. 800 m? Verkaufsfliche zuléssig.
Zentrenrelevante Randsortimente sind auf max. 10% der Gesamtverkaufsflache zulassig.

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO: Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, soweit Gebaude, sind nur
innerhalb der Baugrenzen zuldssig. Miilltonnenanlagen und Fahrradboxen sind auch auBerhalb der iiberbaubaren
Flache zuldssig. Untergeordnete Anlagen fiir Solar- und Strahlungsenergie konnen ausnahmsweise auch auRerhalb der

liherhaiiharen Fliche 71100laccon werden indach nicht in Earm uan Finfriedisiinoen nder anf Finfriediciinoen

Standort

Gewerbegebiet, StraBen- und Ausgleichsflachen
Die ErschlieBung erfolgt iiber die Sulzbacher StraRe.

Art und Umfang

Geltungsbereich ca.  36.636

Gewerbegebiet ca. 9.906

Sondergebiet ca. 10.437 m

Urbanes Gebiet ca. 3.728

Flachen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Verkehrsflachen (inkl. Verkehrsgriin) ca. 8.265

ca. 4300
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1.2

Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten Ziele

des Umweltschutzes

In der nachfolgenden Tabelle sind die, in den einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen,
festgelegten Ziele des Umweltschutzes aufgelistet.

Tab. 2: Ziele des Umweltschutzes

Fachgesetze und Fachplane

Ziele des Umweltschutzes und Beriicksichtigung bei der Planaufstellung

BBodSchG (1998)

Gesetz zum Schutz vor schadli-
chen Bodenverdanderungen und
zur Sanierung von Altlasten — Bun-
des-Bodenschutzgesetz

in Verbindung mit

BBodSchV (1999)
Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung

Ziel ist die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen.
Schadliche Bodenverdanderungen sind abzuwehren und Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf
den Boden sollen Beeintrachtigungen seiner natiirlichen Funktionen so-
wie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit
wie moglich vermieden werden. Mit Grund und Boden ist sparsam und
schonend umzugehen. BodenversiegelungsmaRnahmen sind auf das not-
wendige Mald zu begrenzen.

Die Bodenversiegelung wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan
auf ein MindestmaR reduziert.

BImSchG (2013)

Gesetz zum Schutz vor schadli-
chen Umwelteinwirkungen durch
Luft-verunreinigungen, Gerau-
sche, Erschiitterungen und ahnli-
che Vorgange — Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz

in Verbindung mit

TA Luft (2002)

Erste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz

(Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft — TA Luft)

und

TA Ldrm (1998)

Sechste Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (Technische An-
leitung zum Schutz gegen Larm -
TA Larm)

Ziel ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des
Wassers, der Atmosphéare sowie von Kultur- und sonstigen Sachgitern
vor schadlichen Umwelteinwirkungen. Dabei steht die Vermeidung und
Verminderung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in
Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft im Mit-
telpunkt, um ein hohes Schutzniveau fiir die Umwelt insgesamt zu errei-
chen.

Schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sind nicht
zu erwarten. Insofern ist der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen Rechnung getragen. Ein hohes
Schutzniveau fiir die Umwelt ist sichergestellt.

Erhoéhte Larmemissionen durch das Vorhaben sind nicht zu erwarten.
Die Entsorgung von Abfallen wird tGiber die kommunale Entsorgung sicher-

gestellt. Die Ver- und Entsorgung sind durch die vorhandenen Anlagen
bereits abgedeckt.
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Fachgesetze und Fachplane

Ziele des Umweltschutzes und Beriicksichtigung bei der Planaufstellung

KSG (2019)
Bundes-Klimaschutzgesetz

In Verbindung mit

KlimaG BW (2023)

Klimaschutz- und Klimawandelan-
passungsgesetz Baden-Wirttem-
berg

Zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels ist die
Erfullung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der euro-
pdischen Zielvorgaben zu gewahrleisten. Grundlage bildet die Verpflich-
tung nach dem Ubereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmen-
konvention der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und moglichst
auf 1,5 Grad Celsius gegeniiber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen
ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie
moglich zu halten.

Nach § 10 Abs. 1 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Wiirttemberg (KlimaG BW) verpflichtet sich Baden-Wiirttemberg bis zum
Jahr 2030 Uber den Zielwert einer 65 % Verringerung der Treibhausgase
im Vergleich zu 1990 des KSG hinaus und zu einer Netto-Treibhausgas-
neutralitadt bis zum Jahr 2040.

Im Rahmen der Planung werden MalRnahmen zur Minimierung von schad-
lichen Auswirkungen auf das Siedlungsklima von Backnang festgesetzt.

BNatSchG (2009)

Gesetz Giber Naturschutz und
Landschaftspflege — Bundesnatur-
schutzgesetz

in Verbindung mit

NatSchG (2015)

Gesetz des Landes Baden-Wiirt-
temberg zum Schutz der Natur
und zur Pflege der Landschaft

Ziel ist der allgemeine Schutz von Natur und Landschaft sowie der Schutz
der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstatten und Bio-
tope. Sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist Gber die Ver-
meidung, die Minimierung und den Ausgleich lber das Verfahren des
Baugesetzbuchs zu entscheiden.

Es wurden im Plangebiet MaBnahmen zur Vermeidung und zur Minimie-
rung festgesetzt. Externe AusgleichsmalRnahmen sind nicht erforderlich.

WHG (2009)
Wasserhaushaltsgesetz vom 31.
Juli 2009

in Verbindung mit

WG BW (2013)
Wassergesetz
temberg

fur Baden-Wiirt-

Ziel ist, durch eine nachhaltige Gewdasserbewirtschaftung die Gewdsser
als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen,
als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schit-
zen und zu entwickeln.

Durch den Geltungsbereich verlauft der Eckertsbach, der zum grofiten
Teil vollstéandig verdolt ist. Die geplante Erweiterung der bestehenden Be-
bauung in der Sulzbacher StraRe 164 -166 in Backnang liegt in der Uber-
flutungsflache bei einem 100-jahrlichen Hochwasser (HQ100) Fir das
Bauvorhaben wurde der Retentionsraumverlust beim HQ100 zu ermit-
telt.

Zur Riickhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken An-
lagen zur Rickhaltung von Niederschlagswasser (Retentionszisternen)
vorzusehen. Bei Grundstlicken mit festgesetzter und ausgefiihrter Dach-
begriinung kann die Riickhaltung entfallen.

Regionalplan Region Stuttgart
(2009)
Verband Region Stuttgart

Im Regionalplan der Region Stuttgart ist das Plangebiet als Siedlungsfla-
che Wohnen und Mischgebiet und Siedlungsfliche Industrie und Ge-
werbe dargestellt. Durch das Gebiet verlauft eine Fernwasserleitung.

Flachennutzungsplan Backnang
(2006)

Vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft Backnang

Im FNP ist das Plangebiet gemischte Bauflache und als Gewerbegebiet
ausgewiesen. als Gewerbegebiet ausgewiesen.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Die folgende Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in einer Umwelt-
prifung gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden, umfasst gem. Anlage 1 BauGB Anga-
ben zu:

1. Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-
schlieflich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst
werden,

2. Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

und bei Nichtdurchfiihrung der Planung,

3. geplante MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen und

4. in Betracht kommende anderweitige Planungsmaéglichkeiten, wobei die Ziele und der
raumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu beriicksichtigen sind.

2.1 Bestandsaufnahme der einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes
einschlieBlich der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich
beeinflusst werden

Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden die einschlagigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands, einschlielich der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden, berticksichtigt.

Europdische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7
Buchstabe b BauGB) und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung werden von der zu be-
trachtenden Planung nicht tangiert. Dariber hinaus sind keine umweltbezogenen Auswirkun-
gen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt gegeben.

Die im Folgenden dargestellten Bewertungen bzw. Bilanzierungen erfolgen anhand der ein-
schlagigen Literatur bzw. Bewertungsverfahren.

2.1.1 Bestandsaufnahme und Auswirkungen der Planung auf Tiere, Pflanzen, Boden,
Wasser, Luft, Klima, Flache sowie die Landschaft und das Landschaftsbild und die
Naherholung

Nachfolgend werden die planungsrelevanten Schutzgiiter ,Boden”, ,Pflanzen und Tiere”,
»Wasser”, ,Luft und Klima“ ,Landschaftsbild und Erholung” und ,Flache” betrachtet. Die
Schutzgiter ,,Wasser”, , Luft und Klima“, ,Landschaftsbild und Erholung” sowie ,Flache” wer-
den verbal-argumentativ beurteilt. Da im Zuge des Vorhabens keine baulichen Verdnderungen
vorgesehen sind und sich lediglich einzelne Festsetzungen des Bebauungsplans dndern, erfolgt
keine rechnerische Bewertung der Schutzgiiter ,Boden” sowie ,Pflanzen und Tiere” anhand
der Okokontoverordnung. Anderungen mit Auswirkungen auf die Schutzgiiter, die durch ge-
anderte oder neue Festsetzungen des neuen Bebauungsplans entstehen, werden beschrieben
und verbal-argumentativ beurteilt. Der Umfangsbereich fir die Schutzgutbewertung erstreckt
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sich auf den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Die Uberschreitungsmoglichkeiten der Grundflichenzahl (GRZ) werden nach den giiltigen
Rechtsgrundlagen berechnet. Fiir die Planung gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von
1990. Hier darf die zuldssige GRZ fiir Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO (Garagen und Stell-
platze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO) um bis zu 50 % liber-
schritten werden, hochstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8 (§ 19 Abs. 4 BauNVO 1990). Im
Geltungsbereich ist eine GRZ von 0,8 festgesetzt. Diese stellt somit die Hochstgrenze dar und
Uberschreitungsméglichkeiten sind nicht gegeben.

Fir den Geltungsbereich liegen bereits rechtskraftige Bebauungspldane vor (,Sulzbacher
StralRe” Planbereich 04.16 rechtskraftig seit 1963 und ,Sulzbacher Stralle” Planbereich
04.16/1 rechtskraftig seit 1967) (Abb. 1 und 2). Daher wird fur die Bewertung des Bestands
die damals giiltige Rechtsgrundlage der Baunutzungsverordnung und der zulissigen Uber-
schreitungen herangezogen. In der entsprechenden BauNVO von 1962 gilt gem. §17 (1), §19
(5), dass in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten eingeschossige Garagen
und Uberdachte Stellplatze ohne Anrechnung ihrer Grundflachen auf die zuldssige Grundfla-
che zugelassen werden konnen. In den (brigen Baugebieten werden solche Anlagen auf die
zuldssige Grundflache nicht angerechnet, soweit sie 0,1 der Flache des Baugrundstiicks nicht
Uberschreiten.

In den derzeit rechtskraftigen Bebauungsplanen ist im Geltungsbereich fiir das Mischgebiet
eine GRZ von 0,3 und fiir das Industriegebiet eine GRZ von 0,6 angesetzt. Da die Verkehrs- und
Hofflachen im Plangebiet fast flichendeckend versiegelt sind, liegt die Versiegelung bzw. Be-
bauung im Plangebiet im realen Zustand bereits wesentlich héher als die derzeitig festgesetz-
ten GRZ.
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Abb.2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ,,Sulzbacher StraBe” Planbereich 04.16/1 rechtskréftig seit 1967

2.1.1.1 Schutzgut Boden

Fir den Groliteil des Plangebiets sind keine Bodenkennwerte vorhanden (Abb. 3). Dieser Be-
reich ist als Siedlungsflache gekennzeichnet, daher wird fiir die unversiegelten Boden eine
Wertstufe von 1 angenommen. Fir die versiegelten Abschnitte in dem Bereich wird aufgrund
des daraus folgenden Verlusts der Bodenfunktionen von einer Wertstufe von 0 ausgegangen.
Die Flachen fir MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft im Osten des Plangebiets befinden sich innerhalb der bodenkundlichen Einheit
,Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus FlieRerde (iber Unterkeuper-Gesteinen (f8)*. Die
Schatzwerte der Bodenfunktionen unter landwirtschaftlicher Nutzflaiche ergeben sich fir
diese Einheit wie folgt:

natlrliche Bodenfruchtbarkeit = 2,0
Ausgleichskorper im Wasserkreislauf = 1,5

Filter und Puffer fur Schadstoffe = 3,5
Gesamtbewertung der Bodenfunktion = 2,33 (mittel)

Diese Flachen sind bestehenden Ausgleichsflachen fiir den westlich angrenzenden Lebensmit-
telmarkt. Ein Eingriff findet hier nicht statt.

1 LGRB (2023): Kartenviewer, Bodenkarte 1: 50.000 (GeoLa BK50), Bodenkundliche Einheiten
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Abb. 3 zeigt die raumliche Lage des Geltungsbereichs innerhalb der bodenkundlichen Einhei-
ten. Insgesamt handelt es sich im Plangebiet um einen Bodenkdrper mittlerer Bedeutung in
den unversiegelten Bereichen.

26

Abb. 3: Bodenkundliche Einheiten innerhalb des Geltungsbereichs (schwarze Markierung), ohne MaRstab;
Kartengrundlage: Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (2023), Kartenviewer, URL:
https://maps.lgrb-bw.de/

Naturlich anstehende Boden sind grundsatzlich ein wertvolles Schutzgut, da diese im Rahmen
der Bodenentstehung (Pedogenese) liber lange Zeitrdume durch komplexe biochemische und
physikalische Prozesse entstanden sind und wichtige Funktionen im Wasser-, Nahrstoff- und
Klimahaushalt erfillen. Strukturveranderungen von Boden durch Versiegelung, Verlagerung
und Abgrabung fliihren zum teilweisen oder sogar zu einem vollstandigen Verlust der Boden-
funktionen, insbesondere durch Beeintrachtigung oder Zerstorung des humusreichen
Oberbodens. Da der gesamte Geltungsbereich bereits bebaut ist, finden sich bis auf die Fla-
chen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft keine unversiegelten natirlich gelagerte Béden im Plangebiet.

Das Plangebiet liegt im 6stlichen Bereich in geringen Anteilen innerhalb der digitalen Flurbi-
lanz in der Vorbehaltsflur 1 (vgl. Anhang A.1). Bei den Flachen handelt es sich um die Flachen
flir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.
Diese Flachen werden nicht beeintrachtigt.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Flachen (FIst. Nr. 650/2, 655/2, 655/3,
563/22), deren Boden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind oder bei de-
nen, auf Grund der ausgelibten Nutzung, hierzu ein begriindeter Verdacht besteht. Bei den
Altlaststandorten ,Sulzbacher StraRe 174“ (ehemalige Tankstelle; FIst.Nr. 650/2) und ,,Sulzba-
cher StraBe 168“ (ehem. Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb; Flst.Nr. 655/2)
handelt es sich um so genannte B-Falle. Nach vorliegendem Kenntnisstand gehen derzeit keine
Beeintrachtigungen fiir Mensch und Umwelt von diesen Flachen aus und kénnen daher in
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ihrem derzeitigen Zustand belassen werden. Bei baulichen Veranderungen ist jedoch eine
Neubewertung vorzunehmen, auRerdem kdnnen auf diesen Flachen Mehrkosten fiir die Be-
seitigung von entsorgungsrelevantem Bodenaushub entstehen.

Der Altlaststandort ,Sulzbacher StraBe 168/1“ (ehem. Brennstoffhandel und Metallverarbei-
tungsbetrieb; Flst.Nr. 655/3, 563/22 Teilflache), ist mit dem Handlungsbedarf ,0U“ eingestuft.
Auf diesen Flachen muss von einer Gefahrdung von zumindest einem der Schutzgliter ausge-
gangen werden. Eine orientierende technische Untersuchung ist spatestens im Vorfeld von
BaumalRknahmen erforderlich.

Durch das Vorhaben werden bereits versiegelte Béden in Anspruch genommen. Entsprechend
der Bebauungspldane von 1963 und 1967 liegt die GRZ im Bestand bei 0,3 fiir das Mischgebiet
und bei 0,6 fiir das Industriegebiet. Die (iberbaubare Grundsticksflache wird im Vergleich zum
Bestand vergroRert und die Grundflachenzahl steigt von 0,3 bzw. 0,6 auf 0,8. Damit steigt der
zulissige Versiegelungsgrad inkl. der zuldssigen Uberschreitungen an, wobei zu beriicksichti-
gen ist, dass die bisherige Bebauung inklusive der versiegelten Verkehrs- und Hofflachen die
GRZ des alten Bebauungsplans bereits weit Gberschreitet und bis auf die Flachen fir MalRnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie die
Gartenflachen im Siiden des Plangebiets und einzelnen kleineren Verkehrsgriinflaichen keine
unversiegelten Flachen im Plangebiet vorhanden sind. Die Flachen auRerhalb der Baugrenzen,
die in den bestehenden Bebauungsplanen als ,Vorplatz“ und ,Bauverbot” gekennzeichnet
sind, sind ebenfalls versiegelte Hofflachen und Zufahrten. In diesen Bereichen sind keine Bo-
denfunktionen mehr vorhanden. Im stdlichen Teil des alten Bebauungsplans ,Sulzbacher
StraBe” Planbereich 04.16 ist eine offentliche Griinflache festgesetzt, die als Gartengrund-
stick genutzt wird.

In dem neuen Bebauungsplan sind Dachbegriinungen festgesetzt. Zudem sind bei der Anlage
befestigter Flachen wie Wege, Terrassen oder Zufahrten nur wasserdurchlassige Befestigun-
gen zuldssig. Bei Umsetzung wirken sich diese Festsetzungen positiv auf die Bodenfunktionen
aus. Insgesamt kann die Beeintrachtigung des Schutzgut Bodens als sehr gering bewertet
werden. Es sind keine AusgleichsmaBnahmen erforderlich.

Sofern zukiinftig bauliche Tatigkeiten im Geltungsbereich anfallen, wird Boden voriberge-
hend befahren, bereichsweise abgetragen, zwischengelagert und teilweise wieder eingebaut.
Dabei sind die einschlagigen Richtlinien zu beachten?. Die nicht bebauten bzw. tiberformten
Flachen sind nach Abschluss der Bautatigkeiten fachgerecht zu rekultivieren, so dass erhebli-
che nachhaltige Beeintrachtigungen auszuschlieBen sind. Beeintrdachtigungen des Bodens
durch auslaufende Schadstoffe (Ole, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) sind bei sachgerechter
Wartung von Geraten und Maschinen sowie der Einhaltung samtlicher Vorschriften und Richt-
linien in der Regel ausgeschlossen.

2.1.1.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere

Das Plangebiet liegt am nordlichen Stadtrand von Backnang. Nordlich, stidlich und westlich
schlieen Siedlungsflachen, ostlich landwirtschaftliche Flachen an. Direkt Ostlich des

2 Adam, P. et.al. (1994), Erhaltung fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Flicheninanspruchnahmen, Luft Boden Abfall
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Geltungsbereichs verlauft der Eckertsbach. Das Plangebiet selbst stellt ein Gewerbegebiet mit
Bebauung und Verkehrsflichen dar. Ostlich des bestehenden Supermarkts befindet sich eine
Ausgleichsflache, auf der der Eckertsbach renaturiert wurde. Im Siiden sind auch kleinere Gar-
tenflachen vorhanden. Sonst befinden sich im Plangebiet bis auf Verkehrsgriin keine Griinfla-
chen.

Generell sind alle Biotoptypen gegeniiber einer Uberbauung sehr empfindlich. In der Regel
sind hochwertige und/oder auf spezielle Standorte angewiesene Biotope, sowie Biotope, die
einen langen Entwicklungszeitraum bendtigen, schwierig bzw. nach einer Zerstérung gar nicht
wiederherzustellen. Durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme sind sehr geringwertige
Biotoptypen betroffen. Mit betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht zu rechnen.

Nach § 22 Abs. 2 Naturschutzgesetz Baden-Wiirttemberg (NatSchG) in Verbindung mit § 21
BNatSchG haben alle 6ffentlichen Planungstrager bei ihren Planungen und MaRnahmen die
Belange des Biotopverbunds zu berticksichtigen. Im Rahmen des Fachplans zum landesweiten
Biotopverbund gilt es primar, vorhandene Kernflachen und Kernraume zu sichern und weiter-
zuentwickeln. Suchrdaume bilden die Gbergeordnete Raumkulisse, in der Verbindungsflachen
und -elemente gesichert, optimiert oder ggf. neu entwickelt werden sollen, um die Ver-
bundraumfunktionen zu starken. Nach dem aktualisierten Fachplan Landesweiter Biotopver-
bund mit dem Stand von 2020 befinden sich das Plangebiet auRerhalb des Biotopverbunds.
Eine Beeintrachtigung ist nicht gegeben.

In den derzeit rechtskraftigen Bebauungsplanen von 1963 und 1967 sind ein Mischgebiet mit
einer GRZ von 0,3 und Industriegebiete mit einer GRZ von 0,6 festgesetzt. Im Siiden ist eine
offentliche Griinflache festgesetzt, die real aber als Gartengrundstiick genutzt wird. AulRerhalb
der Baugrenzen sind Vorplatze und Flachen mit Bauverbot festgesetzt. Im neuen Bebauungs-
plan ist ein Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8 festgesetzt. Im Osten ist eine Flache fir
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
festgesetzt, auf der eine Ausgleichsflache fiir den angrenzenden Supermarkt liegt.

Im neuen Bebauungsplan sind Festsetzungen vorgesehen, die bei Umsetzung zu einer Aufwer-
tung des Gebiets flihren konnen. Diese umfassen eine Festsetzung von Dachbegriinung auf
Flachdacher und flach geneigte Dacher bis 12 Grad und die Begriinung von Stellplatzanlagen,
wobei je 6 PKW-Stellplatzanlagen ein grolRkroniger einheimischer Laubbaum zu pflanzen ist.
Bei Stellplatz-Anlagen, fiir die nach § 23 KlimaG BW eine Photovoltaikpflicht besteht, sind die
notwendigen Baume an anderer Stelle auf dem Grundstiick anzupflanzen. Die Beeintrachti-
gung des Schutzguts Pflanzen und Tiere kann als sehr gering bewertet werden. Wenn Be-
standsgebaude abgerissen werden, muss bei Neubauten auf die Einhaltung des Gewadsser-
randstreifens geachtet werden. Es sind keine AusgleichsmaBnahmen erforderlich.

2.1.1.2.1 Artenschutz

Zur Abklarung von artenschutzrechtlichen Vorschriften nach dem BNatSchG im Rahmen der
Planung wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprifung durchgefiihrt. Die Ergebnisse der
artenschutzrechtlichen Relevanzprifung kénnen wie folgt zusammengefasst werden:
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Vogel

Das Plangebiet bietet eingeschrankt Habitatstrukturen fir Gebdude- und Nischenbriter. Fiir
Freibriter gibt es Habitatpotenzial im Bereich der naturnahen Umgestaltung des Eckertsbach
und sidlich am Berliner Ring. Die Baume im Bereich des Eckertsbach sind fir Hohlenbriter
noch zu jung und kaum geeignet. Aufgrund der Lage im Gewerbegebiet und der stark befah-
renden Sulzbacher StraRRe ist im Plangebiet nur mit storungsunempfindlichen Vogelarten zu
rechnen, die an Siedlungsflaichen und anthropogene Einfllisse gewdhnt sind und bei denen
eine erhebliche Beeintrachtigung der lokalen Populationen durch die Bebauungsplanande-
rung ausgeschlossen werden kann. Mit einem Vorkommen streng geschiitzter Arten ist nicht
zu rechnen. Wiahrend der Ubersichtsbegehung wurden nur vereinzelt Kohlmeisen (Parus ma-
jor) im Bereich des offengelegten Eckertsbach und Haussperlinge (Passer domesticus, Vor-
warnliste Rote Liste Baden-Wiirttemberg) in den kleinen Griinflaichen bei der Sulzbacher
Stralle 164 und 166 nachgewiesen. Die letzteren Flachen sind allerdings nicht als Fortpflan-
zungshabitat geeignet. Bis auf den Bereich mit dem offen gelegten Eckertsbach, haben die
Flachen keine essenzielle Bedeutung als Nahrungshabitat fir lokale Vogelpopulationen. Da
durch das Vorhaben keine baulichen Veranderungen in dem Gebiet erfolgen sollen, kénnen
Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fiir die Artengruppe Vogel bei Umsetzung des Vor-
habens ausgeschlossen werden. Werden in Zukunft Sanierungen oder Abrisse der Gebaude
mit Habitatpotenzial vorgenommen, sollten diese im Vorfeld auf Vogelbruten iberpriift wer-
den bzw. sollten die MaBnahmen auBerhalb der Brutzeit von Vogeln begonnen werden. Wei-
tere Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht erforderlich.

Fledermause

Das Plangebiet weist insgesamt nur wenig Potenzial fir Fledermause auf. Diese decken sich
weitestgehend mit den Flachen, die fir Nischen- und Gebaudebriter geeignet sind. Diese Be-
reiche eignen sich in erster Linie als Tagesquartiere fir einzelne Tiere. Bei ausreichender Tiefe
sind Wochenstuben nicht vollstandig auszuschlieBen, aber eher unwahrscheinlich. Als Jagdha-
bitat hat das Plangebiet, bis auf den Bereich mit dem offen gelegten Eckertsbach, selbst keine
Bedeutung. Da durch das Vorhaben keine baulichen Veranderungen in dem Gebiet erfolgen
sollen, kdnnen Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG fir die Artengruppe Fledermause bei
Umsetzung des Vorhabens ausgeschlossen werden. Sollte die Gebaude mit Habitatpotenzial
im Zuge weiterer Planungen umgebaut oder abgerissen werden, empfiehlt sich eine Fleder-
mauskartierung mittels Detektorbegehungen oder eine Spaltenkontrolle im Vorfeld.

Eine erhebliche Beeintrachtigung von weiteren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen
durch das Bauvorhaben kann folglich ausgeschlossen werden. Fiir detaillierten Ergebnisse
wird auf das artenschutzrechtliche Gutachten verwiesen3.

2.1.1.3 Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser

Bis auf der Flache fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft, verlauft der Eckertsbach (Gewdsser-ID610) vollstdandig verdolt durch
das Plangebiet. Eine zusatzliche Beeintrachtigung durch Umsetzung des Vorhabens kann aus-
geschlossen werden.

3 roosplan (2025), Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung — Bebauungsplan ,Sulzbacher StraRe” Planbereich 04.16/4“, Stand: 11.03.2025
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Der Geltungsbereich befindet sich in groRen Bereichen in einem HQ100-Uberschwemmungs-
gebiet (Uberflutungsflichen HQ10 bis HQ-Extrem). Eingriffe im Uberschwemmungsgebiet be-
dirfen einer wasserrechtlichen Genehmigung. Durch die Planung dirfen sich fiir die inner-
stadtische Bestandsbebauung und dariiber hinaus im Hochwasserfall keine Verschlechterung
der bisherigen Situation ergeben, auflerdem muss das Plangebiet vor Schiaden aus einem
Hochwasserereignis geschiitzt und dafiir gesorgt werden, dass eindringendes Wasser zligig
abgeleitet wird, d.h. kein Retentionsraumverlust entsteht. In hochwassergefahrdeten Gebie-
ten gelten die Bestimmungen der Anlageverordnung wassergefdhrdeter Stoffe (VAwWS) in der
jeweils glltigen Fassung. Das Plangebiet ist bei einem extremen Hochwasserereignis (HQ-Ext-
rem) betroffen. Bei einem Extremhochwasser wird der Bereich groRflachig Gberflutet, d.h. fur
das gesamte Plangebiet ist eine hochwasserangepasste Bauweise (z. B. Schutz der Gebaude-
wiande gegen Durchfeuchtung (weiRe/ schwarze Wanne), Schutz von Offnungen in der Geb&u-
dehiille, Schutz vor Rickstau aus der Kanalisation, etc.) im Falle eines Extremhochwassers vor-
zusehen.

Zur Rickhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken Anlagen zur Riickhal-
tung von Niederschlagswasser (Retentionszisternen) vorzusehen. Pro 100 m? angeschlossene
abflusswirksame Grundstiicksflache ist ein Riickhaltevolumen von 2,5 m3 und ein Drosselab-
fluss von 0,15 |/s pro 100 m? abflusswirksame Grundstiicksflache umzusetzen. Fir die Riick-
haltung ist ein Mindestvolumen von 2 m? erforderlich. Es muss sichergestellt sein, dass das
Rickhaltevolumen Uber eine Drosseleinrichtung entleert wird, damit dies beim nachsten Re-
genereignis wieder fir die Riickhaltung vollstandig zur Verfligung steht. Zusatzlich wird die
Begriinung von Flachdachern und flach geneigte Dacher bis 12 Grad Dachneigung festgesetzt.

Im Bereich des der Sulzbacher StraBe 164 -166 ist der Neubau einer rund 656 m? groRen Halle
Ostlich einer bestehenden Halle auf dem Flurstiick Nr. 657/3 vorgesehen. Der Retentions-
raumverlust durch den geplanten Neubau beim HQ100 wurde mit 1.250 m3? bestimmt. Die
mittlere Uberflutungstiefe des 656 m? groBen Neubaus liegt bei 1,9 m. Der Retentionsraum-
verlust ist iber das Hochwasserschutzregister der Stadt Backnang auszugleichen und ist ober-
strom des Retentionsraumverlusts herzustellen.

Im Rahmen einer Risikoanalyse zu Starkregengefahrdung ergeben sich auf einzelnen Bau-
grundstiicken den des Plangebiets Uberflutungstiefen bis zu 100 cm. Auf die Notwendigkeit
einer Flachen- und Bauvorsorge sowie einer objektbezogenen Vorsorge wird ausdriicklich hin-
gewiesen, insbesondere bei Unterschreitung der zulassigen ErdgeschossfuBbodenhohe. Bei-
spielhaft wird auf die Veroffentlichungen des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg , Leit-
faden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Wiirttemberg (LUBW 2016)“ ver-
wiesen. Um Starkregenereignisse entgegenzuwirken, sind Parkflachen mit wasserdurchlassi-
gem Material anzulegen.

Innerorts ist gemaR dem Wassergesetz Baden-Wiirttemberg ein Gewasserrandstreifen von
5 m gemessen ab der Boschungsoberkante einzuhalten. In diesem Bereich ist die Errichtung
von baulichen und sonstigen Anlagen, die Nutzung als Ackerland und der Einsatz und die La-
gerung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln nicht zuldssig. Baume und Straucher sind zu
erhalten. Die aktuelle Bebauung im Plangebiet widerspricht dem gesetzlich einzuhaltenden
Gewasserrandstreifen, da zum Teil in weniger als 5 m Abstand zur Béschungsoberkante das
Geldnde bebaut oder versiegelt bzw. der Eckertsbach vollstandig verdolt ist.
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Die Beeintrachtigung des Schutzguts kann im Vergleich zur Bestandssituation als unerheb-
lich bewertet werden.

Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich in den hydrogeologischen Einheiten der Erfurt-Formation (Let-
tenkeuper) und der Altwasserablagerungen. Die Erfurt-Formation des Unterkeupers besteht
aus einer Wechsellagerung von Ton- und Schluffsteinen, Karbonat-/Dolomitsteinen und fein-
kornigen Quarz-Sandsteinen. Die Formation ist ein schichtig gegliederter Kluftgrundwasserlei-
ter in Wechsellagerung mit Grundwassergeringleitern. Bei unmittelbar anstehenden Grund-
wasserleitern ergibt sich eine geringe Schutzfunktion der Grundwassertiberdeckung, ansons-
ten sind mehr oder weniger geringdurchlassige tonig-schluffige Gesteine in der ungesattigen
Zone unter dem Boden verbreitet. Die Grundwassergewinnbarkeit der Erfurt-Formation liegt
zwischen gering bis fehlend im Bereich der Ton- und Dolomitsteinbdanke und ist gering im Be-
reich der Sandsteinschichten. Die Altwasserablagerungen sind durch eine Deckschicht mit
sehr geringer bis fehlender Porendurchldssigkeit und kleinrdumiger meist maRiger bis sehr
geringer Ergiebigkeit in eingeschalteten geringmachtigen Kieslagen charakterisiert.

Die Ergiebigkeit des Grundwasserleiters wird als maRig beschrieben. Das Schutzpotenzial der
Grundwasseriiberdeckung und damit der Schutz vor Schadstoffeintragen ist gering. Die Durch-
lassigkeit wird mit mittel bewertet. Der Geltungsbereich liegt nicht in einem Wasserschutzge-
biet.

Sofern zukiinftig bauliche Tatigkeiten anfallen, sind Beeintrachtigungen des Grundwassers
durch auslaufende Schadstoffe (Ole, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) nie auszuschlieRen.
Durch den fachgerechten Umgang mit Treibstoffen, Ol und Schmierstoffen, die regelmaRige
Wartung von Maschinen wahrend der Bauphase und die Einhaltung der einschlagigen Vor-
schriften, Richtlinien und Gesetze kann eine Beeintrachtigung des Grundwassers vermieden
werden.

Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu keinen neuen grof¥flachigen Versiegelungen,
da das Plangebiet bereits fast vollstandig versiegelt ist. Durch die bestehenden Versiegelungen
ist das Versickerungs- und Verdunstungspotenzial der natiirlichen Béden bereits unterbro-
chen. Die Grundwasserneubildung ist reduziert, der Oberflachenabfluss erhoht. Das anfal-
lende Regenwasser wird vor Ort versickert oder in das angrenzende Oberflachengewasser ein-
geleitet. Mit betriebsbedingten Auswirkungen ist nicht zu rechnen.

Im Bestand sind die Flachen innerhalb des Plangebiets bereits fast vollstandig bebaut, asphal-
tiert oder gepflastert. Sofern in Zukunft im Rahmen baulicher Verdnderungen neue Anlagen
hergestellt werden, sieht das Plankonzept vor, dass befestigte Flachen wie Wege, Terrassen
und Zufahrten wasserdurchladssig auszufiihren sind. Damit wird der Eingriff in die Grundwas-
serneubildung minimiert. Insgesamt kann von einer geringen Beeintrachtigung des Grund-
wassers ausgegangen werden.

2.1.1.4 Schutzgut Luft und Klima

Das Plangebiet ist ein Gewerbegebiet und wird als bebautes Gebiet mit klimarelevanter Funk-
tion bewertet. Diese Gebiete filhren weder zu intensiver thermisch-lufthygienischer Belastung

roosplan 25.001 Backnang Bebauungsplan ,Sulzbacher Strasse” — Umweltbericht 02.06.2025 13



noch zu Beeintrachtigungen des Luftaustauschs und weisen eine geringe Empfindlichkeit ge-
genliber Nutzungsintensivierungen auf.

Unter Verwendung des landesweiten Emissionskatasters 2016 der LUBW sowie unter Berick-
sichtigung von gemessenen Immissionsdaten wurde auf Grundlage der Immissionsvorbelas-
tungen fiir das Jahr 2025 eine mittlere Feinstaubbelastung von 13 pug/m3, eine mittlere NO2-
Belastung von 11 ug/m?3 und eine mittlere Ozonbelastung von 52 bis 53 ug/m?3 prognostiziert.
Alle Messwerte stellen eine mittlere bis niedrige Belastung dar. Eine erhebliche Erhéhung ist
durch die Umsetzung des Vorhabens nicht zu erwarten.

Sollte es zu baulichen Tatigkeiten im Plangebiet kommen, wird sich die voriibergehende Fla-
cheninanspruchnahme auf Flachen, die bereits dauerhaft iberbaut sind, beschranken und
kann so gesehen den anlagebedingten Beeintrachtigungen zugeordnet werden. AuBerhalb
des Baufeldes werden keine zusatzlichen Flachen beansprucht. Die Belastung der Luft durch
Staubentwicklung kann in Zeiten extremer Trockenheit zu Beeintrachtigungen fiihren. Um
dies zu vermeiden, kénnen Fahrwege und Bauflachen befeuchtet werden. Durch eine dauer-
hafte Inanspruchnahme sind keine aus lufthygienischer und lokalklimatischer Sicht hochwer-
tigen Flachen bzw. Klimatope betroffen. Durch das Vorhaben entsteht aufgrund der stadte-
baulichen Festsetzung keine Barriere, die den bodennahen Luftaustausch behindert und be-
eintrachtigt bzw. die Durchlliftung von Backnang beeintrachtigt.

Von einer besonderen Wirkung der Planung in klimatischer Hinsicht, auch mit Hinblick auf den
Klimawandel, ist nicht auszugehen. Es sind in erster Linie Auswirkungen im mikroklimatischen
Bereich zu erwarten, z. B. durch die Abgabe von Luftbeimengungen mit Folgen fiir den Strah-
lungshaushalt, vermehrte sommerliche Warmebelastung durch die verminderte nachtliche
Abkihlung und die verringerte Verdunstung sowie Entstehung von Warmeinseln durch den
veranderten Warmeumsatz. Dies kann sich durch voraussichtlich ansteigende Tage mit Ext-
remwettern verstarken. So werden nach dem Klimaatlas der Region Stuttgart fur die Jahre
2071 bis 2100 im Plangebiet tiber 60 — 65 Tage mit hoher Warmebelastung prognostiziert.

Um die erhohte Warmebelastung zu minimieren und die Verdunstungsleistung der Gebaude
zu erhohen wird eine extensive Dachbegriinung auf Flachdachern und geneigten Dachern bis
12 ° festgesetzt. Sogenannte Retentionsddcher konnen dabei die Verdunstungsleistung zu-
satzlich steigern. Neben der Dachbegriinung empfiehlt sich eine Fassadenbegriinung, die Be-
griinung der AuRenanlagen sowie die Pflanzung von groBkronigen Baumen auf den privaten
Grundstiicken, um eine erh6hte Beschattung und damit eine Energieeinsparung zur Kiihlung
der Innenrdume zu erzielen. Insgesamt ist auf eine klimaangepasste Bauweise wert zu legen.
Dadurch kann den Auswirkungen von durch den Klimawandel haufiger auftretenden Extrem-
wettern entgegengewirkt werden.

Insgesamt ist von einer geringen zusatzlichen Auswirkung auf das Siedlungsklima von Back-
nang auszugehen, auch im Zusammenhang mit etwaigen Folgen des Klimawandels. Es wer-
den fiir die Planung keine Risiken fiir die menschliche Gesundheit prognostiziert.

2.1.1.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird durch das bestehende Gewerbegebiet charakterisiert
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und kann als sehr gering eingestuft werden. Erholungsqualitdten sind in dem Gebiet nicht ge-
geben. Um ein Mindestmald an Begriinung in dem Gebiet zu erhalten, sind fiir zukiinftige bau-
liche Veranderungen Festsetzungen in Form von Dachbegriinung und der Begriinung von Stell-
platzanlagen mit Laubbdumen vorgesehen. Die Beeintrachtigung durch das Vorhaben kann als
unerheblich bewertet werden.

Die Beeintrachtigungen durch Larm- und Schadstoffemissionen (Staube u.d.) wahrend bauli-
cher Tatigkeiten sind zeitlich begrenzt. Eventuelle Beeintrachtigungen fiir die umliegenden
Siedlungsbereiche sind nur voriibergehend. Um Staubbelastungen in extremen Trockenzeiten
zu vermeiden bzw. zu mindern, kdnnen Fahrwege u.a. befeuchtet werden, wobei die Belange
des Boden- und Wasserschutzes zu beachten sind. Anlagebedingt sind keine erhéhten Larm-
und Schadstoffemissionen zu erwarten.

Insgesamt ist mit keiner Auswirkung auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung zu
rechnen.

2.1.1.6  Schutzgut Flache

Flache ist eine begrenzte Ressource, die starken Nutzungskonkurrenzen ausgesetzt ist. Aus-
gangspunkt flr die Betrachtung des Schutzgutes Flache in der Umweltprifung ist die kontinu-
ierliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsflaiche. Aus der zunehmenden Flacheninan-
spruchnahme kdnnen negative Folgewirkungen in 6kologischer, aber auch in sozialer und 6ko-
nomischer Hinsicht resultieren. Unverbaute, nicht versiegelte Flachen sind fiir nahezu alle Um-
welt- und Landschaftsfunktionen unentbehrlich. Fiir wichtige Bodenfunktionen, klimatische
Ausgleichsfunktionen, Grundwasserneubildung, Erholung oder die Lebensrdume von Tier- und
Pflanzenarten einschlielRlich ihrer Vernetzung sind Freiflachen eine grundlegende Vorausset-
zung. Die genannten Auswirkungen des Flachenverbrauchs auf Umwelt- und Landschaftsfunk-
tionen wurden in den Schutzgitern Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Klima und Luft sowie
Landschaftsbild und Erholung schutzgutbezogen betrachtet. Fiir das Schutzgut Flache ist zu-
satzlich die Betrachtung der Auswirkung der allgemeinen Flacheninanspruchnahme sowie die
Auswirkung auf Land- und Forstwirtschaft von Bedeutung.

Durch die Umsetzung der Planung werden keine neuen unversiegelten Flachen dauerhaft in
Anspruch genommen. In der digitalen Flurbilanz ist das Gebiet, bis auf Flachen fiir MaBnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Vorbe-
haltsflur 1), nicht bewertet (vgl. Anhang A1l). Die Gberbaubare Grundstiicksflaiche und die
Grundflachenzahl werden im Vergleich zum Bestand vergroRert. Damit steigt der zulassige
Versiegelungsgrad inkl. der zulidssigen Uberschreitungen an, wobei die aktuelle Bebauung be-
reits die bisher zuldssige Grundflachenzahl stark Gberschreitet und das Plangebiet fast voll-
standig versiegelt ist. Die Beeintrachtigung des Schutzguts Flache als unerheblich betrachtet
werden. Forstwirtschaftliche oder landwirtschaftliche Flachen werden durch die Umsetzung
der Planung nicht tangiert.

Sofern bauliche Vorhaben zukiinftig umgesetzt werden, ist sowohl bei der Erschlielung des
Gebiets als auch bei der eigentlichen Bebauung das Baufeld auf ein Minimum zu begrenzen,
um unnotige Flacheninanspruchnahme zu vermeiden.
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2.1.2 Erhaltungsziel und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
und der Europaischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes

Im Folgenden wird die Betroffenheit der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie der
EU-Vogelschutzgebiete hinsichtlich des jeweiligen Erhaltungsziels und Schutzzwecks im Sinne
des BNatSchG aufgezeigt (Tab. 3). Wie bereits im Vorfeld dargelegt, werden weder Europai-
sche Vogelschutzgebiete noch Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung tangiert.

Tab. 3: Europdische und nationale Schutzgebietskategorien und deren Betroffenheit in punkto Erhaltungsziel und
Schutzzweck aufgrund der Planung

Erhaltungsziel und Schutzzweck betroffen
Schutzkategorie A NEIN Begrindung

europadische Schutzgebietskategorien

Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet) X -

nationale Schutzgebietskategorien

Naturschutzgebiet / Naturdenkmal
Landschaftsschutzgebiet

Naturpark
Besonders geschiitzte Tiere und Pflanzen (§ 30-Biotope)

Wasserschutzgebiete

X X X X X X
1

Uberschwemmungsgebiete

213 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevélkerung insgesamt

Die Auswirkung des Vorhabens auf den Menschen und seine Gesundheit wurden bereits in
Teilen bei den Schutzgiitern Klima und Luft sowie Landschaft und Erholung beschrieben. Die
Beeintrachtigungen durch Larm- und Schadstoffemissionen (Staube u.d.) wahrend baulicher
Tatigkeiten sind zeitlich begrenzt. Eventuelle Beeintrachtigungen fir die Siedlungsflachen sind
nur voriibergehend. Um Staubbelastungen in extremen Trockenzeiten zu vermeiden bzw. zu
mindern, kénnen Fahrwege u.a. befeuchtet werden.

Durch die Anderungen im Bebauungsplan kommt es zu keinen erhéhten Ldrm- und Schadstof-
femissionen bzw. klimatischen Veranderungen. Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit kdnnen damit ausgeschlossen werden. Eine erhéhte Vulnerabilitat der Bevolke-
rung von Backnang, auch gegentber Einfliissen des Klimawandels, kann ebenfalls ausgeschlos-
sen werden.

Risiken von Storfallen, Unfallen und Katastrophen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.
Zusammengefasst sind infolge der geplanten Eingriffe keine negativen Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt zu erwarten.

214 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Boden- oder Baudenkmale sind nicht bekannt. Werden beim Vollzug der Planung unbekannte
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Funde entdeckt, sind diese unverzliglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Gemeindever-
waltung anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde
oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG.).

2.15 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und
Abwassern

Die Beeintrachtigungen durch Larm- und Schadstoffemissionen (Staube u.d.) wahrend bauli-
cher Tatigkeiten werden durch eine Bauzeitenregelung begrenzt. Eventuelle Beeintrachtigun-
gen fiir die Siedlungsflachen sind nur voriibergehend. Um Staubbelastungen in extremen Tro-
ckenzeiten zu vermeiden bzw. zu mindern, kdnnen Fahrwege u.a. befeuchtet werden. Anlage-
und betriebsbedingt sind keine erhohte Larm- und Schadstoffemissionen zu erwarten.

Bei Neubauten oder einer Umgestaltung kommt es wahrend der Bauphase zur Erzeugung von
bei Bauvorhaben Ublichen Mengen an Abfillen. Das anfallende Material wird auf Haufwerken
gesammelt und beprobt. Nicht gefahrliche Abfélle sind einer Verwertung zuzufiihren, soweit
dies technisch moglich und wirtschaftlich zumutbar ist und dies zu keinen Umweltbeeintrach-
tigungen fihrt. Andernfalls werden alle Abfille durch das beauftragte Bauunternehmen fach-
gerecht entsorgt. Anlagebedingt sind keine Abfille zu erwarten. Die Art und Menge der be-
triebsbedingt erzeugten Abfalle konnen nicht eindeutig benannt und beziffert werden. Die
Entsorgung von Abfallen wird tGber die kommunale Entsorgung sichergestellt.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Flachen (FIst. Nr. 650/2, 655/2, 655/3,
563/22), deren Béden erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind oder bei de-
nen, auf Grund der ausgelibten Nutzung, hierzu ein begriindeter Verdacht besteht. Bei den
Altlaststandorten ,Sulzbacher StraRe 174“ (ehemalige Tankstelle; FIst.Nr. 650/2) und ,,Sulzba-
cher StraBe 168“ (ehem. Brennstoffhandel und Metallverarbeitungsbetrieb; Flst.Nr. 655/2)
handelt es sich um so genannte B-Falle. Nach vorliegendem Kenntnisstand gehen derzeit keine
Beeintrachtigungen fiir Mensch und Umwelt von diesen Flachen aus und kdnnen daher in ih-
rem derzeitigen Zustand belassen werden. Bei baulichen Verdanderungen ist jedoch eine Neu-
bewertung vorzunehmen, aulerdem kénnen auf diesen Flachen Mehrkosten fiir die Beseiti-
gung von entsorgungsrelevantem Bodenaushub entstehen.

Der Altlaststandort ,,Sulzbacher StraBe 168/1“ (ehem. Brennstoffhandel und Metallverarbei-
tungsbetrieb; Flst.Nr. 655/3, 563/22 Teilflache), ist mit dem Handlungsbedarf ,0U" eingestuft.
Auf diesen Flachen muss von einer Gefahrdung von zumindest einem der Schutzgliter ausge-
gangen werden. Eine orientierende technische Untersuchung ist spatestens im Vorfeld von
Baumalinahmen erforderlich.

Zur Riickhaltung von Niederschlagswasser sind auf den Grundstiicken Anlagen zur Riickhal-
tung von Niederschlagswasser (Retentionszisternen) vorzusehen. Pro 100 m? angeschlossene
abflusswirksame Grundstuicksflache ist ein Riickhaltevolumen von 2,5 m3 und ein Drosselab-
fluss von 0,15 |/s pro 100 m? abflusswirksame Grundstiicksfliche umzusetzen. Fir die Riick-
haltung ist ein Mindestvolumen von 2 m? erforderlich. Es muss sichergestellt sein, dass das
Rickhaltevolumen Uber eine Drosseleinrichtung entleert wird, damit dies beim nachsten Re-
genereignis wieder fir die Riickhaltung vollstandig zur Verfliigung steht.
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2.1.6 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie

Eine sparsame und effiziente Nutzung von Energie ist anzustreben. Es wird auf den § 23 Kli-
maschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Wirttemberg (KlimaG BW) verwiesen.

2.1.7 Darstellung von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Pldanen, insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Im Landschaftsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Backnang sind Mischgebiet,
Gewerbeflache und Landwirtschaft ausgewiesen. Durch die Festsetzung von Urbanem Gebiet,
Sondergebiet und Gewerbegebieten, Verkehrsflaichen sowie Grinflachen ist das Entwick-
lungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfiillt.

2.1.8 Erhaltung der bestméglichen Luftqualitdt in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfiillung von bindenden Beschliissen der Europdischen Gemein-
schaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht liberschritten werden diirfen

Solche Gebiete sind nicht betroffen.

2.1.9 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach
2.1.1,2.1.3und 2.1.4

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern bestehen durch die Abhangigkeit der
biotischen Schutzgiiter (Pflanzen und Tiere) von abiotischen Standortfaktoren (Boden,
Wasser, Klima, Luft). Sich negativ verstirkende Wechselwirkungen zwischen den
vorgenannten Schutzgltern sind nicht zu erkennen. Bei nicht sachgemalRem Umgang mit
belasteten Abfillen kénnen auf direktem Wege die Schutzgiter Boden, Wasser und Luft
kontaminiert werden, was aufgrund der Wechselwirkungen mit den Gbrigen Schutzgitern zu
erheblichen Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, das Klima, das Wirkungsgefiige, die biologi-
sche Vielfalt sowie den Menschen haben kann. Die Funktionen der Grundwasserneubildung,
die Kalt- und Frischluftproduktion, das Landschaftsbild, Bodenfunktionen sowie der
Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere sind aufgrund der bestehenden grofflachigen
Versiegelung bereits im Bestand stark beeintrachtigt.

2.2 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung und bei
Nichtdurchfiihrung der Planung (sog. Nullvariante)

Bei Umsetzung der Planung gehen keine landwirtschaftlichen Nutzflachen verloren. Das Ge-
biet wird weiterhin als Gewerbegebiet genutzt. Es findet keine grundlegende Anderung der
bisherigen Strukturen im Gebiet statt.

Bei Nicht-Durchfiihrung bleiben stark tGberformte, versiegelte Flachen erhalten. Die Flachen
werden weiterhin als Gewerbegebiet genutzt.
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2.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten unter Beriicksichti-
gung der Ziele und des raumlichen Geltungsbereichs des Plans

Auf die entsprechenden Teile der Begriindung wird verwiesen.

3 Zusatzliche Angaben

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei Umweltpriifung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstellung
der Angaben

In der nachfolgenden Tabelle sind die Verfahren dargestellt, welche als Untersuchungs- bzw.
Planungsgrundlage herangezogen wurden sowie relevante Hinweise in Bezug auf die Zusam-
menstellung der Ergebnisse.

Tab.4: Untersuchungs- und Planungsgrundlagen

Grundlagen Beschreibung

Geologische Karte von Baden-Wirttemberg
1 : 25 000, Blatt 7022 Backnang (Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau 2000)

Regionalplan Region Stuttgart
Verband Region Stuttgart

Flachennutzungsplan Backnang 2006
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Backnang

Landschaftsplan Backnang 2006
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Backnang

allgemeine Grundlagen LUBW Daten- und Kartendienst [UDO]
Landesanstalt fur Umwelt, Messung und Naturschutz Baden-Wdirttemberg

Biotoptypenbewertung

Okokonto-Verordnung OKVO (2010), Verordnung des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und
Verkehr tber die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgefuhrter MaBnahmen zur
Kompensation von Eingriffsfolgen (Okokonto-Verordnung — OKVO). — vom 19. Dezember 2010.

Bodenbewertung

Heft "Bodenschutz 23" von 2010 - "Bewertung von Boéden nach ihrer Leistungsfahigkeit", sowie
"Bodenschutz 24" von 2012 - "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung" von der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Wiirttembers (1 LIRW)

Arten- und naturschutzfachliche Ubersichtgsbegehung
6kologische roosplan 2025

Ubersichtbegehungen Allg. 6kologische Ubersichtsbegehung / Bewertung der Schutzgiiter

roosplan 2025

3.2 Beschreibung der geplanten MaBnahmen des Monitorings

Es ist kein Monitoring erforderlich.

roosplan 25.001 Backnang Bebauungsplan ,Sulzbacher Strasse” — Umweltbericht 02.06.2025 19



3.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Stadt Backnang plant die Neufestsetzung des Bebauungsplans ,Sulzbacher Strafse” im Be-
reich der Grundstticke ,,Berliner Ring 70 und 70/1, Sulzbacher StraRe 162 bis Sulzbacher StraRe
180“, Gemarkung Backnang.

Der rechtskraftige Bebauungsplan diente urspriinglich der Ansiedlung von Gewerbe- und In-
dustriebetrieben, demnach finden sich keine, oder nur unzureichende Festsetzungen, die die
Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben regeln. Somit konnten sich entlang der Sulzbacher
StralRe auch Einzelhandelsbetriebe ansiedeln. Der nun vorhandene Branchenmix aus produ-
zierendem Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel ist am Standort etabliert und soll in der
jetzigen Zusammensetzung erhalten werden. Darliber hinaus soll keine weitere Verdrangung
von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben mehr stattfinden. Ziel des Bebauungsplans ist es,
den vorhandenen Branchenmix aus gewerblicher Nutzung, Dienstleistung und Einzelhandel zu
schiitzen und in Bezug auf produzierendes Gewerbe und Dienstleistung weiterzuentwickeln
und auf die Ziele des Einzelhandelskonzepts auszurichten. Hierzu werden alle Nutzungen, die
dieser Zielsetzung zuwiderlaufen, ausgeschlossen.

Zur Umsetzung der Planung ist eine Bebauungsplananderung erforderlich. Dartber hinaus
macht nun der konkrete Ansiedlungswunsch eines Einzelhdandlers mit zentrenrelevantem Sor-
timent die zeitnahe Aufstellung des Bebauungsplans und den Erlass einer Veranderungs-
sperre notwendig.

Bei der geplanten Umsetzung des Bebauungsplans finden keine Eingriffe in Natur und Land-
schaft statt. Die Umweltauswirkungen in Bezug auf die verschiedenen Schutzgiter sind im
Umweltbericht detailliert beschrieben und bewertet. Die Gberbaubare Grundstiicksflache
wird im Vergleich zum Bestand vergréRert und die Grundflachenzahl steigt von 0,3 bzw. 0,6
auf 0,8. Damit steigt der Versiegelungsgrad inkl. der zulidssigen Uberschreitungen an, wobei
die aktuelle Bebauung die bisher zuldssige Grundflachenzahl Giberschreitet und das Plangebiet
bereits im Realzustand fast vollstandig versiegelt ist. Die Flachen aullerhalb der Baugrenzen
sind groRtenteils versiegelte Hof- und StraBenverkehrsflaichen. Zur Minderung der Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden sowie Pflanzen und Tiere sind Pflanzgebote und wasserdurchlas-
sige Befestigungen vorgesehen. Bezliglich des Artenschutzes wurde keine Betroffenheit rele-
vanter Artengruppen festgestellt. Sobald bauliche Veranderungen vorgesehen sind, empfeh-
len sich weiterfihrende Untersuchungen zur Artengruppe Fledermause und Vogel.

Es wurde keine rechnerische Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fiir die Schutzgiter Boden so-
wie Pflanzen und Tiere durchgefiihrt, da im Zuge des Vorhabens keine baulichen Veranderun-
gen vorgesehen sind und sich lediglich einzelne Festsetzungen des Bebauungsplans dndern.
Anderungen mit Auswirkungen auf die Schutzgiiter wurden beschrieben und verbal-argumen-
tativ eingeordnet. Wesentliche Auswirkungen auf die Schutzgiiter werden nicht erwartet. Aus-
gleichsmalRnahmen sind nicht erforderlich. Anderweitige Planungsmoglichkeiten bestehen bei
gleicher Zielsetzung nicht.
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Anhang

A.1  Digitale Flurbilanz

Wertstufen der digitalen Flurbilanz

Amtliche Geobasisdaten © LGL (www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19)
und BKG (www.bkg.bund.de)

Vorrangflur Grenzflur
besonders landbauwiirdige Fléchen, die zwingend der landbauproblematische Flachen
i ichen Nutzung sind
Vorbehaltsflur I Untergrenzflur
landbauwiirdige Flichen, die der landwirtschaftlichen nicht landbauwiirdige Flachen
Nutzung vorzubehalten sind
0 20 40 60 80m

———
Yorbehaltsflur It r | Geltungsbereich der Planung N O

landbauwiirdige Fldchen, die der landwirtschaftlichen
Nutzung groftenteils vorzubehalten sind I_ P |
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1 Aufgabenstellung

Der Bereich Sulzbacher Stral’e 160 bis 182 stadtauswarts auf der rechten Seite soll mittels
eines Bebauungsplans neu geordnet werden. Heute besteht dieses Areal aus Sondergebieten
fur Einzelhandel und Gewerbegebieten. Kiinftig soll im sidlichen Bereich auf dem Grundstlick
656/1 Wohnnutzung auf der Basis eines Urbanen Gebiets geschaffen werden. Die Sulzbacher
Strale ist eine der HaupteinfallsstraRen Backnangs und erschlieRt den Stadtkern. Im stdlichen
Bereich trifft die Sulzbacher Stral3e auf den Berliner und Dresdner Ring, die beide vor allem die
umliegenden dicht besiedelten Wohngebiete erschlielten. Der Dresdner Ring verbindet dartiber
hinaus die dstlich gelegenen Wohngebiete mit der Anschlussstelle Backnang West zur B 14 und
zur B 329, den Zubringer zur Autobahn.

Mit der hier vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen folgende Fragen beantwortet
werden:

1. Welche Anforderungen sind an die Gebdudefassaden zu stellen unterschieden nach
Wohn- und Schlafnutzung und Blironutzung.

2. Welche Festsetzungen sollen im Bebauungsplan getroffen werden, um diese geplanten
bzw. zum Teil auch vorhandenen Nutzungen zu ermdéglichen?

et

sl

"0 1530 60 90 120
-3 I . T

| ALKIS © LGL Baden-Wirttemberg [www.Igh-bw.de)
Stand der Basisinformationen: 15.10.2024, Az.: 2851.9-1/20

"y ’ -

-

Abb. 1: Ubersichtsplan

2 Vorhandene Unterlagen

1. Vorentwurf des Bebauungsplans (ohne Datum), von der Stadt Backnang am 14.05. zur
Verfligung gestellt und textliche Festsetzungen mit Stand 14.05.

2. Verkehrsdaten zum Knotenpunkt Sulzbacher Stra3e / Dresdner Ring / Berliner Ring

SoundPLAN GmbH
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¢ Knotenstrombelastungen aus dem Jahr 2017 (Abendspitze und 24-h-Block) von
Brenner Bernard, Zahldatum 18.05.2017.

o Verkehrszahlung zum Larmaktionsplan Stufe 3 (Kfz/7Tage und SV/7Tage) an den
Querschnitten Q12 Berliner Ring in Héhe Sulzbacher Strale, Q13 (Dresdner Ring
in Hohe Sulzbacher Stralle und Q22 Sulzbacher StralRe nérdlich Seehofweg, sowie
Stromzahlungen an einem Dienstag/Mittwoch und Donnerstag/Freitag mit feiner
Unterteilung der Fahrzeugarten. Die Zahlung Freitag/Samstag konnte nicht
verwendet werden, da fiir den Berliner Ring keine Verkehrsdaten angezeigt wurden.

e Akustisches Rechenmodell und Gelandemodell der Stadt Backnang aus dem Jahr
2009.

3 Beurteilungsgrundlagen und Rechenvorschriften

3.1 Rechtliche Grundlagen — BauGB und BImSchG

Gemaly §2 Baugesetzbuch (BauGB) [1] ist bei der Aufstellung von Bebauungsplanen eine
Umweltprifung durchzufihren, um die Belange des Naturschutzes angemessen
bertcksichtigen zu kdénnen. Es sollen erhebliche Umweltauswirkungen, soweit vorhersehbar,
ermittelt und bewertet werden. Akustische Immissionen sind ein Teil dieser
Umweltauswirkungen. Es gilt hier das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) [3].

Der Zweck des BImSchG ist es, ,Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die
Atmosphére sowie Kultur- und sonstige Sachgiiter vor schéadlichen Umwelteinwirkungen zu
schitzen und dem Entstehen schédlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.” (§1.1)

»Schadliche Umwelteinwirkungen® sind definiert als ,,/mmissionen, die nach Art, Ausmal3 oder
Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beléstigungen fiir die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.” (§3.1)

Fir eine Beurteilung, ob die vorherrschenden Gerduscheinwirkungen als ,schadlich®
einzustufen sind, gelten verschiedene weitergehende Richtlinien und Verordnungen. Diese sind
u.a.:

e die DIN 18005 fir die stadtebauliche Planung [4]
e die 16.BImSchV fir die Larmvorsorge bei Stralenneubauten [5]

o die TA Larm fur die Genehmigung und den Betrieb von Anlagen [6]

3.2 DIN 18005

Hinweise zur Berlcksichtigung des Schallschutzes in der staddtebaulichen Planung gibt die DIN
18 005, Schallschutz im Stadtebau [4].

In der DIN 18005, Beiblatt 1 sind schalltechnische Orientierungswerte fir
Gerauschimmissionen, die von Verkehrslarmquellen und Gewerbelarmquellen ausgehen, als
Zielvorstellungen fir die stadtebauliche Planung angegeben:
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Baugebiet nach BauNVO [2] Verkehrslarm Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlarm sowie
Gerausche von
vergleichbaren
offentlichen Anlagen

tags nachts tags nachts
LrindB | LrindB Lrin dB Lrin dB

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA), 55 45 55 40
Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wochenend-
hausgebiete, Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete

Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 45
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40
Dorfgebiete (MD), Dérfliche Wohngebiete 60 50 60 45
(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete

(MU

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45
Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flachen 45 bis 35 bis 45 bis 65 | 35 bis 65
fir den Gemeinbedarf, soweit sie 65 65
schutzbedurftig sind, je nach Nutzungsart

Industriegebiete (Gl) - - - -

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1

Hierbei ist zu beachten, dass die schalltechnischen Orientierungswerte keine strengen
Grenzwerte darstellen. Sie sind als sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den
Schallschutz aufzufassen und stellen ein stadtebauliches Qualitatsziel dar, das nicht mit
Schwellenwerten fir gesundheitliche Beeintrachtigungen oder gesetzlichen Grenzwerten
gleichzusetzen ist. Wenn konkurrierende stadtebauliche Belange es erfordern, kann nach
geltender Rechtsprechung fiir den Verkehrslarm eine Uberschreitung der schalltechnischen
Orientierungswerte bei sachgerechter stadtebaulicher Begrindung Akzeptanz finden.

3.3 TA Ldarm (Anlagenldarm)

Die TA Larm [6] dient zur Beurteilung der Gerduschimmissionen von genehmigungsbedurftigen
und nicht-genehmigungsbedirftigen Anlagen. Sie konkretisiert in vielen Dingen die
Anforderungen der DIN 18005 [4]. Diese Vorschrift wird bei der Prifung der Immissionen
gewerblicher Anlagen im Bebauungsplanverfahren, bei der Genehmigung und bei
Uberwachungen im spéateren Betrieb herangezogen. Diese Vorschrift ist bereits im Rahmen der
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Bauleitplanung von sehr grofRer Bedeutung, da die Regelungen im Bebauungsplan nicht im
Widerspruch zur spateren Betriebsgenehmigungen stehen durfen.

Es sind folgende Immissionsrichtwerte an den Aul3enfassaden (50 cm vor gedffnetem Fenster)
von Gebauden einzuhalten:

Gebietsausweisung nach BauNVO [2] Immissionsrichtwerte der TA Larm in dB(A)

Tag Nacht

(lauteste Stunde zwischen

(06:00 — 22:00 Uhr) 22:00 — 06:00 Uhr)

a) | Industriegebiete (GI) 70 70
b) | Gewerbegebiete (GE) 65 50
c) | Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD)
d) und Mischgebiete (MI) 60 45
e) | Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40
f) Reine Wohngebiete (WR) 50 35
a) Kurgebiete, Krankenhauser und 45 35

Pflegeanstalten

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte der TA Larm

Die Anforderungen der TA Larm gelten fur die Summe aller bestehenden bzw. zukinftigen
Anlagen. Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte um nicht mehr
als 30 dB(A) am Tag und 20 dB(A) in der Nacht Gberschreiten.

4 Larmemissionen von der Sulzbacher StraBe und dem
Knotenpunkt Sulzbacher StralRe / Berliner Ring / Dresdner
Ring

Fur das Bebauungsplangebiet wurden die Ergebnisse der siebentagigen Verkehrserhebung

zum Larmaktionsplan ibernommen. Diese Zahlung fand im Juni 2024 auf3erhalb von Feiertagen

und Feiertagsbriicken statt. Es kann damit gerechnet werden, dass vor allem an Werktagen der
mittlere Wert der Jahresganglinie deutlich Uberschritten wurde und die Ergebnisse somit auf der

sicheren Seite liegen, selbst dann, wenn das Verkehrsaufkommen in diesem Gebiet kiinftig noch
etwas ansteigen sollte.

Die sehr detailliert vorliegenden Fahrzeugarten aus den Strombelastungen des Knotenpunkts
wurden in die Fahrzeugklassen Pkw (Pkw, Pkw-Hanger, Transporter), Lkw1 (Lkw, Bus), Lkw2
(Lkw mit Anhanger, Sattelschlepper) und Motorrad zusammengefasst und anschlieRend auf die
Tagesdurchschnittswerte der siebentdgigen Verkehrserhebung hochgerechnet, Fir den
nordlichen Ast der Sulzbacher Stralle wurden die Hochrechnungsfaktoren der sidlich
gelegenen Zahlstelle nordlich des Seehofwegs Ubernommen. Diese zusammengefassten
Fahrzeugarten bildeten die EingangsgroRen fiir die der Emissionsberechnung nach RLS-19 [8].
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Stralle DTV Pkw Lkw1 Lkw?2 Motor- | Lwt Lwn
rader

Sulzbacher Str. Sud 9.532 95,4 3,45 0,21 0,91 79,1 71,3

Sulzbacher Str. Nord | 9.108 96,7 2,13 0,29 0,86 78,8 71,0

Berliner Ring 8.463 96,5 2,49 0,40 0,66 78,5 70,7
Dresdner Ring 7238 96,8 2,05 0,25 0,84 77,8 70,0

Tabelle 3: Verkehrsstarken im Untersuchungsraum

DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr eines Jahres

Pkw Pkw und Lieferwagen < 3,5 t

Lkw1 Lkw und Busse

Lkw2 Lkw mit Hanger und Sattelschlepper

Lwt, Lwn langenbezogener Schalleistungspegel in dB ohne Zuschlage fiir Steigung oder

Gefélle

Die zulassigen Geschwindigkeiten betragen 50 km/h. Als Fahrbahnbelag wurde ein sma-8
(feinkdrniger Splittmastixasphalt) angenommen. Immissionsorte in der Nahe des signalisierten
Knotenpunkts Sulzbacher StralRe / Berliner Ring / Dresdner Ring und des Kreisverkehrsplatzes
Sulzbacher Stralle / Gaildorfer Strafle wurden entsprechend den Vorgaben der RLS-19 mit
Zuschlagen versehen.

5 Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung

Die Ausbreitungsberechnung erfolgte EDV-gestiitzt mit dem Programm SoundPLAN Version
9.1 auf der Basis der ISO 9613-2 [8] und der RLS-19 [7]

Das verwendete Programm zur Schallimmissionsprognose, SoundPLANnNoise 9.1, wurde auf
Konformitat hinsichtlich der korrekten Implementierung der Berechnungsverfahren nach ISO
9613-2:1996 / DIN I1SO 9613-2:1999 [8] und RLS-19 [7] geprift. Die Prifung erfolgte gemaf
den Vorgaben der DIN 45687:2006 [9] bzw. ISO 17534-1:2015 [10] und umfasste die
Berechnung von Testaufgaben gemaR ISO/TR 17534-3:2015 [11] und RLS-19.

Die Konformitatsprifung wurde von einer unabhangigen Prifstelle im Auftrag des ,,Verbandes
zur Forderung der Qualititssicherung von Software zur Berechnung von Schall
e.V.“ (https://a-gns.de/) durchgefiihrt.

5.1 Lédrmkarten Verkehrslarm

Die nachfolgend dargestellten Larmkarten zeigen die Larmsituation in den Héhen 6 m, 12 m und
im sudlichen Urbanen Gebiet zusatzlich 18 und 24 m tber Gelande.

Da sich die uberbaubare Flache sehr stark vom heute existierenden Gebaudebestand
unterscheidet, blieben die heutigen Gebaude unberiicksichtigt. Die Larmkarten zeigen daher die
Larmsituation bei freier Schallausbreitung auf dem Bebauungsplangebiet. Reflexionen von
Gebauden auf der anderen Strallenseite wurden in der Berechnung beriicksichtigt.
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. . .
. Pegel tags 06 bis 22 Uhr - s Pegel tags 06 bis 22 Uhr

12 m iiber Geldnde

6 m liber Geldnde |

’
65,5]57,7
65,5/57,7

1
2
3 [65,2(57,4
4 |64,8/57,0
Pegelwerte " 3 _164,3156,5
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in da(a)
| e
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
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01530 60 90

ALKIS © LGL Baden-Wirttembeorg (www.Igh-bw.de) &
5 | Stand der Basisinformationen: 15.10.2024, Ar: 2851.9-1/20 T‘-h-._l‘ . .“./ o = S5 —y Pegel 18 m _Pe-gel 24m
b Uber Gelinde, — Gber Gelinde,

Abb. 2: Larmpegel tags

Wir gehen davon aus, dass fir die beiden Sondergebiete die gleichen Anforderungen an den
Schallschutz gestellt werden wie bei Gewerbegebieten. In beiden Fallen liegt der
Orientierungswert der DIN 18005 bei 65 dB(A). Dieser Wert rickt an die Baugrenzen heran,
bzw. Uberschreitet diese sidlich des Kreisverkehrsplatzes minimal.

Die rechte Darstellung zeigt einen Immissionsort unmittelbar an der Baugrenze mit den
Stockwerken 1 bis 5 jeweils 2,8 m hoch und die Pegel tags (mittlere Spalte) und nachts (rechte
Spalte). In den Hoéhen 11 bis 14 m wird der Richtwert eingehalten, darunter geringflgig
Uberschritten.

Die rechte Darstellung zeigt zwei kleine Abbildungen mit den Pegelwerten im Baufenster des
Urbanen Gebiets in dem eine Gebaudehdhe bis 25 m zugelassen ist. Nach oben hin gehen die
Pegel etwas zuriick, am unginstigsten ist das Héhenniveau von 12 m Uber Geldnde. Der
Orientierungswert der DIN 18005 von 60 dB(A) ist deutlich tGberschritten auch in den oberen
Geschossen.
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Abb. 3: Larmpegel nachts

Im Zeitbereich nachts wird der Orientierungswert der DIN 18005 von 50 dB(A) in weiten Teilen
des Bebauungsplangebiets  Uberschritten.  Flir  Schlafraume  werden  deshalb
SchallschutzmalRnahmen notwendig.

5.2 Larm von Gewerbeanlagen

Anlagengerausche gewerblicher Anlagen werden nach TA Larm beurteilt. Die Betriebe, die sich
heute im Gebiet befinden oder in das Gebiet einwirken (Einzelhandel, Discounter, Kfz-Technik,
Heizung und Klimatechnik, Edelstahlreiniger, TUV) sind nur im Zeitbereich tags gedffnet.
Lediglich zwei Restaurants auf der Westseite der Sulzbacher Stral’e schlieRen nach 22 Uhr.
Zum heutigen Zeitpunkt werden keine Konflikte mit den Richtwerten der TA Larm gesehen. Von
Betrieben, die sich neu in dem Gebiet ansiedeln, wird erwartet, dass sie den Nachweis
erbringen, die Regelungen der TA Larm einzuhalten.

Im Gebiet befinden sich weiterhin vereinzelt Wohnungen der Betriebsinhaber. Auch im jetzt
vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans werden diese nicht ausgeschlossen. Ein
Heranricken von  Wohnbebauung an gewerbliche Nutzung aulerhalb des
Bebauungsplangebiets ist nicht gegeben.

6 LarmschutzmaBfnahmen

6.1 Aktive SchallschutzmaBBnahmen

Wie aus Abschnitt 5.1 hervorgeht, werden SchallschutzmaRnahmen auferhalb des Urbanen
Gebiets nur fiir Schlafraume benétigt, sieht man einmal von der geringfiigigen Uberschreitung
des Orientierungswerts tags der DIN 18005 in einem Streifen 8 m 6stlich der westlichen Grenze
des Bebauungsplans ab. Heute vorhandene Gebaude sind davon nicht betroffen.

SoundPLAN GmbH
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Fir Schlafrdume scheiden aktive Schallschutzmallinahmen wie beispielsweise Wande entlang
der Sulzbacher StralRe wegen der Innerortslage mit den zahireichen Zufahrten in das Gebiet
aus. Der hohe Gebaudeteil des urbanen Gebiets kdnnte ohnehin nicht aktiv geschutzt werden.

Larmempfindliche Nutzungen wie beispielsweise Blrordume oder Wohnungen von
Betriebsinhabern kénnen dennoch oftmals durch vorgelagerte larmunempfindliche Gebaude
ganz oder teilweise geschiitzt werden. Wie der nachfolgende Ausschnitt einer Darstellung in der
DIN 18005 zeigt, lasst sich beim Gebdude auf der linken StralRenseite in den oberen
Stockwerken Schallschutz dadurch erreichen, dass die empfindlichen Gebaudeteile
terrassenférmig von der Stralle abgeriickt werden und die vorgelagerten Terrassen durch
geschlossene Balkonbristungen zusatzlich abgeschirmt werden.

70 /
65
65
R p— ||

60—

[

Abb. 4: Ausschnitt aus Bild 7 der DIN 18005:2023-07

6.2 Passive SchallschutzmaBnahmen

Die Orientierungswerte der DIN 18005 sind im urbanen Gebiet tags und nachts und in den
Ubrigen Gebieten nachts Uberschritten.

Der maligebliche AuRenlarmpegel errechnet sich aus der aufsummierten Gerauscheinwirkung
durch Verkehr und Anlagenlarm und einem Zuschlag von 3 dB. Beim Anlagenlarm wird nach
DIN 4109 im Normalfall der zuldssige Pegel im Zeitbereich tags berlcksichtigt, bzw. der
zulassige Richtwert der jeweiligen Gebietsnutzung.

Vorgehen bei der Bestimmung der Mindestschallddmmung nach DIN 4109-01 2018-01 [12]
(Gleichung 6):

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmmmale R'wges der
AuRenbauteile von schutzbedirftigen Raumen ergibt sich unter Berilicksichtigung der
unterschiedlichen Raumarten (Gleichung 6 der DIN 4109):

R'w,ges = La — Kraumart

Dabei ist: Kraumart = 35 dB fiir Biirordume und Ahnliches bzw. 30 km/h fiir Aufenthaltsraume in
Wohnungen

La = der maligebliche AulRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.

Mindestens einzuhalten sind: R'wges = 30 dB fir Aufenthaltsrdaume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches.

Der La kannin Bebauungsplanen festgesetzt werden.
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die maf3geblichen AuRenlarmpegel fir die Bereiche, in
denen die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Verkehrslarm Gberschritten sind, unterschieden
in Rdume, die nur am Tage genutzt werden und Schlafrdume (einschlieRlich Kinderzimmer). Die
mafgeblichen AuRenlarmpegel wurden aus den Larmkarten in den verschiedenen Héhenlagen
abgeleitet. Zu diesen Pegelwerten wurden jeweils die nach TA Larm zuldssigen Pegel des
Anlagenlarms hinzuaddiert sowie ein Summand von 3 dB tags und nachts 13 dB. Die Farben
entsprechen 2 dB - Schritten. Die Flachen wurden noch einmal durch weilde Linien unterteilt,
sodass damit eine Auflésung in dB-Schritten erreicht wird.

Es zeigte sich weiterhin, dass in diesem Bereich grundsatzlich der Nachpegel fiur den La
mafgebend ist. Aufenthaltsraume, deren Nutzung nicht eindeutig feststeht, sollten grundsatzlich
entsprechend Abbildung 6 ausgelegt werden.

‘ MaRgeblicher AuRenldrm- - : ‘ MaBgeblicher AuRenlarm-
. pegel fur Wohnzimmer und  _ - pegel fir Schlafrdume
Birordaume 6 m Uber Gelande = 6 m lber Geldnde

60 90

berg (wwow.Igh-tbw.de)
n: 15.10.2024, Az.: 2851.9-1/20

Abb. 5: MaRgeblicher AuBenlarmpegel fir Wohn- und Blroraume
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Abb. 6: MaRgeblicher AuRenlarmpegel fir Schlafrdume

7 Vorgeschlagene Festsetzung zum Thema Larm

Fir den Bebauungsplan wird folgende Festsetzung vorgeschlagen:

In der (berbaubaren Flache mit einem Orientierungswert nach DIN 18005 von 65 dB(A) und
mehr in den Sondergebieten und Gewerbegebieten sowie 63 dB(A) im Urbanen Gebiet sind
schutzwiirdige Rdume nach DIN 4109 (z.B. Biiro- und Seminarrdume und Aufenthaltsrdume,
die nicht zum Schlafen dienen) nur dann zuldssig, wenn die Aulenbauteile unter
Beriicksichtigung des zugehérigen mal3geblichen AuBBenldrmpegels die Anforderungen an die
Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109, Januar 2018 effiillen.

In der (berbaubaren Flache mit einem Orientierungswert nach DIN 18005 von 50 dB(A) und
mehr in den Sondergebieten und Gewerbegebieten sowie 45 dB(A) im Urbanen Gebiet sind
Schlafrdume und Kinderzimmer nur dann zuldssig, wenn die Aul8enbauteile unter
Berticksichtigung des zugehdrigen mal3geblichen AuRenlédrmpegels die Anforderungen an die
Luftschallddmmung entsprechend der DIN 4109, Januar 2018 effiillen.

Die in den Abbildungen 5 und 6 dargestellten Pegel gelten fiir Gebdudeseiten, die eine
Sichtverbindung zur Sulzbacher Stral3e oder dem Berliner Ring aufweisen. An Seitenfronten
kann der Pegel um 2 dB abgemindert werden. Fiir Gebéuderiickseiten ohne jegliche
Sichtverbindung zur Sulzbacher Stral8e oder zum Berliner Ring entstehen keine Anforderungen.
Keine Anforderungen werden an larmunempfindliche Nutzungen wie Lagerflachen
Produktionsrdume und andere ldrmunempfindlichen Nutzungen gestellt.

Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens zu erbringen.
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8 Zusammenfassung und Empfehlung

Die schalltechnische Untersuchung zum Baugebiet ,Sulzbacher Stral’e 160 bis 182 kann wie
folgt zusammengefasst werden:

Das gesamte Gebiet ist vom Verkehrslarm der Sulzbacher Stralle betroffen. Allerdings ist
zu erwarten, dass die vorwiegend gewerbliche Nutzung relativ larmunempfindlich ist.

Dies qilt allerdings nicht fir das im Suden geplante Urbane Gebiet, das zudem noch
unmittelbar am signalisierten Knotenpunkt Sulzbacher Strale / Dresdner Ring / Berliner
Ring liegt. Dort sind fur ein eventuell geplantes Wohngebdude umfangreiche passive
Schallschutzmaflnahmen vorzusehen.

Wohnungen von Betriebsinhabern sind auch in den anderen Gebieten nicht
ausgeschlossen. Zum Schutz von Schlafraumen sind auch dort je nach Lage in den
Gebieten SchallschutzmalRnahmen erforderlich. Die Bereiche gehen aus den Abbildungen
5 und 6 hervor.

Von den heutigen Betrieben im Bebauungsplangebiet und in der Nachbarschaft sind keine
Larm-Konflikte zu erwarten. Von Betrieben, die sich kinftig im Bebauungsplangebiet
ansiedeln ist ggf. ein schalltechnischer Nachweis erforderlich, dass diese die Anforderungen
der TA-Larm erflllen.
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l. Grundlagen und Standortrahmenbedingungen

1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Im Juni 2024 erteilte die Stadtverwaltung Backnang der GMA, Gesellschaft fir Markt- und Ab-
satzforschung mbH, Ludwigsburg, den Auftrag zur gutachterlichen Bewertung der geplanten
Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Backnang. Die Planungen sehen vor, am Standort
Sulzbacher Stralle 164 — 166 einen Lebensmittelmarkt der Fa. tegut zu errichten. Fir den Su-
permarkt ist eine Verkaufsflache von ca. 1.400 m? vorgesehen. Der Standort soll nach Mog-
lichkeit mehrgeschossig entwickelt werden, d. h. Lebensmittelmarkt im Erdgeschoss und wei-
tere Nutzungen in einem oder mehreren Obergeschossen (allerdings kein Einzelhandel in den
Obergeschossen).

Mit einer Verkaufsflache von deutlich Gber 800 m? (iberschreitet der Lebensmittelmarkt die
Grenze zur GroRflachigkeit. Demnach sind die Auswirkungen des Vorhabens nach § 11 Abs. 3
BauNVO zu untersuchen. Im Fokus stehen dabei die Bewertung der landes- und regionalpla-
nerischen Zielsetzungen, die Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Backnang
und im Umland sowie auf die Nahversorgung der Bevdlkerung. Dementsprechend sind die
stadtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen zu prifen.

Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen der vorliegenden Auswirkungsanalyse folgende
Punkte zu bearbeiten:

y 4 Darstellung des Rechtsrahmens

y 4 Darstellung und Bewertung des Makrostandortes Backnang sowie stadtebauliche Be-
wertung des Mikrostandortes an der Sulzbacher Stralle 164 — 166

#  Abgrenzungdes Einzugsgebietes fur den geplanten Lebensmittelmarkt und Berechnung
der sortimentsspezifischen Kaufkraftpotenziale

N

Beurteilung der gegenwaértigen Versorgungssituation im Lebensmittelbereich in der
Stadt Backnang und im Umland (= Wettbewerbsanalyse)

Umsatzprognose und Umsatzherkunft
Ermittlung der Umsatzumverteilungen im Untersuchungsraum

Bewertung moglicher stadtebaulicher Auswirkungen nach § 11 Abs. 3 BauNVO

NN NN

Bewertung der raumordnerischen Beurteilungskriterien gemafs LEP Baden-Wirttem-
berg bzw. Regionalplan Stuttgart 2009

= Konzentrationsgebot

= |ntegrationsgebot

= Kongruenzgebot

= Beeintrachtigungsverbot.

Zur Erarbeitung der vorliegenden Auswirkungsanalyse wurde eine Begehung des Standortes
sowie sonstiger Einzelhandelslagen in Backnang und im Umland vorgenommen. Weiterhin
wurde auf Informationen von MB Research (Kaufkraftkennziffern), auf aktuelle Bevolkerungs-
daten aus der amtlichen Statistik und EHI Handelsdaten zurlickgegriffen.
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2.

Bauplanungsrechtliche Vorgaben

Fir die Beurteilung der Zulassigkeit von groRflachigen Einzelhandelsbetrieben ist § 11 Abs. 3
BauNVO zu beachten. Die Regelung fuhrt in ihrer aktuellen Fassung® aus:

,1.  Einkaufszentren,

2. grofifldchige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang
auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder
auf die stddtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich
auswirken kbnnen,

3. sonstige grof3flcichige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den Verkauf an
letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichne-
ten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,

sind aufSer in Kerngebieten nur in fiir sie festgesetzten Sondergebieten zu-
ldssig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere
schédliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 des Bundes-Immissions-
schutz-gesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung,
auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevélkerung im Einzugsbereich der
in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und
Landschaftsbild und auf den Naturhaushalt.

Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2
und 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfldche 1.200 m? (iber-
schreitet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafiir be-
stehen, dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m? Geschossfld-
che vorliegen oder bei mehr als 1.200 m? nicht vorliegen; dabei sind in Be-
zug auf die in Satz 2 bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Gliede-
rung und die GréfSe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der ver-
brauchernahen Versorgung der Bevélkerung und das Warenangebot des
Betriebs zu beriicksichtigen.”

Ob ein Vorhaben als EinzelhandelsgroRprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Pri-
fung getrennt voneinander zu erfolgen:

1

Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen grofflachigen Einzelhandelsbetrieb bzw. wird
die GroRflachigkeit des Vorhabens erfiillt, was i. d. R. bei einer Uberschreitung der Verkaufs-
flache von 800 m? der Fall sein wird.?

Die im § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen missen zu erwarten sein, was
regelmaRig ab einer Geschossflache von 1.200 m? anzunehmen ist (= Regelvermutung).

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis
kann im Zuge einer Einzelfallprifung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im
§ 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und
Grolke der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der
Bevolkerung und das Warenangebot des Betriebes zu bertcksichtigen.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. IS. 132);
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. IS. 176) m. W. v. 07.07.2023.

Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der
GroRflachigkeit von 700 auf 800 m? erhéht. GroRflachig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO sind
demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsflache von 800 m? tiberschreiten. Zur Verkaufsfliche zéh-
len, der Kassenvorraum (einschlieflich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung von
Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsflache zuzurechnen
sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch- / Wursttheke).
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3. Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel

Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren derzeit nahezu alle
wesentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels ihre Standortnetze. Hiermit verbunden
ist hdufig auch eine Flachenausweitung der einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da die Flachen-
inanspruchnahme aufgrund der steigenden Anforderung an die Warenprasentation, die in-
terne Logistik sowie den demografischen Wandel zunimmt.

Die einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels weisen eine unterschiedliche Ent-
wicklung auf. Wahrend Supermarkte und groRe Supermarkte ihre Marktposition ausbauen
konnten, gingen die Marktanteile der SB-Warenh&user und kleinen Lebensmittelgeschafte zu-
rick. Auch der Marktanteil von Lebensmitteldiscountern war zwischen 2019 und 2021 leicht
ricklaufig. Im Jahr 2022 konnten sie jedoch ihren Marktanteil wieder leicht erhéhen.

Abbildung 1: Entwicklung der Marktanteile im deutschen Lebensmitteleinzelhandel
2012 -2022

24
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® Discounter ® Supermarkte ® GroRe Supermarkte = SB-Warenhiuser ® Ubrige LM-Geschafte

Quelle: EHI Europdisches Handelsinstitut: Handelsdaten aktuell 2022, GMA-Darstellung 2024

Im Einzelhandel werden verschiedene Betriebstypen unterschieden. Die Ausdifferenzierung
ist dabei fir den Lebensmitteleinzelhandel verfeinert worden. Als Kriterien fur die Differenzie-
rung nach Betriebstypen wird dabei neben der Verkaufsflache v. a. auch die Sortimentsstruk-
tur und hier insbesondere der Anteil an sog. Nonfood-Waren herangezogen.

Die Definitionen fur Betriebstypen liegen seitens mehrerer Institutionen und Institute vor. Die
Begriffserklarung, auf die in vorliegender Untersuchung zurlickgegriffen wird, ist die des EHI
Retail Institute, welche im Einzelnen folgende Definitionen beinhaltet:?

3 Vgl. EHI handelsdaten aktuell 2018, S. 381.
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Kleines Lebensmittelgeschdft

Ein kleines Lebensmittelgeschdft ist ein Einzelhandelsgeschdft mit weniger als
400 m?Verkaufsfldche, das ein begrenztes Lebensmittel- und Nonfood I-Sortiment?
anbietet.

Convenience Store

Ein Convenience Store ist ein Einzelhandelsgeschdft ist einer Verkaufsfldche unter
400 m? das ein begrenztes Sortiment aus den Warenbereichen Tabakwaren, Siif3-
waren, Getrdnke, Presseartikel sowie frische Snacks und Fertiggerichte bietet. Ein
Convenience Store zeichnet sich durch seine bequeme Erreichbarkeit und (bliche
Sonntagséffnung aus. Zu den Convenience Stores gehéren Kioske und Tankstellens-
hops.

Discounter

Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschdft mit einer liblichen Ver-
kaufsfldche unter 1.000 m? das ausschliefllich in Selbstbedienung ein begrenztes,
auf umschlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I-Sor-
timent sowie ein regelmdyfsig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Non-
food s fiihrt.

Supermarkt

Ein Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschdft mit einer Verkaufsflidche zwischen
400 und 2.500 m? das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I-Artikel fiihrt
und einen geringen Verkaufsflidchen-Anteil an Nonfood Il aufweist.

Grof3er Supermarkt

Ein grofser Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschdft mit einer Verkaufsfldche zwi-
schen 2.500 und 5.000 m? das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood | und
Nonfood II-Artikel fiihrt.

SB-Warenhaus

Ein SB-Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschdft mit einer Verkaufsfldche von min-
destens 5.000 m? das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood [-Artikel sowie
ein umfangreiches Nonfood II-Angebot fiihrt.

Die Betriebstypen unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich ihrer Sortimentsstruktur. Dies
wird v. a. quantitativ durch die Zahl der gefihrten Artikel deutlich. Wahrend ein Supermarkt
im Mittel ca. 11.800 Artikel offeriert, bieten Lebensmitteldiscounter dagegen im Schnitt ledig-
lich ca. 2.300 Artikel an (vgl. Tabelle 1). Bei allen Betriebstypen liegt das Schwergewicht auf
Waren des kurzfristigen Bedarfs.

Lebensmittelvollsortimenter sprechen mit ihrem breiten und tiefen Sortiment sowie der deut-
lich starkeren Schwerpunktsetzung auf den Kernbereich Lebensmittel — Gberwiegend mit re-
gionaler Ausrichtung — z. T. andere Kauferschichten an als Discounter. So werden z. B. Artikel-
zahl der Frischwaren erhoht und Spezialsortimente im Lebensmittelbereich eingefihrt bzw.
weiter ausgebaut (z. B. Bio-Lebensmittel, Allergiker- und Didtprodukte, ethnische Spezialita-
ten). Aktionswaren aus dem Nonfood-Bereich spielen bei klassischen Supermarkten hingegen
nur eine untergeordnete Rolle, was sich auch in einer niedrigeren umsatzseitigen Bedeutung

Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung.

Ge- und Verbrauchsguter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf,
Unterhaltungselektronik, ElektrogroRgerate, Bicher und Presseartikel usw.
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des Nonfood-Bereichs ausdrickt. Das Verkaufsflaichenwachstum im Supermarktbereich ist
u. a. auf ein breiteres und tieferes Sortiment zurickzufihren, welches die gestiegenen An-
spriiche der Verbraucher widerspiegelt und auch einer Abgrenzung gegenlber den ebenfalls
grolRer werdenden Discountern dient. Damit bewegen sich die Vollsortimenter z. T. weg vom
reinen Versorgungseinkauf hin zu starker erlebnisorientiertem Einkauf. Hier spielt die Atmo-
sphére eine besondere Rolle, so werden u. a. GroRzligigkeit (breite Gange, freie Flachen mit
Verteilungsfunktion) und eine verbesserte Orientierung (,Uberschaubare”, niedrige Regale)
von den Kunden gewdiinscht. Die groReren Verkaufsflachen resultieren weiterhin aus betrieb-
lichen Anforderungen, da so zum einen die Bestiickung des Verkaufsraumes mit Waren ver-
einfacht wird (Rangieren mit Hubwagen etc.).

Tabelle 1: Sortimentsangebot von Lebensmittelvollsortimentern und Supermarkten

Hauptwarengruppen | Lebensmitteldiscounter Supermarkt GroRer Supermarkt
(D 826 m? VK) (D 1.120 m? VK) (& 3.310 m? VK)

Durchschnittliche Artikelzahl

absolut absolut absolut
Food 1.755 76 =77 11.285 76 15.730 63
Nonfood | 265 11-12 1.998 13 4.825 19
Nonfood Il 275 12 1.594 11 4.450 18

Nonfood insgesamt 23-24 3.592 2 9.275 3

540 4 7

Quelle: EHI Koln, Sortimentsbreitenerhebung. In: handelsdaten aktuell 2023

Lebensmitteldiscounter heben sich im Vergleich zu Lebensmittelvollsortimentern insbeson-
dere durch ein vergleichsweise schmales Sortiment mit einem hohen Anteil an Eigenmarken
und durch eine konsequente Niedrigpreisstrategie ab. Als weitere Besonderheit sind wech-
selnde Randsortimente, sog. ,,Aktionsware”, zu nennen, deren Artikel nicht kontinuierlich ge-
fihrt werden. Bei der Aktionsware handelt es sich Uberwiegend um Angebote aulRerhalb des
Lebensmittelbereichs. Hier kommen ganz unterschiedliche Artikel zum Verkauf, wobei ein ge-
wisser Schwerpunkt bei Bekleidung, Haushaltswaren und Elektrowaren liegt. Letztlich ist die
Artikelzusammensetzung jedoch dufRerst heterogen.

Nahezu alle bedeutenden Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels optimieren derzeit ihre
Standortnetze, was i. d. R. mit einer Flachenausweitung der einzelnen Betriebe verbunden ist.
Hauptursachen fir den steigen Flachenbedarf sind neue Anforderungen an die kundenge-
rechte Warenprasentation, Optimierungsvorgaben der internen Logistik und eine Anpassung
an den demografischen Wandel und die Ausdifferenzierung der individuellen Kundenvorlie-
ben. Die Ausdifferenzierung der Kundenwiinsche hat — sowohl bei Vollsortimentern als auch
bei Discountern — eine sukzessive Ausweitung der Sortimente mit sich gebracht. Wichtig fir
den Unternehmenserfolg ist heute das Vorhalten von Artikeln aus verschiedenen Preisberei-
chen (Marken und Eigenmarken), VerpackungsgréRen (normal, Familien-, SinglegréfRen) und
Qualitatsstufen (z. B. Lebensmittel ausdifferenziert im Hinblick auf Bio-, Didt- und Spezialle-
bensmittel).
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Bei dem am Standort Sulzbacher StralRe 164 — 166 projektierten Lebensmittelmarkt der Fa.
tegut handelt es sich um den Betriebstyp ,Supermarkt”. Der Schwerpunkt des geplanten
Marktes liegt sowohl hinsichtlich des Sortiments als auch hinsichtlich des Umsatzes eindeutig
im Bereich der nahversorgungsrelevanten Sortimente. Der Anteil nicht nahversorgungsrele-
vanter Sortimente (Nonfood Il) an der Gesamtverkaufsflache betragt klar weniger 10 %.

4, Vorhabenbeschreibung

In der Stadt Backnang bestehen Planungen zur Umgestaltung des an der Sulzbacher Stralle
164 — 166 gelegenen Areals. Die auf dem Grundstick befindliche Immobilie ist sanierungsbe-
dirftig. Zudem ist der derzeitige Zweckbau ist nicht mehr zeitgemal und erfillt die stadtebau-
lichen Anforderungen an einen reprasentativen Stadteingang nicht. Vor diesem Hintergrund
beabsichtigt die Stadtverwaltung Backnang eine Neugestaltung des Areals, deren Ziel die Auf-
wertung des nordlichen Eingangsbereiches zur Innenstadt ist.

Im Rahmen der Neugestaltung soll am Standort ein mehrgeschossiges Gebaude errichtet wer-
den in dessen Erdgeschosszone ein Lebensmittelvollsortimenter der Fa. tegut mit einer Ver-
kaufsflache von 1.400 m? untergebracht werden soll. In den Obergeschossen sind andere ge-
werbliche Nutzungen vorgesehen. Zum aktuellen Planungsstand liegen hierzu sowie zur Ge-
staltung des Gebaudes und zur Zufahrtssituation noch keine detaillierten Planungen vor.

Bislang wurde der Standort ebenfalls bereits durch eine Einzelhandelsnutzung belegt. Derzeit
steht das Gebaude allerdings leer.

Im Umfeld des Projektstandortes befinden sich weitere Einzelhandelsbetriebe. In einem Um-
kreis von max. 150 m sind ein Kik Textilfachmarkt, ein Lidl Lebensmitteldiscounter sowie ein
Deichmann Schuhfachmarkt ansassig. Aufgrund der rdumlichen Nahe ist davon auszugehen,
dass zwischen diesen Betrieben und dem geplanten tegut-Markt ein raumlich-funktionaler Zu-
sammenhang bestehen wird. Vor diesem Hintergrund wird der geplante Lebensmittelmarkt
eine Einzelhandelsagglomeration bilden (vgl. Kapitel VI)®.

6 vgl. Regionalplan Stuttgart (2009), Kapitel 2.4.3.2.8 (2).
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I.  Konzentrationsgebot

1. Makrostandort Backnang

Die Stadt Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist in der Landes- und Regionalplanung als Mittelzent-
rum in der Randzone um den Verdichtungsraum Stuttgart ausgewiesen (vgl. Karte 1). Im Jahr
2023 lebten in Backnang ca. 38.180 Einwohner’. Seit 2013 konnte die Stadt einen deutlichen
Anstieg der Bevdlkerung um 9,1 % verzeichnen. Damit hat sich die Bevolkerung in Backnang
deutlich positiver als im Rems-Murr-Kreis (2013 —2023: + 5,7 %) entwickelt. Bis 2035 geht das
Statistische Landesamt Baden-Wirttemberg von einem weiteren leichten Bevoélkerungszu-
wachs (+ 2,4 %) aus.®

Das Siedlungsgebiet von Backnang erstreckt sich auf die Kernstadt und die finf Stadtteile Hei-
ningen, Maubach, Steinbach, Strimpfelbach und Waldrems. Mit rd. 77 % der Wohnbevdlke-
rung liegt der Einwohnerschwerpunkt in der Kernstadt.? Die Gbrigen Stadtteile liegen raumlich
z. T. stark von der Kernstadt abgesetzt. Die Siedlungsstruktur der Stadt wird auch durch die
topografische Situation im Murrtal bestimmt. Die Murr wirkt als natirliche Barriere zwischen
dem nordlichen und sldlichen Kernstadtbereich. Die Altstadt flgt sich in den sog. ,Murrbo-
gen”ein.

Die verkehrliche Erreichbarkeit von Backnang ist insgesamt noch als gut zu bewerten; die Stadt
liegt unmittelbar an der BundesstralRe B 14 (Schwaébisch Hall — Waiblingen — Stuttgart), welche
westlich der Kernstadt verlduft. Uber Kreis- und LandesstraRen ist die Autobahn A 81 (Stutt-
gart- Wirzburg) in einer Distanz von ca. 16 km zu erreichen. Auch mit dem OPNV ist fiir Back-
nang eine gute Erreichbarkeit festzustellen. Backnang verfiigt Gber eine Anbindung an das Re-
gionalbahn- und S-Bahn-Netz der Region Stuttgart.

Im Jahr 2023 waren in Backnang ca. 14.430 sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am Ar-
beitsort registriert, davon ca. 33 % im produzierenden Gewerbe, ca. 21 % in Handel, Verkehr
und Gastgewerbe sowie ca. 45 % in den sonstigen Dienstleistungen. Im Vergleich zum Rems-
Murr-Kreis sind in der Stadt Uberdurchschnittlich viele Beschéftigte im Bereich der sonstigen
Dienstleistungen tatig (Rems-Murr-Kreis: 38 % produzierendes Gewerbe, 20 % Handel, Ver-
kehr und Gastgewerbe, 41 % sonstige Dienstleistungen). Fir die Stadt Backnang ist ein nega-
tiver Pendlersaldo festzuhalten. 9.822 Berufseinpendlern stehen 11.362 Berufsauspendler ge-
genUber.

Die Einzelhandelsstruktur von Backnang wird im Wesentlichen durch folgende Lagen charak-
terisiert (vgl. Karte 2):

y 4 Die Innenstadt von Backnang erstreckt sich im Stiden bis zur Oberen Bahnhofstralke, im
Westen bis zu FriedrichstralBe, im Norden bis zur TalstralBe und zur GartenstraRe. Sie
umfasst auch den stdlichen Teil der Sulzbacher StrafRe. Die innerstadtische Hauptein-
kaufslage umfasst im Wesentlichen die MarktstraRe und die GerberstralRe sowie die als
FuRgdngerzone ausgewiesenen Teilbereiche dazwischen und weist einen nahezu durch-
gangigen Geschaftsbesatz auf. Insgesamt existiert hier ein breiter Branchenmix mit
deutlichem Schwerpunkt im mittelfristigen Bedarfsbereich, wobei lokale und kleinfla-
chig strukturierte Anbieter dominieren.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Wirttemberg, Stand: 31.12.2023.

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Wirttemberg; regionalisierte Bevolkerungsvorausberechnung; Ba-
sis: 2020, obere Variante; Prognosezeitraum 2023 — 2035; GMA-Berechnungen 2024.

Kernstadt inkl. Sachsenweiler; Quelle: Stadt Backnang, Stand: 31.03.2023.
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y 4

2.

Ein weiterer Einzelhandelsschwerpunkt befindet sich in den dezentralen und vorrangig
autokundenorientierten Einkaufslagen in den Gewerbegebieten im nérdlichen Teil der
Kernstadt (Sulzbacher StralRe) und im stdlichen Teil der Kernstadt (Weissacher StralRe /
Industriestralle). Hier haben sich eine Reihe groRflachiger Betriebe angesiedelt (z. B.
Lebensmitteldiscounter und SB-Warenhduser, Bekleidungs- und Schuhfachmarkte,
Elektrofachmarkt, Mobel- / Einrichtungsanbieter, Bau- und Heimwerkerfachmarkte).
Als weitere dezentrale Lage ist der Standort des Opti-Einrichtungshauses im Stadtteil
Waldrems anzuftihren.

Nahversorgungslagen sind in Backnang nur unterdurchschnittlich ausgepragt. In den
Stadtteilen von Backnang gibt es heute lediglich einen rudimentéren Einzelhandelsbe-
satz, der sich weitgehend auf Backereien oder Kleinbetriebe beschrankt.

Im Hinblick auf das nérdliche Stadtgebiet von Backnang, ist festzustellen, dass hier in
raumlicher Ndahe zur Wohnbebauung mit Lidl und Norma nur zwei Nahversorgungsbe-
triebe vorhanden sind.*® Die Verkaufsflaichenausstattung im Nahrungs- und Genussmit-
telbereich liegt in diesem Gebiet mit einem Wert von ca. 218 m? VK / 1.000 EW deutlich
unterhalb des Bundesdurchschnitts (ca. 450 m? VK / 1.000 EW!!).*2 Zudem sind hier
auch qualitative Defizite in der Versorgungsstruktur festzustellen, da das Angebot ein-
seitig auf das Lebensmitteldiscountsegment ausgerichtet ist. Ein Vollsortimenter mit ei-
nem breiten und tiefen Angebotsspektrum und einer Frischetheke ist nicht vorhanden
(vgl. auch Ausfihrungen in Kapitel V.1).

Konzentrationsgebot — landes- und regionalplanerische Vorgaben

Zundchst ist in einem ersten Schritt zu bewerten, ob die Stadt Backnang unter landes- und
regionalplanerischen Gesichtspunkten zur Ansiedlung bzw. Erweiterung groRflachiger Einzel-
handelsbetriebe geeignet ist. In diesem Zusammenhang ist die sog. ,raumordnerische Kern-
regelung / Konzentrationsgebot” zu prifen.

MaRgeblich hierfir ist Ziel 3.3.7 des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-Wirttemberg:

3.3.7(2) Einkaufszentren, grofSficichige Einzelhandelsbetriebe und sonstige grofsfld-
chige Handelsbetriebe fiir Endverbraucher (Einzelhandelsgrofsprojekte) sol-
len sich in das zentralértliche Versorgungssystem einfligen; sie diirfen in der
Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder er-
weitert werden.

10

11

12

Der Projektstandort des Vorhabens befindet sich im nordlichen Stadtgebiet von Backnang an der Sulzba-
cher StraRe.

Zur Bewertung der Angebotssituation im Lebensmittelbereich wird als Vergleichsmalstab die Verkaufsfla-
chenausstattung pro 1.000 EW herangezogen. Durch die Normierung der Verkaufsflache mit den Einwoh-
nerzahlen konnen die vorhandenen Angebotsstrukturen mit den bundesdeutschen Durchschnittswerten
verglichen werden. Fiur einen Vergleich des Verkaufsflachenbestandes werden die Verkaufsflachenerhe-
bungen des EuroHandelsInstitutes (EHI) herangezogen. Dieses ermittelt jahrlichen den Verkaufsflachenbe-
stand des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Dabei werden Spezialgeschéfte (z. B. kleinere Bio-
markte) und nicht organisierter Lebensmitteleinzelhandel sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Backe-
reien, Metzgereien) und Getrankemarkte nicht bericksichtigt. Die Verkaufsflache der Betriebe wird dabei
inkl. Nonfood-Verkaufsflachen erfasst. Anhand dieser Erhebungsmethodik lasst sich aktuell fir die Bundes-
republik Deutschland eine Verkaufsflaichenausstattung im Lebensmittelbereich von rd. 450 m? VK / 1.000
EW festhalten.

Der Projektstandort befindet sich im nordlichen Kernstadtgebiet an der Sulzbacher Strale. Grundlage fur
die Berechnung der Verkaufsflachenausstattung bildet die Zone | des vorhabenbezogenen Einzugsgebietes
und die dort ansassigen Lebensmittelmarkte.
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Hiervon abweichend kommen auch Standorte in Kleinzentren und Gemein-
den ohne zentralortliche Funktion in Betracht, wenn

- dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der
Grundversorgung geboten ist oder

- diese in Verdichtungsrdumen liegen und mit Siedlungsbereichen be-
nachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen
sind.

Auch im Regionalplan Stuttgart®® und im Einzelhandelserlass Baden-Wirttemberg!* wird die o. g.
Regelung nachrichtlich aufgegriffen. Erganzend fihrt der Regionalplan Stuttgart im Hinblick auf
Standorte flr groRflachige Einzelhandelsbetriebe in Plansatz 2.4.3.2.2 (Z) folgendes aus:
(4)  Einzelhandelsprojekte, die ausschliefslich der Grundversorgung der Einwoh-
ner dienen und keine schddlichen Wirkungen erwarten lassen, insbeson-
dere auf die zentralortlichen Siedlungs- und Versorgungskerne und die
wohnortnahe Versorgung der Bevélkerung anderer Gemeinden oder deren
Ortskerne, sind auch in Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralértliche
Funktion zuldssig. Fur die vorgenannten EinzelhandelsgrofSprojekte gelten
die Plansdtze 2.4.3.2.3 bis 2.4.3.2.5 nicht. Ausschliefslich der Grundversor-
gung dienen Einzelhandelsgrofsprojekte, deren Sortiment Nahrungs- und
Genussmittel einschliefslich Getrdnke sowie Drogerieartikel umfasst; sons-
tige Waren diirfen nur als Nebensortiment auf nicht mehr als 10 % der Ver-
kaufsfldche angeboten werden.

In der Begriindung des Plansatzes wird die Glltigkeit des Plansatzes explizit auch auf die Stadt-
teile der Zentralen Orte ausgedehnt. Hierin heif3t es:

,,Dies gilt ebenso in Bezug auf die wohnortnahe Grundversorgung in den Stadttei-
len der Unter- und Mittelzentren sowie dem Oberzentrum. “*

Basierend auf den vorstehenden Ausfiihrungen kann das Vorhaben hinsichtlich des Konzent-
rationsgebotes wie folgt bewerten:

F Der geplante tegut-Markt kann eindeutig als Betrieb der Grundversorgung eingestuft werden
kann (vgl. Kapitel I. 3).

# 'm nordlichen Stadtgebiet von Backnang sind sowohl in quantitativer Hinsicht (unterdurch-
schnittliche Verkaufsflachenausstattung) als auch in qualitativer Hinsicht (einseitige Ausrich-
tung auf das Lebensmitteldiscountsegment) Defizite in der Versorgungsstruktur festzustellen.
Mit der Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters am Projektstandort konnte die
Grundversorgung in diesem Teilbereich der Kernstadt deutlich verbessert werden.

# Die Analyse der Umsatzumverteilungswirkungen (vgl. Kapitel V. 3.) zeigt, dass von dem
Vorhaben keine schddlichen Wirkungen auf die zentralértlichen Siedlungs- und Versor-
gungskerne und die verbrauchernahe Versorgung in Backnang und in den Kommunen im
Umland ausgehen.

Die raumordnerische Kernregelung bzw. das Konzentrationsgebot werden am Standort Backnang
erfullt.

B Quelle: Regionalplan Stuttgart, Kapitel 2.4.3.2 Standorte fir Einkaufszentren, groRflachige Einzelhandels-

betriebe und sonstige groRflachige Handelsbetriebe.

4 Quelle: Einzelhandelserlass Baden-Wirttemberg, Kapitel 3.2 raumordnerische Kernregelung.

= Vgl. Regionalplan Stuttgart, Begrindung zu Plansatz 2.4.3.2.2
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Karte 1: Lage der Stadt Backnang und zentral6rtliche Struktur im Untersuchungsraum
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Karte 2: Einzelhandelsstrukturen in Backnang
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Ill.  Integrationsgebot

Zur Prifung des Integrationsgebotes ist der Untersuchungsstandort unter Berlcksichtigung
relevanter Kriterien wie Lage zum zentralen Versorgungsbereich, Lage zu den Wohngebieten
(= Nahversorgungsfunktion) sowie verkehrliche Erreichbarkeit einzuordnen und hinsichtlich
seiner stadtebaulichen Integration und seiner Nahversorgungsfunktion zu beurteilen.

1. Mikrostandort Sulzbacher StraRe 164 — 166

Der Projektstandort befindet sich im Norden der Backnanger Kernstadt im Bereich der Sulzba-
cher StraRe 164 — 166 (vgl. Karte 3). Das Areal wird im Norden und Siiden jeweils von einem
Gewerbebetrieb begrenzt. Im Westen grenzt das Grundstlck an die Sulzbacher Stralle und im
Osten an eine landwirtschaftliche Flache. An dem Standort befindet sich derzeit eine einge-
schossige Handelsimmobilie, in der zuletzt kurzzeitig ein Markt der Fa. Woolworth unterge-
bracht war. Die Distanz zur Backnanger Innenstadt (Kreuzungsbereich Sulzbacher StraRe /
Burgberg) betragt ca. 1.200 m (Luftlinie).

Das Standortumfeld wird durch verschiedene Nutzungen gepragt. In noérdlicher Richtung
schlieBen sich gewerbliche Nutzungen (u. a. Fa. Steinhofer Automobiltechnik, Baumaschinen-
handel, KiK, Lidl) an. Ostlich des Projektstandortes befinden sich landwirtschaftliche Nutzfl&-
chen. Im Stiden grenzt ein weiterer Gewerbebetrieb (Bad Forum — Adolf Wurst GmbH) an den
Standort an. Der Bereich stdlich dieses Betriebes wird durch Mehrfamilienhduser und ein-
zelne kleinere Gewerbebetriebe, welche sich direkt an der Sulzbacher StraRe befinden (Auto-
handel, Tankstelle), gepragt. Westlich des Projektareas sind im Kreuzungsbereich Sulzbacher
StralRe / Dresdner Strale weitere Wohngebaude, Gberwiegend in verdichteter Bauweise, vor-
handen. Das Wohngebiet erstreckt sich weiter entlang des Dresdner Rings. Im Bereich des
Projektstandortes dominieren im weiteren Verlauf an der Westseite der Sulzbacher Stral3e
gewerbliche Nutzungen (z. B. Koffershop Tasko, Deichmann, Istanbul Bazar, Autohaus Bru-
nold).

Die Erreichbarkeit des Projektstandortes fir FuRganger ist Uber strallenbegleitende Gehwege
an der Sulzbacher StraRe gegeben. Uberquerungsméglichkeiten am Berliner Ring, am Dresd-
ner Ring sowie an der Sulzbacher StralRe auf Hohe des Bad Forumes, stellen die Erreichbarkeit
des Projektareals aus den umliegenden Wohnquartieren sicher. Entlang der Sulzbacher Strafse
ist auch ein Radweg vorhanden. An den OPNV ist der Vorhabenstandort tiber die Bushalte-
stelle ,Backnang Fornsbacher Weg” angebunden, die sich ca. 130 m (FuRweg) sidwestlich des
Standortes befindet. Die Bushaltestelle ,Berliner Ring“ ist ca. 190 m stdlich, an der Sulzbacher
StraRe, situiert.

Mit dem Pkw kann das Projektareal aus stdlicher und nérdlicher Richtung Gber die Sulzbacher
StraRe und die dort vorhandene Zufahrt angefahren werden. Der Dresdner Ring und der Ber-
liner Ring stellen eine Anbindung der beiden westlich und 8stlich der Sulzbacher Stralle 164 —
166 situierten Wohngebiete sicher. Die StraRen fungieren als HaupterschlieBungsstralRen der
beiden Wohnquartiere.

Der Vorhabenstandort befindet sich in einer Scharnierlage zwischen den beiden stdlich gele-
genen Wohngebieten und den gewerblichen Nutzungen entlang der Sulzbacher Stralle im
Norden. Der am Vorhabenstandort geplante Lebensmittelvollsortimenter kann daher eine
Nahversorgungsfunktion fur die beiden Wohngebiete Ubernehmen. Im fuRlaufigen Einzugs-
bereich des Projektstandortes (700 m-Radius) leben ca. 3.480 Menschen (vgl. Karte 4).
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Karte 3: Mikrostandort ,Sulzbacher StralRe 164 - 166
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Karte 4: FuRlaufige Erreichbarkeit des Projektstandortes an der Sulzbacher Stralle 164 - 166
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Quelle: Panadress; Stand: 2022; GMA-Bearbeitung 2024
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Die spezifischen Eigenschaften des Standortes kénnen in positive und negative Standortfakto-
ren gegliedert werden. Als wesentliche Eigenschaften des Projektstandortes sind anzufihren:

Positive Standortfaktoren:

+ fulRlaufige Nahversorgungsfunktion flr die Bewohner der beiden sidlich gelegenen
Wohngebiete

+ Anbindung an das ortliche FuBwegenetz

+ gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad

+ OPNV-Anschluss in fuRlaufiger Distanz vorhanden

+ gute Erreichbarkeit mit dem Pkw durch Lage an einer Hauptverkehrsstral3e
+ ausreichendes Flachenpotenzial

Negative Standortfaktoren:

— Lage aulRerhalb des von der Regionalplanung festgesetzten Vorranggebietes flr Einzel-
handelsgroRprojekte (vgl. Kapitel Il1. 2.).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Projektstandort in einer Scharnierlage zwi-
schen einem Gewerbegebiet und zwei Wohnquartieren befindet. Im 700 m-Radius leben je-
doch ca. 3.480 Einwohner, fir die der geplante Lebensmittelvollsortimenter eine fuRlaufige
Nahversorgungsfunktion Gbernehmen kénnte.

2. Integrationsgebot — landes- und regionalplanerische Vorgaben

Das Integrationsgebot ist auf Ziel 3.3.7.2 LEP Baden-Wirttemberg zurlickzufihren:

,[...] Einzelhandelsgrofsprojekte sollen vorrangig an stddtebaulich integrierten
Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. [...].”

Der Einzelhandelserlass Baden-Wirttemberg fiihrt unter 3.2.2.3 weiter aus, dass ein Einzel-
handelsgroRprojekt im zentralortlichen Versorgungskern (Stadt- und Ortskern) errichtet, er-
weitert oder diesem in unmittelbarer Ndhe zugeordnet werden soll, so dass in der Regel keine
Beeintrdachtigung der Funktionsfahigkeit dieses Versorgungskerns der Standortgemeinde ge-
geben ist.

,[...] Solche Standorte haben deshalb Vorrang vor stddtebaulichen Randlagen [...].*

Diesen Vorgaben wird auch seitens des Regionalplans Stuttgart (Plansatz 2.4.3.2.3) Rechnung
getragen.

(1) Standorte fiir zentrenrelevanten EinzelhandelsgrofSprojekte [...] sind nur in
den zentralértlichen Siedlungs- und Versorgungskernen und nur in den in
der Raumnutzungskarte dargestellten und als Vorranggebiete gebiets-
scharf festgelegten Standorten flir zentrenrelevante Einzelhandelsgrofspro-
jekte vorzusehen.

(2)  Auferhalb dieser Vorranggebiete sind Standorte fiir zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgrofSprojekte ausgeschlossen (Ausschlussgebiet).”
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Im Rahmen der Zuordnung von regionalbedeutsamen EinzelhandelsgroRprojekten zu den Ver-
sorgungskernen wurden flr Ober,- Mittel und Unterzentren gebietsscharf die Versorgungs-
kerne, in denen regionalbedeutsame EinzelhandelsgroRprojekte mit zentrenrelevanten Sorti-
menten konzentriert und angesiedelt werden sollen, abgegrenzt. AuBerhalb der Versorgungs-
kerne sind regionalbedeutsame EinzelhandelsgroRprojekte mit zentrenrelevanten Sortimen-
ten ausgeschlossen.® Fir die Stadt Backnang wurde folgender Bereich als Versorgungskern
abgegrenzt:

tbereiche fir EinzelhandelsgrolRprojekte in Backnang

W= )
'St

Abbildung 2: Festlegungen Standor

I

E

e Projektstandort

1 Standort for zentrenrelevante Einzelhandek
" projekte (VRG), PS 24.323(Z)

lg[ Erganzungsstandorte, PS 2.4 32.5 (G)

Quelle: Regionalplan Stuttgart 2009
GMA-Bearbeitung 2024

Der Projektstandort an der Sulzbacher StralRe 164 — 166 befindet sich demnach auRRerhalb des
von der Regionalplanung festgesetzten Vorranggebietes flr EinzelhandelsgroRprojekte mit
zentrenrelevanten Sortimenten.

Die Bedeutung der wohnungsnahen Grundversorgung unterstreicht dartber hinaus der fol-
gende Plansatz des Verbandes Region Stuttgart (Plansatz 2.4.3.2.1).

(1)  Die wohnungsnahe Grundversorgung (Nahversorgung) soll méglichst in al-
len Stddten und Gemeinden gewdhrleistet und gesichert werden. Einzel-
handelsbetriebe sollen verbrauchernah und stddtebaulich integriert in
glinstiger Zuordnung zu den Stadt- und Ortszentren oder zusammenhdn-
genden Wohngebieten angesiedelt werden.

(2)  Bei der Standortwahl und der VerkehrserschlieSung von Einzelhandelsbe-
trieben soll Belangen der nicht oder nicht stdndig liber ein motorisiertes In-
dividualverkehrsmittel verfligenden Bevélkerung und mobilitdtseinge-
schrénkter Personen besondere Beachtung geschenkt werden. Die Stand-
orte sollen ftir den Fufsgdnger- und Fahrradverkehr gut erschlossen und mit
dem &ffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein.

% Vgl. hierzu Regionalplan 2009 Stuttgart. Plansatz 2.4.3.2.3 (2).
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AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG EINES LEBENSMITTELMARKTES IN BACKNANG, SULZBACHER STRASSE

3. Bewertung des Integrationsgebotes

Unter Zugrundelegung der Analyse des Mikrostandortes sowie den landes- und regionalpla-
nerischen Vorgaben wird das Vorhaben nachfolgend im Hinblick auf das Integrationsgebot be-
wertet.

Im Hinblick auf seine stadtebauliche Integration kann der Projektstandort an der Sulzbacher
StraBe wie folgt bewertet werden:

y 4 Der Projektstandort des zur Ansiedlung geplanten Lebensmittelvollsortimenters befin-
det sich in rdumlicher Nahe zu zwei gréfieren Wohngebieten. So sind sidwestlich des
Vorhabenstandortes im Bereich Dresdner Ring / Sulzbacher Strale mehrere Mehrfami-
lienhduser situiert. Im Verlauf des Dresdner Rings schlieSen sich weitere z. T. verdich-
tete Wohnbereiche an. Sudlich und siddstlich des Projektstandortes sind ebenfalls
Wohnnutzungen, z. T. in verdichteter Bauweise, vorhanden (v. a. entlang des Berliner
Rings). Insgesamt leben im fuRklaufigen Einzugsbereich des Projektstandortes ca. 3.480
Menschen. Fir die Bewohner dieser beiden Wohnquartiere kann der geplante Lebens-
mittelvollsortimenter eine fulllaufige Nahversorgungsfunktion Gbernehmen.

J Uber Gehwege entlang der Sulzbacher StraRe, des Berliner Rings und des Dresdner
Rings sowie entsprechende FulRgangeriberwege lUber die genannten StraRen ist der
Projektstandort aus den umliegenden Wohngebieten ohne Probleme zu erreichen.
Auch die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad ist durch einen Radweg an der Sulzbacher
StralRe sichergestellt. Am Dresdner Ring befinden sich in fullaufiger Distanz (Entfernung
ca. 130 m bzw. 190 m) zwei Bushaltestellen. Dadurch ist der Projektstandort auch mit
dem OPNV aus dem (brigen Stadtgebiet erreichbar.

y 4 Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters kann die wohnortnahe Ver-
sorgungsfunktion im nordlichen Kernstadtgebiet von Backnang deutlich verbessert wer-
den. Bisher sind in raumlicher Nahe zu den beiden gréReren Wohngebieten nur die Le-
bensmitteldiscounter Norma und Lidl vorhanden. Das SB-Warenhaus der Fa. Kaufland
ist von den meisten Bereichen der beiden Wohnquartiere fuRldufig nicht erreichbar.

Mit der Ansiedlung des bislang nicht vorhandenen Betriebstyps , Lebensmittelvollsorti-
menter”, welcher im Vergleich zu einem Lebensmitteldiscounter tber ein breiteres und
tieferes Sortiment (u. a. Frischetheke) verfligt, kann die Nahversorgungssituation im
nordlichen Kernstadtgebiet von Backnang in qualitativer Hinsicht deutlich verbessert
werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der geplante Lebensmittelvollsortimenter eine Nah-
versorgungsfunktion fur die im nordlichen Kernstadtgebiet von Backnang lebenden Menschen
Ubernehmen kann. Da der Markt ausschlielich der Grundversorgung dient (vgl. Kapitel I. 3.
und Il. 2) und aus dem Vorhaben keine schadlichen Auswirkungen auf die Versorgungsstruk-
turen in Backnang und im Umland resultieren (vgl. Kapitel V. 3), ist die Realisierung des pro-
jektierten tegut-Marktes auch auBerhalb des Vorranggebietes ist grundséatzlich zulassig.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass der Projektstandort als stadtebaulich integriert
einzustufen ist.
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IV. Kongruenzgebot

Zur Prufung des Kongruenzgebotes ist das erschlielbare Einzugsgebiet und das dort vorhan-
dene Bevdlkerungs- und Kaufkraftpotenzial zu ermitteln. Uber das Marktanteilkonzept ist in
einem weiteren Schritt die Umsatzprognose und letztlich die Umsatzherkunft vorzunehmen.
Dies ist Grundlage zur Einordnung und Bewertung des Kongruenzgebotes.

1. Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevdlkerungspotenziale

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes fir den geplanten tegut-Markt kommt
eine wesentliche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorhabens zu. So bildet das ermittelte
Einzugsgebiet die Grundlage fir alle spateren Berechnungen zur Ermittlung des Bevolkerungs-
und Kaufkraftpotenzials sowie des Vorhabenumsatzes bzw. der Umsatzherkunft.

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit
regelmaligen, dauerhaften und ausgepragten Einkaufsbeziehungen an den Projektstandort
gerechnet werden kann. Das Einzugsgebiet |asst sich darlber hinaus ggf. nach Zonen unter-
gliedern und strukturieren, aus denen eine gleichmaRige Kundeneinkaufsorientierung an den
Projektstandort zu erwarten ist. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer Erreichbar-
keit des Standortes sowie der Wettbewerbskonstellation im Raum ist dabei i. d. R. von einer
Abnahme der Kundenbindung an den Standort auszugehen.

Zur Abgrenzung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung folgende Kriterien
herangezogen:

#  wesentliche Strukturdaten und Rahmenbedingungen im Untersuchungsraum (z. B.
Topografie, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen, Wirtschaftsstruktur)

#  verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen

N

Betriebstyp, Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur des Vorhabens

#  Wettbewerbssituation und Einkaufsalternativen in Backnang und den umliegenden
Stadten und Gemeinden (vgl. Kapitel V. 1.)

y 4 Kundenzufihrungseffekte durch Lage innerhalb einer Einzelhandelsagglomeration
(rdumliche N&he zu Lidl, Kik, Deichmann)

y 4 Ergebnisse aus anderen GMA-Untersuchungen in Backnang und der Region (z. B. As-
pach, Auenwald, Sulzbach a. d. Murr, Weissach im Tal).

Unter Berlcksichtigung der o. g. Faktoren lasst sich fur den geplanten Lebensmittelvollsorti-
menter der Fa. tegut folgendes Einzugsgebiet abgrenzen (vgl. Karte 5):

J Zonel: nordliches Kernstadtgebiet Backnang ca. 8.700 Einwohner
J  Zonell: Stadtteil Strimpfelbach ca. 980 Einwohner
#F  Zonelll: nordostliches Kernstadtgebiet Backnang ca. 5.980 Einwohner
J  Zonenl, Ilund Il ca. 15.660 Einwohner.?’

7 Quelle: panadresse: Stand 2022
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Das Einzugsgebiet des geplanten tegut Lebensmittelvollsortimenters in Backnang am Standort
Sulzbacher Strafse 164 — 166 erstreckt sin der Zone | auf das nérdliche Kernstadtgebiet. Es wird
im Studwesten von der Aspacher StralRe und im Westen von der B 14 begrenzt. Im Norden
reicht es bis zum Kreuzungsbereich der Sulzbacher Stralle mit der B 14. Nach Osten erstreckt
sich die Zone | bis zum Bereich Zeller Weg / Zwischenéckerle. Die Zone Il des Einzugsgebietes
wird vom nordlich der Kernstadt gelegenen Backnanger Stadtteil Strimpfelbach gebildet. Die
Zone lll umfasst das dstliche Kernstadtgebiet. Uber den Stettiner Ring, welcher in den Potsda-
mer Ring und schlieflich in den Berliner Ring Ubergeht, ist der Projektstandort fir die im Ost-
lichen Bereich der Backnanger Kernstadt gelegenen Wohngebiete gut erreichbar.

Eine weitere Ausdehnung des Einzugsgebietes ist vor dem Hintergrund der vorhandenen
Wettbewerbssituation und der topografischen Rahmenbedingungen nicht realistisch. So be-
findet sich im Osten des zentralen Versorgungsbereichs mit Edeka und Lidl ein starker Wett-
bewerbsstandort. Von den sidwestlich und stidlich gelegenen Bereichen der Kernstadt ist der
Projektstandort nicht auf direktem Weg erreichbar. Hier bestehen andere Einkaufsalternati-
ven im Vollsortimentsbereich (z. B. Rewe, Kaufland).

2. Kaufkraft im Einzugsgebiet

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen betragt die
ladeneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschlieBlich der Ausgaben im Lebensmittelhandwerk
in Deutschland pro Kopf der Wohnbevolkerung

ca. € 6.864%¢

Bezogen auf das konkrete Vorhaben in Backnang, dessen Sortimentsschwerpunkt im Nah-
rungs- und Genussmittelbereich liegt, betragen die Pro-Kopf-Ausgaben

ca.2.930 €.

Bei der Kaufkraftberechnung fir das Einzugsgebiet ist dariiber hinaus das lokale Kaufkraftni-
veau® zu beachten. GemaR aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in
Backnang bei 102,1 und damit leicht Gber dem Bundesdurchschnitt (= 100,0).

Fir das Einzugsgebiet belduft sich das Kaufkraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelbe-
reich insgesamt auf ca. 46,8 Mio. €. Davon entfallen auf

J Zonel: nordliches Kernstadtgebiet Backnang ca. 26,0 Mio. €
J  Zonell:  Stadtteil Strimpfelbach ca. 2,9 Mio. €
#F  Zonelll: nordostliches Kernstadtgebiet Backnang ca. 17,9 Mio. €

18 Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken.

19 Ohne Randsortimente (Nonfood | und Il), wie z. B. Drogeriewaren, Haushaltswaren, Tiernahrung.

20 Quelle: MB Research, 2022. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.
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Karte 5: Einzugsgebiet des geplanten tegut-Marktes in Backnang, Sulzbacher Strale 164 - 166
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3. Umsatzprognose

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteil-
konzept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Mo-
dell bestimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der
erzielbaren Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.?! Somit be-
schreibt das Modell, in welchem Ausmal das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhan-
denen Kaufkraftvolumens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden.

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens ldsst sich
anhand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens
ableiten. Hingegen lasst das Marktanteilkonzept keine direkten Riickschlisse auf die durch das
Vorhaben ausgeldsten Umsatzumlenkungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Aus-
kunft darlber, wo die durch das Vorhaben generierten Umsatze bisher gebunden sind und
wie sich diese nach dem Markteintritt des Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung
der Umsatzumlenkungen fir das Vorhaben wird in Kapitel V.,3. ausfihrlich behandelt.

Folgende Umsatzprognose ldsst sich flr den geplanten tegut-Markt mit einer Verkaufsflache
von ca. 1.400 m? anhand des Marktanteilkonzepts ermitteln:?

Tabelle 2: Umsatzprognose anhand des Marktanteilkonzeptes (tegut mit 1.400 m? VK)

I\::tr:itl_ Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz-
Food Food Nonfood gesamt herkunft
g in Mio. € | in Mio. €* in Mio. € in %
in %
Zone | 26,0 15 3,9 0,4 4,3 64
Zone |l 2,9 10 0,3 <0,1 0,3-0,4 5
Zone |l 17,9 5 0,9 0,1 1,0 15
Streuumsatze aus dem Ubrigen Stadtgebiet 03 <01 03-0,4 5
Backnang
Backnang insgesamt 54 0,6 6,0 89
Streuumsatze von auRerhalb der Stadt 0,6 01 0,7 11
Backnang
Insgesamt 6,0 0,7 6,7 100

Der Umsatzanteil im Nonfoodbereich betragt beim Anbieter tegut ca. 10 %. Hinsichtlich der Kundenherkunft wurde von

mit dem Lebensmittelbereich vergleichbaren Werten ausgegangen.

GMA-Berechnungen 2024 (ca.-Werte, Rundungsdifferenzen maoglich)

Somit lasst sich fur den geplanten tegut-Markt mit einer Verkaufsfliche von 1.400 m? eine
Gesamtumsatzleistung von ca. 6,7 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen ca. 6,0 Mio. € auf den
Lebensmittelbereich und ca. 0,7 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich.

Die Betrachtung der Umsatzherkunft zeigt, dass etwa 84 % des Umsatzes aus dem abgegrenz-
ten Einzugsgebiet stammen. Dabei wird ersichtlich, dass der Marktanteil in der Zone Il deut-
lich geringer ausgepragt ist als in den Zonen | und Il. Dies ist auf den starken Wettbewerbs-

21 In die Ermittlung der Marktanteile flieRen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen

am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation im selben Marktsegment
sowie Kopplungs- und Agglomerationseffekte.

2 Rechenvorgang: Kaufkraft der Wohnbevolkerung x Marktanteil = Umsatz des Vorhabens.
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standort an der GartenstralRe zurlickzufihren, wo mit Edeka und Lidl zwei attraktive Lebens-
mittelmdrkte ansdssig sind. Etwa 15 % des Umsatzes wird durch Kunden von aullerhalb des
abgegrenzten Einzugsgebietes generiert. Dabei entfallen ca. 5 % auf Kunden aus dem (brigen
Stadtgebiet von Backnang. Weitere 11 % flieRen durch Kunden von aufRerhalb des Stadtgebie-
tes (v. a. Pendler, Zufallskunden) an den Standort zu. Der Umsatzanteil mit Kunden aus dem
Stadtgebiet Backnang liegt bei insgesamt ca. 89 %.

4, Kongruenzgebot

Das Kongruenzgebot fordert zunéachst, dass sich EinzelhandelsgroRprojekte in das zentralort-
liche System einfligen missen. Dabei ist die raumordnerische Kernregelung zu beachten. Dar-
Uber hinaus soll die Verkaufsflache des EinzelhandelsgrolRprojektes so bemessen sein, dass
deren Einzugsgebiet den zentraldrtlichen Verflechtungsbereich nicht wesentlich Gberschreitet
(vgl. LEP BW Ziel 3.3.7 und 3.3.7.1).

Konkretisiert wurden diese Vorgaben durch die Regelung im Einzelhandelserlass Baden-Wurt-
temberg (vgl. Pkt. 3.2.1.4):
,Eine Verletzung des Kongruenzgebots liegt vor, wenn der betriebswirtschaftlich
angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralértlichen Verflechtungsbe-
reich der Standortgemeinde wesentlich iiberschreitet. Eine wesentliche Uber-

schreitung ist i.d.R. gegeben, wenn mehr als 30 % des Umsatzes aus RGumen
aufSerhalb des Verflechtungsbereiches erzielt werden soll.”

5. Bewertung des Kongruenzgebotes

Basierend auf der aus der Umsatzprognose ableitbaren Umsatzherkunft sowie den landespla-
nerischen Vorgaben l&sst sich das Kongruenzgebot wie folgt bewerten:

#  Das Einzugsgebiet des geplanten tegut Lebensmittelvollsortimenters erstreckt sich aus-
schlieBlich auf Teilbereiche der Stadt Backnang. So umfasst die Zone | den noérdlichen
Kernstadtbereich, wahrend sich die Zone Il auf den ndrdlich gelegenen Stadtteil Strimp-
felbach erstreckt. Die Zone Il umfasst das norddstliche Kernstadtgebiet.

y 4 Basierend auf der Umsatzherkunft sowie den landesplanerischen Vorgaben ist festzu-
stellen, dass ca. 89 % des durch das Vorhaben generierten Umsatzes aus Backnang
selbst stammen wird. Ca. 11 % flieBen als Streuumsatze von aulierhalb der Stadt Back-
nang (z. B. durch Pendler, Zufallskunden) an den Projektstandort zu. Der im Einzelhan-
delserlass genannte Schwellenwert von ca. 30 % wird damit nicht erreicht.

Zusammenfassend ldsst sich festzuhalten, dass die Vorgaben des Kongruenzgebotes durch das
Vorhaben deutlich eingehalten werden. Das Vorhaben hat praktisch keine (berértliche Be-
deutung.
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V.  Beeintrachtigungsverbot

Zur Prifung des Beeintrachtigungsverbotes ist zunachst die Angebots- und Wettbewerbssitu-
ation fir das Vorhaben im Einzugsgebiet bzw. im Umfeld darzustellen und hinsichtlich ihrer
stadtebaulichen und nahversorgungsbezogenen Relevanz und Leistungsfahigkeit zu bewer-
ten. Ausgehend davon lassen sich die durch das Vorhaben zu erwartenden wettbewerblichen
bzw. prifungsrelevanten stadtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen ermit-
teln.

1. Angebots- und Wettbewerbsstrukturen im Einzugsgebiet

Als Wettbewerber fiir den geplanten tegut-Markt gelten grundsatzlich alle Ladengeschéfte, in
denen Warengruppen angeboten werden, welche Uberschneidungen mit dem Hauptsorti-
ment des tegut-Marktes aufweisen. Infolge der FlachengrofRe und der Vertriebsform des pro-
jektierten Lebensmittelmarktes ist allerdings davon auszugehen, dass die wettbewerblichen
Auseinandersetzungen in erster Linie mit grof¥flachigen Lebensmittelmarkten, v. a. Super-
markten Discountern und SB-Warenhdausern, erfolgen werden.

Im Einzugsgebiet des Vorhabens ist in der Zone | im Nahrungs- und Genussmittelsektor auf
folgende relevante und strukturprdgende Anbieter hinweisen (vgl. Karte 6):

# Lidl (Lebensmitteldiscounter), Sulzbacher StraRe, ca. 1.300 m? VK: Gewerbegebietslage,
Uberwiegend autokundenorientiert, weitere Einzelhandelsbetriebe (KiK-Textildiscoun-
ter, Backerei Mildenberger, Deichmann-Schuhfachmarkt) im Standortumfeld, leistungs-
fahiger Wettbewerber.

J Norma (Lebensmitteldiscounter), Sulzbacher StraRe, ca. 600 m? VK: Nahversorgungs-
funktion fur die beiden Wohnquartiere 6stlich und westlich der Sulzbacher StraRe,
Standortverbund mit Fressnapf-Tierfutterfachmarkt und Intersport-Sportfachmarkt,
unterdurchschnittliche Verkaufsflachendimensionierung, suboptimale Grundstiickssi-
tuation, modernisierungsbedurftiger Markt.

Neben den genannten Lebensmittelmarkten sind in der Zone | noch kleinteilige Anbieter von
Lebensmitteln vorhanden, die Uberwiegend in Streulagen ansdssig sind. Hierzu zdhlen eine
Metzgerei, zwei Backereien, drei ethnische Lebensmittelmarkte (Istanbul Bazar, Mert Super-
markt, Mix Markt), vier Tankstellenshops und ein groRerer Getrankemarkt (Streker Getranke).

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass die beiden Lebensmitteldiscounter Lidl und Norma
innerhalb der Zone | die einzigen Nahversorgungsbetriebe darstellen. Bei einer Berechnung
der Verkaufsflachenausstattung ergibt sich fiir das Naheinzugsgebiet (Zone 1) ein Wert von ca.
218 m? VK / 1.000 EW. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, der bei ca. 450 m? VK / 1.000
EW? liegt, ist die Verkaufsflichenausstattung in der Zone | somit als deutlich unterdurch-
schnittlich einzustufen.

23

Zur Bewertung der Angebotssituation im Lebensmittelbereich wird als VergleichsmaRstab die Verkaufsfla-
chenausstattung pro 1.000 EW herangezogen. Durch die Normierung der Verkaufsflache mit den Einwoh-
nerzahlen kénnen die vorhandenen Angebotsstrukturen mit den bundesdeutschen Durchschnittswerten
verglichen werden. Fir einen Vergleich des Verkaufsflachenbestandes werden die Verkaufsflachenerhe-
bungen des EuroHandelsInstitutes (EHI) herangezogen. Dieses ermittelt jahrlichen den Verkaufsflachenbe-
stand des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland. Dabei werden Spezialgeschéafte (z. B. kleinere Bio-
markte) und nicht organisierter Lebensmitteleinzelhandel sowie Lebensmittelhandwerksbetriebe (Backe-
reien, Metzgereien) und Getrankemarkte nicht bertcksichtigt. Die Verkaufsflache der Betriebe wird dabei
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Neben diesem rein quantitativen Aspekt bestehen auch in qualitativer Hinsicht Defizite in der
Versorgungsstruktur im noérdlichen Kernstadtgebiet. Mit Lidl und Norma sind hier zwei Vertre-
ter des Betriebstyps Lebensmitteldiscounter ansassig. Ein Lebensmittelvollsortimenter, der im
Vergleich zu Lebensmitteldiscountern ein breites und tiefes Sortiment vorhalt und Uber eine
Frischetheke verflgt, fehlt hingegen. Mit der Ansiedlung des geplanten tegut-Marktes kdnnte
eine Versorgungslicke geschlossen und die Grundversorgung der im nérdlichen Kernstadtge-
biet lebenden Bevoélkerung in qualitativer und quantitativer Hinsicht verbessert werden. Nach
der Realisierung des tegut-Marktes wirde die Verkaufsflachenausstattung innerhalb der Zone
| zwar ansteigen, aber mit einem Wert von ca. 379 m? VK / 1.000 EW noch immer unter dem
Bundesdurchschnitt liegen.

AuRerhalb des Naheinzugsgebietes ist auf das an der nordlichen Sulzbacher Stralke gelegene
Kaufland SB-Warenhaus (ca. 8.000 2 VK) hinzuweisen, das sich in einer reinen Gewerbegebiets-
lage ohne Anbindung an Wohngebiete befindet und ausschliefSlich auf Autokunden ausgerich-
tet ist. Das SB-Warenhaus verfligt Giber eine Backerei und ein Delikatessengeschéft in der Vor-
kassenzone. Insgesamt handelt es sich um einen modernen und leistungsfahigen Anbieter mit
gesamtstddtischer sowie Uberortlicher Versorgungsfunktion.

Im Backnanger Ortsteil Strimpfelbach ist im Nahrungs- und Genussmittelbereich lediglich ein
Hofladen vorhanden. In der Zone Ill des Einzugsgebietes sind am Standort Hafnersweg eine
Backerei sowie ein Hofladen etabliert.

Insgesamt belduft sich die Verkaufsfliche im abgegrenzten Einzugsgebiet im Nahrungs- und
Genussmittelbereich auf ca. 11.535 m? VK, auf der eine jahrliche Gesamtumsatzleistung von
ca. 64,0 Mio. € erwirtschaftet wird. Auf den Nahrungs- und Genussmittelbereich entfallt hier-
von ein Umsatzanteil von ca. 55,2 Mio. €.

2. Wettbewerbssituation auerhalb des Einzugsgebietes

Im Ubrigen Stadtgebiet von Backnang sind als nachstgelegene Wettbewerber die an der Gar-
tenstralRe etablierten Lebensmittelmarkte Edeka und Lidl zu nennen. Beide Markte befinden
sich am 6stlichen Rand des zentralen Versorgungsbereiches und prasentieren sich im Hinblick
auf ihre Verkaufsflachendimensionierung und ihr Erscheinungsbild als moderne und leistungs-
fahige Wettbewerber.

Stdlich der Bahnlinie ist auf den Rewe-Supermarkt an der BlumenstraRe hinzuweisen. Im Be-
reich des Gewerbegebietes an der Weissacher Stral3e sind mit Penny, dem Kaufland SB-Wa-
renhaus sowie Lidl drei weitere Wettbewerbsbetriebe ansassig. Zusatzlich sind im Stadtgebiet
noch zwei Aldi-Lebensmitteldiscounter vorhanden. Tabelle 3 gibt einen Uberblick Giber die im
Ubrigen Stadtgebiet von Backnang ansassigen Lebensmittelmarkte.

inkl. Nonfood-Verkaufsflachen erfasst. Anhand dieser Erhebungsmethodik lasst sich aktuell fir die Bundes-
republik Deutschland eine Verkaufsflichenausstattung im Lebensmittelbereich von rd. 450 m? VK / 1.000
EW festhalten.
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Tabelle 3: Relevante Wettbewerber im Ubrigen Stadtgebiet von Backnang
Lidl Gartenstrafe DISC 1.300 zentraler Versorgungsbereich
Edeka Gartenstralle SM 2.200 zentraler Versorgungsbereich
Rewe BlumenstraRe SM 1.500 siedlungsstrukturell integrierte Lage
Aldi Eugen-Adolff-StralRe DISC 900 Ostlicher Stadtrand
Aldi SchlachthofstralRe DISC 900 westlicher Stadtrand
Lidl Weissacher Stralle DISC 1.200 Gewerbegebietslage
Kaufland Weissacher StralRe SBW 5.000 Gewerbegebietslage
Penny Industriestralle DISC 660 Gewerbegebietslage

SM=Supermarkt, DISC=Discounter, SBW= SB-Warenhaus
GMA 2024

Im Hinblick auf die Angebotsstrukturen im zentralen Versorgungsbereich ist festzustellen, dass
der Edeka-Supermarkt und Lidl-Discounter an der Gartenstralle die groSten Anbieter darstel-
len. Der in der Annonay-StraRRe ansassige Bio-Markt (Biomarkt Fischer Mihle) wurde Ende
2023 geschlossen. Die Ubrigen Anbieter von Lebensmitteln im zentraler Versorgungsbereich
sind ausschlieRlich kleinteilig strukturiert. Es handelt sich dabei Gberwiegend um Lebensmit-
telhandwerker (Backereien, Metzgereien) sowie Spezialanbieter (z. B. Reformhaus, ethnischer
Lebensmittelladen, Anbieter von Spezialitdten).

Die ndrdlich und 6stlich von Backnang gelegenen Kommunen verfiigen Gber eigene Angebots-
strukturen im Lebensmittelbereich (vgl. Karte 7). So sind in der Gemeinde Aspach ein Edeka-
Markt, ein nahkauf-Markt, sowie ein Aldi-Lebensmitteldiscounter ansassig. In der nérdlich von
Strimpfelbach gelegen Gemeinde Oppenweiler ist ein Rewe-Supermarkt etabliert. Die Ge-
meinde Sulzbach a. d. Murr verfligt mit einem Rewe-Markt sowie den beiden Lebensmittel-
discountern Norma und Netto ebenfalls Gber eigene Nahversorgungsstrukturen. Tabelle 4
stellt die Hauptwettbewerber in den nordwestlich und nérdlich an Backnang angrenzenden
Kommunen dar.
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Karte 6: Wesentliche Wettbewerber im Stadtgebiet von Backnang
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Karte 7: Wesentliche Wettbewerber im Untersuchungsraum
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Tabelle 4: Hauptwettbewerber in den nérdlich angrenzenden Kommunen

Kommu- | Wettbe- B s Verkaufsflache AT
| nen | werber | werber in m 2

Edeka SiemensstraRe Scharnierlage Gewerbegeblet/
Wohngebiet

Aspach | Nahkauf HauptstraRe SM 500 Ortsmitte

Aldi SiemensstraRe DISC 800 Gewerbegebiet
Oppen- . .
weiler Rewe Hauptstrale SM 1.200 Ortsrandlage mit Wohngebietsbezug
Sulzbach Rewe MilchstralRe SM 1.100 Ortsrandlage mit Wohngebietsbezug
an der Netto Haller StraRe DISC 800 Ortsrandlage mit Wohngebietsbezug
Murr Norma Im Horben DISC 650 Ortsrandlage mit Wohngebietsbezug

SM=Supermarkt, DISC=Discounter, SBW= SB-Warenhaus
GMA 2024

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Wettbewerbssituation in der Zone | des Einzugs-
gebietes (= Naheinzugsgebiet) als moderat einzustufen ist. Dies zeigt sich bei einer Betrach-
tung der Verkaufsflachenausstattung im Lebensmittelbereich, die deutlich unter dem Durch-
schnitt liegt. Auch in qualitativer Hinsicht besteht eine Versorgungsliicke. So sind der Zone |
zwar zwei Lebensmitteldiscounter sowie drei ethnische Lebensmittelméarkte vorhanden, ein
Lebensmittelvollsortimenter fehlt jedoch. Im Gbrigen Einzugsgebiet (Zonen Il und ll1) sind mit
Ausnahme des Kaufland SB-Warenhauses keine groReren Lebensmittelmaérkte etabliert.

3. Umsatzumlenkungen und wettbewerbliche Wirkungen
3.1 Methodik

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgeldsten Umsatzumlenkungen bzw. Wettbewerbs-
wirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravitations-
modells basiert.

Im Wesentlichen flieRen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergénzt
und kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen:

F die Attraktivitat der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be-
triebsbesatz (Betriebsform, Betreiber, Erscheinungsbild etc.), die VerkaufsflachengrolRe
bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und

#  der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen
Standorten ergibt.

3.2 Umsatzumlenkungen

Flr die Bewertung der geplanten Ansiedlung eine tegut-Marktes in Backnang am Standort
Sulzbacher Stralle 164 — 166 werden hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumlenkungen
folgenden Annahmen getroffen:

y 4 Der geplante Supermarkt wird auf einer kinftigen Verkaufsflache von 1.400 m? eine
Umsatzleistung von ca. 6,7 Mio. € erzielen. Davon entfallen ca. 6,0 Mio. € auf den Nah-
rungs- und Genussmittelbereich und ca. 0,7 Mio. € auf Nichtlebensmittel (v. a. Droge-
riewaren).

info@gma.biz / www.gma.biz




AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG EINES LEBENSMITTELMARKTES IN BACKNANG, SULZBACHER STRASSE

y 4 Im Rahmen der Abschatzung der Vorhabenumsatze (Marktanteilkonzept) wurde deut-
lich, dass der Lebensmittelvollsortimenter der Firma tegut im Wesentlichen eine lokale
Bedeutung innerhalb des nérdlichen Stadtgebietes von Backnang einnehmen wird.

y 4 Im abgegrenzten Einzugsgebiet sind aktuell ein grolRes SB-Warenhaus (Kaufland), zwei
Lebensmitteldiscounter (Lidl, Norma) sowie drei kleinere ethnische Lebensmittel-
markte ansassig. Da mit dem Kaufland SB-Warenhaus im Hinblick auf die Sortiments-
struktur die groRten Uberschneidungen mit dem Planvorhaben bestehen, ist davon aus-
zugehen, dass gegenlber diesem Betrieb ein groRer Teil des Umsatzvolumens des ge-
planten Lebensmittelvollsortimenters umverteilungswirksam werden wird. In abge-
schwachter Form werden die beiden Lebensmitteldiscounter von dem Vorhaben tan-
giert werden. Die im Ubrigen Stadtgebiet von Backnang ansassigen Lebensmittelmarkte,
insbesondere jene, die dem Betriebstyp Lebensmittelvollsortimenter angehéren, wer-
den ebenfalls, jedoch in deutlich untergeordneter Form, von den Umsatzumvertei-
lungseffekten betroffen sein. Aufgrund der Uberwiegend lokalen Versorgungsbedeu-
tung wird nur ein dulerst geringer Umsatzanteil gegenlber den nordlich von Backnang
gelegenen Wettbewerbsstandorten umverteilungswirksam werden.

Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch die geplante An-
siedlung eines tegut Supermarktes am Standort Sulzbacher StrafRe 164 — 1 66 in Backnang zu
erwarten:

Tabelle 5: Prognose der Umsatzumverteilungen bei Ansiedlung eines tegut Supermarktes
mit 1.400 m? VK am Standort Sulzbacher Strale 164 — 166

Umsatzum-
verteilungs-
i{ENE
in Mio. €
- = Umsatzumlenkungen gegeniiber Wettbewerbern im Einzugsgebiet 40
2 = davon gegenlber Anbietern der Zone | 3,9-4,0
g = davon gegenlber Anbieter der Zone Il <<0,1
< = davon gegenlber Anbietern in der Zone IlI <<0,1
'E "  Umsatzumlenkungen gegenliber Wettbewerbern aulRerhalb
é des Einzugsgebietes (v. a. Backnang Sid, Oppenweiler, 2,0
2 Sulzbach a. d. Murr)
—
=  Umsatz des geplanten tegut Supermarktes 6,0
| LS
2 E3
% @ _q;_) = Umsatzumlenkungen im Untersuchungsraum 0,7
z233
=  Gesamtumsatz des geplanten tegut Supermarktes 6,7

GMA-Berechnungen 2024

3.3  Wettbewerbliche und stadtebauliche Wirkungen

Auf Basis der zuvor getdtigten Annahmen zu moglichen Umsatzumlenkungen im Untersu-
chungsraum sind folgende wettbewerbliche und stadtebauliche Wirkungen durch die ge-
plante Ansiedlung eines tegut Supermarktes am Standort Sulzbacher Stralle 164 — 166 zu er-
warten.
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y 4

Die durch das Vorhaben ausgelosten Kaufkraftbewegungen werden in erster Linie zu
Umsatzrickgéngen bei den anderen grolReren Lebensmittelmarkten im abgegrenzten
Einzugsgebiet fiihren. Die Wettbewerbsstandorte aullerhalb des Einzugsgebietes wer-
den in deutlich abgeschwachter Form von dem Vorhaben betroffen sein. Insgesamt
werden von dem Vorhaben v. a. die Anbieter desselben Betriebstyps (Lebensmittelvoll-
sortimenter) bzw. eines dhnlichen Betriebstyps (SB-Warenhaus, Lebensmitteldiscoun-
ter) tangiert sein. Dagegen werden die Gbrigen Anbieter von Nahrungs- und Genussmit-
teln (z. B. kleinteiliger Lebensmittelhandel, Getrankeanbieter, ethnische Lebensmittel-
markte, Hofldden, sonstige Spezialanbieter) nur in untergeordneter Form betroffen
sein, da hier lediglich partielle Sortimentsiiberschneidungen bestehen.

In Zone | (nérdliches Backnang) des Einzugsgebietes sind infolge der geplanten Ansied-
lung eines tegut Supermarktes Umsatzumverteilungseffekte in Héhe von insgesamt ca.
4,0 Mio. € zu erwarten. GegenUber allen dort ansdssigen Anbietern von Lebensmitteln
errechnet sich eine Umsatzumverteilungsquote von ca. 7-8%. Dabei hat insbesondere
das im Norden der Sulzbacher StralRe gelegene SB-Warenhaus der Fa. Kaufland mit den
starksten Wettbewerbswirkungen zu rechnen. Im Vergleich zu den beiden im Einzugs-
gebiet ansassigen Lebensmitteldiscountern (Lidl und Norma) weist Kaufland eine gro-
Rere Sortimentstberschneidung mit dem Vorhaben auf. So verfligt Kaufland ebenfalls
Uber ein Lebensmittelvollsortiment in unterschiedlichen Preissegmenten sowie Uber
eine Frischetheke. Gegeniber Lidl und Norma sind hingegen aufgrund der geringeren
Sortimentsiberschneidung niedrigere Umsatzumverteilungseffekte zu erwarten. Ein
Marktaustritt der in Zone | ansassigen Lebensmittelbetriebe ist vor dem Hintergrund
der niedrigen bis moderaten Umsatzumverteilungsquote nicht zu erwarten.

Gegeniber den Anbietern in den Zonen Il und Ill (Strimpfelbach und Wohngebiete im
Nordosten der Kernstadt) sind keine splrbaren Umsatzumverteilungseffekte zu erwar-
ten. Es handelt sich hierbei um kleine Anbieter, deren spezialisiertes Sortiment sich mit
dem Sortiment des geplanten tegut Supermarktes nur in geringem Umfang Uberschnei-
det. Die Umsatzumverteilungseffekte bewegen sich in einem so niedrigen Bereich, dass
sie mit den Mitteln der prognostischen Markforschung auf einzelbetrieblicher Ebene
nicht mehr nachweisbar sind.

AuBerhalb des Einzugsgebietes werden die Umsatzumverteilungseffekte v. a. die struk-
turpragenden Lebensmittelmarkte im sonstigen Stadtgebiet von Backnang betreffen.
Insgesamt liegt die Umsatzumverteilungsquote gegeniber den dort ansdssigen
Hauptwettbewerbern bei ca. 2 %. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Wett-
bewerbsstandort an der GartenstralRe zu nennen, wo ein grolSer Edeka Supermarkt so-
wie ein Lidl Lebensmitteldiscounter ansassig sind. Gegenlber diesen Markten liegt die
Umverteilungsquote bei max. 4 %. Damit resultieren im Ubrigen Stadtgebiet von Back-
nang nur geringe wettbewerbliche Effekte, die nicht zu Betriebsaufgaben fihren wer-
den.

AuRerhalb der Stadt Backnang werden von den Umsatzumverteilungseffekte v. a. die in
Oppenweiler und Sulzbach a. d. Murr ansassigen Wettbewerber betroffen sein. Uber
die B 14 und die Sulzbacher Stral3e ist der Projektstandort von beiden Kommunen in
wenigen Fahrminuten erreichbar. Die Umsatzumverteilungseffekte gegeniber den in
Oppenweiler und Sulzbach a. d. Murr ansassigen Lebensmittelmarkten bewegen sich
jedoch mit maximal 1 % auf einem sehr niedrigen Niveau. Betriebsaufgaben in der di-
rekten Folge des Ansiedlungsvorhaben kénnen hier ebenfalls ausgeschlossen werden.
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#F  'm Nichtlebensmittelbereich werden die durch das Vorhaben ausgelésten Umsatzum-
verteilungsverteilungen i. H. von ca. 0,7 Mio. € gegenilber den anderen Lebensmittel-
markten, aber auch gegeniber einer Vielzahl von Branchen und Angebotsformen im
Untersuchungsraum umsatzumverteilungswirksam. In der einzelbetrieblichen Betrach-
tung bewegen sich eventuelle Umsatzverluste unterhalb der Nachweisgrenze und fih-
ren zu keinen Beeintrachtigungen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die durch die geplante Ansiedlung eines tegut-Mark-
tes ausgeldsten Umsatzumverteilungswirkungen als wettbewerbliche Effekte einzustufen
sind. BetriebsschlieRungen in Backnang sowie in den Stadten und Gemeinden im Untersu-
chungsraum kénnen daher sicher ausgeschlossen werden.

4, Landesplanerische Vorgaben und Bewertung

Das Beeintrachtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vor-
haben

#  dasstadtebauliche Gefuige und die Funktionsfahigkeit des zentralen Versorgungskernes
(Stadt- und Ortskernes) sowie

#  die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens
nicht beeintrachtigen darf.

Diese Vorgaben werden von der Landes- und Regionalplanung unter Ziel 3.3.7.1 und 3.3.7.2
LEP Baden-Wirttemberg aufgegriffen. Die konkreten Prifkriterien des Beeintrachtigungsver-
botes ergeben sich aus dem Einzelhandelserlass Baden-Wirttemberg:

,1...] Auswirkungen auf die Versorgung der Bevélkerung kénnen sich dadurch er-
geben, dass durch die zu erwartende Kaufkraftbindung an einem Standort und
dadurch verursachter Geschdftsaufgaben im Wohnbereich die ausreichende Nah-
versorgung, vor allem fiir nicht motorisierte Bevélkerungsgruppen, beeintréchtigt
ist.

Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Ge-
meinde oder in anderen Gemeinden sind insbesondere Auswirkungen auf das
Stadtzentrum oder die Nebenzentren in den Stadtteilen oder das Ortszentrum ei-
ner Gemeinde. Solche Auswirkungen kénnen sich beispielsweise ergeben, wenn
durch Einzelhandelsgrofsprojekte aufSerhalb dieser Zentren eine in der Innenstadt
oder im Ortskern eingeleitete, mit 6ffentlichen Mitteln geférderte stéddtebauliche
Sanierungsmafinahme nicht planmdfsig fortgefiihrt werden kann oder wenn
durch starke Kaufkraftbindung aufSserhalb der Zentren das Niveau und die Vielfalt
der Einzelhandelsgeschdfte in der Innenstadt oder im Ortskern abzusinken dro-
hen. Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in anderen
Gemeinden kénnen sich ergeben, wenn der Einzugsbereich eines Einzelhandels-
grofsprojekts den zentralértlichen Versorgungsbereich der Erweiterungsgemeinde
wesentlich tiberschreitet und die Entwicklung und Versorgungsfunktion von Nach-
bargemeinden beeintrdchtigt. [...]

Wird ein Einzelhandelsgrofsprojekt im zentralértlichen Versorgungskern (Stadt-
und Ortskern) errichtet oder erweitert oder diesem in unmittelbarer Néhe zuge-
ordnet, ist in der Regel keine Beeintrichtigung der Funktionsfédhigkeit dieses Ver-
sorgungskerns der Standortgemeinde gegeben. Solche Standorte haben deshalb
Vorrang vor stddtebaulichen Randlagen. [...]
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Die Funktionsfdhigkeit des zentralértlichen Versorgungskerns (Stadt- und Orts-
kern) der Standortgemeinde oder die Funktionsféhigkeit anderer Zentraler Orte
sowie die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich sind in der Regel we-
sentlich beeintrdchtigt, wenn dort aufgrund des Vorhabens und des zu erwarten-
den Kaufkraftabflusses Geschdftsaufgaben drohen. Anhaltswert fiir eine derar-
tige Annahme ist ein Umsatzverlust bei zentren- oder nahversorgungsrelevanten
Sortimenten von ca. 10 % und bei nicht zentrenrelevanten und nicht nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten von ca. 20 % im vorhabenspezifischen Sortiment.”

Basierend auf der Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum und den dargestellten Um-
satzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lasst sich das Vorhaben hinsichtlich
des Beeintrachtigungsverbotes wie folgt bewerten:

y 4

Fir das nordliche Siedlungsgebiet der Stadt Backnang ist die geplante Ansiedlung eines
tegut Supermarktes am Standort Sulzbacher StraRe 164 — 166 positiv zu bewerten. Bis-
lang wird die Nahversorgung der in den sidlich des Projektstandortes gelegenen Wohn-
guartieren lebenden Menschen nur durch die beiden Lebensmitteldiscounter Lidl und
Norma gepragt. Das Kaufland SB-Warenhaus ist fuBlaufig fir die meisten Einwohner
nicht erreichbar. Mit der Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters kann die Nah-
versorgung somit in qualitativer Hinsicht deutlich verbessert werden.

Die durch das Vorhaben ausgeldsten Umsatzumverteilungseffekte belaufen sich auf ca.
7-8% in der Zone | des Einzugsgebietes. Von den Umsatzumverteilungseffekten ist das
im Gewerbegebiet gelegene SB-Warenhaus der Fa. Kaufland am starksten betroffen.
Die Umverteilungen sind hier jedoch stadtebaulich oder nahversorgungsstrukturell un-
erheblich, da es sich bei Kaufland um eine ausgesprochen dezentrale Lage ohne Anbin-
dung an Wohngebiete handelt.

Gegenlber den im Ubrigen Stadtgebiet von Backnang ansassigen Lebensmittelmarkten
errechnen sich Umsatzumverteilungswirkungen tendenziell niedriger (ca. 4%). Sie be-
treffen z. B. die beiden im zentralen Versorgungsbereich ansdssigen Lebensmittel-
markte Edeka und Lidl, die jedoch in lhren jeweiligen neuen Markten sehr gut aufge-
stellt sind.

Insgesamt bewegen sich die Umsatzumverteilungseffekte in Backnang auf einem gerin-
gen bis moderaten Niveau. Im weiteren Untersuchungsraum werden nur die Wettbe-
werber in den nordlich gelegenen Kommunen Oppenweiler und Sulzbach a. d. Murr von
dem Vorhaben tangiert. Gegeniiber den dort ansassigen Markten errechnen sich mit
jeweils max. 1 % nur dulRerst geringe wettbewerbliche Effekte.

Durch die zu erwartenden Umsatzverluste sind Auswirkungen auf das stddtebauliche
Geflige und Funktionsfahigkeit von zentraler Versorgungsbereich auszuschlieRen. Die
dargestellten Umsatzumverteilungseffekte werden in keinem Fall in groRerem Umfang
zulasten stddtebaulich integrierter Versorgungslagen in Backnang gehen. Auch die ver-
brauchernahe Versorgung wird durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Sie wird viel-
mehr gestarkt und zukunftsfahig aufgestellt. In den Kommunen aufRerhalb der Stadt
Backnang ist die verbrauchernahe Versorgung bzw. die Funktionsfahigkeit der zentraler
Versorgungsbereiche durch das Vorhaben am Standort Sulzbacher Stralle 164 — 166 in
Backnang auch nicht gefahrdet.
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y 4 Die durch das Vorhaben ausgeldsten Umsatzumverteilungseffekte im Nichtlebensmit-
telbereich werden ebenfalls nicht zu einer Schwachung des zentralen Versorgungsbe-
reichs oder einer Schadigung der Nahversorgung fiihren. Stadtebauliche Auswirkungen
i. S. des Beeintrachtigungsverbotes sind auszuschlielen, da sich die Umsatzumvertei-
lungen auf zahlreiche Sortimentsgruppen und unterschiedliche Betriebe verteilen wer-
den und somit in einer Gesamtbetrachtung nur sehr geringe Ausmafe annehmen wer-
den.

In der Gesamtbetrachtung ist somit festzuhalten, dass sowohl im Einzugsgebiet (Zonen | —ll1)
als auch im Gbrigen Stadtgebiet von Backnang sowie in den Nachbarkommunen die verbrau-
chernahe Versorgung durch das Vorhaben nicht gefdhrdet ist. Des Weiteren sind schadliche
Auswirkungen auf die Funktionsfahigkeit der zentralen Versorgungsbereichen des stadtebau-
lichen Gefliges in Backnang sowie im Umland auszuschiefsen.

Das Beeintrachtigungsverbot wird damit nicht verletzt.
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VI. Agglomerationsregelung

Der Regionalplan Stuttgart®® legt in Bezug auf Agglomerationen von Einzelhandelbetrieben als
wesentliche Kriterien fest:

2.4.3.2.8 (Z) Rdumliche Konzentration von Einzelhandelsbetrieben (Agglomeration)

(1) Agglomerationen von Einzelhandelsbetrieben sind in den Ortskernen aller Ge-
meinden zuldssig. Wird ein Bauleitplan aufgestellt oder gedndert, dessen Gel-
tungsbereich den Ortskern ganz oder teilweise erfasst, so darf die hiernach zu-
léssige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben keine schddlichen, lberért-
lichen Wirkungen entfalten, insbesondere auf die zentralértlichen Siedlungs-
und Versorgungskerne, die wohnortnahe Versorgung der Bevélkerung anderer
Gemeinden oder deren Ortskerne. Ansonsten gelten fiir Agglomerationen von
Einzelhandelsbetrieben die Plansédtze 2.4.3.2.2 (Z) bis 2.4.3.2.6 (Z) entspre-
chend.

(2) Eine Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben entsteht, wenn rdumlich nahe
beieinander liegend mehrere Einzelhandelsbetriebe errichtet werden, zu einem
bestehenden Einzelhandelsbetrieb ein oder mehrere neue Einzelhandelsbe-
triebe hinzu treten oder bestehende Einzelhandelsbetriebe erweitert oder um-
genutzt werden, so dass die Summe der Verkaufsfldchen der rdumlich nahe
beieinander liegenden Einzelhandelsbetriebe gréfer als 800 m? ist. Rdumlich
nahe beieinander liegen Einzelhandelsbetriebe, wenn die Luftlinie zwischen
den Gebdudezugdngen nicht ldnger als 150 m ist.

Im Fall des an der Sulzbacher StrafRe in Backnang geplanten tegut-Markt ist die Agglomerati-
onsregelung zu beachten. In einem Umkreis von max. 150 m sind mit einem Kik Textilfach-
markt, einem Lidl Lebensmitteldiscounter sowie einem Deichmann Schuhfachmarkt drei wei-
tere Einzelhandelsbetriebe ansdssig. Bei dem Lidl-Markt handelt es sich ebenfalls um einen
Anbieter aus dem nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, sodass zumindest mit die-
sem Betrieb Austauschbeziehungen zu erwarten und von einem raumlich-funktionalen Zu-
sammenhang auszugehen ist. Die Betriebe Kik und Deichmann fiihren Uberwiegend zentren-
relevante Waren, die nicht der Grundversorgung dienen (Kik: Textil- und Haushaltswaren;
Deichmann: Schuhe), sodass hier die Austauschbeziehungen deutlich geringer sein werden.
Der geplante tegut-Markt bildet mit den benachbarten Einzelhandelsbetrieben eine Einzel-
handelsagglomeration i. S. des Plansatzes 2.4.3.2.8 des Regionalplans Region Stuttgart. Vor
diesem Hintergrund sind das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzge-
bot und das Beeintrachtigungsverbot fir die Agglomeration insgesamt zu prifen:

Das Konzentrationsgebot wird auch bei Betrachtung der Einzelhandelsagglomeration insge-
samt eingehalten.

Im Stiden und Stidwesten grenzt eine Wohnbebauung an die Einzelhandelsnutzungen an. Uber
FuBwege kénnen die Betriebe ohne Probleme erreicht werden. Auch die Erreichbarkeit mit
dem OPNV ist durch zwei Bushaltestellen siidlich des Projektstandortes gewahrleistet. Unter
Zugrundelegung dieser Aspekte kann die Einzelhandelsagglomeration als stadtebaulich inte-
griert betrachtet werden. Das Integrationsgebot wird somit erfllt.

Mit Bezug auf das Kongruenzgebot ist darauf hinzuweisen, dass ein moglicherweise erhdhter
Anteil an Kundenzufihreffekten bereits bei der Umsatzprognose des geplanten tegut-Marktes
bertcksichtigt wurde. Insgesamt ist festzustellen, dass dem Lidl-Markt aktuell eine Gberwie-

24 vgl. Regionalplan Stuttgart (2009), Kapitel 2.4.3.2.8 (2).
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gend lokale Versorgungsfunktion zukommt. Der am Standort geplante tegut-Markt wird eben-
falls eine Uberwiegend lokale Versorgungsfunktion austiben. Bei einer gemeinsamen Betrach-
tung liegen die Umsatzzuflisse von auRerhalb der Stadt Backnang bei ca. 11 %. Das Kongru-
enzgebot wird damit eingehalten.

Das Beeintrachtigungsverbot wird durch das geplante Vorhaben nicht verletzt. Die Ansiedlung
eines tegut-Marktes an der Sulzbacher Stral3e in Backnang wird nicht zu schadlichen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche oder auf die Nahversorgungsfunkton von Backnang
sowie in den Kommunen im Untersuchungsraum fihren. Dies trifft auch zu, wenn die Verbun-
deffekte mit den benachbarten Einzelhandelsnutzungen (v. a. Lidl, aber auch Kik und Deich-
mann) mitberUcksichtigt werden.
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VII. Zusammenfassung

Grundlagen

N

Ansiedlung eines tegut Lebensmittelvollsortimenters mit ca. 1.400
m?2 VK

Standort im nérdlichen Kernstadtgebiet von Backnang an der Sulzba-
cher Stralle 164 — 166

Planvorhaben /
Planstandort

N

Rechtsrahmen Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO

Makrostandort: Stadt Backnang mit ca. 38.180 Einwohnern
zentraldrtliche Funktion: Mittelzentrum

Siedlungsstruktur: Backnang (Kernstadt) und finf Stadtteile (Heinin-
gen, Maubach, Steinbach, Strimpfelbach und Waldrems)
Einzelhandelsstrukturen: Betriebe aus dem kurz-, mittel- und z. T.
langfristigen Bedarfsbereich im zentralen Versorgungsbereich. Wei-
tere grofRflachige Anbieter befinden sich in den im Norden und Su-
den gelegenen Gewerbegebieten sowie in Waldrems. Keine ausge-
pragten Nahversorgungsstrukturen in Backnang vorhanden.

Standortrahmenbedingungen

N O NNN N

# DasEinzugsgebiet erstreckt sich in der Zone | auf das nordliche Stadt-

Einzugsgebiet und Kaufkraftpo- ) ) e
gebiet von Backnang. Die Zone Il umfasst den nérdlich der Kernstadt

tenzial gelegenen Stadtteil Strimpfelbach. Das Ostliche Stadtgebiet bildet
die Zone Ill.
# Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 15.650 Einwohner
J Kaufkraftpotenzial im Nahrungs- und Genussmittelsektor im Einzugs-
gebiet: ca. 46,8 Mio. €
Umsatzerwartung # Gesamtumsatzleistung des geplanten tegut Lebensmittelsollsorti-
menters mit ca. 1.400 m?2 VK: ca. 6,7 Mio. €, davon ca. 6,0 Mio. € im
Lebensmittelbereich und ca. 0,7 Mio. € im Nichtlebensmittelbereich
Umsatzumverteilungseffekte J Einzugsgebiet (Gewerbegebiete nordliches Backnang) 7-8 %
J (briges Stadtgebiet Backnang 2 bis max. 4 %
# Oppenweiler, Sulzbach a. d. Murr 1%
# Sonstige Kommunen im Umland n.n.
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Raumordnerische Bewertungskriterien

Bei dem zur Ansiedlung geplanten tegut-Markt handelt es sich eindeutig um einen
Betrieb der Grundversorgung. Im nordlichen Stadtgebiet von Backnang sind sowohl
in quantitativer Hinsicht (unterdurchschnittliche Verkaufsflachenausstattung) als
auch in qualitativer Hinsicht (einseitige Ausrichtung auf das Lebensmitteldiscountseg-
ment) Defizite in der Versorgungsstruktur festzustellen. Mit der Ansiedlung eines Le-
bensmittelvollsortimenters am Projektstandort kénnte die Grundversorgung in die-
sem Teilbereich der Kernstadt deutlich verbessert werden.

Konzentrationsgebot

Aus dem Vorhaben resultieren keine schadlichen Wirkungen auf die zentralortlichen
Siedlungs- und Versorgungskerne und die verbrauchernahe Versorgung in Backnang
und in den Kommunen im Umland.

Das Konzentrationsgebot wird am Standort Backnang erfllt.

Der Projektstandort des zur Ansiedlung geplanten Lebensmittelvollsortimenters be-
findet sich in raumlicher Nahe zu zwei groReren Wohngebieten. Durch vorhandene
Fulwege und FuRgangeriberwege kann der Projektstandort von den in beiden
Wohngebieten lebenden Menschen problemlos zu Full oder mit dem Rad erreicht
werden. Zudem befinden sich in fuRlaufiger Distanz zwei OPNV-Haltestellen. Insge-
samt leben im fuBlaufigen Einzugsbereich des Projektstandortes (700 Meter Radius)
ca. 3.480 Menschen.

Durch die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters kann die wohnortnahe Ver-
sorgung im nordlichen Kernstadtgebiet von Backnang deutlich verbessert werden.
Bisher sind in rdumlicher Ndhe zu den beiden grélReren Wohngebieten nur zwei Le-
bensmitteldiscounter vorhanden. Das SB-Warenhaus (Kaufland) ist von den meisten
Wohnquartieren fuRlaufig nicht erreichbar. Mit der Ansiedelung des bislang noch
nicht vorhandenen Betriebstyps ,Lebensmittelvollsortimenter”, kann die Nahversor-
gungssituation im nordlichen Kernstadtgebiet von Backnang in qualitativer Hinsicht
deutlich verbessert werden.

Integrationsgebot

Der Projektstandort ist als stddtebaulich integriert einzustufen.

Das Kongruenzgebot wird durch das Vorhaben eindeutig eingehalten. Das Einzugs-
gebiet des geplanten tegut Lebensmittelvollsortimenter erstreckt sich nur auf Teilbe-
reiche der Stadt Backnang. Insgesamt stammen ca. 89 % des durch das Vorhaben
generierten Umsatzes aus Backnang selbst stammt. Ca. 11 % flieRen als Streuumsatze
von auferhalb des Einzugsgebiets an den Standort zu. Der im Einzelhandelserlass ge-
nannte Schwellenwert von ca. 30 % wird damit nicht erreicht.

Kongruenzgebot

Die Umsatzumverteilungsquote erreicht einen Wert von 7-8 % gegenliber Anbietern
im nordlichen Teil Backnangs. Hier sind Uberwiegend dezentrale Standorte (v. a. Kauf-
land) betroffen. Im Ubrigen Stadtgebiet von Backnang liegen die Quoten bei Werten
von max. 4 % deutlich niedriger. AuRerhalb des Einzugsgebietes sind in untergeord-
neter Form die Lebensmittelmarkte in Oppenweiler und Sulzbach a. d. Murr von dem
Vorhaben betroffen.

Beeintrachtigungsverbot

Die Umsatzumverteilungsquoten liegen damit unter dem 10 % Schwellenwert, ab
dem wettbewerbliche Effekte in stadtebauliche Wirkungen (z. B. Leerstandsbildung)
umschlagen kénnen. BetriebsschlieRungen in der direkten Folge des Vorhabens sind
daher nicht zu erwarten. Auswirkungen auf das stadtebauliche Gefiige und Funkti-
onsfahigkeit des zentralen Versorgungsbereiches in Backnang sowie im weiteren Un-
tersuchungsraum koénnen damit sicher ausgeschlossen werden. Auch die verbrau-
chernahe Versorgung wird durch die geplante Ansiedelung eines tegut-Marktes we-
der in Backnang noch in den Umlandkommunen beeintrachtigt. Insofern sind sowohl
in Backnang als auch im weiteren Umland schadliche Auswirkungen im Sinne des Be-
eintrachtigungsverbotes auszuschliefRen.

Das Beeintrachtigungsverbot wird eingehalten.
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GMA

Der geplante tegut-Markt bildet mit den benachbarten Einzelhandelsnutzungen (Lidl,
Kik, Deichmann) eine Agglomeration. i. S. des Plansatzes 2.3.2.8 des Regionalverban-
des Region Stuttgart. Im Rahmen der Marktanteilbetrachtung und den Berechnun-
gen zur Umsatzumverteilung wurden die aus dem Standortverbund moglicherweise
resultierenden Kundenzufiihrungseffekte bertcksichtigt.

Das Konzentrationsgebot, das Integrationsgebot, das Kongruenzgebot und das Be-
eintrachtigungsverbot werden auch bei einer Gesamtbetrachtung der Agglomera-
tion eingehalten.

AUSWIRKUNGSANALYSE ZUR ANSIEDLUNG EINES LEBENSMITTELMARKTES IN BACKNANG, SULZBACHER STRASSE

Agglomerationsregelung

GMA-Zusammenstellung 2024
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GroRe Kreisstadt Backnang

Sitzungsvorlage Nr. 026/26/GR
Federfiihrendes Amt Hochbauamt
Behandlung Gremium Termin Status
zur Vorberatung Ausschuss fiir Technik und Umwelt 26.02.2026 offentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 19.03.2026 offentlich

Baubeschliisse fiir Umbau- und SanierungsmaRnahmen an Schulen, Sporthallen und
Verwaltungsgebdauden im Rahmen des genehmigten Haushaltsplans

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat fasst die Baubeschliisse zu den nachfolgend und in der Begriindung
aufgefiihrten Umbau-, Neubau- und SanierungsmaRnahmen bei den Objekten 1. bis 12. im
Rahmen des genehmigten Haushaltsplans in Hohe von insgesamt 5.729.000,-- Euro.

2. Die Beschliisse werden vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2026 gefasst.

3. Der Gemeinderat beschlielit die in der Anlage aufgefiihrten Ergebnis-Produktsachkonten
des Haushalts 2025 fiir iibertragbar zu erklidren. Die Ubertrige sind zur reibungslosen
Projektabwicklung zwingend erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ja (] nein
Produktsachkonto: Psk 1. MaRnahme u.a
Fiir Vergaben zur Verfligung: 5.729.000.-- €
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: €
iiber-/auBerplanmaRig erforderliche Mittel: €
Deckungsmittel (PSK): £
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): £
Zusatzliche Folgekosten (Jahr): 27.885.00 €

Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begriindung
Amtsleiter: Sichtvermerke:

I II

Datum/Unterschrift Kurzzeichen
Datum
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Begriindung:
Am 12. Februar 2026 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2026 beschlossen.

Der Haushaltsplanung 2026 lagen die anhdangenden Kostenschatzungen fiir die nachfolgend
aufgelisteten MalRnahmen {iber 100.000,-- EUR zugrunde. Fiir diese sind nach der Hauptsatzung
Baubeschliisse zu fassen.

Bei den beschriebenen MaRnahmen handelt es sich um Umbau-, Neubau- und
SanierungsmalRnahmen, die grof3tenteils Bestandteil von umfassenden Gesamtmalinahmen sind.
Die Verwaltung schldagt deshalb vor, dass die Baubeschliisse fiir diese Mal3nahmen im Sinne der
Sitzungsokonomie zusammengefasst werden.

Die MalRnahmen werden in der Sitzung erldutert. Folgende Umbau-, Neubau- und
Sanierungsmalinahmen werden im Rahmen des genehmigten Haushaltsplans zur Beschlussfassung
vorgeschlagen:

1. Verwaltungsgebaude Stiftshof 20, Sanierung Dach und Fachwerk,
HH-Ansatz 2026 und 2027: 830.000,-- Euro bei PSK 1124.0305-78710010.001

2. FFW BK Mitte, Ausbau und Sanierung, Pultdach,
HH-Ansatz 2026: 193.000,-- Euro bei PSK 1260.0100-78710010.010

3. Grundschule Sachsenweiler, Sanierung Dach,
HH-Ansatz 2026: 150.000,-- Euro bei PSK 2110.0101-78710010.010

4. Schickhardt-Realschule, Fachraumsanierung Biologie mit 422.000,-- Euro,
Fluchttreppe/Steg auf dem Dach mit 200.000,-- Euro und WC-Anlagen mit 197.000,-- Euro,
HH-Ansatz 2026: 819.000,-- Euro bei PSK 2110.0401-78710010.001

5. Morikeschule Gemeinschaftsschule, Sanierung Lehrerzimmer,
HH-Ansatz 2026: 207.000,-- Euro bei PSK 2110.1001- 78710040.001

6. Sanierung Stadtturm,
HH-Ansatz 2026 und 2027: 1.040.000,-- Euro bei PSK 2520.0100-78710010.011

7. Backnanger Biirgerhaus, Erneuerung Biihnenmaschinerie,
HH-Ansatz 2026: 900.000,-- Euro bei PSK 2810.0400-78310000.001

8. Murrtal-Arena, Umbau Kleinspielfeld, Umfeldgestaltung Vorbereich,
HH-Ansatz 2026: 350.000,-- Euro bei PSK 4241.0105-78720010.012

9. FFW BK Mitte, Sanierung groRer Saal,
HH-Ansatz 2026: 200.000,-- Euro bei PSK 1260.0100-42110010

10.Max-Born-Gymnasium, Erneuerung Trinkwasserleitung,
HH-Ansatz 2026: 250.000,-- Euro bei PSK 2110.0601-42110010

11.Einrichtungen der Jugendarbeit, Treff 44 - Erneuerung Heizungsanlage,
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HH-Ansatz 2026: 140.000,-- Euro bei PSK 3620.0400-42110010

12.Baugebiet Hohenheimer Stralle, Abbruch des ehemaligen Landwirtschaftsamtsgebdudes
Hohenheimer StraRe 40, HH-Ansatz 2026: 500.000,-- Euro bei PSK 51100000-78720000.001 im
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Baulandentwicklung. Zuziiglich 150.000,-- Euro erforderliche
Deckung aus Ermdchtigungsiibertrag 2025 bei PSK 51100000-78720000.003, ErschlieBung
Gewerbegebiet Miihlacker.

Der Gesamtumfang der MaRnahmen 1. bis 12. belduft sich auf insgesamt etwa 5.73 Mio. Euro.

Die Schulsanierungsmalnahmen 3, 4, 5, und 10 werden mit Landeszuschiissen nach der
Verwaltungsvorschrift Schulbauférderung mit rund 455.000,-- Euro gefordert.

Die jeweiligen Mallnahmen werden in der Sitzung erldutert.

Um beispielhaft die konkreten energetischen Auswirkungen kommunaler Sanierungen darzustellen,
sollen zwei Projekte im Zuge des Energieberichts im Herbst 2026 genauer betrachtet werden.

Anlagen:

2026_02_17_026-26_G R_Anlagen_Sammelbaubeschluss
2026_02_17_026-26_GR_Ubertrdage_ErgH_006



Stadt Backnang Hochbauamt

KOSTENSCHATZUNG DIN 276 Invest-HH / Erg-HH 2024
Bauvorhaben: denkmalgerechte Fassaden- & Dachsanierung Stiftshof 20 V1

Sanierung mit Umdecken des Dachs (Ergdnzung festes Unterdach); Sanierung der Facherkfassade

Zimmermanns-, Flaschner-, Stuckateurs-, Malerarbeiten

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten alle Betrage brutto
200 Herrichten und ErschlieRen - €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 580.768,50 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen - €
500 Aussenanlagen - €
600 Ausstattung und Kunstwerke - €

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300 - 400 Gesamtsumme Bauwerk 580.768,50 €
200 - 600 Gesamtsumme Baukosten 580.768,50 €
Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen
720-760 Gesamtsumme Baunebenkosten Baumafnahme Objekt- und Fachplanungen 156.460,71 €
Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme Bau- und Nebenkosten
200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme
Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710) 737.229,21 €
Kostenfortschreibung (Index 4,7 bis 2023; 10,0 ab 2023 %/Jahr x2 Jahre 2022 - 2024) 96.667,67 €
Gesamtkosten Baumafnahme, Brutto 833.896,88 €
200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen 834.000,00 €
710 Aktivierte Eigenleistungen PSK 11240100 - 37110000 11.000,00 €
Aufgestellt: Gesehen:
Hochbauamt 06.06.2023 Backnang, den 06.06.2023
Colettis Stier i.V. Langer
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Stadt Backnang Hochbauamt, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben FFW-Geratehaus, Annonaystrafle 10, 71522 Backnang

Pultdach tiber Abrollcontainer bei neuer Ausfahrt
mit PV-Anlage und Anleiter-Ubungsplatz

Die Abrollcontainer sollen eine Uberdachung bekommen, weil sie nicht im Freien stehen diirfen (Eisgefahr)
Weiterhin soll auf dem Pultdach eine PV-Anlage fiir den hohen Eigenstromverbrauch installiert werden.

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieBen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 Bauwerk-Technische Anlagen
500 Aussenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300-400 Gesamtsumme Bauwerk

200 -600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720-760 Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaBnahme Objekt- und Fachplanungen

Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)
Kostenfortschreibung (Index 10 aktuell %/Jahr x 4 Jahr 2023 - 2026)
Gesamtkosten BaumaRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710 Aktivierte Eigenleistungen

Aufgestellt:
Hochbauamt 24.06.2025

Langer

40,00%

PSK 11240100 - 37110000

Invest-HH / Erg-HH 2026

VA1

alle Betrage brutto

€
110.000,00 €

5.000,00 €

115.000,00 €

115.000,00 €

22.813,34 €

137.813,34 €
55.125,34 €
192.938,68 €

193.000,00 €

2.900,00 €

Gesehen:
Backnang, den 24.06.2025

Foll
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Stadt Backnang, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Grundschule Sachsenweiler - Energetische Sanierung - Dach

Dach - Gerdist, teilw. Riickbau, Neueindeckung, Dammung, Flaschner

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieBen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 Bauwerk-Technische Anlagen
500 Aussenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300-400 Gesamtsumme Bauwerk

200-600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720-760 Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaBnahme Objekt- und Fachplanungen

Gesamtzusammenstellung BaumalRnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung Baumafnahme

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)
Kostenfortschreibung (2067) Anteilig zu HauptmaRBnahme 2027
Gesamtkosten BaumaRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710 Aktivierte Eigenleistungen Netto, GERUNDET

Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MalRnahme

Invest-HH

10,00%

PSK 11240100 - 37110000

(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

Hochbauamt, 12.06.2025
Foll

Gesehen: 12.06.2025
Foll

2026

V5

alle Betrage brutto

€

136.135,00 €

136.135,00 €

136.135,00 €

0,00 €

136.135,00 €
13.613,50 €
149.748,50 €

150.000,00 €

5.500,00 €
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Stadt Backnang Hochbauamt

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben: Schickhardt Realschule - Sanierung Fachraum Biologie

Sanierung des Fachraums mitsamt neuer Einrichtung

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200

300

500

600

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300 - 400

200 - 600

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720 - 760

Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710

Herrichten und ErschlieBen

Bauwerk-Baukonstruktion

Bauwerk-Technische Anlagen

Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Gesamtsumme Bauwerk

Gesamtsumme Baukosten

Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaBnahme Objekt- und Fachplanungen

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)

Kostenfortschreibung (Index 4,7 bis 2023; 10,0 ab 2023 %/Jahr x4 Jahre 2021 - 2025)

Gesamtbaukosten BaumaRnahme, Brutto

Aktivierte Eigenleistungen

Aufgestellt:
Hochbauamt 05.06.2023

Colettis

Invest-HH / Erg-HH 2025

VA1

alle Betrage brutto

€
46.800,00 €

66.300,00 €

135.000,00 €

113.100,00 €

248.100,00 €

70.000,00 €

318.100,00 €
103.800,00 €
421.900,00 €

422.000,00 €

PSK 11240100 - 37110000 2.500,00 €

Gesehen:
Backnang, den 05.06.2023

Langer
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Stadt Backnang Hochbauamt

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Invest-HH / Erg-HH

Bauvorhaben: Schickhardt Realschule - Errichtung 2. baulicher Rettungsweg & RWA

Errichtung eines 2. baulichen Rettungswegs in den Ebenen 4, 6, 7 & einer RWA-Anlage

Schlosser-, Fensterbau, Elektro-, Maler- & Stuckateursarbeiten, RWA-Anlage

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200

300

400

500

600

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300 - 400

200 - 600

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720 - 760

Herrichten und ErschlieRen

Bauwerk-Baukonstruktion

Bauwerk-Technische Anlagen

Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Gesamtsumme Bauwerk

Gesamtsumme Baukosten

Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaRnahme Objekt- und Fachplanungen

Gesamtzusammenstellung Baumalinahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumalRinahme

710

Summe KG 200 - 700, Brutto (ochne 710)
Kostenfortschreibung (Index 10 %/Jahr x1 Jahre 2025 - 2026)
Gesamtbhaukosten BaumaRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen

Aufgestellt:
Hochbauamt 15.07.2025

Colettis

PSK 11240100 - 37110000

Gesehen:
Backnang, den 15.07.2025

Foll

2026

Vi

alle Betrage brutto

€
137.000,00 €

14.750,00 €

151.750,00 €

151.750,00 €

30.000,00 €

181.750,00 €
18.175,00 €
199.925,00 €

200.000,00 €

2.500,00 €

Seite 1von2



Stadt Backnang Hochbauamt, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben Schickhardt-Realschule - Sanierung Schiilertoiletten

Sanierung der Toiletten im Erdgeschoss

Sanitar-, Fliesenleger-, Trockenbau-, Maler- & Elektroarbeiten

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

Invest-HH 2026

VA1

alle Betrage brutto

200 Herrichten und ErschlieRen €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 59.075,00 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen 79.900,00 €
500 Aussenanlagen €
600 Ausstattung und Kunstwerke €
Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300 - 400 Gesamtsumme Bauwerk 138.975,00 €
200 - 600 Gesamtsumme Baukosten 138.975,00 €
Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen
720 - 760 tsumme Baunebenkosten B Rnahme Objekt- und Fachplanungen 25.325,32 €
Gesamtzusammenstellung BaumaRnahme Bau- und Nebenkosten
200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme
Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710) 164.300,32 €
Kostenfortschreibung (Index 10 aktuell %/Jahr) 20,00% 32.860,06 €
Gesamtkosten BaumafRnahme, Brutto 197.160,38 €
200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen 197.000,00 €
710 Aktivierte Eigenleistungen PSK 11240100 - 37110000 2.900,00 €
Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaBnahme
- €

(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

Aufgestellt:
Hochbauamt 07.05.2025

Colettis

Gesehen:
Backnang, den 07.05.2025

Foll
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Stadt Backnang Stadtbauamt, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276 Invest-HH 2024
GMS Morike V1
Lehrerzimmer - Sanierung
Zusammenstellung nach Kostengruppen
Kostengruppen DIN 276, Baukosten alle Betrige brutto
200 Herrichten und ErschlieBen - €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 96.000,00 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen 54.000,00 €
500 Aussenanlagen - €
600 A ing und K ke - €
Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300 - 400 Gesamtsumme Bauwerk 150.000,00 €
200 - 600 Gesamtsumme Baukosten 150.000,00 €
Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen
720-760 G Bauneb. B Bnahme Objekt- und Fachplanungen 38.000,00 €
Gesamtzusammenstellung BaumaBRnahme Bau- und Nebenkosten
200 - 700 Gesamtzusammenstellung Baumafnahme
Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710) 188.000,00 €
Kostenfortschreibung (Index 10 % fiir 2024) 18.800,00 €
G k B Rnahme, Brutto 206.800,00 €
200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen 207000,00 €
710 Aktivierte Eigenleistungen Netto, GERUNDET PSK 11240100 - 37110000 3.300,00 €
Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaBnahme
(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten) - €
Aufgestellt: Gesehen:

Hochbauamt 05.06.2023

Andrea Baumgart

Backnang, den

Langer
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Stadt Backnang Stadtbauamt, Hochbau

Kostenschitzung

Stadtturm - Instandsetzungsarbeiten

Variante 1: Fachwerkaufsatz mit Sichtfachwerk

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieRen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 k-Techni: Anlag
500 AuBenanlagen

600 A und Ki ke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300-400 Gesamtsumme Bauwerk

200-600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720 - 760 1kosten Objekt- und Fachplanungen

Gesamtzusammenstellung BaumaBRnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)
Kostenfortschreibung (Index 4,7 %/Jahr fir 2022-23, Index 10 % fiir 2024-25)
Bal Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710 Aktivierte Eigenleistungen NETTO, gerundet

Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaBnahme
(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

davon Planungsrate
alle 5 Jahre: Wartung auBen - Anstrich Tiiren, Fenster, Gewéande

alle 10 Jahre: Wartung - Variante 1 mit Fachwerkaufsatz Sichtfachwerk
alle 10 Jahre: Wartung - Variante 2 mit Fachwerkaufsatz vollflachig verputzt

Aufgestellt:
Hochbauamt, 06.06.2023

Baumgart

Invest-HH 2024-25

VA1

alle Betrage brutto

€
602.200,00€
10.000,00€

39.300,00€

612.200,00€

651.500,00€

132.600,00€

784.100,00€
255.940,35€
1.040.040,35€

1.040.000,00 €

PSK 11240100 - 37110000 7.000,00 €

=>HH2024

=>HH2029
=>HH2034
=>HH2034

80.000,00€
12.500,00€

154.000,00€
130.000,00€

Gesehen:
Backnang, den

Langer
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Stadt Backnang Hochbauamt

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben Gebaude - MTA+MER Umfeldgestaltung Vorbereich

Umfeldgestaltung Vorbereich MTA+MER (ehem. Tartanbahn) inkl.

Die ehem. Tartanbahn soll so hergerichtet werden, dass dieser Bereich als Zuschauerflache fur das
Kleinspielfeld sowie auch als Pausenhof-Erganzung genutzt werden kann. Ebenfalls ist ein

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Miuillabstellplatz vorgesehen.

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200

300

400

500

600

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300 - 400

200 - 600

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720 - 760

Gesamtzusammenstellung BaumalRnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaRBnahme

710 Aktivierte Eigenleistungen

Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaBnahme

Herrichten und ErschlieRBen

Bauwerk-Baukonstruktion

Bauwerk-Technische Anlagen

Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Gesamtsumme Bauwerk

Gesamtsumme Baukosten

Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaRnahme Objekt- und Fachplanungen

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)

Kostenfortschreibung

Gesamtkosten BaumaRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

FinH

Mdillabstellplatz

0,00%

PSK 11240100 - 37110000

(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

Aufgestellt:
Hochbauamt 17.10.2025

Foll unter Abstimmung mit A66

Gesehen:
Hochbauamt 17.10.2025

Foll

2026

V1

alle Betrage brutto

€

315.000,00 €

€
315.000,00 €

35.000,00 €

350.000,00 €
0,00 €
350.000,00 €

350.000,00 €

5.000,00 €

4.725,00 €
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Stadt Backnang Hochbauamt, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276 Erg-HH 2026

Bauvorhaben FFW-Geratehaus, AnnonaystrafRe 10, 71522 Backnang V2

Schallschutz im groRen Saal im Zuge der Sanierung der Beleuchtung in LED

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten alle Betrige brutto
200 Herrichten und ErschlieBen €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 74.525,00 €
400 Bauwerk-Technische Anlagen 90.000,00 €
500 Aussenanlagen €
600 A und Ki ke €

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300 - 400 Gesamtsumme Bauwerk 164.525,00 €
200 - 600 Gesamtsumme Baukosten 164.525,00 €
Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen
720 - 760 B benk B RBnahme Objekt- und Fachplanungen 16.915,71 €
Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme Bau- und Nebenkosten
200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBBnahme
Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710) 181.440,71 €
Kostenfortschreibung (Index 10 aktuell %/Jahr x 1 Jahre 2025-2026) 10,00% 18.144,07 €
Bnah Brutto 199.584,78 €
200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen 200.000,00 €
710 Acktivierte Eigenleistungen PSK 11240100 - 37110000 1.300,00 €
Aufgestellt: Gesehen:
Hochbauamt 14.05.2020, gea. 08.07.2024/gea. 24.06.2025 Backnang, den 14.05.2020, ge&. 08.07.2024, gea. 24.06.2025
Langer Foll
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Stadt F I

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben Max-Born-Gymnasium, Maubacher StraBe 62, 71522 Backnang

MaRBnahmen:
Sanierung Trinkwasserleitungen im Bereich der Fachklassenrdume (Ostseite) weil durchgerostet.
Die Trinkwasserleitungen sind im Mauerwerk verlegt und verursachen durch die Undichtigkeiten im Mauerwerk durch
alle Stockwerke groRe Wasserschaden.

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieBen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 Bauwerk-Technische Anlagen
500 Aussenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300 - 400 Gesamtsumme Bauwerk

200-600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720 - 760 Objekt- und F

Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme Bau- und Nebenkosten

200-700 G

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)
Kostenfortschreibung (Index 10,0 aktuell %/Jahr)
Gesamtkosten BaumaBnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

tzusammer ing Baumafnahme

0.00%

710 Aktivierte Eigenleistungen

Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaBnahme
(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

Aufgestellt:
Hochauamt 18.06.2025

Langer

Invest-HH / Erg-HH

PSK 11240100 - 37110000

2026

VA1

alle Betrage brutto

- €
140.000,00 €

110.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

0,00 €

250.000,00 €
0,00 €
250.000,00 €

250.000,00 €

600,00 €

Gesehen:
Backnang, den 18.06.2025

Foll
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Stadt Backnang Hochbauamt

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Jugendhaus

Kesseltausch mit WP

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieRen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 Bauwerk-Technische Anlagen
500 Aussenanlagen

600 A ing und Ku ke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten

300-400 Gesamtsumme Bauwerk

200 -600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720-760 G B b

Objekt- und Fachplanungen

Invest-HH / Erg-HH

Gesamtzusammenstellung BaumaRnahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung BaumaBnahme

Summe KG 200 - 700, Brutto (ohne 710)
Kostenfortschreibung (Index 10,0 aktuell %/Jahr x 1Jahre 2025 - 2026)
Gesamtkosten BaumaRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710 Aktivierte Eigenleistungen

Aufgestellt:
Hochbauamt 23.04.2025

Weis

10,00%

PSK 11240100 - 37110000

Gesehen:
Backnang, den 23.04.2025

Foll

2026

VA1

alle Betrage brutto

- €

97.955,00 €

97.955,00 €

97.955,00 €

29.369,00 €

127.324,00 €
12.732,40 €
140.056,40 €

140.000,00 €

2.000,00 €
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Stadt Backnang Hochbauamt, Hochbau

KOSTENSCHATZUNG DIN 276

Bauvorhaben Sammelunterkunft Hohenheimer Str.40 - Abbruch

Rickbau des Gebaudes sowie Gelandeanpassung / Grundlage Kostenschéatzung vorlaufig

Zusammenstellung nach Kostengruppen

Kostengruppen DIN 276, Baukosten

200 Herrichten und ErschlieRen
300 Bauwerk-Baukonstruktion
400 Bauwerk-Technische Anlagen
500 Aussenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

Kostengruppen DIN 276, Zusammenstellung Baukosten
300-400 Gesamtsumme Bauwerk

200-600 Gesamtsumme Baukosten

Kostengruppen DIN 276, Baunebenkosten Objekt- und Fachplanungen

720-760 Gesamtsumme Baunebenkosten BaumaRBnahme Objekt- und Fachplanungen

Gesamtzusammenstellung Baumalinahme Bau- und Nebenkosten

200 - 700 Gesamtzusammenstellung Baumafinahme
Summe KG 200 - 700, Brutto (chne 710)

Kostenfortschreibung (Index 10 aktuell %/Jahr)
Gesamtkosten BaumaRRnahme, Brutto

200 - 700 Gesamtbaukosten, Brutto GERUNDET ohne aktivierte Eigenleistungen

710 Aktivierte Eigenleistungen

Zu erwartende jahrliche Folgekosten der MaRnahme

(1,5 % des NNBW pro Jahr, oder Berechnung der Betriebs/Wartungskosten)

Aufgestellt:
Hochbauamt 16.02.2026

Foll

Invest-HH 2026

PSK 11240100 - 37110000

Gesehen:
Backnang, den 16.02.2026

Foll

Vi

alle Betrage brutto

€

650.000,00 €

650.000,00 €

650.000,00 €

0,00 €

650.000,00 €
0,00 €
650.000,00 €

650.000,00 €

3.500,00 €
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Anlage SV 026/26/GR -

36500101-42110010
11330000-42110010

Ubertrage ErgH

Projekte Kitas Amt 65 aus 2025

Notsanierung Gerichtsvollziehergebdude/
Marktstralle 13, Wassergasse 1+2+4 Notinstandsetzung der Dacher etc.

26300000-42110010 Beleuchtungen Bandhaus verschiedene Raume

28100100-42110010
42410104-42110010
21100602-42110010
28100400-42110010

Fachwerksanierungen Totenkirchle
Turnhalle Tausschule Sanierung Sicherheitsbeleuchtung
Gymnasium in der Taus Sanierung Trafoanlage + elektr. Hauptverteiler

Backnanger Biirgerhaus Erneuerung Tiiren

28100400-42110010 Backnanger Biirgerhaus Erneuerung Biihnenmaschinerie Planung

28100400-42110010 Backnanger Biirgerhaus Abdichtung Glasdach

42410101-42110010
28100500-42110010
12600100-42110010
55100100-42120010
31400702-42110010

Stadthalle Sanierung Hausmeisterdach
Vereinshaus Sanierung Westfassade
FFW-Geratehaus Sanierung UG

Griin- und Parkanlagen, Unterhaltung

Sammelunterkiinfte, Etzwiesenberg 11, Dachrinnentausch



	Anlage_3_Festsetzungen_2026_Satzungsbeschluss.pdf
	1 Art der baulichen Nutzung
	1.1 Urbanes Gebiet (MU)
	1.2 Gewerbegebiet (GE)
	1.3 Sonstige Sondergebiete (SO)
	1.4 Nebenanlagen
	1.5 Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)
	1.6 Höhe baulicher Anlagen

	2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Stellung der baulichen Anlagen.
	2.1 Bauweise
	2.2 Überschreitung der Baugrenze

	3 Flächen für Stellplätze und Garagen
	4 Verkehrsflächen
	4.1 Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

	5 Rückhaltung von Niederschlagswasser
	6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
	8 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
	9 Artenschutz
	10 Von Bebauung freizuhaltende Flächen
	11 Anpflanzen, Bindung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
	11.1 Pflanzgebote
	11.2 Pflanzbindung

	1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
	1.1 Dachaufbauten
	1.2 Dachmaterialien

	2 Werbeanlagen
	3 Gestaltung der unbebauten Grundstücke und Einfriedigungen
	1 Altlasten
	2 Wasserrecht
	1 Denkmalschutz
	1.1 Bodenfunde

	2 Wasserrecht
	3 Hochwasserschutz
	1 Bodenschutz
	2 Grundwasserschutz
	3 Beseitigung Niederschlagswasser
	4 Starkregenrisiko
	5 Nachbarschutz

	Anlage_4_Begruendung_Satzungsbeschluss_2026.pdf
	1 Anlass und Ziel der Planung
	2 Bebauungsplanverfahren
	3 Geltungsbereich
	4 Einordnung in die übergeorneten Planungen
	4.1 Raumordnung
	4.2 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan

	5 Angaben zum Bestand
	5.1 Lage und Topographie
	5.2 Derzeitige Nutzung
	5.3 Erschließung und ÖPNV
	5.4 Natur und Landschaft
	5.5 Altlasten
	5.6 Hochwasserschutz
	5.7 Auswirkungen durch Vorhaben und Naturereignisse
	5.8 Starkregenrisiko

	6 Natur- und Umweltschutz
	6.1 Umweltbericht
	6.2 Belange des Artenschutzes
	6.3 Immissionsschutz

	7 Städtebauliches Konzept
	8 Städtebaulich geordnete Einzelhandelsentwicklung
	9 Vergnügungsstätten
	10 Planinhalt
	10.1 Art der baulichen Nutzung
	10.2 Maß der baulichen Nutzung
	10.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Stellung der baulichen Anlagen
	10.4 Stellplätze und Garagen
	10.5 Verkehrsflächen
	Ein- und Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
	10.6 Rückhaltung von Niederschlagswasser
	10.7 Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des Wasserabflusses
	10.8 Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden, sowie die Art dieser Maßnahmen
	10.9 Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Gewässerrandstreifen)
	10.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	10.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
	10.12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
	10.13 Anpflanzen, Bindung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
	10.14 Artenschutz
	10.15 Örtliche Bauvorschriften
	10.16 Altlasten Kennzeichnung

	11 Nachrichtlich übernommene Festsetzungen aufgrund anderer Rechtsvorschriften
	Hochwasserschutz
	12 Ver- und Entsorgung

	2026_02_17_026_26_GR_Anlagen_Sammelbaubeschluss.pdf
	Kosten DIN 276
	FFW-Pultdach über Container
	Kosten DIN 276 V1
	FFW-Schallschutz-Saal+LED-2026


